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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
LandeSteil Oldenburg.

XDIX. Band. (Ausgegeben den io. Januar 1936.) 45. Stück.

Inhalt:
Nr. 87. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 2. Januar

1836, betreffend Willa Thorade-Jubiläumsstiftung.
Nr. 98. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 6. Januar

1836 über die Aushebung der Bekanntmachung des Staats¬
ministeriums vom 27. Oktober 1813, betreffend Vorlegung
der Dampfkesselrevisionsbücher bei den Hafenpolizeibehörden.

Nr. 97.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend Willa Thorade-

Jubiläumsstiftung.
Oldenburg, den 2. Januar 1836.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
6. Juni 1930 wird wie folgt geändert:

„Die Verwaltung wird einer Kommission über¬
tragen , die aus den Vorsitzenden der für Oldenburg neu¬
gebildeten Vereine:

1. Deutsches Rotes Kreuz , Bezirks -Männerverein
Oldenburg,

2. Deutsches Rotes Kreuz , Vaterländischer Frauen¬
verein , Bezirks -Frauenverein Oldenburg,

und einer von der Vorsitzenden des Deutschen Roten

M
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Roten Kreuzes , Vaterländischer Frauenverein,
Zweigverein Oldenburg , bestimmten Person als

Vorsitzenden gebildet wird ."

Oldenburg , den 2 . Januar 1936.

Der Minister des Inner ».
Joel.

Nr. 98.
Bekanntmachung des Staatsministenums über die Aufhebung der

Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 27 . Oktober

1913 , betreffend Vorlegung der Dampfkesselreoisionsbücher bei

den Hasenpolizeibehörden.

Oldenburg , den 6 . Januar 1S3S.

Im Einverständnis mit dem Herrn Reichs - und
Preußischen Verkehrsminister wird folgendes angeordnet:

8 1.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom

27 . Oktober 1913 , betreffend Vorlegung der Dampf¬

kesselrevisionsbücher bei den Hafenpolizeibehörden (Ge¬
setzblatt Bd . 38 S . 610 ) , wird aufgehoben.

8 2.

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom

1 . Januar 1936 in Kraft.

Oldenburg , den 6 . Januar 1936.

Stiratsrninisteriiiitt.
Joel . Pault ) .
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Inhalt:
Nr. 99 . Bekanntmachung des Staatsministenums vom 13 . Januar

1936 , betreffend die Ausführung von Bauwerken aus
Hotz im Hochbau.

Nr. 100 . Verordnung des Staatsministerium vom 13 . Januar
1936 über das Anbringen von Plomben an Wild.

Nr. 101 . Zweite Bekanntmachung des Ministers der Finanzen vom
15 . Januar 1936 über Wohnsiedlungsgsbiete.

Nr. 99.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Ausführung

von Bauwerken aus Holz im Hochbau.

Oldenburg , den 13 . Januar 1936.

Auf Grund von Abschnitt H Kapitel 1 Teil 2
8 14 des Vereinfachungsgesetzes vom 27 . Äpril 1933 be¬
stimmt das Staatsministerium folgendes:

s 1.
Für die Ausführung von Bauwerken aus Holz im

Hochbau ist die vom Deutschen Normenausschuß in Ber-
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Im ausgearbeitete Deutsche Industrie -Norm (abgekürzt

VIbl ) 1052 maßgebend . Das Normenblatt kann vom

Beuth -Verlag G . m . b . H ., Berlin SW . 19 , Dresdener

Str . 97 , bezogen werden.

8 2 .

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums , be¬

treffend dis bei den Hochbauten anzunehmenden Eigen¬

gewichte , Belastungen und die zulässigen Beanspruchungm

der Baustoffe vom 13 . April 1920 Anlage O II b (Holz)

wird aufgehoben.

8 3.

Übertretungen dieser Anordnung werden mit Geld¬

strafe bis zu 150 MM oder mit Haft bis zu 6 Wochen

bestraft.

8 4.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. Februar

1936 in Kraft.

Oldenburg , den 13 . Januar 1936.

Staatsininisterium.

Ioel.

Nr . 100.

Verordnung des Staatsministen ums über das Anbringen von

Plomben an Wild.

Oldenburg , den 13 . Januar 1936.

Aus Grund der Wildhandelsverordnung vom

1. April 1935 , Teil V Ziffer II (RGBl . S . 494 ), in
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Verbindung mit tz 1 Abs. 2 des Gesetzes für den Frei¬
staat Oldenburg vom 30. Mai 1928, betreffend staat¬
liche Verwaltungsgebühren, bestimmt das Staatsmini¬
sterium für den Freistaat Oldenburg, was folgt:

8 1-
Das Anbringen der Plomben an Wild-, das vom

Beginn des 15. Tages nach Ablauf der Schonzeit in
Verkehr gebracht wird, erfolgt durch Beauftragte der
Ortspolizeibehörde oder in ihrer Gegenwart unter ihrer
Verantwortlichkeit.

8 2.
Die Plomben sind unter Verwendung von Draht¬

schlingen so anzubringen, dasz sie nicht ohne Verletzung
der Plombe oder ohne Zerstörung der Drahtschlinge
entfernt werden können.

8 3-
Die Plombenzange bleibt im Gewahrsam der Po¬

lizeibehörde.

8 4-
e) Wird Wild, für das ein Ursprungsschein erforderlich

ist, unzerlegt in den Verkehr gebracht, bedarf es kei¬
ner Anbringung der Plombe,

b) Soll Wild, für das ein Ursprungsschein erforderlich
ist, in zerlegtem Zustande vertrieben werden, so ist
dieses durch Anbringung von Plomben an Rücken,
Keulen und Blättern zu kennzeichnen. Die Plombe ist
derart zu befestigen, daß sie auch nach Auslösen des
betreffenden Wildteiles aus der Decke sicher an dem
betreffenden Teil befestigt bleibt. Es darf kein Teil
ohne eine Plombe vertrieben werden.
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8 5.

Wird Wild , für das kein Ursprungsschein notwendig

ist , in den Verkehr gebracht , so mutz vorher jedes Stück

mit einer Plombe versehen werden.

8 6 .

Hasen sind durch Anbringen einer Plombe d,urch die

Hesse eines Hinterlaufs zu kennzeichnen . Die Plombe

mutz auch nach Auslösen des Felles sicher an dem Stück

haften.

8 7.

Bei Flugwild können bis zu zehn Stück so mit einer

Plombe versehen werden , d-atz die Drahtschlinge durch

die Nasenlöcher oder durch den Schnabel hindurchgezogen

und mit der Plombe zusammengeschlossen wird.

8 8-

Keiner Kennzeichnung durch Plomben bedürfen die

bei der Wildzerteilung abfallenden Wildteile (das soge¬

nannte „ Klein -" oder Kochwildpret ) .

8 9.

Die gleichen Bestimmungen gelten für Wildalten,

die nach Eintritt ihrer Schonzeit mit Genehmigung des

Reichs - und Preußischen Ministers für Ernährung und

Landwirtschaft aus dem Auslande eingeführt worden

sind . Hier ist auch bei Wild -, für das ein Ursprungsschein

erforderlich ist und - das unzerlegt  in den Verkehr

kommt , das Anbringen einer Plombe erforderlich.

(Vergk . s 4a ) .
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8 10.

Die Grundgebühr als Entschädigung für das An¬
bringen von Plomben an Wild beträgt für jedes auf
Antrag erfolgende Erscheinen eines Beauftragten der
Polizeibehörde in einem Kühlhause mährend eines
Tages 1,50 AK.
Dazu tritt eine Stückgebühr für An¬
bringung einer Plombe mit 0,10 AK.
Die Stückgebühr erhöht sich um 0,05 AK , falls der
Kühlhausinhaber dem Beauftragten der Polizeibehörde
keine Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

Der Stückgebühr sind außerdem die von der Po¬
lizeibehörde festgesetzten Selbstkosten für die Plomben zu¬
zuschlagen.

Oldenburg , den 13 . Januar 1936.

Staatsininisterium.

(Siegel ) . Joel . Pauly.

De . Grube.

Nr. 101

Zweite Bekanntmachung des Ministers der Finanzen über Wohn¬
siedlungsgebiete.

Oldenburg , den 15 . Januar 1936.

Auf Grund des K 1 des Gesetzes über die Auf¬
schließung von Wohnsiedlungsgebieten vom 22 . Sep¬
tember 1933 (Reichsgesetzbl . I S . 659 ) und der Verord-
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nung des Staatsministeriums vom 4. September 1935
zur Ausführung dieses Reichsgesehes bestimme ich was

folgt:

8 1-

Zum Wohnsiedlungsgebiet im Sinne des Z 1 des
Gesetzes über die Ausschließung von Wohnsiedlungsge¬
bieten vom 22 . September 1933 (Reichsgesetzbl. I S . 659)
werden die durch die nachstehend bezeichnete Linie be¬
grenzten Teile der Gemeinden Nordenham und Abbe-
Hausen erklärt.

Grenzlinie : Das große Sielties von der Weser bis

zur Moorseer Mühle , das Moorfeer Sieltief bis zur
Bahn Nordenham -Eckwarderhörne , die Bahnlinie bis
zum Bahnhof Abbehausen , die Landstraße Abbehausen-
Sarve , der Sarve -Phiesewarder Weg (Gemeindeweg
I 4) bis zur Parzelle 148 der Flur 2 von Nordenham,
die Süd - und Ostseite der Parzelle 148 , die Südseite der

Parzellen 151 , 144 und 143 , der „ Grüne Weg " (Ee-
nofsenschaftsweg I L 1), der Butjadinger Zuwässerungs¬
kanal bis zur Eemeindegrenze von Nordenham , der
Vierer Nebenkanal , das Waddenser -Tettenser Sielties,
die Eemeindegrenze bis Schütting , die Südseite der Par¬
zellen 187/59 , 328/129 , 128 , 125 und 119 der Flur 12
von Blexen , die Grenze der Fluren 10 und 12 bis Aas-
Hausen und weiter die Grenze der Fluren 10 und 3 sowie
9 und 4 von Bieren bis zur Südspitze der Parzelle
211/132 der Flur 4, die Ostseite der Parzelle 211/132
der Flur 4 von Blexen , der Elhornweg (Genossenschafts¬
weg I L 9) bis zur Südostecke der Parzelle 94 der Flur 4
und die Ostgrenze der Parzelle 94 , die Landstraße Blexen-
Tettens (Gemeindeweg I 10) bis zum Kanonenweg
(Gemeindeweg I sV12 ), der Kanonenweg , die Dorfstraße
in Volkers (Gemeindeweg I sV 13) bis zum Schalldeich,
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über den Schaudeich die Ostgrenze der Parzelle 442/26
der Flur 4 von Nordenham und anschließend die Weser
bis Großensiel.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. Februar
1936 in Kraft.

Oldenburg , den 15 . Januar 1936.

Der Minister der Finanzen

Paul y.





Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XDH Band. (Ausgegeben den 27. Januar 1936.) 47. Stück

Inhalt:
Nr. 102. Gesetz für das Land Oldenburg vom 22. Januar 1936

wegen Aufnahme von Anleihen.
Nr. 103. Verordnung des Staatsministeriums vom 22. Januar

1936 über ein Einfuhrverbot für Bienen nach der Insel
Wangerooge.

Nr. 104. Polizeiverordnung für den Landesteil Oldenburg vom
24. Januar 1936, betreffend polizeiliche Sperrung des
Geländes des Flugplatzes Oldenburg (Aleranderheide).

Nr. t02.
Ersetz für das Land Oldenburg wegen Aufnahme von Anleihen.

Oldenburg, den 22. Januar 1936.

Das Oldenburgische Staatsministerium hat das fol¬
gende Gesetz beschlossen:

8 1.
Die Staatsregierung wird ermächtigt , die Mittel

zur Bestreitung der nach den Haushaltsplänen der Lan-
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deskassen der drei Landesteile für 1935 zu leistenden Aus¬

gaben , soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen,

durch Ausgabe von verzinslichen oder unverzinslichen

Schatzanweisungen bis zu 3 Millionen K -K entsprechend

der Bestimmung des Z 4 des Gesetzes vom 10 . Juli 1935

über die Feststellung der Haushaltspläne des Landes

Oldenburg für das Rechnungsjahr 1935 (Old . Ges . Bl.

S . 163 ) zu beschaffen.

Werden die Schatzanweisungen lediglich zu dem

Zwecke verwendet , um als Unterlage eines kurzfristigen

Darlehens zu dienen , so können sie in demjenigen Betrage

ausgestellt werden , der erforderlich ist , um die nach Abs . 1

zu deckenden Summen zu beschaffen.

Soweit sich die erforderlichen Mittel nicht auf dem

in Abs . 1 und 2 bezeichneten Wege beschaffen lassen , kann

die Staatsregierung unter angemessenen , der Lage des

Geldmarktes entsprechenden Bedingungen kurzfristige An¬

leihen a »mehmen.

Z 2.

Die Staatsregierung wird ermächtigt,

1. zur Umwandlung kurzfristig aufgenommener Darlehen

in langfristige Anleihen

a ) für den Landesteil Oldenburg
die Summe von 6 053 705, — KI,

b ) für dis Kasse des Siedlungs¬
amts des Landesteils Olden¬

burg die Summe von 332 136, — KI,

c) für den Landesteil Lübeck die
Summe von 1767 210, — KI,
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ä) für den Landesteil Birkenfeld
die Summe von 1 943 004,—

und

2. zur Deckung von Ausgaben
u) des außerordentlichen Haus¬

halts des Landesteils Olden¬
burg die Summe von 453 000, — KlK,

b) des Siedlungsamts des Lan¬
desteils Oldenburg die Summe
von 1 201000, — K-K,

c) des außerordentlichen Haus¬
halts des Landesteils Lübeck
die Summe von 250 000, — KlU

zu beschaffen und zu diesem Zwecke langfristige Darlehen
gegen Schuldschein zu Lasten des Landes Oldenburg zu
Zins- und Tilgungsbedingungen aufzunehmen , die der
Lage des Geldmarktes entsprechen.

Derjenige Landesteil , zu dessen Gunsten die Mittel
beschafft werden , übernimmt den beiden anderen Landes¬
teilen gegenüber die Gewahr , daß sie in keiner Weise je¬
mals aus Anlaß dieser Anleihe in Anspruch genommen
werden.

8 4.
Der Minister der Finanzen erläßt die näheren Be¬

stimmungen über die Einrichtung der Schatz anweisungen
und das sonst zur Vollziehung des Gesetzes Erforderliche.

8 5.

Auf Grund des Anleihegesetzes für das Land Olden¬
burg vom 6. Mai 1935 (Old . Ges. Bl . S . 117 ) dürfen
fernerhin keine Anleihen mehr aufgenommen werden.
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s 6.

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1935

in Kraft.

Oldenburg , den 22 . Januar 1936.

Staatsministerium.

(Siegel .) Pauly.

Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende

Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zustimmung er¬

teilt hat.

Oldenburg , den 22 . Januar 1936.

Der Neichsstatthalter.

(Siegel ) . Rover.

Nr. 103.

Verordnung des Staatsministeriums über ein Einfuhrverbot für

Bienen nach der Insel Wangerooge.

Oldenburg , den 22 . Januar 1936.

Auf Grund des Z 47 des Gesetzes für den Freistaat

Oldenburg , betreffend den Forstdiebstahl und die Feld-

und Forstpolizei , in der Fassung des Gesetzes vom 6 . Juni

1931 — O . G . BI . S . 325 — in Verbindung mit Ab¬

schnitt II Kapitel 1 Teil 2 Z 14 des Vereinfachungs-

gesetzes vom 27 . April 1933 wird für die Gemeinde

Nordseebad Wangerooge folgendes ungeordnet:
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8 i.
Die Einfuhr von Bienen nach der Insel Wangerooge

ist nur mit Genehmigung des Amtshauptmannes des
Amts Friesland in Jever zulässig.

8 2.

Übertretungen werden mit Geldstrafe bis zu 150 LK
oder mit entsprechender Haft bestraft.

8 3.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkün¬
dung in Kraft.

Oldenburg , den 22 . Januar 1936.

Staalsiiiinisterium.
(Siegel .) PauIy.

Oo . Grube.

Nr . 104.
Pokizeiverordnung für den Landesteil Oldenburg, betreffend poli¬

zeiliche Sperrung des Geländes des Flugplatzes Oldenburg
(Aleranderheide) .

Oldenburg, den 24. Januar 1936.

Auf Grund des Z 14 Abschnitt II Kapitel 1 Teil 2
des Vereinfachungsgesetzes vom 27 . April 1933 verordnet
das Staatsministerium:

8 1.
Das Betreten des Geländes des Flugplatzes Olden¬

burg (AleXanderheide ) ist allen Personen verboten , die
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nicht einen von der Bauleitung des Flugplatzes ausge¬

stellten gültigen Ausweis bei sich führen.

8 2.
Das Verbot gilt auch für die auf dem Flugplatz be¬

schäftigten Arbeiter und Angestellten.

8 3.
Den Anordnungen der Wachmannschaften , die

SS -Uniform tragen , haben alle auf dem Gelände des

Flugplatzes Folge zu leisten . Die Wachmannschaften
sind Hilfspolizeibeamte und nach ihrer Dienstanweisung
zum Waffengebrauch berechtigt.

8 4.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser

Verordnung werden , soweit sie nicht nach anderen Ge¬

setzen mit einer höheren Strafe bedroht sind , mit Geld¬

strafe bis zu 150 KlT oder mit Haft bis zu sechs Wochen

bestraft.

Oldenburg , den 24 . Januar 1936.

Staatsmittisteriiii ».

P a u I y.
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Inhalt:
Nr. 105. Verordnung für den Landesteil Oldenburg vom

28. Januar 1836, betreffend Enteignung von Grund¬
stücken in Flur 6 des Katasterbezirks Osternburg für
Heereszwecke.

Nr. 106. Bekanntmachung des Ministers des Innern vom
28. Januar 1936 zur Ausführung des Milchgesehes vom
31. Juli 1930.

" - v' Nr. 105.
Verordnung für derst Landesteil Oldenburg , betreffend Enteignung

von Grundstücken in Flur 6 des Katasterbezirks Osternburg für
Heereszwecke.

Oldenburg, den 28. Januar 1836.

Auf Grund des Enteignungsgesetzes vom 21 . April
1897, Artikel 2 und 6, verordnet das Staatsministerium:

Das angeführte Gesetz findet Anwendung auf Ent¬
eignungen von Grundstücken in Flur 6 des Katasterbezirks
Osternburg für Heereszwecke.

Entfchädi-gungsverpslichtet ist der Reichs-iHeeres -)
Fiskus.
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Diese Verordnung tritt mit der Verkündung in
Kraft.

Oldenburg , den 28 . Januar 1936.

Staatsministerium.
(Siegel .) Joel.

Or . Grube.

Nr. 106.
Bekanntmachung des Ministers des Innern zur Ausführung des

Milchgesetzes vom 31 . Juli 1930.

Oldenburg , den 28 . Januar 1936.

Auf Grund des Z 52 Abs. 2 des Milchgesetzes vom
31 . Juli 1930 (R . G . M . l S . 421 ) und des § 30 der
Ersten Durchführungsverordnung zur Ausführung des
Milchgesetzes vom 15 . Mai 1931 (R . G . Bjl. I S . 150)
in Verbindung mit Z 6 der Verordnung des Staats¬
ministeriums vom 20 . November 1931 zur Ausführung
des Milchgesetzes (O . E . Bl . S . 617 ) bestimme ich
folgendes:

Nachdem die „ Bestimmungen für die Deutsche Mar¬
tenmilch im Gebiet des Milchwirtschaftsverbandes Nieder-
sachsen" rechtsverbindlich erlassen sind, setze ich die Vor¬
schriften über Markenmilch der KZ 13—22 sowie über
Zwangszusammenschluß und Zwangsanschluß der ZK 36
bis 48 der Bekanntmachung des Ministeriums des In¬
nern vom 28 . Dezember 1931 (O . G . Bl . S . 669 ) mii

sofortiger Wirkung außer Kraft.

Oldenburg , den 28 . Januar 1936.

Der Minister des Innern
Joel.
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Gesetzblatt
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Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.
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Inhalt:
Nr. 107. Bekanntmachung des Ministers des Innern vom

30. Januar 1936 zur Ausführung des Rindmehzucht-
gesetzes.

Nr. 108. Verordnung des Staatsministeriums vom 31. Januar
1936 zur Ausführung des Z 15 Abs. 1 der Schisfsbe-
sehungsordnung.

Nr. 107.
Bekanntmachung des Ministers des Innern zur Ausführung des

Rindviehzuchtgesetzes.
Oldenburg, den 30. Januar 1936.

In Abänderung der Bekanntmachung des Mini¬
steriums des Innern vom 17 . November 1932 (O . E.
BI. S . 1119 ) wird der niedrigste Satz des Deckgeldes im
Zuchtgebiet Südoldenburg auf Vorschlag des Beirats und
des engeren Beirats des Landesverbandes Oldenburger



Rinderzüchter gemäß Z 49 Abs . 2 des Rindviehzuchtge¬
setzes vom 5 . Juli 1924 aus MK 5, — festgesetzt.

Oldenburg , den 30 . Januar 1936.

Der Minister des Innern.

I . V.

P auly.

Nr. 108.

Verordnung des Staatsministeriums zur Ausführung des Z 15

Abs . 1 der Schisfsbesehungsordnung.

Oldenburg , den 31 . Januar 1936.

Auf Grund des tz 15 Abs . 1 der Verordnung über
die Besetzung der Kauffahrteischiffe mit Kapitänen und
Schiffsoffizieren (Schiffsbesetzungsordnung ) vom 29 . Juni
1931 (Reichsgesetzblatt II S . 517 ) in der Fassung der
Verordnung zur Änderung der Schiffsbesetzungsordnuug
vom 26 . März 1934 (Reichsgesetzblatt II S . 159 ) und
von tz 14 Teil 2 Kapitel 1 Abschnitt II des Verein¬
fachungsgesetzes vom 27 . April 1933 wird bestimmt:

8 i.
Der Führer eines Fahrzeuges in der Küstenfischerei

muß besitzen:

a ) entweder ein Befähigungszeugnis L 1 als Seeschisfer
in kleiner Hochseefischerei,

b ) oder ein Befähigungszeugnis L 2 als Seesteuermanu
in kleiner Hochseefischerei,
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c) oder einen schiffahrtpolizeilichenErlaubnisschein(nach
anliegendem Muster).

8 2.
Der Erlaubnisschein zu 1 a) wird aus Antrag von

der zuständigen Schiffahrtpolizeibehörde Reichsange¬
hörigen ausgestellt, die
ch das 23. Lebensjahr vollendet haben,
b) eine Seefahrtzeit von 50 Monaten erworben haben,

von der mindestens 12 Monate auf Seefischereifahr¬
zeugen erworben sein müssen. Dabei gilt als See¬
fahrtzeit auch die im Zusammenhang mit einer Fang-
reise im Hafen mit der Instandsetzung des Fahrzeuges
und der Netze verbrachte Beschäftigungszeit. See¬
fahrtzeit vor Vollendung des 15. Lebensjahres wird
nicht angerechnet,

c) genügendes Hör-, Seh- und Farbenunterschsidungs-
vermögen Nachweisen,

ä) hinreichende Kenntnisse der Sesstratzenordnung, der
Seewasserstratzenordnung, der schiffahrt- und fischerei-
polizeilichen Vorschriften, und

-e) hinreichende Kenntnisse in der Betonnung, Befeuerung,
im Gebrauch von Notsignalen und in der Seemann¬
schaft besitzen.

8 3-
Der Nachweis der Seefahrtzeit wird durch das See¬

fahrtbuch oder durch eine von der zuständigen Schiffahrt-
Polizeibehörde ausgestellte oder inhaltlich beglaubigte Be¬
scheinigung erbracht.

Die unter 2 6) und e) geforderten Kenntnisse müssen
durch eine Prüfung nachgewiesen werden. Die Prüfung
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wird abgenommen von einem Prüfungsausschuß , der

sich zusammensetzt aus dem Vorstand der Schiffahrt¬
polizeibehörde oder dessen Vertreter als Vorsitzenden
und zwei von dem Vorsitzenden zu ernennenden Sachver-

verständigen.

Fischern , die bei Inkrafttreten dieser Verordnung
das 25 . Lebensjahr vollendet und den Nachweis erbracht

haben , daß sie 50 Monate ein Seefischereifahrzeug selb¬

ständig geführt haben , kann bei Vorliegen besonderer
Gründe bis zum 34 . Dezember 1936 die im Abs. 2 ge¬

forderte Prüfung erlassen werden.

Der Erlaubnisschein kann dem Inhaber durch die

zuständige Schiffahrtpolizeibehörde entzogen werden,
wenn er sich in schiffahrtpolizeilicher Hinsicht als unzu¬

verlässig erwiesen hat , oder wenn er durch sein Verhalten
dargetan hat , daß ihm eine Eigenschaft fehlt , die zur

Führung eines Fahrzeuges in der Küstenfischerei erforder¬

lich ist.

8 5.

Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verord¬

nung kann in besonders begründeten Fällen der Minister

des Innern zulassen.

8 6.

Zuständige Schiffahrtpolizeibehörde ist

für den Landesteil Oldenburg der Amtshauptmann in
Brake,

für den Landesteil Lübeck der Regierungspräsident in
Eutin.
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8 7.

Übertretungen dieser Verordnung werden mit einer
Geldstrafe bis zu 150 A .K oder einer Haftstrafe bis zu
2 Wochen bestraft.

Oldenburg , den 31 . Januar 1936.

Staatsiiiinisteriurn.
Joel . Pauly.(Siegel ) .

Or. Grube.
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Anlage.

Erlaubnisschein.

Dem . in . . - ,

geb. am . in.

wird hiermit auf Grund des 8 15 Abs . 1 der Schiffs¬
besetzungsordnung vom 29 . Juni 1931 — Reichsgesetzbi. il
S . 517 — in der Fassung vom 26 . März 1934 — Reichs-
gesetzbl. II S . 159 — und von 8 14 Teil 2 Kapitel 1
Abschnitt II des Vereinfachungsgesetzes vom 27 . April
1933 die Erlaubnis erteilt , ein Fahrzeug m der Küsten¬
fischerei im Sinne des 8 14 der Schiffsbesetzungsordnung
in der Nordsee/Ostsee zu führen.

.den . 1936.

L . S.
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Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.
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Inhalt:
Nr. 109. Verordnung für den Landesteil Oldenburg vom 5. Februar

1936, betreffend die Anwendbarkeit des Gesetzes über die
Anlegung oder Veränderung von Straßen und Plätzen in
den Städten und größeren Orten , in der Fassung vom
16. Mai 1927, auf dis Gemeinde Oestringen.

Nr. 110. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 5. Februar
1936, betreffend die Ausführung des Fischereigesetzes für
den Landesteil Oldenburg vom 26. Februar 1929.

Nr. 111. Bekanntmachung des Ministers des Innern vom 6. Februar
1936, betreffend die Bekämpfung des Kartoffelkrebses.

Nr. 109.
Verordnung für den Landest« ! Oldenburg, betreffend die Anwend¬

barkeit des Gesetzes über die Anlegung oder Veränderung von
Straßen und Plätzen in den Städten und größeren Orten , in
der Fassung vom 16. Mai 1927, auf die Gemeinde Oestringen.

Oldenburg, den 5. Februar 1936.

Aus Grund des Artikels 12 des Gesetzes, betreffend
die Anlegung oder Veränderung von Straßen und
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Plätzen in den , Städten und größeren Orten , in der

Fassung vom 16 . Mai 1927 , verordnet das Staats¬
ministerium:

Das angeführte Gesetz findet Anwendung auf
die Gemeinde Oestringen.

Diese Verordnung tritt mit der Verkündung in

Kraft.

Oldenburg , den 5. Februar 1936.

Staatsiikinisterium.
(Siegel ). Joel . Pauly.

Or . Grube.

Nr . 110.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Ausführung
des Fischereigesetzes für den Landesteil Oldenburg vom 26. Fe¬
bruar 1929.

Oldenburg , den 5. Februar 1936.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom

27 . September 1932 , betreffend die Ausführung des

Fischereigesetzes für den Landesteil Oldenburg vom
26 . Februar 1929 , wird wie folgt ergänzt:

„Das Ministerium des Innern kann Aus¬
nahmen von diesem Verbot zulassen."

Oldenburg , den 5. Februar 1936.

Staatsmimsterium.
Joel . Pauly.
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Ar. 111.
Bekanntmachung des Ministers des Innern , betreffend die Ve-

kämpfung des Kartofselkrebses.

Oldenburg , den 6 . Februar 1936.

Auf Grund des Z 8a der Verordnung des Staats¬
ministeriums für den Freistaal Oldenburg vom 18 . Sep¬
tember 1922 in der Fassung der Verordnung vom
4. März 1931 , betreffend die Bekämpfung des Kartoffel¬
krebses (Oldenburgisches Gesetzblatt Seite 103 ) , wird für
den Landesteil Oldenburg folgendes angeordnet:

Die Bekanntmachung des Ministers des In¬
nern , betreffend die Bekämpfung des Kartoffel¬
krebses vom 4 . Juli 1935 (Oldenb . Gesetzbl . Band 49
Seite 153 ) wird wie folgt geändert:

Im Z 2 Abs . 1 i wird als Ziffer 4 nachgefügt:
Ortschaft Jader — Langstratze.

Oldenburg , den 6 . Februar 1936.

Der Minister des Innern.
Joel.

ff
t f
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XLIX . Band . (Ausgegeben den 20. Februar 1936.) 51 . Stück.

Inhalt:
Nr. 112. Verordnung des Staatsministeriums vom 11. Februar

1936 über die Änderung der Geschäftsbereiche des Ministe¬
riums des Innern und des Ministeriums der Finanzen.

Nr. 113. Bekanntmachung des Ministers des Innern vom 14. Fe¬
bruar 1936 zur Änderung der Bekanntmachung vom
28. Dezember 1931 zur Ausführung des Milchgesetzes
vom 31. Juki 1930.

Nr. 112.
Verordnung des Staatsministeriums über die Änderung der Ge¬

schäftsbereiche des Ministeriums des Innern und des Ministe¬
riums der Finanzen.

Oldenburg, den 11. Februar 1936.

Auf Grund von Abschnitt II Kapitel 1 Teil 2 Z 11
Seite 193 des Vereinfachungsgesetzes vom 27. April
1933 wird für das Land Oldenburg folgendes ver¬
ordnet:
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I.

In Abschnitt II Kapitel 1 Teil 2 Seite 191 des Ver¬
einfachungsgesetzes werden folgende Veränderungen vor-
genommen:
1. Im K 5 werden Ziffer 8 und 9 gestrichen und durch

folgende Ziffern ersetzt:
„8. die Verwaltung der staatlichen Domänen (gemein¬

sam mit dem Ministerium der Finanzen),
9. Angelegenheiten des Personenstandes, Namens¬

änderungen."
2. In Z 6 werden

in Ziffer 2 die Worte „namentlich der Domänen und
Forsten und der vom Staate gegebenen Darlehn"
ersetzt durch! die Worte „namentlich der Forsten und
der vom Staate gegebenen Darlehn",
in Ziffer 7 wird das Wort „Markenteilung" ge¬
strichen.

Folgende Ziffern 11 und 12 werden nachgefügt:
„11. Industrie, Handel und Gewerbe,
12. Eisenbahn, Luft- und Postverkehr."

II.

Die in den bestehenden Vorschriften gegebene Zu¬
ständigkeit von Ministerien ändert sich entsprechend den
vor steh end en Bestimmungen.

III.

Diese Verordnung tritt am 1. März 1936 in Kraft.

Oldenburg, den 11. Februar 1936.

Staatsiiliilisteriiliii.
(Siegel). Joel . Pauly.

Do . Grube.
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Nr . 113.

Bekanntmachung des Ministers des Innern zur Änderung der Be¬
kanntmachung vom 28 . Dezember 1931 zur Ausführung des
Milchgesetzes vom 31 . Juli 1930.

Oldenburg , den 14 . Februar 1936.

Der Abs . 2 des Z 3 der Bekanntmachung des
Ministeriums des Innern vom 28 . Dezember 1931
zur Ausführung des Milchgesetzes vom 31 . Juli 1930
sOldenb . Gesetzbl . S . 669 ) wird dahin geändert , datz
Holzgefäße zur Aufbewahrung und Beförderung von
Milch noch bis zum 31 . Dezember 1936 verwendet wer¬
den dürfen.

Oldenburg , den 14 . Februar 1936.

Der Minister des Innern.
Joel.
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Nr. 114.

Polizeiverordnung des Staatsministeriums , betreffend Änderung

der Polizeiverordnung vom 24 . August 1934 gegen dns

Wahrsagen.

Oldenburg , den 11 . Inni 1935.

Auf Grund von Z 14 Teil 2 Kapitel 1 Abschnitt II

des Vereinfachungsgesetzes vom 27 . April 1933 wird der

ß 3 der Polizeiverordnung des Staatsministeriums vom

24 . August 1934 gegen das Wahrsagen wie folgt ge¬
ändert:

Übertretungen werden mit einer Geldstrafe bis zu

150 , .N/fl oder einer Haftstrafe bis zu 6 Wochen be¬

straft.

Oldenburg , den 11 . Juni 1935.

Gesetz zur Änderung des revidierten Zivilstaatsdienergesetzes und

der Schulgesetze.

Oldenburg , den 18 . Februar 1936.

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz

beschlossen:

Das revidierte Zivilstaatsdienergefetz vom 28 . März

1867 wird wie folgt geändert:

8 3-

Staatsininisterim ».

Joel . PauIy.

Nr. 115
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1. Artikel 19 8 3 erhält folgende Fassung:
„Hinteringt ein verstorbener Zivilstaatsdiener eine

Witwe oder eheliche oder legitimierte Abkömmlinge,
so gebührt den Hinterbliebenen für das auf
den Sterbemonat folgende Vierteljahr noch die
volle Besoldung des Verstorbenen (Enadenvierteljahr ) .
Zur Besoldung im Sinne der vorstehenden Bestim
mung gehören außer dem Gehalt auch die sonstigen,
dem Verstorbenen aus Staatsmitteln gewährten
Diensteinkünfte . Nur die zur Bestreitung von Dienst¬
aufwandskosten bestimmten Einkünfte scheiden aus und
von den zur Repräsentation bestimmten werden zwan¬
zig vom Hundert in Abzug gebracht.

Den Hinterbliebenen eines im Artikel 1 8 3 be-
zeichneten Beamten kann das Enadenvierteljahr vom
Staatsministerium bewilligt werden.

Das Gnadenvierteljahr wird im voraus in einer
Summe gezahlt . An wen die Zahlung zu leisten ist,
bestimmt das Staatsministerium ."

2. Artikel 19 8 4 erhält folgende Fassung:
„In Ermangelung der im 8 3 bezeichneten Hin¬

terbliebenen kann das Gnadenvierteljahr vom Staats¬
ministerium bewilligt werden , wenn der Verstorbene
Verwandte der aussteigenden Linie , Geschwister , Ge¬
schwisterkinder oder Pflegekinder , deren Ernährer er
ganz oder überwiegend gewesen ist, in Bedürftigkeit
hinterläßt , oder wenn und soweit der Nachlaß nicht
ausreicht , um die Losten der letzten Krankheit und
der Beerdigung zu decken."

8 2.
Das Schulgesetz für den Landesteil Oldenburg vom

1. Februar 1910 wird wie folgt geändert:
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1. Z 72 erhält folgende Fassung:

„Für die Hinterbliebenen eines angestellten Leh¬
rers gilt Artikel 19 8 3 Abs. 1, 3 und H4 des Zivil-

staatsdienergesetzes entsprechend. Für die Hinterblie¬
benen eines Lehrers , der noch nicht angestellt ist, gilt

Artikel 19 Z 3 Abs . 2, 3 und 8 4 des genannten Ge¬

setzes entsprechend."

2. Im § 73 werden die Worte „im 8 72 " durch die

Worte „im Artikel 19 8 2 Abs. 1 des Zioilstaats-
dienergesetzes" ersetzt.

8 3.

Das Schulgesetz für den Ländesteil Lübeck vom

4. April 1911 wird wie folgt geändert:

1. 8 65 erhält folgende Fassung:

„Für die Hinterbliebenen eines angestellten Leh¬
rers gilt Artikel 19 8 3 Abs . 1, 3 und 8 4 des

Zivilstaatsdienergesetzes entsprechend. Für die Hinter¬
bliebenen eines Lehrers , der noch nicht angestellt ist,

gilt Artikel 19 8 3 Abs. 2, 3 und 8 4 des genannten

Gesetzes entsprechend."

2. Im 8 66 werden die Worte „im 8 65" durch die

Worte „im Artikel 19 8 3 Abs . 1 des Zivilstaats¬
dienergesetzes" ersetzt.

8 4.

Das Schulgesetz für den Landesteil Birkenfeld ooni

4. April 1911 wird wie folgt geändert:

1. 8 66 erhält folgende Fassung:

„Für die Hinterbliebenen eines angestellten Leh¬

rers gilt Artikel 19 8 3 Abs. 1, 3 und,8 4 des Zivil-
staatsdienergesLtzes entsprechend. Für die Hinterblie¬
benen eines Lehrers , der noch nicht angestellt ist, gilt
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Artikel 19 § 3 Abs . 2 , 3 und § 4 des genannten Ge¬
setzes entsprechend ."

2. Im A 67 werden die Worte „ im 8 66 " durch die
Worte „im Artikel 19 Z 3 Abs . 1 des Zivilstaats¬
dienergesetzes " ersetzt.

8 5.
Dieses Gesetz tritt am Tage der Verkündung in

Kraft.

Oldenburg , den 18 . Februar 1936.

Staatsministerium.
(Siegel ) . Joel . Pauli ) .

Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende
Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zustimmung er¬
teilt hat.

Oldenburg , den 18 . Februar 1936.

Der Neichsstatthalter-
(Siegel ) . Rover.

Nr. 116.
Bekanntmachung des Staatsminrsteriums zur Änderung der Bekannt¬

machung vom S. April 1929 , betreffend Vorschriften über
Impfstoffe und Sera (Oldb . Ges . BI . S . 107 ) .

Oldenburg , den 18 . Februar 1936.

Der letzte Satz des ersten Absatzes des § 20 der
Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 9 . April
1929, betreffend Vorschriften über Impfstoffe und Sera
(Oldb . Ges . Bl . S . 107 ) erhält folgende Fassung:

„Bei Ampullenfüklung ist die staatliche Prüfung
durch einen Ätzstempel , der um das Staatliche Hoheits-
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zeichen die Umschrift „ Staatliche Kontrolle " zeigt , zu

kennzeichnen.

Oldenburg , den 18 . Februar 1936.

Staatsinmistcrium.
Zoel . Pauli ) .

Nr. 117.

Bekanntmachung des Ltantsmimsteriums zur Aufhebung der Be¬

kanntmachung vom 26 . Mai 1933 über das Schlachten von
Tieren.

Oldenburg, , den 18 . Februar 1936.

Aus Grund des Abschnitts II Kapitel 1 Teil 2

Z 14 des Gesetzes für den Freistaat Oldenburg , betreffend

die Vereinfachung und Verbilligung der öffentlichen Ver¬

waltung vom 27 . April 1933 (Oldenb . Gesetzbl . S . 195)

wird für den Freistaat Oldenburg folgendes verordnet:

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom

26 . Mai 1933 über das Schlachten von Tieren (Oldenb.

Gesetzbl . für den Landesteil Oldenburg S . 351 , für den

Landesteil Lübeck S . 929 , für den Landesteil Birkeu-

fekd S . 535 ) wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Oldenburg , den 18 . Februar 1936.

Staatsiiiimsterilii ».

Joel.
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Ar. 118.
Bekanntmachung des Stnatsnünistenums , betreffend die Lagerung

von Ammonsalpeter sowie ainnionsalpeterhaltigen Mischsalzen
und Gemengen.

Oldenburg , den 25 . Februar 1936.

Auf Grund des Abschnitts II Kapitel 1 Teil 2 Z 14
des Oldenburgi,scheu Vereinfachungsgesetzes vom 27 . April
1933 erläßt das Staatsministerium folgende polizeilichen
Vorschriften:

Allgemeine Vorschriften.

Für alle Lager , in denen Ammonsalpeter , Mischsalze
aus Ammonsalpeter mit Ammonsulfat oder Kaliumchlorid
sowie Gemenge , die Ammonsalpeter oder die bezcichneten
Mischfalze enthalten , gelagert werden , gelten die folgen¬
den Vorschriften:

8 i.
Die Vornahme von Sprengungen jeder Art ist in

den Lagern verboten . Verhärtete Massen dürfen nur
durch mechanische Hilfsmittel aufgelockert werden.

In den Lagerräumen darf nicht geraucht und nicht
mit offenem Licht oder Feuer hantiert werden.

8 2-
Die Lagerräume sind gegen den Eintritt Unbefugter

zu sichern.

L. Besondere Vorschriften.
Für Lager in gewerblichen Anlagen und für solche

Lager in landwirtschaftlichen Betrieben , in denen mehr
als 100 r

a) Ammonsalpeter,
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b) Mischsalze aus Ammonsalpeter und Ammonsulfat
oder Kaliumchlorid mit einem Gehalt von mehr
als 40 v. H. Ammonsalpeter,

c) Gemenge mit Ammonsalpeter oder mit den unter b)
bezeichneten Mischsalzen mit einem Gehalt von mehr
als 40 v. H. Ammonsalpeter,

6) Stickstoffkalkphosphat mit einem Gehalt von mehr
als 53 v. H. Ammonsalpeter oder

e) Kalkammonsalpeter mit einem Gehalt von mehr
als 60 v. H. Ammonsalpeter

gelagert werden, gelten außerdem die folgenden Vor¬
schriften:

8 3.

Wer in diesen Lagern die eingangs unter L bezeich¬
neten Stoffe lagern will, hat dies der Ortspolizeibehörde
des Ortes, in dessen Bereich die Lagerung stattfinden
soll, anzuzeigen.

Die Anzeige ist ebenfalls erforderlich, wenn eine
wesentliche Änderung in der Lage und Beschaffenheit der
Lagerräume eintritt.

Die Anzeige kann mit dem Anträge auf baupolizei¬
liche Genehmigung verbunden werden, wenn eine solche
nötig wird.

Mit der Anzeige sind2 Beschreibungen nebst Zeich¬
nungen und 2 Lagepläne einzureichen, aus denen die
Bauart und die Einrichtung der Lagerräume sowie ihre
Lage zu benachbarten menschlichen Wohnungen undM
öffentlichen Verkehrswegen hervorgeht.

. Die Ortspolizeibehörde hat die Anzeige und den An¬
trag nebst Anlagen dem zuständigenGewerbeaufsichtsaint
zur Begutachtung vorzulegen. Hält dieses bestimmte Be-
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dingungen für erforderlich , so sind sie, soweit sie baulicher
Natur sind , in dis baupolizeiliche Genehmigung aufzu-
nchmen und im übrigen dem Antragsteller durch polizei¬
liche Verfügung aufzu erlegen.

8 4.

Holzwerk darf mit den in der Überschrift bezeichneten
Stoffen bei der Lagerung nicht in Berührung kommen.
Fußböden , Wände , Dachstützen und andere Teile der
Lagerräume , die aus Holz bestehen , sind mit Stoffen zu
überziehen oder zu durchtränken , die ein Eindringen des
Ammonsalpeters in das Holzwerk verhindern.

Die in der Überschrift unter L bezeichneten Stoffe
dürfen nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft feuerge¬
fährlicher oder leicht brennbarer Stoffe gelagert werden.

s 5.
Ein Abdruck der in den 88 1 und 2 und im 8 4

dieser Verordnung gegebenen Bestimmungen sowie der bei
Zuwiderhandlungen angedrohten Strafen ist in den La¬
gern in deutlich lesbarer Schrift auszuhängen.

s 6.

Mengen von über 1000 r der bezeichneten Stoffe
dürfen nur in angemessener Entfernung von menschlichen
Wohnungen und öffentlichen Verkehrswegen gelagert wer¬
den. Welche Entfernungen für angemessen anzusehen
sind, ist in jedem Falle auf Grund der örtlichen Ver¬
hältnisse zu bestimmen.

Mengen unter 1000 r dürfen , sofern nach Lage der
örtlichen Verhältnisse Bedenken nicht bestehen , auch in
Räumen gelagert werden , die an andere Räume oder
Gebäude für Wohnzwecke anftoszen , wenn jene von diesen
durch massive , den baupolizeilichen Bestimmungen ent¬
sprechende Brandmauern getrennt sind.
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Wenn eine Lagerung kleinerer Mengen oder eine
vorübergehende Lagerung in Betracht kommt , können je
nach Lage der Verhältnisse weitere Ausnahmen hinsicht¬
lich der Abtrennung der Lagerräume sowie hinsichtlich der
im K 4 gegebenen Bestimmungen für das Holzwerk Zu-
gelasfen werden.

L. Straf - und Schlutzbestimmuugea.

8 7.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung wer¬
den , sofern nicht andere Strafvorfchriften Platz greifen,
mit Geldstrafe bis zu 150 KlK bestraft , an deren Stelle
im llnvermögensfalle entsprechende Haft tritt.

s 8.
Diese Verordnung tritt mit dem 1 . April 1936 in

Kraft.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
4 . Juli 1923 über die Lagerung von Ammonsalpeter usw.
wird aufgehoben.

8 9.
Im Sinne dieser Bekanntmachung sind Ortspolizei¬

behörden die Amtshauptmänner und die Oberbürger¬
meister.

Oldenburg , den 25 . Februar 1936.

Staatsiiiinisterium.
Joel . Pauly,
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

Xk/IX . Band . (Ausgegeben den 12 . Mürz 1936 .) 53 . Stück.

Inhalt:
Nr. 119. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 3. Mürz

1936, betreffend den Handel mit krebsfesten Pflanzkar-
toffekn.

Ar . 119.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend den Handel

mit krebsfesten Pflanzkartosfeln.
Oldenburg, den 3. März 1936.

Auf Grund des K 1 der Bekanntmachung des Bun¬
desrats über die Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten
vom 30 . August 1917 (RGBl . S . 745 ) wird für den
Landesteil Oldenburg folgendes angeordnet:

Z 1.
In den im tz 2 der Bekanntmachung des Ministers

des Innern vom 4. Juli 1935 , betreffend die Be-
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kämpfung des Kartoffelkrebses , in der Fassung der Be¬

kanntmachung des Ministers des Innern vom 6 . Februar

1936 bezeichneten Gemeinden und Eemeindeteilen darf

vom Kleinhandel als krebsfestes Pflanzgut nur einwand¬

freies , anerkanntes , sortenechtes und sortenreines Kar¬

toffelpflanzgut bezogen und verkauft werden , dessen Her¬

kunft nachweisbar ist . Frachtbriefe und andere Bezugs¬

bescheinigungen sind von den kartoffelhandeltreibenden

Personen aufzubewahren und auf Verlangen vorzuzeigen.

8 2.

Die krebsfesten Pflanzkartoffeln müssen so gelagert

werden , daß eine Vermengung mit krebsanfälligen Sorten

ausgeschlossen ist.

8 3.

Innerhalb der Aufbewahrungsräume sind die ein¬

zelnen Sorten sorgfältig voneinander getrennt zu lagern,

ebenso ist jede neue Sendung derselben Sorte von etwa

vorhandenen Restbeständen vorhergehender Sendungen zu

trennen.

8 4.

Jede Sorte ist durch ein Schild mit ihrem Namen

deutlich kennbar zu machen.

8 5-

In den Verkaufsräumen und an den Verkaufs¬

ständen ist an deutlich sichtbarer Stelle ein Aushang mit

der Aufschrift : „Verkauf von krebsfesten Pfanz-

kartoffeln.  Das hier zum Verkauf gelangende krebs¬

feste Saatgut unterliegt der Prüfung auf Sortenechtheit

und Sortenreinheit, " in Grütze von mindestens 30 x 20 cw,

anzubringen.
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8 6.
Aus jeder eingehenden Lieferung krebsfester Pslanz-

kartoffeln hat der Kartoffelhändler vor einem am Han¬
del unbeteiligten und- von ihm unabhängigen Zeugen ein
Muster von 30 Knollen zu ziehen, zu versiegeln, und an
die Hauptstelle für Pflanzenschutz bei der Landesbauern-
schast Oldenburg zur Untersuchung Weiterzuleiten. Dem
Muster ist eine Bescheinigung mit den gleichen Angaben,
wie sie in der Bezugsliste oder -im Wareneingangsbuch
eingetragen find, und mit der Unterschrift des Zeugen bei¬
zufügen. Die Kosten für die Untersuchung in Höhe von
KK 2,— trägt der Händler.

8 7.
Die Kartoffelhändler sind verpflichtet, alle be¬

zogenen Mengen krebsfester Pflanzkartoffeln in einer
besonderen Bezugsliste einzutragen . Die Bezugsliste muß
folgende Angaben enthalten:

1. laufende Nummer der Lieferung,
2. Name der Sorte unter Angabe , ob Hochzucht, aner¬

kannte Saatware oder zugelassenes Hand-elssaatgut,
3. Name und Wohnort des Lieferanten,
4. bezogene Menge,
5. wer das Muster zur amtlichen Prüfung entnommen

hat und an welchem Tage dies geschehen ist,
6. Ergebnis der Prüfung.

Wird bereits das gesetzlich vorgesehene Warenein¬
gangsbuch geführt, sind in diesem lediglich die vorstehend
genannten Angaben einzutragen.

8 8.

Die Kartoffelhändler sind verpflichtet, jedem Käufer
krebsfester Kartoffeln einen Lieferschein auszuhändigen,
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der enthalten mutz: Name und Wohnort des Verkäufers,
Zeitpunkt der Lieferung , Menge , Name und Wohnort
des Käufers , Name der gelieferten Kartoffelsorte , An¬
gabe , ob Hochzucht, anerkannte Saatware oder Handels¬
saatgut und einen Vermerk , aus dem die Herkunft der
Ware nachgewiefen werden kann (laufende Nummer der
Bezugsliste usw.) . Die Lieferscheine sind fortlaufend zu
numerieren , die Durchschriften sorgfältig aufzubewahren.

8 9.

Alle Anordnungen des Reichsnährstandes über die
Zulassung von Handelssaatgut werden durch diese Ver¬
ordnung nicht betroffen . Auch der Handel mit Saat¬
kartoffeln auf dem Markt unterliegt sinngemätz den Vor¬
schriften dieser Bekanntmachung . Hausierhandel mit
Saatkartoffeln ist verboten.

8 io.
Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden

gemäß Z 2 der Bekanntmachung des Bundesrats über
die Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten vom 30 . Au¬
gust 1-917 (RGBl . S . 745 ) bestraft.

Oldenburg , den 3 . März 1936.

Staatsministeriiiin.
Pauly.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XDIX. Band. (Ausgegeben den 13. März 1936.) 54. Stück.

Inhalt:
Nr. 120. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 10. März

1936 zur Ausführung der Verordnung des Reichskanzlers
über die Vereinfachung der Eenossenschaftsbildung und
die Förderung der Ldkanderschließungvom 13. Februar
1934.

Nr. 120.
Bekanntmachung des Staatsminksteriums zur Ausführung der Ver¬

ordnung des Reichskanzlers über die Vereinfachung der Ee¬
nossenschaftsbildung und die Förderung der Ldlanderschlieszung
vom 13. Februar 1924.

Oldenburg, den 10. März 1936.

Das Staatsministerium bestimmt auf Grund des
Artikels III der Verordnung des Reichskanzlers über
die Vereinfachung der Eenossenschaftsbildung und die
Förderung der Ödlanderschlietzung vom 13 . Februar 1924
— RGBl . S . 111 — für den Landesteil Oldenburg fol¬
gendes:

8 1.
Das Siedlungsamt ist berechtigt , für den Olden-

lmrgischen Staat Anträge auf Enteignung von unbewirt-
schaftetem oder im Wege der Brennkultur oder zur Torf-
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Nutzung verwendetem Moorland oder anderem Ödland

gegen Entschädigung zwecks Herbeiführung der Urbar¬

machung gemäß Artikel II Z 1 der Verordnung des

Reichskanzlers über die Vereinfachung der Genossen¬

schaftsbildung und die Förderung der Ödlanderschließung

vom 13 . Februar 1924 zu stellen.

Z 2.

(1 ) Das Siedlungsamt hat , bevor es den Antrag

auf Enteignung stellt , mit dem Eigentümer der in An¬

spruch genommenen Grundstücke , falls das Eigentum be¬

stritten ist, mit dem Besitzer über die freiwillige Abgabe

der Grundstücke zu verhandeln.

(2 ) Führen die Verhandlungen zu keiner Verständi¬

gung , so kann das Siedlungsamt die Einleitung des

Enteignungsverfahrens bei dem Minister des Innern

als Enteignungsbehörde beantragen.

8 3.

(1 ) Das Siedlungsamt hat bei der Stellung des

Antrages auf Enteignung anzugeben:

a ) die einzelnen im Wege der Enteignung in Anspruch

genommenen Grundstücke nach lckatasterbezeichnung,

Lage , Benutzungsart und Größe , wenn Grundstücke

teilweise in Anspruch genommen werden , unter Be¬

zeichnung des in Anspruch genommenen Teils und der

Größe der in Anspruch genommenen Teilfläche,

b ) den Eigentümer des in Anspruch genommenen Grund¬

stücks nach Namen und Wohnort.

(2 ) Die beglaubigten Auszüge aus dem Grundbuch

und der Mutterrolle und ein Lageplan sind dem Antrag«

beizufügen.

(3 ) Eine örtliche Absteckung der Grundstücke ist bei

Stellung des Antrages nicht erforderlich.



(4) Das Siedlungsamt hat ferner die nach Artikel
47 des Enteignungsgefetzes vom 21 . April 1897 etwa
herzustellenden Anlagen anzugeben.

8 4.

(1) Der Minister des Innern teilt dem in Anspruch
genommenen Eigentümer den Antrag unter Bezeichnung
der in Anspruch genommenen Grundstücke oder Teil¬
grundstücke und der nach Z 3 Abs . 4 geplanten Anlagen
mit der Aufforderung mit , bei Vermeidung des Aus¬
schlusses etwaige Einwendungen gegen die Enteignung,
Anträge bezüglich der geplanten Anlagen oder auf Über¬
nahme des Ganzen bei teilweiser Enteignung binnen
einer Frist von zwei Wochen nach Zustellung bei dem
Minister des Innern geltend zu machen.

(2) Der Minister des Innern hat durch öffentliche
Bekanntmachung alle sonstigen Berechtigten , die Einwen¬
dungen gegen die verlangte Abtretung zu glauben haben,
aufzufordern , diese spätestens innerhalb zwei Wochen nach
Erlaß der Bekanntmachung , bei Vermeidung des Aus¬
schlusses ihrer Einwendungen bei dem Minister des In¬
nern geltend zu machen . In der Bekanntmachung sind
die zu enteignenden Grundstücke und deren Eigentümer zu
bezeichnen.

8 5.
(1) Nach Ablauf der in Z 4 genannten Fristen ist

über die gegen die Enteignung rechtzeitig erhobenen
Einwendungen und Anträge in einem nötigenfalls an
Ort und Stelle abzuhaktenden Termin vor dem Minister
des Innern zu verhandeln . Das Siedlungsamt , der
Eigentümer des durch die Enteignung in Anspruch ge¬
nommenen Grundstücks und ferner diejenigen , welche Ein¬
wendungen erhoben haben , sind zu diesem Termin Zu
laden und mit ihren Erklärungen zu hören.
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(2 ) Der Minister des Innern kann die örtliche Ab¬

steckung der in Anspruch genommenen Grundstücke an¬
ordnen.

8 6.

Der Minister des Innern kann Sachverständige

hören.

8 7-

(1 ) Der Minister des Innern entscheidet über die

erhobenen Einwendungen und Anträge durch Bescheid

und erklärt , für welche Grundstücke das Enteignungsver¬

fahren einzuleiten ist und welche Anlagen gemäß Ar¬

tikel 17 des Enteignungsgesetzes von dem Siedlungsamt

herzu stell en sind.

(2 ) Der Bescheid ist mit Gründen zu versehen und

dem Siedlungsamt und idem Eigentümer des abzutreten-

den Grundstücks , durch Zustellung , im übrigen öffentlich

bekannt zu machen.

(3 ) Die Zulässigkeit der Enteignung wird nicht da¬

durch ausgeschlossen , daß der Grundeigentümer , nachdem

das Siedlungsamt ihm schriftlich mitgeteilt hat , daß es

das Grundstück im Wege der Enteignung in Anspruch

nehmen will , Kultivierungsarbeiten auf dem Grundstück

ausgeführt hat.

8 8.
fl ) Der Minister des Innern hat nach der Ein¬

leitung des Enteignungsverfahrens die Eintragung des

EnteignungsVermerks in das Grundbuch zu veranlassen.

Die Erhebung der Beschwerde ( Z 9) hat für die Ein¬

tragung des Enteignungsvermerks keine aufschiebende

Wirkung.

(2 ) Schon vor der Entscheidung über die Einleitung

des Enteignungsverfahrens kann der Minister des In¬

nern auf Antrag des Siedlungsamts die Eintragung
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eines Sperrvermerks in das Grundbuch veranlassen , daß
das Grundstück im Wege der Enteignung für die Herbei¬
führung der Urbarmachung in Anspruch! genommen wird.
Die Eintragung des Sperrvermerks hat die rechtliche
Wirkung wie die Eintragung des Enteignungsvermerks.
Der Sperrvermerk ist von Amtswegen zu löschen, wenn
nicht innerhalb eines Jahres nach der Eintragung das
Enteignungsverfahren eingeleitet und der Enteignungs¬
vermerk eingetragen wird.

8 9.
(1) Gegen den Bescheid des Ministers des Innern

(Z 7 Abs. 1) kann das Siedlungsamt , der Eigentümer
des Grundstücks und jeder , dem in Ansehung des Grund¬
stücks ein Recht zusteht , Beschwerde beim Staatsministerium
erheben, die innerhalb zwei Wochen nach Zustellung des
Bescheides bei dem Minister des Innern einzulegen und
zu begründen ist. Die Frist beginnt , soweit eine Zu¬
stellung nicht erfolgt , mit dem Tage der Veröffentlichung
der Bekanntmachung (Z 4 Abs . 2) .

(2) Die Entscheidung des Staatsministeriums ist
endgültig.

8 10.

Die Entschädigung gemäß Artikel II Z 2 der Ver¬
ordnung des Reichskanzlers stellt der Minister des In¬
nern fest.

8 11-
Der Antrag auf Feststellung der Entschädigung kann-

mit dem Antrag auf Einleitung des Enteignungsver-
sahrens verbunden werden . Zur Verhandlung über die
Einwendungen gegen die Enteignung und über die Ent¬
schädigung kann derselbe Termin anberaumt werden.
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.8 12.
(1) Gegen die Entscheidung des Ministers des

Innern über die Feststellung der Entschädigung ist die
Klage beim Oberverwaltungsgericht gegeben . Die Klage
mutz innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Zustellung
der Entscheidung bei dem Minister des Innern eingereicht
und begründet werden . Z 9 Abs . 1 Satz 2 findet Anwen¬
dung . Die Klage ist gegen den Enteignungsgegner zu
richten.

(2) Die Klage gegen die Entscheidung über die Fest¬
setzung der Entschädigung hat keine aufschiebende Wir¬
kung.

8 13.

Im übrigen finden , soweit nicht in der Verordnung
des Reichskanzlers über die Vereinfachung der Genossen-
schaftsbildung und die Förderung der Ödlanderschlietzung
vom 13 . Februar 1924 etwas anderes bestimmt ist, für
die Enteignung die Vorschriften des Enteignungsgesetzes
vom 21 . April 1897 mit Ausnahme der Bestimmungen
der Artikel 2—6, 12 , 18 —20 , 25 , 26 , 28 , 30, 39, 40,
42 —44 entsprechende Anwendung.

8 14.
Für die Entscheidung über die Auflagen nach Ar¬

tikel II Z 3 der Verordnung des Reichskanzlers und die
Sicherstellung ihrer Vollziehung ist der Minister des In¬
nern zuständig . Der Antrag aus Enteignung gemäß Ar¬
tikel II 8 1 der Verordnung des Reichskanzlers ist abzu-
lehnen , sofern sich nicht das Siedlungsamt zur Voll¬
ziehung der Auslagen verpflichtet . Die Entscheidung des
Ministers des Innern über die Auflage ist endgültig.

Oldenburg , den 10 . März 1936.

Staatsiiiinistcrinn!.
Paulp.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XDH . Band . (Ausgegeben den 19. März 1936.) 55 . Stück.

Inhalt:
Nr. 121. Bekanntmachung des Ministers der Kirchen und Schulen

vom 12. März 1836, betreffend eine Ergänzung der
Kirchengemeindeordnungfür den oldenburgischen Teil der
Diözese Münster vom 8. Juni 1824.

Nr. 122. Verordnung des Staatsministeriums vom 17. März 1936
zur Änderung des Besoldungsgesetzes vom 25. Mai 1828.

Nr. 121.
Bekanntmachung des Ministers der Kirchen und Schulen, betreffend

eine Ergänzung der Kirchengemsindeordnung für den olden¬
burgischen Teil der Diözese Münster vom 8. Juni 1924.

Oldenburg, den 12. März 1836.

Die Anwendung der zur Ergänzung der Kirchen¬
gemeindeordnung für den oldenburgischen Teil der Diözese
Münster vom 8. Juni 1924 erlassenen ab geänderten
Steuerordnung des Bischöflichen Offizialates für die per¬
sönliche Kirchenlast vom 3 . Juni 1930 fG . Bl . Bd . 46
S . 489 ff .) wird gemäß ZA 5 und 12 des Gesetzes für
den Landesteil Oldenburg vom 28 . April 1924 , be-
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treffend die Berechtigung der katholischen Kirche zur Er¬
hebung von Steuern , auch für das Rechnungsjahr 1936,37
genehmigt.

Oldenburg , den 12 . März 1936.

Der Minister der Kirchen und Schulen.
Pauly.

Nr. 122.
Verordnung des Staatsministeriums zur Änderung des Besoldungs-

gesetzes vom 25. Mai 1928.
Oldenburg, den 17. März 1936.

Auf Grund des 8 28 des Besoldungsgesetzes vom
25 . Mai 1928 bestimmt das Staatsministerium , daß in
der Anlage 1 des Besoldungsgesetzes (Besoldungsordnung
für die planmäßigen Landlesbeamten ) im Beamtenver¬
zeichnis der Besoldungsgruppe ^ 2a „ Schulräte bei den
oberen Schulbehörden )̂" durch „Regierungsschulräte °)"
ersetzt wird.

Oldenburg , den 17 . März 1936.

Staatsministerittin.
P auly.(Siegel .)

Müller.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XI>IX- Band. (Ausgegeben den 30. März 1936.) 56. Stück.

Inhalt:

Nr. 123. Verordnung des Staatsministeriums vom 23. März 1836,
betreffend die Änderung der Grenze zwischen verschiedenen
Gemeinden.

Nr. 124. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 23. Mürz
1936, betreffend Änderung der zur Ausführung des
Reichsgesetzes vom 3. Juni 1900 über die Schlachtvieh-
und Fleischbeschauerlassenen Ministerial-Bekanntmnchung
vom 10. März 1903.

Nr. 123.
Verordnung des Staatsministeriums , betreffend die Änderung der

Grenze zwischen verschiedenen Gemeinden.
Oldenburg, den 23. Mürz 1936.

Auf Grund der ZZ 15, 117 der Deutschen Gemeinde
ordnungm Verbindung mit A 36 der Ersten Durchfüh¬
rungsverordnungzur Deutschen Eememdeordnung, Ar-
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Mel 3 Z 4 Abs. 2 der Oldenburgischen Gememdeordmmg
in der Fassung des Vereinfachungsgesetzes vom 27. April
1933 und Artikel l der Oldenburgischen ilberleitungsver-
ordmmg zur Deutschen Gemeindeordnung ordnet das
Staatsministerium folgendes an:

8 1.
Es finden folgende Grengänderungen statt:

a) zwischen der Stadtgemeinde Oldenburg und der Ge¬
meinde Wiefelstede nach Maßgabe der Grenzbeschrei¬
bung in der Anlage

b) zwischen der Stadtgemeinde Oldenburg und der Ge¬
meinde Zwischenahn nach Maßgabe der Erenzbeschrei-
bung in der Anlage lZ

c) zwischen der Stadtgemeinde Nordenham und der Ge¬
meinde Abbehausen nach Maßgabe der Erenzbeschrei-
bung i:r der Anlage L.

8 2.
Diese Verordnung tritt am 1. April 1936 in Mast.

Oldenburg, den 23. März 1936.

Staatsininisteriuin.
(Siegel.) Paul y.

Or. Grube.



Anlage

Grenzänderung zwischen der Stadt Oldenburg
und der Gemeinde Wiefelstede.

Von der Gemeinde Wiefelstede geht ein Teil der
Flur 40 an die Stadt Oldenburg über.

Die Grenze beginnt im Norden des Flugplatzes an
der Ostecke der Parzelle SO der Flirr 40 Wiefelstede , folgt
der Nordost - und Nordwestseite dieser Parzelle sowie der
Parzelle 317/87 und der Nordostseite der Parzelle 316/86
bis zur Straße Ofen — Metjendorf . In südwestlicher Rich¬
tung bildet die Südostseite dieser Straße und weiter in
südöstlicher Richtung die bisherige Eemeindegrenze von
Wiefelstede die n-ene Stadtgrcnze.

Anlage L.

Grenzänderung zwischen der Stadt Oldenbnrg
und der Gemeinde Zwischenahn.

Die Flur 9 des Katasterbezirks Ofen (Bloherfeld ) ,
Gemeinde Zwischenahn , wie sie sich nach der Fort¬
schreibung der Haarenregulierung ergibt , geht an die
Stadt Oldenburg über.
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Anlage 0.

Grenziinderungen zwischen der Stadtgemeinde
Nordenham und der Gemeinde Abbehausen.

1 . Der östlich vom Butjadinger Zuwässemngslmml

und nördlich der Straße Ellrvürden -Atens belegene Teil

der Gemeinde Abbehansen geht an die Stadt Nordenhai»
über.

Die Westseite des Butjadinger ZuwässerungskaMls
bildet die neue Grenze.

2 . Der nördlich des großen Sieltiess und westlich

der Bahn Hude — Blexen belegene Teil der Gemeinde

Abbehausen geht an die Stadt Nordenham über.

Die neue Grenze wird gebildet durch die Nordseite

des großen Sieltiefs und durch die Ostseite des Eiseil¬

bahngeländes.

Nr . 124.

Bekanntmachung des Staatsministcriums , betreffend Änderung der

zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 3 . Juni 1900 über

die Schlachtvieh - und Fleischbeschau erlassenen Ministerial-

Bekamitmachung vom 10 . März 1903.

Oldenburg , den 23 . März 1936.

Die ZZ 16 ff . der Bekanntmachung des Staats¬

ministeriums vom 10 . März 1903 zur Ausführung des
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Reichsgesetzes vom 3. Juni 1900, betreffend die Schlacht¬
vieh- und Fleischbeschau, erhalten folgende Fassung:

8 16.
Beschwerden gegen die Beanstandung des Schlacht¬

tieres oder Fleisches oder gegen die Minderwertigkeits-
erklärung des Fleisches durch den Beschauer sind bald¬
möglichst und spätestens innerhalb einer eintägigen Frist
beim Amtshauptmann(Oberbürgermeister) zu erheben.

Der Letztere hat mit möglichster Beschleunigung eine
zweite Beschau durch den zuständigen beamteten Tierarzt
herbeizuführen. War der beamtete Tierarzt bei der
ersten Beschau tätig, so ist ein benachbarter beamteter
Tierarzt oder der Landestierarzt zuständig.

Bis zur erfolgten anderweitigen Besichtigung ist das
beanstandete Tier oder Fleisch, soweit nötig, unter polizei¬
lichem Verschluß zu halten.

Die beim polizeilichen Verschluß erforderlichen Hilfe¬
leistungen, insbesondere der Transport, liegen demjenigen
ob, auf dessen Antrag die Untersuchung erfolgt ist, im
Weigerungsfälle sind dieselben auf seine Losten zu be¬
schaffen.

Gegen das auf Grund der Nachb-eschau abgegebene
Gutachten ist eine weitere Beschwerde nicht zulässig.

Die Losten der durch die Beschwerde des Besitzers
veranlaßten Nachbeschau sind von dem Beschwerdeführer
zu tragen, wenn das Gutachten den Befund des ersten
Beschauers bestätigt, andernfalls von der Landeskasse
bezw. in den Städten Oldenburg, Nüstringen und Del¬
menhorst von der Stadtkasse.

8 ID
Bezweifelt die Polizeibehörde die Richtigkeit des Ur¬

teils des ersten Beschauers über die Beschaffenheit des
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Schlachtticres oder Fleisches , so ist wie im Falle der An¬

fechtung der Beanstandung durch den Besitzer zu ver¬

fahren.

Hat die Polizeibehörde Bedenken gegen das auf

Grund der Nachbeschau in Fällen des § 16 abgegebene

Gutachten , so kann sie bei der zunächst Vorgesetzten Be¬

hörde die Einziehung eines Obergutachtens , das durch

den Landestierarzt zu erstatten ist, beantragen . Die An¬

ordnung der erforderlichen Si 'cherungsmaßregeln darf je¬

doch hierdurch keinen Aufschub erfahren.

ZZ 18 und 19 unverändert.

8 20 .

In Z 20 , 4 . Abs ., 6 . Zeile werden die Buchstaben

„T . rO " durch „ D . 17." ersetzt.

8 21 .

Die Kosten der Schlachtvieh - und Fleischbeschau so¬

wie der bakteriologischen Fleischbeschair fallen den Be¬

sitzern der untersuchten Tiere und Fleischwaren zur Last;

die über die in 88 22 , 23 festgesetzten Gebühren hinaus-

gehenden Sätze und etwaige Kilometergelder werden aus

der Landeskasse (Ergänzungsbeschaukasse ) bestritten.

K 22.

Für die Untersuchung bei Schlachtungen im Inlande ^

hat der Besitzer des untersuchten Tieres zu entrichten : ^

1 . Für die Beschau vor und nach dem Schlachten zu- ch/h

sannnen:

u) für 1 Pferd oder sonstigLN Einhufer 4,75 KK,

b ) für 1 Rind über 3 Monate . . . . 2,80 K-« ,

c) für 1 Schwein oder Wildschwein ein¬

schließlich Trichinenschau . 1,70 KK,
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6 ) für 1 Kalb im Alter bis zu 3 Monaten 0,85 AK , s,
e) für 1 Schaf oder 1 Ziege . . . . 0,75 AK,
1) für 1 Ferkel , 1 Ziegen - oder Schaf-

lannn im Alter bis zu 12 Wochen . 0,40 AK.

Werden mehr als 2 Tiere desselben Besitzers und
derselben Gattung gleichzeitig untersucht , so ermäßigen sich
die Gebühren:

vom 3 . bis 10 . Rinde auf . 1,90 AK,
vom 11 . Rinde ab auf . 1,20 AK,
vom 3 . bis 10 . Schwein einschließlich

Trichinenschau auf . 1,40 AK,
vom 11 . bis 50 . Schwein auf . . . 0,85 AK,
vom 51 . Schwein ab auf . 0,70 AK,
vom 3 . bis 10 . Kalb oder Schaf oder

von der 3 . Ziege ab auf . 0,60 AK,
vom 11 . Kalb oder Schaf ab auf . . 0,45 AK.

Diese Sätze sind auch gültig , wenn eine Besichtigung
im lebenden Zustande nicht voranzegangen oder allein die
Schlachtviehbeschau vorgenommen ist.

Bei Wiederholung der Schlachtviehbeschau ( Z 6
Abs. 1 der Ausführungsbestimmungen K des Bundes¬
rats ) sind die vollen Gebühren zu zählen.

Wird aus Anlaß der bakteriologischen Fleischbeschau
oder sonstwie zur Erledigung des Beschaufalles eine noch¬
malige Untersuchung durch denselben Beschauer erforder¬
lich, so ist für diese Untersuchung keine weitere Gebühr zu
berechnen.

2. Zu den Gebühren hat der Tierbesitzer einen Zu¬
schlag von 50 o/o zu zahlen:

a) wenn die Untersuchung in den Monaten März bis
einschließlich September vor 7 Uhr morgens und in
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den Monaten Oktober bis einschließlich Februar vor

8 Uhr morgens oder wenn sie abends nach 8 Uhr

oder an einem Sonn - oder Festtage verlangt und

ausgeführt wird;

t>) wenn die Schlachtung so verzögert wird , daß die

Fleischbeschau oder Trichinenschau 2 Stunden nach

dein vom Besitzer angegebenen Zeitpunkte der

Schlachtung nicht vorgenommen werden kann.

3 . Für die Ausstellung einer besonderen Beschei¬

nigung gemäß Z 47 Abs . 6 der Ausführungsbestim-

mungen rV des Bundesrats oder gemäß Z 5 Ziffer 3 die¬

ser Bekanntmachung ist eine Gebühr von 0,50 MK zu

entrichten.

Uber die Ergebnisse der Fleischbeschau sind nur auf

Antrag zwei besondere Bescheinigungen auszufertigen,

sonst ist der Befund bei der Trichinenschau kostenlos auf

der Fleischbeschaubescheinigung zu vermerken.

4 . Hat vor der Besichtigung durch den Beschauer eine

nach Z 17 Abs . 2 der Ausführungsbestimmungen zum

Neichsfleischbeschaugefetz unzulässige Zerlegung des ge¬

schlachteten Tieres stattgefunden , oder sind vor der Be¬

schau bereits einzelne für die Beurteilung der Eenußtaug-

lichkeit des Fleisches wichtige Körperteile entfernt oder

einer nach Z 17 Abs . 4 unzulässigen Behandlung unter¬

zogen worden , so daß nach Z 18 a . a . O . die Fleischbe¬

schau nur von dem tierärztlichen Beschauer vorgenommen

werden darf oder nach § 29 der Brmdesratsbestimmungen

zum Fleischbeschaugesetz eine bakteriologische Fleischbeschau

erforderlich wird , so haben die Tierbesitzer neben den

Beschaugebühren sämtliche entstehenden Kosten zu tragen.

5 . Für die Vornahme der Trichinenschau ohne

Fleischbeschau betragen die Gebühren:

a) für 1 Schwein oder Wildschwein . . 0,90 KK,



b) für 1 Fleischstück, Schinken oder Speck-
0,50 NT-

Bei gleichzeitiger Untersuchung mehrerer Stücke des¬
selben Besitzers ermäßigen sich die Sätze vom 2. Stück
an auf die Hälfte des Satzes zu b.

1. Außer den nach Z 22,1 zu erhebenden Fleischbe-
schaugebühren ist zur Deckung der staatlichen Beschaukosten
ein Zuschlag zu erheben. Er beträgt:

für jedes Pferd- oder sonstigen Einhufer 0.75 NT.

für jedes Kalb, Schaf oder jede Ziege . 0,05 NT
und ist von sämtlichen Tierärzten und Beschauern nach
Anweisung des Ministers des Innern an die Landeskasse
(Ergänzungsbeschaukasse) abzuführen.

2. Bei gehäuften Schlachtungen innerhalb eines
Fleischbeschaubezirkes kann der Minister dies Innern für
Tierärzte und Fleischbeschauer außer den oben aufg-e-
sührten Zuschlägen eine Abgabe an die Ergänzungsbe¬
schaukasse festsetzen, die gestaffelt bis zu 40«/o der monat¬
lichen Einnahmen betragen kann.

3. Am Schlüsse des Rechnungsjahres sollen den Be¬
schauern aus der Ergänzungsbeschauk-asse Kilometergelder
gezahlt werden. Die Höhe derselben wird vom Minister
des Innern festgesetzt. Die Beschauer, welche auf Zah¬
lung von Kilometergeldern Anspruch erheben wollen,
haben nach Ablauf des Rechnungsjahres bis zum 1. Mai
ein Verzeichnis der in ihrem Bezirk gemachten Dienst¬
reisen auf vorgeschriebenem Vordruck dem zuständigen
Aintshauptmann— Oberbürgermeister — einzureichen.

8 23.

für jedes Schwein
für jedes Rind . . OM

0,-SS- NT,



Die gesammelten Nachweisungen haben die Amtshaupt-

männer — Oberbürgermeister — nach Prüfung bis zuin

1. Juni dem Minister des Innern vorzulegen . In das

Verzeichnis sind nur Reisen über  4 Kilometer Entfer¬

nung vom Mittelpunkt des Wohnortes des Fleischbe¬

schauers aufzunehmen . Die Berechnung der Entfernung

hat , soweit angängig , nach dem amtlichen Wegemesser zu

erfolgen . Für die Schlachtvieh - und Fleischbeschau darf

nur eine Reife in Ansatz gebracht werden , ebenso in den

Fällen , wo auf derselben Reife die Beschau bei mehreren

Tieren vorgenommen ist.

s 24.

1 . Die Tierärzte erhalten für jede Ergänzungsbeschau

und für jede Beschau , bei der eine bakteriologische Fleisch¬

beschau veranläßt wird — ausgenommen bei Einhufern

eine erhöhte Gebühr und zwar bei Eroßtieren 5,40 KK,

bei Kleintieren 3,60 K .K.

2 . Außerdem erhalten die Tierärzte in der Er¬

gänzungsbeschau und bei den Reisen innerhalb ihres

Fleischbefchaubezirkes , die zur Nachuntersuchung und Ab¬

stempelung aus Anlaß der bakteriologischen Fleischbeschau

erforderlich werden , die Reiseentschädigung , die den be¬

amteten und praktischen Tierärzten nach den Vorschriften

über die Vergütung in gerichtlichen und polizeilichen

Fällen zustehen , sofern die Entfernung über 2 Kilometer

vom Mittelpunkt des Wohnortes des Tierarztes beträgt.

Daneben erhalten sie als Zeitversäumnis 0,15 NK für

jedes volle Kilometer der Hin - und Rückreise , jedoch

höchstens an einem Tage 4,50 NK.

3 . Der Tierbesitzer hat abgesehen von den in 88 16

und 22 Abs . 2— 4 genannten Fällen nur die in Z 22

Abs . 1 und Z 23 Abs . 1 genannten Gebühren zu zahlen.
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Die weitergehenden nach Abs . 1 und 2 begründeten An¬
sprüche werden aus der Ergänzungsbeschaukasse gezahlt.

HZ 25 bis 27 unverändert.

Diese Bestimmungen treten mit dem 1 . April 1936
in Kraft.

Oldenburg , den 23 . März 1936.

Staatsministerium.

Pauly.
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Gesetzblatt
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Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.
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Inhalt:
Nr. 125. Verordnung des Staatsministeriums vom 24. März 1936

zur Verlängerung der Verordnung des Staatsmini¬
steriums vorn 27. Dezember 1932, betreffend die Ver¬
einfachung der Beschlußfassung öffentlich-rechtlicher Kör¬
perschaften und die Vereinfachung der Inanspruchnahme
von Grundeigentum zugunsten der Beschäftigung Er¬
werbsloser (Old. Ges. Bl . Bd . 47 S . 1155 ff.) , in der
Fassung der Verordnung vom 26. Juni 1934 (Old . Ges.
M . Bd . 48 S . 879) und des Gesetzes vom 29. Mai 1935
zur Ergänzung der Verordnung des Staatsministeriums
vom 27. Dezember 1932 (Old. Ges. Bl . Bd . 49 S . 129).

Nr. 125.
Verordnung des Staatsministeriums zur Verlängerung der Verord¬

nung des Staatsministeriums vom 27. Dezember 1932, be¬
treffend die Vereinfachung der Beschlußfassung öffentlich-recht¬
licher Körperschaften und die Vereinfachung der Inanspruch¬
nahme von Grundeigentum zugunsten der Beschäftigung Er¬
werbsloser (Old . Ges. Bl . Bd . 47 S . 1155 ff.) , in der Fas¬
sung der Verordnung vom 26. Juni 1934 (Old . Ges. Bl.
Bd. 48 S . 379) und des Gesetzes vom 29. Mai 1935 zur
Ergänzung der Verordnung des Staatsministeriums vom
27. Dezember 1932 (Old . Ges. Bl . Bd . 49 S . 129).

Oldenburg, den 24. März 1936.
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Auf Grund des § 7 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung
nung des Staatsministeriums vom 27. Dezember 1932,
betreffend die Vereinfachung der Beschlutzfassung öffent¬
lich-rechtlicher Körperschaften und die Vereinfachung der
Inanspruchnahme von Grundeigentum zugunsten der Be¬
schäftigung Erwerbsloser (Old . Ges. Bl . Bd . 47
S . 115b ff.), in der Fassung der Verordnung vom
26. Juni 1934 (Old . Ges. BI . Bd . 48 S . 879) und des
Gesetzes vom 29. Mai 1935 zur Ergänzung der Ver¬
ordnung des Staatsministeriums vom 27. Dezember
1932 (Old . Ges. Bl . Bd . 49 S . 129) verordnet das
Staatsministerium rvas folgt:

Die Geltungsdauer der Verordnung des Staats¬
ministeriums vom 27. Dezember 1932, betreffend die
Vereinfachung der Beschlußfassung öffentlich-rechtlicher
Körperschaften und die Vereinfachung der Inanspruch¬
nahme von Grundeigentum zugunsten der Beschäftigung
Erwerbsloser (Old . Ges. Bl . Bd . 47 S . 1155 ff.),

in der Fassung der Verordnung vom 26. Juni 1934
(Old . Ges. Bl . Bd . 48 S . 879) und des Gesetzes vom
29. Mai 1935 zur Ergänzung der Verordnung des
Staatsministeriums vom 27. Dezember 1932 (Old. Ges.
Bl . Bd . 49 S . 129) wird bis auf weiteres verlängert.

Oldenburg , den 24. März 1936.

Staatsmittifteriinn.
(Siegel .) Pauly.

De . Grube.
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Gesehblalt
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XIiIX. Band. (Ausgegeben den8. April 1936.) 58. Stück.

Inhalt:
Nr. 126. Verordnung vom 1. April 1936, betreffend die Anwend¬

barkeit des Gesetzes vom 25. März 1879, betreffend An¬
legung oder Veränderung von Straßen und Plätzen in
den Städten und größeren Orten , auf die Stadt Vechta.

Nr. 127. Verordnung des Staatsministeriums vom 3. April 1936
zur Bekämpfung der Ratten im Amte Cloppenburg.

Nr. 126.

Verordnung, betreffend die Anwendbarkeit des Gesetzes vom
25. März 1879, betreffend Anlegung oder Veränderung von
Straßen und Plätzen in den Städten und größeren Orten , aus
die Stadt Vechta.

Oldenburg, den 1. April 1936.

Auf Grund des Artikels 12 des Gesetzes vom
25. März 1879, betreffend Anlegung oder Veränderung
von Straßen und Plätzen in den Städten und größeren



Orten, in der Fassung des Gesetzes für den Landesteil
Oldenburg vom 16. Mai 1927 verordnet das Staats¬
ministerium:

Das genannte Gesetz wird auf das ganze Gebiet der
Stadt Vechta für anwendbar erklärt.

Oldenburg, den 1: April 1936.

Staatsministeriiii».

(Siegel.) Pauly.
Or . ValIi n.

Nr. 127.
Verordnung des Staatsministeriums zur Bekämpfung der Ratten

im Amte Cloppenburg.
Oldenburg, den 3. April 1936.

Auf Grund des Z 47 des Gesetzes vom 15. August
1882, betreffend den Forstdiebstähl und die Feld- und
Forstpolizei, in der Fassung des Gesetzes vom 6. Juni
1931 (O. G. Bl . Seite 325) und des Abschnitts II Ka¬
pitel 1 Teil 2 Z 14 des Vereinfachungsgesetzes vom
27. April 1933 (O. G. Bl . Seite 171) ordnet das
Staatsministerium für den Amtsbezirk Cloppenburg fol¬
gendes an:

8 1-

Die Eigentümer, Nießbraucher, Pächter, Alleinmieter
oder sonstigen Verfügungs- und Nutzungsberechtigten
sämtlicher bebauten oder unbebauten Grundstücke, land¬
wirtschaftlich genutzter Flächen, Lager- und Schuttplahen,
Parkanlagen, Friedhöfen und Schiffsräumen, ebenso die



Anterhaltungspflichtigen von Deichen, Dämmen , Ufern,
Straßen und Wegen sind verpflichtet , die zur Vertilgung
der Ratten vorgeschriebenen Maßnahmen auf ihre Kosten
zu gestatten.

8 2.

Der Amtshauptmann bestimmt durch öffentliche Be¬
kanntmachung — in den Amtlichen Nachrichten und in
den Tageszeitungen des Amtsbezirks — , zu welcher Zeit,
an welchen Stellen und mit welchen Mitteln die Ratten
zu vertilgen sind und durch welches Institut die fachge¬
mäße Auslegung der Vertilgungsmittel geschehen solch
ebenso erläßt der Amtshauptmann die sonst erforder¬
lichen Ausführungsbestimmungen.

8 3.

Den zur Auslegung von Bekämpfungsmitteln von
dem Amtshauptmann Verpflichteten oder deren Beauf¬
tragten und Bevollmächtigten sowie den mit der Kon¬
trolle dieser Maßnahme Beauftragten ist das Betreten
der Räume und Grundstücke, in denen Rattenbe¬
kämpfungsmittel ausgelegt werden müssen, zu gestatten.

8 4.

Der Amtshauptmann ist berechtigt , für bestimmte
Teile des Bezirks eine von dieser Verordnung abweichende
Regelung zu treffen.

8 o.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung wer¬

den gemäß Z 47 des Feld - und Forstpolizeigesetzes mit
Geldstrafe bis zu 150 .— KZf oder mit Haft bestraft.
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8 6.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

kündung in Krast.

Oldenburg , den 3 . April 1936.

Staatsministerium.

(Siegel .) Pauly.

Or. Ballin.
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Gesetzblatt
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Inhal t:

Nr. 128 . Bekanntmachung des Staatsministerinms vvm 4 . April
1936 über neu zu errichtende Gast - und Schankwirt-
schnften.

Nr. 12».
Bekcmntmachilng des Stantsininistennms über neu zu errichtende

East - und Schankwirtschaften.

Oldenburg , den 4 . April 1936.

Aus Grund des K 21 Abs . 2 des Gaststättengesetzes
vom 28 . April 1930 (Neichsgesetzbl . I S . 146 ) in der
Fassung des Gesetzes zur Änderung des Gaststättenge-
sehes vom 9 . Oktober 1934 (Reichsgesetzbl . I S . 913)
wird für das Land Oldenburg folgendes bestimmt:

8 1.
Bis zum 1 . April 1938 dürfen Erlaubnisse für neu

M errichtende Gast - und Schankwirtschaften grundsätzlich
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nicht erteilt und bestehende Schankerlaubnisse aus nicht

zugelassene Arten von Getränken nicht ausgedehnt werden.

8 2 .

Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Mini¬

sters der Finanzen . Die Genehmigung ist nur zulässig

1 . bei der Neuerrichtung  von Gast - oder Schank¬

wirtschaften:

a ) wenn eine neue Gast - oder Schankwirtschaft a»

Stelle einer vorhandenen durch den bisherigen In¬

haber errichtet wird , sofern in den bisherigen Räu¬

men kein weiterer Gast - oder Schankbetrieb statt¬

findet,

b ) wenn eine Erlaubnis für eine Gast - oder Schank-

wirtschaft erloschen ist und für die gleichen Räume

die gleiche Erlaubnis innerhalb von sechs Monaten

nach dem Erlöschen der früherer Erlaubnis bean¬

tragt wird,

c) wenn sich durch das Fehlen von East - oder

Schankwirtschasten augenscheinliche Mißstände er¬

geben haben,

1 . in Orten , in denen sich bisher keine Gast - oder

Schankwirtschaften oder nur solche nichtarischer

Inhaber befanden,

2 . in Orten , in denen Garnisonen eingerichtet oder

stillgelegte Werke oder Werkteile wieder in Be¬

trieb gesetzt oder andere Einrichtungen getroffen

sind , die die Betätigung größerer Menschen¬

mengen herbeiführen,

3 . in Orten , in denen durch größere Um - oder Neu¬

bauten die für die Beurteilung der Bedürfnis¬

frage wesentlichen Verhältnisse eine erhebliche

Veränderung erfahren haben,



4 . bei der Erschließung neuen Baugeländes , ins¬
besondere bei der Anlage neuer Siedlungen,

ä ) wenn eine Schankerlaubnis für eine Kantinenwirt¬
schaft in Anlagen beantragt wird , in denen wenig¬
stens 100 Personen ständig beschäftigt oder unter¬
gebracht sind, sofern der Kantinenbetrieb sich aus¬
schließlich auf diesen Personenkreis beschränkt,

e) wenn eine Schankerlaubnis für einen Betrieb bean¬
tragt wird , in dem keine alkoholhaltigen Getränke
aus geschenkt werden,

1) wenn eine Erlaubnis für eine Gast - oder Schank-
wirtschast beantragt wird , die auf Grund eines
Rechtsirrtums tatsächlich schon eine geraume Zeit
ohne Erlaubnis betrieben worden ist,

Z) wenn die Erlaubnis für einen Gast - oder Schank¬
wirtschaftsbetrieb beantragt wird , der für den
Fremden - oder Ausflüglerverkehr von außerge¬
wöhnlicher Bedeutung ist,

b) wenn eine Schankerlaubnis für Vereine in eigenen
oder angemieteten Räumen beantragt wird , sofern
der Ausschant auf die Vereinsmitglieder und deren
Gäste beschränkt bleibt,

i) wenn die Erlaubnis für einen Gast - oder Schank¬
wirtschaftsbetrieb beantragt wird , der lediglich auf
Juden beschränkt bleibt , unter der Auflage , daß
diese Beschränkung durch deutlich lesbare Auf¬
schriften kenntlich gemacht wird;

2. bei der Ausdehnung bestehender Erlaub¬
nisse  auf nicht zugelafsene Arten von Getränken,
wenn der Betrieb auf Grund einer Erlaubnis min¬
destens drei Jahre lang ausgeübt worden ist.
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8 3-

Diese Bekanntmachung tritt an Stelle der Bekannt¬

machung über neu zu errichtende Gast - und Schankwirt¬

schaften vom 24 . Oktober 1934 am Tage nach ihrer

Veröffentlichung in Kraft.

Oldenburg , den 4 . April 1936.

Staatsiiiiittsterium.
Pauly.
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Gesetzblatt
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Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.
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Inhalt:
Nr. 128. Gesetz vom 31. März 1836 für das Land Oldenburg

über Änderungen im Haushaltsgesetz für das Rechnungs¬
jahr 1835 vom 10. Juli 1835.

Nr. 130. Gesetz vom 1. April 1936 über den Staatshaushalt des
Landes Oldenburg für das Rechnungsjahr 1936 und über
die Aufnahme von Anleihen.

Ar. 129.
Ersetz für das Land Oldenburg über Änderungen im Haushalts-

gesetz für das Rechnungsjahr 1935 vom 10. Juli 1935.
Oldenburg, den 31. März 1936.

Das Staatsministeriumhat das folgende Gesetz
beschlossen:

Die Haushaltspläne des Landes Oldenburg für
bas Rechnungsjahr 1935 werden, wie folgt, geändert:
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Haushalt
der Zentralkasse des Landes Oldenburg

für das Rechnungsjahr 1935.

Kap. Tit. Einnahme
und Ausgabe

Alle
Summe

Neue
Summe

Reu
mehr !>»

z-l

Ordentlicher Haushalt
'H

4

4 1/3

I . Einnahme.
Beiträge der drei Lan->

desteile . . . .
(vgl . Ausg . Kap . 10a)

704 530 711 130 6 600 -

10s.
(ne»)

—

II . Ausgabe.

g) Fortdauernde
Ausgaben.

Mehrausgabe infolge
Aufhebung der be¬
sonderen Landeskür¬
zung znm 1. Dezem¬
ber 1935 . . . .

(vgl . Einn . Kap . 4)

6 600 6 600

Abschluß.
Einnahmen mehr

6 600

Ausgaben mehr
6 600



Haushalt
— ks Landesteils Oldenburg für das Rechnungsjahr 1935.

m«i- Alte Neue NeuS«
Tit. Einnahme Summe Summe mehr wem-« ! ger

1 Kl ml ml

! Ordentlicher Haushalt

I . Einnahme.

- 1 Vermischte Einnahmen.
Erstattung von Dienst-

bezügen und Ge¬
schäftskosten aus an¬
deren Kassen . . .
(vgl . Ausg . Kap . 11a
Tit . 1)

56 740 57 640 900 —

— Landesstenern.
7 Wohnungsnutzungs-!

st euer. 450 000 539 000 89 000
-̂

f 7 —

(vgl .Ausg .Kap . V 11a)
Anteil an den Reichs¬
steuern.l 1 Reichs einko mm ensteu er 3 480 300 3 685 500 205 200 —

(vgl .Ausg .Kap . II 23
Tit . 21 unter b,
Kap . V 5 Tit . 21 und
Kap . V L12 Tit . 3)

6 Kraftfahrzeugsteuer 609 200
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s;
Kap. Tit. Einnahme

und Ausgabe

Me
Summe

Neue
Summe

Neu
mehr

V 10a
<neu>

Anteil an dem beim
Reich zum Ausgleich
von Härten gebilde¬
ten Ausgleichsstock .
(vgl.Ausg .Kap . II 23
Tit . 21 unter a)

Vereinnahmung von
Fondsmitteln . . ->

(vgl. Ausg . Kap . V!
K 12 Tit . 3) !

II . Ausgabe.
u) Fortdauernde

Ausgaben.
Staatskommissar für
die 4 staatlichen Fi¬
nanzanstalten.
Besoldungen (vom 1. 3.

1936 an)
Gruppe ^ 2a:

1 Oberfinanzrat.
Der Ob erfin angrat
erhält eine Stellen¬
zulage von 1200 .-LK
und eine widerruf¬
liche, nicht ruhege¬
haltsfähige Bankzu¬
lage von 4 800 AU
(vgl. Einn . Kap . I 3
Tit . 1)

709 200

121650

900

100 000 -̂ 0 !

121 550



IZ Tit. Aus gäbe
Alle

Summe
Neue

Summe

Neu

mehr weni¬
ger

II

!
!

k
i

k

^23

'̂'

21

Verwaltung der ReichZ-
und Landstraßen
I. Ordnung.

Unterhaltung der Land¬
straßen I. Ordnung

a) Aus dem beim
Reich gebildeten

Ausgleichsstock
sind 100 000 AK
besonders bereit-
gestellt rvorden
(vgl . Einn . Kap.
V 7 Tit . 6) .

417 600

!
s b) Es sind weiter

nachbewilligt wor¬
den 100 000 AK

(vgl . Einn . Kap.
V 7 Tit . 1) . . 617 600 200 000

-

-

21

I
>s

>

Hochbauwesen.

Unterhaltung der
Staatsgebäude . . .

Es sind nachbewilligt
worden 100 000 AK
(vgl . Einn . Kap . V 7
Tit . 1) .

107 200

207 200 100 000
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Abschnitt
Kap. Tit. Ausgabe

Alte
Summe

Neue
Summe

Nu

mehr wm-
M
L

V 11s
lueu)

Mehrausgabe infolge
Aushebung der beson¬
dere» Landeskürzung
zu» l 1. Dezember 1935

(vgl . Einn . Kap . V 6
Tit . 7) .

—> 89 000 89 00V

V 812 3
tneul

b) Einmalige
Ausgaben.

Kapitalbeteiligung des
Staats an der Deut¬
schen Schiffsbeleihungs-
banl A. G. in Ham¬
burg, restliche Einzah¬
lung .

(vgl . Einn . Kap . V 7
Tit . 1 und Einn.

Kap . V 10a)

— 126 750 126 75Ü

!

Abschluß.

Ordentlicher Haushalt.

Einnahmen mehr
516 650 KF.

Ausgaben mehr
516 650 M/.

!
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Haushalt
des Landesteils Lübeck für das Rechnungsjahr 1935.

zn
I

!kap. Tit. Einnahme
und Ausgabe

Alte
Summe

Neue
Summe

: Ordentlicher Haushalt

! I . Einnahme.
VI — Landessteuern.

6 Steuer vom bebauten
Grundbesitz . . . 235 000 245 900

! (vgl. Ausg . Kap . V
10 a)

V 5 — Anteil an den Reichs-
steuern.

1 Rei chseintomm euste uer 417 200 447 200
2 Körperfchaftssteuer . . 12 250 14 500
7 Schlachtsteuer . . . 40 500 58 930

(vgl. Ausg . Kap .V '9)

H . Ausgabe.
a) Fortdauernde

Ausgaben.
Vg _ Beitrag des Landesteils
>»!»> Lübeck zu den Kosten

des Landgerichts der
Freien und Hansestadt
Lübeck für das Rech-
nungsjahr 1934 . . 60 680

(vgl. Einn. Kap . V b
Tit . 1, 2 u. 7)

Neu
mehr weni-

ger

10 900

30 000
2 250

18 430

50 680



Neue
Summe

Alte
Summe mehrAusgabe^ Kap. Tit.

Mehrausgabe infolge
Aufhebung der beson¬
deren Landesknrzung
zum 1. Dezember 193b

(vgl. Emu. Kap. V 4
Tit . 6)

V 10a

Abschluß.
Ordentlicher Haushalt.
Einnahmen mehr

61580 K.« .

Ausgaben mehr
61580

MHZ



347

Haushalt
des Landesteils Birkenfeld für das Rechnungsjahr 1935.

6
8

Kap. Tit. Einnahme
und Ausgabe

Alte .
Summe

Neue
Summe

Neu
mehr weni¬

ger

s 4

1

Ordentlicher Haushalt
I . Einnahme.

Anteil an den Reichs¬
steuern.
Reichs einto mm ensteuer

(vgl.Ausg.Kap.Vda)
305 885 319 385 13 500

s Sk
ktu)

—

II Ausgabe,
a) Fortdauernde

Ausgaben.
Mehrausgabe infolge
Aufhebung der beson¬
deren Landeskurzung
zum 1. Dezember 1935

(vgl. Einn. Kap. V4
Tit . 1)

— 13 500 13 500 —

i

Abschluß.
Ordentlicher Haushalt.
Einnahmen mehr

13 500 Dss.
Ausgaben mehr

13 500 SM.
j
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Kap Tit.
Einnahme

und Ausgabe

Alte
Summe

Neue
Summe

Neu

mehr v» i-
ger

Außerordentlicher
Haushalt.

VI 1
lneu)

—
I . Einnahme.

Aus dem Verkauf bezw.
der Abtretung staat¬
licher Darlehnsforde¬
rungen .

(vgl .Ausg .Kap .VI1)

— 250 000 ^250 000 -

VI 1
tneul

—
II . Ausgabe.

Ausbau von Land¬
straßen l. Ordnung .

(vgl . Einn .Kap .VI1)

— 250 000 250 000

! Abschluß.

Außerordentlicher

^ Haushalt.
i Einnahmen mehr

250 000 L -L.

Ausgaben mehr
250 000 .L « .

>!
i!

!i

>i

Oldenburg , den 31 . März 1936.

Staatsininisterium.
Ioel . Pauly.(Siegel .)
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Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende
Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zustimmung er¬
teilt hat.

Oldenburg , den 31 . März 1936.

Der Neichsstatthalter-

(Siegel .) Növer.

Nr . 130.
Gesetz über den Staatshaushalt des Landes Oldenburg für das

Rechnungsjahr 1936 und über die Aufnahme von Anleihen.

Oldenburg , den 1 . April 1936.

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz
beschlossen:

l . Haushalt.

1.

Nachdem die Haushalte für das Rechnungsjahr 1936
/r ) für die Zentralkasse des Landes Oldenburg,
L ) für den Landesteil Oldenburg,
O) für den Landesteil Lübeck,
O ) für den Landesteil Birkenfeld,

wie die Anlagen ergeben , aufgestellt sind , soll danach ver¬
fahren werden.

2.

Die Haushaltsmittel sind wirtschaftlich und sparsam
zu verwalten ; sie dürfen bei den einzelnen Zweckbestim¬
mungen nur soweit und nicht eher in Anspruch genommen
werden , als es zur wirtschaftlichen und sparsamen Füh¬
rung der Staatsverwaltung erforderlich ist.
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Auch im übrigen gelten für die Durchführung der

Haushaltspläne die Vorschriften des Abschnitts ll der

Reichshaushaltsordnung , insbesondere der 26 , 27,

30 Abs . 2, 32 und 33 entsprechend.

Innerhalb der 4 Haushaltspläne (für die Zentral-

lasse und für die Landesteile Oldenburg , Lübeck und

Birkenfeld ) sind die einander entsprechenden Besoldungs¬

und Vergütungstitel innerhalb der gleichen Fachverwal-

tung gegenseitig deckungsfähig.

8 3.

Ausgaben zu außerordentlichen Staatszwecken und

rechtliche Verpflichtungen für solche Leistungen dürfen

nur eingegangen werden , wenn es sich um unabweisbare

Bedürfnisse handelt und wenn und soweit der Finanz¬

minister festgestellt hat , daß die erforderlichen Mittel tat¬

sächlich verfügbar sind.

8 4.
1 . Für die Grund - und Gebäudesteuer des Rech¬

nungsjahres 1936 wird folgendes bestimmt:

a ) Im Landesteil Oldenburg erfolgt die Erhebung der

Grund - und Gebäudesteuer unter Abänderung des

Artikels 2 Ziffer 2 des Gesetzes vom 5 . Juli 1924,

betreffend Abänderung des Erundsteuergesetzes für

den Landesteil Oldenburg vom 16 . Juni 1922

(OEM . Bd . 43 Seite 374 ) l >is zum 31 . März 1937

nach den bisherigen Bestimmungen . Die Grundsteuer

ist mit 160 v . H . und die Gebäudesteuer mit 125 v. H.

der vollen Iahressteuer in Reichsmark zu erheben.

l>) Die Grund - und Eebäudesteuer ist im Landesteil

Lübeck mit 180 v . H . der vollen Iahressteuer , im

Landesteil Birkenfeld mit dem einfachen Betrage der

vollen Iahressteuer in Reichsmark zu erheben.



351

2 . Soweit die Grund - und Gebäudesteuer auf die
Landwirtschaft ( Z 3 Sah 2 des Abschnitts II des Zwei¬
ten Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom
21 . September 1933 ) entfällt , wird sie um 73 v . H.
gesenkt.

§ 5.

Zu den Gesamtausgaben des Landes Oldenburg
haben beizutragen:

der Landesteil Oldenburg . . . 79 v . H .,
„ ,, Lübeck . 12 v . H .,
„ „ Birkenfeld . . . . 9 v . H.

8 6.

1. Der Wohnungsgeldzuschuß für die planmäßigen und
nichtplanmäßigen Landesbeamten und die Volksschul¬
lehrer sowie für die Landesangestellten und die Ver¬
sorgungsberechtigten beträgt vom 1. April 1936 an
bis weiter 120 v . H . des Erundbetrages.

2. Soweit vom Reich

o) für Orte mit besonders schwierigen wirtschaftlichen
Verhältnissen örtliche Sonderzuschläge,

b) Kinderbeihilfen in gesetzlich nicht geregelten Fällen
festgesetzt sind oder werden , werden sie in gleicher
Höhe und nach, den gleichen Bestimmungen auch
den Landesbeamten , Landesangestellten und Volks¬
schullehrern von dem Staat oder von der Ge¬
meinde , die zur Zahlung des Diensteinkommens
verpflichtet ist, gewährt.

3. Die Bestimmungen in Ziffer 2 finden auf die Warte¬
gelds - und Ruhegehaltsempfänger sowie auf die son¬
stigen Versorgungsberechtigten entsprechende Anwen¬
dung.



II. Anleihe.

§ 7 -

Der Minister der Finanzen wird ermächtigt , die
Mittel zur Bestreitung der nach den Haushaltsplänen der
Landeskassen der drei Landesteile für 1936 zu leistenden
Ausgaben , soweit die sonstigen Einnahmen nicht aus¬
reichen , durch Ausgabe von verzinslichen oder unver¬
zinslichen Schatzanweisungen bis zu 2 Millionen Reichs¬
mark zu beschaffen.

Werden die Schatzanweisungen lediglich zu dem
Zwecke verwendet , um als Unterlage eines kurzfristigen
Darlehens zu dienen , so können sie in demfenigen Be¬
trage ausgestellt werden , der erforderlich ist, um die nach
Abs . 1 zu deckenden Summen zu beschaffen.

Soweit sich die erforderlichen Mittel nicht auf dem
in Abs . 1 und 2 bezeichneten Wege beschaffen lassen , kann
die Staatsregierung unter angemessenen , der Lage des
Geldmarktes entsprechenden Bedingungen kurzfristige An¬
leihen aufnehmen.

8 8.
Der Minister der Finanzen wird ermächtigt,

1. zur Umwandlung kurzfristig aufgenommener Darlehen
in langfristige Anleihen

a ) für den Landesteil Oldenburg die
Summe von . 4 .008 .501 AK,

d) für den Landesteil Lübeck die
Summe von . 1 .864 .616 AK,

c) für den Landesteil Birkenfeld die
Summe von . 1 .889 .004 AK
und

2 . zur Deckung von Ausgaben des
Siedlungsamts des Landesteils Ol¬
denburg die Summe von . . . . 1 .276 .000 AK



zu beschaffen und zu diesem Zweck langfristige Darlehen
gegen Schuldschein zu Lasten des Landes Oldenburg zu
Zins- und Tilgungsbedingungen aufzunehmen, die der
Lage des Geldmarktes entsprechen.

8 9.
Derjenige Landesteil, zu dessen Gunsten die Mittel

beschafft werden, übernimmt den beiden anderen Landes¬
teilen gegenüber die Gewähr, daß sie in keiner Weise
jemals aus Anlaß dieser Anleihe in Anspruch genommen
werden.

8 10.
Der Minister der Finanzen erläßt die näheren Be¬

stimmungen über die Einrichtung der Schatzanweisungen
und das sonst zur Vollziehung des Gesetzes Erforderliche.

8 11-
Auf Grund des Anleihegesetzes für das Land Olden¬

burg vom 22. Januar 1936 (OGBI . S . 273) dürfen
mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes keine Anleihen
mehr aufgenommen werden.

III. Gemeinsame Bestimmungen.

8 12.

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1936
ab in Kraft.

Oldenburg, den 1. April 1936.

(Siegel.)

Staatsministerium.

Paul y.



Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende

Gesetz , dem die Reichsregierung ihre Zustimmung er¬

teilt hat.

Oldenburg , den 1 . April 1936.

(Siegel ) .

Der Neichsstatthalter.
Rover.



.955

Anlage zum Haushaltsgesetz.

Haushalt
der Zentralkasse des Landes Oldenburg für das

Rechnungsjahr 1936.

Einzel-
plan

Einnahme und Ausgabe
Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1836
Reichsmark

Ordentlicher Haushalt.

- I . Einnahmen. 919 910

Summe der Einnahmen des
ordentlichen Haushalts . . . 919 910

II . Ausgaben.

Fortdauernde Ausgaben. . . . . 919 910

Summe der Ausgaben des
ordentlichen Haushalts . . . 919 910

!>
i Abschluß.

Summe der Einnahmen des ordentlichen
Haushalts . 919 910

Summe der Ausgaben des ordentlichen̂
Haushalts . 919 910
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« Haushalt
des Landesteils Oldenburg für das Rechnungsjahr 1936.

Gesamtplan.

3 Betrag

^ Einnahme und Ausgabe Rechnungs¬
plan - ! jahr 1938

^ Reichsmark

Ordentlicher Haushalt.

I . Einnahmen.

I Allgemeine Verwaltung . s 26165V

H Innere Verwaltung. 4 358  86V

HI Ministerium der Kirchen und Schulen . . . ^ 750 08V

1 ^ Finanzministerium . . . 114 966 78V

Summe der Einnahmen des

ordentlichen Haushalts . . . 20 337 37V

I
II

III
IV

Ik . Ausgaben.

u) Fortdauernde Ausgaben.

Allgemeine Verwaltung.

Innere Verwaltung.

Ministerium der Kirchen und Schulen .

Finanzministerium.

Summe der fortdauernden

Ausgaben.

848 130

7 337 240
3 719 IVO
8 069 81Ü

19 974 370
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Einnahme und Ausgabe
plan

b > Einmalige Ausgaben.

II
IV

Innere Verwaltung .
Finanzministerium . .

Summe der einmaligen
Ausgaben . . . .

Hierzu : Summe der fortdauernden Ausgaben

Summe der Ausgaben des
ordentlichen Haushalts . . .

Abschluß.

Summe der Einnahmen des ordentlichen
Haushalts .

Summe der Ausgaben des ordentliche»
Haushalts .

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1636
Reichsmark

50 000
313 000

363 000

19 974 370

! 20 337 370

20 337 870

20 337 370
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<1. Haushalt
-es Landesteils Lübeck für das Rechnungsjahr 1936.

Gesamtplan.

Einzel¬
plan

Einnahme und Ausgabe

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1936
Reichsmark

I

Ordentlicher Haushalt.

I . Einnahmen.

Allgemeine Verwaltung. M

II Innere Verwaltung. 73 560

III Verwaltung der Kirchen und Schulen . . . 123 500

IV Finanzverwaltung . . 1 866 295

Summe der Einnahmen des
ordentlichen Haushalts . . . 2 063 155

I

II . Ausgaben.

a) Fortdauernde Ausgaben.

Allgemeine Verwaltung.
8 200

II Innere Verwaltung.
371 8Z4

III Verwaltung der Kirchen und Schulen . . . 3S1K0

IV Finanzverwaltung.
1 252 881

Summe der fortdauerndem
Ausgaben. 2 024 455
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knzel-
plan

Einnahme und Ausgabe

Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr 1936
Reichsmark

II

d) Einmalige Ausgaben.

Innere Verwaltung . - . 34 000
IV Finanzverwaltung . . 5 000

Summe der einmaligen
Ausgaben . . . . 39 000

Hierzu : Summe der fortdauernden Ausgaben 2 024 465

Summe der Ausgaben des
ordentlichen Haushalts . .

>
2 063 456

! Abschluß.

Summe der Einnahmen des ordentlichen
Haushalts. 2 063 455

Summe der Ausgaben des ordentlichen
Haushalts . 2 063 455
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FD. Haushalt
des Landesteils Virkenfeld für das Rechnungsjahr 1936.

Gesamtplan.
!

^̂!

>

l ....>

Einnahmeund A u s g a b e
Betrag
für das

Rechnungs¬
jahr IM
Reichsmark

I

Ordentlicher Haushalt.

I . Einnahmen.

Allgemeine Verwaltung.
II ! Innere Verwaltung. 135 SA

III Verwaltung der Kirchen und Schulen . . 162W
IV Finanzverwaltung. 1 902 783

Summe der Einnahmen des
ordentlichen Haushalts . - 22016«Z

I

II . Ausgaben.

Fortdauernde Ausgaben.

Allgemeine Verwaltung . . . 7<M

II Innere Verwaltung. 495 25«

III Verwaltung der Kirchen und Schulen . - 473 oc>.>

IV Finanzverwaltung. 122öM

Summe der Ausgaben des
ordentlichen Haushalts . . 2 201 663

limze
^ckn
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kinzel-
chn

Einnahme und Ausgabe

Betrag
sür das .

Rechnungs¬
jahr 1936

Reichsmark

Abschluß.
Summe der Einnahme» des ordentlichen

Haushalts . 2 201 663

Summe der Ausgaben des ordentlichen
Haushalts . 2 201 663
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XOIX . Band . (Ausgegeben de» 22. April>036.) 61 . Ltück.

Inhalt:

Nr. 131. Verordnung des Staatsministeriums vom 16. April 1936
über die Anwendbarkeit des Ortsstrrchengesetzcsauf die
Stadt Oldenburg.

Nr. 132. Verordnung des Staatsininisteriuins vom 16. April 1936.
über das Anbringcn von Plomben an Wild.

Ar. 131.

Verordnung des Staatsininisteriuins über die Anwendbarkeit des
Ortsstraßengesetzcs auf die Stadt Oldenburg.

Oldenburg, den 16. April 1936.

Auf Grund des Artikels 12 des Gesetzes vom
25. März 1879, betreffend Anlegung oder Veränderung
von Straßen und Plätzen in den Städten und größeren
Orten, in der Fassung des Gesetzes vom 16. Mai 1927,
verordnet das Staatsministerium:
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Das genannte Gesetz findet Anwendung auf das
ganze Gebiet der Stadt Oldenburg.

Oldenburg , den 16 . April 1936.

Staatsiniiiisterilini.

(Siegel ) . Joel . Paulp.

De . Ba11i n.

Ar . 132.

Verordnung des Stantsmimstcnums über das Anbringen vor.
Plomben an Wild.

Oldenburg , den 16 . April 1936.

Auf Grund des K 34 der Wildverkehrsvrdnung vom
21 . März 1936 (RGBl . Seite 239 ) in Verbindung mit
K 1 Abs . 2 des Gesetzes für den Freistaat Oldenburg
vom 30 . Mai 1928 , betreffend staatliche Verwaltungs-
gebühren , bestimmt das Staatsministerium für den Frei¬
staat Oldenburg:

8 i.

(1 > Für jedes Anbringen einer Plombe an Wild
oder Wildbret nach den Vorschriften der Wildverkehrs-
oridnung vom 21 . März 1936 (RGBl . Seite 259 ) durch
die Ortspolizeibehörde ist eine Stückgebühr zu erheben
mit 0,10 A .il.

(2 > Die Grundgebühr als Entschädigung für das
Anbringen von Plomben an Wild oder Wildbret beträgt
für jedes auf Antrag erfolgende Erscheinen eines Beauf-
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tragteil der Polizeibehörde in einem Kühlhause während
eines Tages 1,50 K . ss.
Dazu tritt eine Stückgebühr für Anbringung einer
Plombe mit 0,10
Die Stückgebühr erhöht sich um 0,05 falls der
Kühlhausinhaber dem Beauftragten der Polizeibehörde
keine Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

(3 ) Der Stückgebühr sind außerdem die von der
Polizeibehörde festgesetzten Selbstkosten für die Plomben
zuzuschlagen.

s 2.
fit Die Verordnung tritt mit dem 1 . April 1936 in

Kraft.

(2 ) Die Verordnung des Staatsministeriums über
das Anbringen von Plomben an Wild vom 13 . Januar
1936 tritt mit dem gleichen Tage außer Kraft.

Oldenburg , den 16 . April 1936.

Staatsiiiinisteritil».

lSiegel .) Paulp.

De . Ballin.





Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XDIX. Band. (Ausgegcben den 30. April 1936.) 62. Stück.

Inhalt:
Nr. 133. Verordnung des Staatsministeriums vom 21. April 1836

zur Bekämpfung des Franzosenkrautes.
Nr. 134. Verordnung des Staatsministeriums vom 27. April 1836

zur Ausführung des Reichsmietengesetzes.
Nr. 135. Verordnung des Staatsministeriums vom 27. April 1336

zur Ausführung des Gesetzes über Mieterschutz und Miet¬
einigungsämter.

Nr. 133.
Verordnung des Staatsministeriums zur Bekämpfung des Fran¬

zosenkrautes.
Oldenburg, den 21. April 1336.

Das Staatsministerium ordnet auf Grund des Ab¬
schnitts II Kapitel 1 Teil 2 K 14 des Vereinfachungsge-
setzes vom 27. April 1933 in Verbindung mit Z 47
des Gesetzes für das Erotzherzogtum Oldenburg vom
15. August 1882, betreffend den Forstdiebstahl und die
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Forst- und Feldpolizei, in der Fassung des Gesetzes vom
6. Juni 1931 (OGBI. S . 325 ff) zur Bekämpfung des
Franzosenkrautes für den Landesteil Oldenburg an:

8 1-
Die Eigentümer, Nutznießer oder Pächter von

Grundstücken jeglicher Art (auch ungenutzte Ländereien
und Ödland) sind verpflichtet, das darauf wachsende
Franzosenkraut(OalivsoZg. parvittora Ou.) restlos zu
vernichten, und zwar im jungen Zustande durch Hacken,
im blühenden Zustande durch völliges Ausjäten.

8 2.
Das Liegenlassen des ausgejäteten Franzosenkrautes

auf dem Grundstück, auf dem es gestanden hat, ebenso
das Wegwerfen des Krautes in die Furchen, auf Wege,
Düngerhaufen, Komposthaufen usw. oder auf fremde
Grundstücke, ist verboten. Das ausgejätete Franzosen¬
kraut ist vielmehr in mindestens 40 ein tiefe Gruben zu
vergraben oder anderweitig unschädlich zu machen.

8 3-

Zuwiderhandlungengegen diese Verordnung werden
mit Geldstrafe bis 150,— SZf oder mit Haft bestraft.

''Oldenburg, den 21. April 1936.

^ Staatsmiliisteriui».

(Siegel) Pauky.

Or. Ballin.
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Nr. 134.

Verordnung des Staatsrninisteriums zur Ausführung des Reichs-
mietengesehes.

Oldenburg, den 27. April 1936.

Auf Grund der 88 6 und 21 des Reichsmietenge-
fetzes und der 88 1, 4, 5 und 6 der Ausführungsverord¬
nung des Reichs vom 20 . April 1936 zum Reichsmieten¬
geseh wird mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers
und des Reichsministers der Justiz für das Land Olden¬
burg folgendes verordnet:

8 1-

Der Mindestsatz der gesetzlichen Miete beträgt
110 vom Hundert.

8 2.
Das Wassergeld einschließlich Wassermessermiete ist

unter Hinzusetzung zu dem Mindestsatz der gesetzlichen
Miete auf die Mieter umzulegen , soweit es auf die ge¬
mieteten Räume und die Benutzung gemeinschaftlicher
Räume durch die Mieter entfällt.

Hatte der Vermieter in der mit dem 1. Juli 1914
beginnenden Mietzeit auf Grund ausdrücklicher oder still¬
schweigender Vereinbarung das Wassergeld für die Mie¬
ter ohne Befugnis , es umzulegen , zu tragen , so findet die
Vorschrift des Abs . 1 keine Anwendung . Der Vermieter
ist jedoch berechtigt , das Wassergeld einschließlich Wafser-
messermiete gemäß Abs. 1 umzulegen , wenn er dem Mie¬
ter gegenüber vor der Fälligkeit des Mietzinses eine ent¬
sprechende schriftliche Erklärung abgegeben hat . Macht
er von diesem Recht Gebrauch , so vermindert sich die ge¬
setzliche Miete um 3 vom Hundert der Friedensmiete.
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Die Bestimmungen des Abs. 2 gelten entsprechend
in dien Fällen der Festsetzung der Friedensmiete gemätz
H 2 Abs . 4 des Reichsmietengesetzes , wenn die Vermieter
in der mit dem 1. Juli 1914 beginnenden Mietzeit in der
Gemeinde ortsüblich das Wassergeld vertraglich ohne Be¬
fugnis , es umzulegen , zu tragen hatten.

Die Umlegung hat in den Fällen der Abs. 1 bis 3
nach dem Verhältnis der Friedensmiete — bei Räumen
mit Sammelheizung und Warmwasserversorgung der
reinen Friedensmiete (Z 2 Abs. 1 Sähe 4 und 5 des
Reichsmietengesehes ) — zu erfolgen , wenn nicht ausdrück¬
lich oder stillschweigend mit einem der beteiligten Mieter
ein anderer Umlagematzstab vereinbart ist,- hierbei sind
auch die Räume zu berücksichtigen, für die nicht die gesetz¬
liche Miete gezahlt wird oder die nicht vermietet sind.

§ 3.

Bei Räumen mit Sammelheizung und Warmwasser¬
versorgung ist der Vermieter berechtigt , die Kosten der
Heizstoffe einschlietzlich der Anfuhrkosten nach! Quadrat¬
metern der beheizten Fläche unter Hinzusetzung zu dem
Mindestsatz der gesetzlichen Miete umzulegen.

Die Regierungspräsidenten , die Amtshauptmänner
und die Oberbürgermeister können für ihren Bezirk oder
für einzelne Gemeinden allgemein einen anderen Matz¬
stab bestimmen.

Die Kosten der Beheizung gemeinsam benutzter
Räume sind auf die Rauminhaber zu verteilen.

Der Vermieter ist berechtigt , monatlich für die Heiz¬
stoffe Vorschüsse in Höhe von des Verbrauchs des
Vorjahres zu erheben . Ist der Verbrauch dies Vorjahres
nicht zu ermitteln , so sind die voraussichtlich entstehenden
Kosten zugrundezulegen.
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8 4.

Die Abgaben für Entwässerung , Fäkalienabfuhr,
Müll - und Schlackenabfuhr und Stratzenreinigung find
unter Hinzusetzung zu dem Mindestsatz der gesetzlichen
Miete umzulegen , soweit sie erst nach dem 1 . Juli 1914
neu eingeführt wurden . Das gleiche gilt , soweit diese
Abgaben im Vergleich zum 1 . Juli 1914 höher sind , als
es dem Verhältnis des Mindestsatzes der gesetzlichen
Miete zur reinen Friedensmiete entspricht , hinsichtlich der
Mehrbeträge.

Die Umlegung hat nach dem Verhältnis der Frie¬
densmiete — bei Räumen mit Sammelheizung und Warm¬
wasserversorgung der reinen Friedensmiete ( Z 2 Abs . 1
Sätze 4 und 5 des Reichsmietengesetzes ) — zu erfolgen.
Hierbei sind auch die Räume zu berücksichtigen , für die
nicht die gesetzliche Miete gezahlt wird oder die nicht
vermietet sind.

Haben bei einer Neueinführung dieser Abgaben
(Abs . 1 Satz 1) die Vermieter in der mit dem 1. Juli
1914 beginnenden Mietzeit die Aufwendungen für die
gleichen Zwecke selbst getragen , so hat der Regierungs¬
präsident , der Amtshauptmann oder der Oberbürger¬
meister für diese Aufwendungen einen Hundertsatz der
Friedensmiete festzusetzen ; um diesen Hundertsatz vermin¬
dert sich der umlagefähige Betrag.

Soweit nicht die Umlegung nach Abs . 1 zu erfolgen
hat , hat der Vermieter diese Abgaben als Betriebskosten
zu tragen , die bereits in dem Mindestsatz der gesetzlichen
Miete berücksichtigt sind . § 2 Abs . 1 Satz 2 des Reichs - /

Die Regierungspräsidenten , die Amtshauptn _ — ,
und die Oberbürgermeister können für ihren Bezirk oder 2 ?
für einzelne Gemeinden für Nebenleistungen der im Z 2

mietengesetzes wird hierdurch nicht berührt.



Abs. 1 Satz 2 des Reichsmietengesetzes genannten Art all¬
gemein einen Hundertsatz bestimmen.

8 6.

Hat 'der Mieter einen Teil der gemieteten Räume
einem Dritten weitervermietet oder nicht nur vorüber¬
gehend überlassen , so erhöht sich der in angemessenem
Verhältnis aus die überlassenen Räume entfallende Teil
des Mindestsatzes der gesetzlichen Miete für die Dauer
der Überlassung um 20 vom Hundert.

8 7.

Hat ein Mieter auf Grund ausdrücklicher oder still¬
schweigender Vereinbarung die Schönheitsinstandsetzungen
in seinen Mietraumen (das Tapezieren und Anstreichen
oder Kalken der Wände und Decken, das Streichen der
Fußböden und der Fenster und das Streichen der Türen)
übernommen , so ist er berechtigt , die gesetzliche Miete
um 4 v. H . der Friedensmiete zu kürzen. In diesem
Falle ist er verpflichtet , die Schönheitsinstandsetzungen
auf seine Kosten ausführen zu lassen.

Kommt er dieser Pflicht nicht nach, so kann der Ver¬
mieter die Schönheitsinstandlsetzungen selbst ausführen
lassen und verlangen , daß der Mieter vom nächsten Zah¬
lungstermin ab die volle gesetzliche Miete zahlt . Bei
Streit hierüber entscheidet das Mieteinigungsamt . Wei¬
tergehende Ansprüche des Vermieters bleiben unberührt.

8 8.

Hat der Vermieter die Ausführung notwendiger
Jnstandsetzungsarbeiten unterlassen , so hat die Gemeinde¬
behörde die sachgemäße Ausführung der Arbeiten durch
geeignete Anordnungen zu sichern.
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Die Gemeindebehörde kann insbesondere im Einzel¬
falle anordnen , daß nach erfolglosem Ablauf einer dem
Vermieter gesetzten angemessenen Frist

1. der Mieter zur Vornahme bestimmt bezeichneter,
notwendiger Arbeiten berechtigt ist und einen ent¬
sprechenden Betrag des Mietzinses , der bei der
jeweils fälligen Zahlung 18 vom Hundert der
Friedensmiete nicht üb-ersteigen darf , einbehalten
kann oder

2. der Mieter einen von der Gemeindebehörde fest¬
zusetzenden Teil des Mietzinses , der bei der jeweils
fälligen Zahlung 18 vom Hundert der Friedens¬
miete nicht übersteigen darf , an eine von ihr zu be¬
zeichnende Stelle abzuführen hat.

Dis Beträge können nach fruchtlosem Frist¬
ablauf wie Gemeindeabgaben beigetrieben werden.
Die Gemeindebehörde hat dann die notwendigen
Jnstandsetzungsarbeiten ausführen zu lassen. So¬
bald die Kosten für die ausgeführten Arbeiten aus
den abgeführten Mietbeträgen gedeckt sind, hat
die Gemeindebehörde ihre Anordnung wieder
aufzuheben.

Soweit auf Grund einer nach Abs. 1 oder Abs. 2 er¬
gangenen Anordnung der Gemeindebehörde ein Betrag
des Mietzinses für Jnstandsetzungsarbeiten in Anspruch
genommen wird , erlischt der Anspruch des Vermieters.
Dies gilt auch für den Fall der Abtretung , Verpfändung
oder Beschlagnahme der Mietzinsforderung.

Gegen eine Anordnung der Gemeindebehörde ist
binnen zwei Wochen feit der Zustellung der Anordnung
die Beschwerde zulässig , die bei der Gemeindebehörde
einzulegen ist und über die die Aufsichtsbehörde endgültig
entscheidet. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.



8 9.

Es können im Landesteil Oldenburg der Minister
des Innern und in den Landesteilen Lübeck und Birken¬
feld die Regierungspräsidentenallgemein für ihren Be¬
zirk oder für bestimmte Gemeinden eine Zusatzmiete ge¬
mäß § 13a Abs. 3 des Reichsmietengesetzes festsetzen.

Bei der Festsetzung der Zusatzmiete ist die Art der
behördlich angeordneten baulichen Veränderungen anzu¬
geben. Die Zusatzmiete darf nicht höher sein, als es zur
Deckung der Kosten der baulichen Veränderungen erfor¬
derlich ist.

Vor der Festsetzung der Zusatzmiete sind Vertreter
der anerkannten Vermieter- und Mietervereinigungen zu

8 10.

Wird auf Grund des § 2 Abs. 4 des Reichsmieten¬
gesetzes der ortsübliche Mietzins festgesetzt, so ist er durch
Vergleich mit dem Mietzins zu ermitteln, der für die mit
dem 1. Juli 1914 beginnende Zeit in der Gemeinde für
Räume gleicher Art und Lage regelmäßig vereinbart war.
Dse Festsetzung lediglich auf Grund des abgeschätzten
Bauwertes vom 1. Juli 1914 oder auf Grund einer Ab¬
schätzung ohne Rücksicht auf die für Räume gleicher Art
und Lage vereinbarten Mieten sowie die Aufstellung von
Durchschnittspreisenfür das Quadratmeter benutzter
Fläche sind unzulässig.

8 11.
Die Vorschriften des Reichsmietengesetzes und dieser

Ausführungsverordnung gelten nicht:
1. in sämtlichen Gemeinden des Amtsbezirks Oldenburg,

in den Gemeinden Wiefelstede, Friesische Wehde,
Wangerooge, Jade , Moorriem, Goldenstedt, Vis¬
bek, Bakum, Lohne-Land, Steinfeld, Damme,



Neuenkirchen , Stadt Friesoythe , Barßel , Sater¬
land , Altenoythe , Garrel , Emstek , Cappeln , Mol¬
bergen , Lastrup , Löningen , Essen,

Ahrensbök und Gleschendorf und

in sämtlichen Gemeinden des Landesteils Birkenfeld
außer der Stadt Jdar -Oberstein,

2. in den nicht unter Ziffer 1 fallenden Gemeinden für
Mietverhältnisse über Wohnungen , deren Jahresfrie¬
densmiete beträgt:

a ) 500 Mark oder mehr in der Stadt Rüstringen,

b ) 400 Mark oder mehr in den Städten Oldenburg
i . O ., Delmenhorst , Varel , Nordenham , Brake und
Elsfleth,

c) 300 Mark oder mehr i,n den Gemeinden Wester¬
stede , Apen , Zwischenahn , Edewecht , Rastede , Varel-
Land , Abbehausen , Butjadingen , Landwürden , Ro¬
denkirchen , Ovelgönne , Stedingen , Stadt Vechta,
Stadt Lohne , Dinklage und Stadt Cloppenburg,
Bad Schwartau , Stockelsdorf und
Stadt Jdar -Oberstein,

ä ) 250 Mark oder mehr in den Gemeinden Oestringen
und Aniphaufen,

e) 240 Mark oder mehr in den Gemeinden Stadt
Eutin , Malente , Süsel , Bosau und Ratekau,

t ) 180 Mark oder mehr in den Gemeinden Stadt
Jever , Wangerland und Minsen,

3. in den nicht unter Ziffer 1 fallenden Gemeinden für
Mietverhältnisse über Geschäftsräume , die Teile einer
Wohnung bilden öder wegen ihres wirtschaftlichen Zu¬
sammenhanges mit Wohnräumen zugleich mit diesen
vermietet sind , wenn die Jahresfriedensmiete für die
Wohn - uifd Geschäftsräume zusammen die unter Zif¬
fer 2 genannten Summen oder mehr beträgt,
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4 . für Mietoerhältnisse über möblierte Zimmer mit oder
ohne Küchenbenutzung , die keine selbständige Wohnung
darstellen.

8 12.

Diese Verordnung tritt am 1 . Mai 1936 in Kraft.

Oldenburg , den 27 . April 1936.

Ttaatsministeriuni.

(Siegel .) Pauli ).

Or . Ballin.

Nr . 135.

Verordnung des Staatsministeriums zur Ausführung des Gesetzes
über Mieterschutz und Mieteinigungsämter.

Oldenburg , den 27 . April 1936.

Auf Grund der § 8 3? , 39 , 42 , 45 , 46 und 52
Abs . 1 des Gesetzes über Mieterschutz und Mieteinigungs¬
ämter wird mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers
und des Reichsministers der Justiz folgendes verordnet:

8 1.

Mieteinigungsämter sind die Amtsgerichte.

8 2.

Für das Verfahren gelten außer der Anordnung für
das Verfahren vor dem Mieteinigungsamt und der Be-



schwerdestell-e (RGBl . I 1923 S . 889 , RGBl . I 1932
S . 166 , 170 ) folgende weitere Vorschriften:

1. Das Gericht kann den Urkundsbeamten der Geschäfts¬
stelle mit der Abhaltung von Vorverhandlungen , ins¬
besondere der Einnahme eines Augenscheins , beauf¬
tragen.

2. Aus Vergleichen , die in einem vor dem Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle stattfindenden Verfahren ge¬
schlossen sind, findet die gerichtliche Zwangsvoll¬
streckung statt.

8 3.

Über die Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung ches
Mieteinigungsamts entscheidet die Zivilkammer des
Landgerichts , das für den Bezirk des Mieteinigungsamts
zuständig ist. Die Entscheidung der Zivilkammer ist end-

8 4 . ,

Für das Verfahren vor dem Mieteinigungsamt und
der Beschwerdestelle werden Gebühren erhoben.

Das Mieteinigungsamt setzt die Höhe der Gebühren
nach freiem Ermessen unter Berücksichtigung des Umfangs
und der Bedeutung der Sache für die Beteiligten fest. Auf
die Gebühren sind in dem Verfahren vor der Beschwerde¬
stelle die für die Berufungsinstanz geltenden Vorschriften
des Deutschen Ger ichtsko stengesetz es in seiner jeweiligen
Fassung -entsprechend anzuwenden.

Der Gesamtbetrag der Gebühren darf das Dreifache,
im Verfahren vor der Beschwerdestelle das Fünffache
der vollen Gebühr des § 8 des Deutschen Gerichtskosten-
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gesetzes nicht übersteigen. Der Berechnung darf kein
höherer Wert zugrundegelegt werden als der Jahresbe-
trag der gesetzlichen Miete (§ 1 des Reichsmietengesetzes).
Dieser ist auf Grun/d des Monatsbetrages der gesetzlichen
Miete zu ermitteln, der für den der Entscheidung des
Mieteinigungsamtesoder der Beschwerde stelle vorher¬
gehenden Monat Geltung hatte.

8 D
Die Vorschriften des ersten Abschnitts des Gesetzes

über Mieterschutz und Mieteinigungsämter und dieser
Ausführungsverordnung gelten nicht:
1. in sämtlichen Gemeinden dös Amtsbezirks Oldenburg,

in den Gemeinden Wiefelstede, Friesische Welche,
Wangerooge, Jade, Moorriem, Goldenstedt, Vis¬
bek, Bakum, Lohne-Land, Steinfeld, Damme,
Neuenkirchen, Stadt Friesoythe, Barstet, Sater¬
land, Altenoythe, Garrel, Emstek, Cappeln, Mol¬
bergen, Lastrup, Löningen, Essen,
Ahrensbök und Gleschendorf und

in sämtlichen Gemeinden des Landesteils Birkenfeld
auster der Stadt Jdar-Oberstein,

2. in den nicht unter Ziffer 1 fallenden Genreinden für
Mietoerhältnisse über Wohnungen, deren Jahres¬
friedensmiete beträgt:

u) 300 Mark oder mehr in der Stadt Rüstringen,

b) 400 Mark oder mehr in den Städten Oldenburg
i. O., Delmenhorst, Varel, Nordenham, Brake und
Elsfleth,

c) 300 Mark oder mehr in den Gemeinden Wester¬
stede, Apen, Zwischenahn, Edewecht, Rastede, Varel-



Land , Abbehausen , Butjadingen , Landwürden , Ro¬
denkirchen , Ovelgönne , Sted -ingen , Stadt Vechta,
Stadt Lohne , Dinklage und Stadt Cloppenburg,
Bad Schwartau , Stockelsdorf und
Stadt Idar -Oberstem,

6 ) 250 Mart oder inehr in den Gemeinden Oeftringen
und Kniphausen,

e) 240 Mari oder mehr in den Gemeinden Stadt
Eutin , Malente , Süsel , Bosau und Rateka -u,

t ) 180 Mark oder mehr in den Gemeinden Stadt
Jever , Wangerland und Minsen,

3. in den nicht unter Ziffer 1 fallenden Gemeinden für
Mietverhältnisse über Geschäftsräume , die Teile einer
Wohnung bilden oder wegen ihres wirtschaftlichen Zu¬
sammenhanges mit Wohnräumen zugleich mit diesen
vermietet sind , wenn die Iahresfriedensmiete für die
Wohn - und Geschäftsräume zusammen die unter Zif¬
fer 2 genannten Summen oder mehr beträgt,

4. für Mietverhältnisse über möblierte Zimmer mit oder
ohne Küchenbenutzung , die keine selbständige Wohnung
darstellen.

Der Z 49 a des Gesetzes über Mieterschutz und Miet-
einigungsämter wird durch die Anordnungen des Abs . 1
nicht berührt . Soweit die Vorschriften des ersten Ab¬
schnitts des Gesetzes über Mieterschutz und Mieteinigungs-
ämter auf Grund des Abs . 1 Ziffern 1 bis 4 keine An¬
wendung auf Mietverhältnisse finden , gelten für diese die
Bestimmungen des Z 52 e Abs . 1 und 2 des Gesetzes über
Mieterschutz und Mieteinigungsämter.
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8 6.
Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1936 in Kraft.

Oldenburg , den 27 . April 1936.

(Siegel .)

Staatsmimsterium.

Pauly.

Or . Ballin.
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Nr. 136.
Verordnung des Staatsministeriums über die Überwachung von

Eetreide-Reinigungs- und Beizanlagen für Saatgut.
Oldenburg, den S. Mai 1936.

Das Staatslninisterium ordnet auf Grund von
Abschnitt II Kapitel 1 Teil 2 Z 14 des Vereinfachuugs-
gesetzes vom 27. April 1933 für den Landesteil Olden¬
burg folgendes an:



Wer Eetreidereinigungsanlagen aufstellt oder aus¬

gestellt hat , hat die Anlage dem für seinen Wohnsitz

zuständigen Amtshauptmann (Oberbürgermeister ) zu

melden . Ausgenommen von der Meldepflicht sind ledig¬

lich diejenigen Anlagen , die im Besitze von Landwirten

sind und nur für den eigenen Gebrauch benutzt werden.

8 2.

(1 ) Wer Saatgut für den Verbrauch in fremden

landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Betrieben reinigen

und mit chemischen Mitteln gegen Pflanzenkrankheiten be¬

handeln (beizen ) will , bedarf der Genehmigung des für

seinen Wohnsitz zuständigen Amtshauptmanns (Ober¬

bürgermeisters ) .

(2 ) Die Genehmigung ist auch erforderlich , wenn

die einer Genossenschaft oder sonstigen Vereinigung ge¬

hörende Reinigungs - und Beizanlage von Mitgliedern

der Genossenschaft oder der Vereinigung benutzt wird,

oder wenn eine Reinigungs - und Beizanlage von ihrem

Besitzer Dritten zur eigenen Benutzung zur Verfügung

gestellt wird.

8 3.

(1 ) Die Genehmigung ist zu erteilen , wenn die Rei¬

nigungsanlage zugleich eins Beizanlage umfatzt und der

Betriebsleiter oder dessen Beauftragter seine Befähigung

zu deren Bedienung nachwsist . Über die Eignung - der

Anlagen und die Befähigung entscheidet der Amtshaupt¬

mann (Oberbürgermeister ) nach Anhörung der Landes¬

bauernschaft . Die Genehmigung wird für das Kalender¬

jahr erteilt ; sie ist gebührenpflichtig und wird jeweils

für ein Jahr erneuert , falls bis zum 1 . Dezember des

ablaufenden Jahres keine Abmeldung der Anlage durch

den Besitzer erfolgt . Die Anträge sind bis zu den in den
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Ausführungsbestimmungen zu dieser Verordnung ange¬
gebenen Zeitpunkten bei dem Amtshauptmann (Ober¬
bürgermeister ) einzureichen.

(2 ) Die Genehmigung ist zu widerrufen , wenn die
Voraussetzungen für die Erteilung der Genehmigung
nicht mehr vorliegen oder wenn der Inhaber den Ver¬
pflichtungen nach Z8 4 und 5 dieser Verordnung zuwider¬
handelt.

8 4.

(1 ) Zur Beizung im Sinne des 8 2 Abs . 1 dieser
Verordnung dürfen nur die jeweils in das Pflanzen-
schuhmittelverzeichnis des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
aufgenommenen Mittel für Saatgutbeizung in der dort
angegebenen Anwendungsform benutzt werden.

(2 ) Ein Verzeichnis der in einer Beizanlage zur
Verwendung kommenden Beizmittel mit Angabe der An¬
wendungsform mutz im Beizraum gut sichtbar aufgehängt
werden.

§ 5.
Die Besitzer der nach 8 2 dieser Verordnung ge¬

nehmigungspflichtigen Reinigungs - und Beizanlagen
haben ein Tagebuch nach dem Muster der Anlage 1
dieser Verordnung zu führen.

8 6.
Die Reinigungs - und Beizanlagen unterliegen der

polizeilichen Aufsicht . Den Polizeibeamten und deren
Beauftragten ist der Zutritt zu den Anlagen , die Prü¬
fung derselben , die Entnahme gereinigter und gebeizter
Saatgutproben und die Einsicht in das nach § 5 dieser
Verordnung zu führende Tagebuch zu gestatten , sowie
jede Auskunft über die Reinigung und die Beizung zu er¬
teilen . Auf Anfordern mutz die Reinigungs - und Beiz-
anlage im Betriebe vorgeführt werden . Der Minister
des Innern kann mit der Entnahme gereinigter und
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gebeizter Saagutproben , der Prüfung der Reinigungs¬
und Beizanlagen und der Einholung von Auskünften
über die Reinigung und Beizung ein oder mehrere von
der Landesbauernschaft Oldenburg zu benennende Per¬
sonen beauftragen . Zu polizeilichen Eingriffen sind je¬
doch nur die Polizeibehörden befugt.

8 7.

Die genehmigten Reinigungs - und Beizanlagen wer¬
den alljährlich im Frühjahr und Herbst im Wochenblatt
der Landesbauernschaft Oldenburg veröffentlicht . Die
Entziehung der Genehmigung wird in der gleichen Form
bekannt gemacht . Die genehmigten Reinigungs - und
Beizanlagen dürfen die Bezeichnung : „ Staatlich zuge¬
lassene Saatreinigungs - und Beizanlage unter Über¬
wachung der Landesbauernschaft Oldenburg " führen.

8.

(1 ) Die Besitzer der genehmigten Saatreinigungs¬
und Beizanlagen sind verpflichtet , in dem Raum , in dem
dis Saatreinigungs - und Beizanlage ausgestellt ist, oder
außerhalb dieses Raumes am Gebäude an deutlich sicht¬
barer Stelle ein Schild in der Form der Anlage 2 dieser
Verordnung auszuhängen.

(2 ) Die nicht genehmigungspflichtigen aber melde-
pflichtigen Saatreinigungsanlagen haben an der im
Abs . 1 genannten Stelle ein Schild in der Form der An¬
lage 3 dieser Verordnung deutlich sichtbar aufzuhängen.

(3 ) Die Schilder ( Abs . 1 und 2) werden dem Be¬
sitzer durch den Amtshauptmann (Oberbürgermeister)
kostenlos geliefert.

8 9.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung wer¬
den mit Geldstrafe bis zu 150 KZtl oder mit Haft bis
zu 6 Wochen bestraft.



8 io. / -
Der Minister des Innern erläßt die erforderlichen

Ausführungsvorschriften zu dieser Verordnung.

8 11- '
Die Vorschriften der tztz 1 und 11 der Verordnung

des Reichsministers' für Ernährung und Landwirtschaft
zur Ordnung der Getreidewirtschaft in der Fassung vom
10. Juli 1935 über die Neuerrichtung eines Betriebes' der
in den ZZ 1 und 2 der vorstehenden Verordnung ge¬
nannten Art bleiben unberührt.

8 12.
Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1936 in Kraft.
Oldenburg, den 9. Mai 1936.

Staatsimnisterium.
(Siegel.) Pauly.

vr . Ballin.
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Anlage 1.

Tagebuch

für Getreide -Reinigmlgs - und Beizanlagen für Saatgut.

Lfd. Auflieferung Bearbeitung Auslieferung

Nr.
Tag

Eigen¬
tümer

Wohn¬
ort

Art u.
Sorte

Menge
Tag

davon
gebeizt Tag

Quittung
des

Abholers

!

I

!

!

!



Anlage 2.

Staatlich zugelassene
Saatreinigungs - und Beizanlage

unter Überwachung der Landesbauernschaft Oldenburg.

L. S . Der Amtshauptmann.
Der Oberbürgermeister

Anlage 3.

Die hier aufgestellte Eetreidereinigungsanlage darf
auf Grund der Verordnung des Staatsministeriums über
die Überwachung von Getreidereinigungs - und Beizan¬
lagen für Saatgut vom 9 . Mai 1936

nicht
zur Bereitung von fremdem Saatgut benutzt werden.

L. S. Der Amtshauptmann.
Der Oberbürgermeister.



ZM-

Nr. 137.

Bekanntmachung des Ministers des Innern zur Ausführung der
Verordnung des Staatsministeriums über die Überwachung von
Eetreide-Reinigungs- und Beizanlageu für Saatgut vom
9. Mai 1936.

Oldenburg, den 9. Mai 1936.

Artikel 1.
Der Antrag aus Genehmigung einer Reinigungs¬

und BeizanlagL(Z 2 der Verordnung) ist erstmalig bis
zum 1. Juns 1936 einzureichen. Für später müssen die
Anträge, sofern eine Genehmigung vor Beginn des Früh¬
jahrszeitraumes gewünscht wird, bis zum 1. Januar,
sofern eine Genehmigung vor Beginn des Herbstzeit¬
raums in Frage kommen soll, bis zum 1. Juni jeden
Jahres eingereicht werden. In dem Antrag must an¬
gegeben sein:
1. Name des Eigentümers der Anlage,
2. wo und bei, wem sich die Anlage befindet,
3. Name der Maschinenfabrik, die die Anlage geliefert hat,
4. Name der Anlage (Fabrikmarke, Type),
5. Zeitpunkt, an dem die Maschine aufgestellt worden ist.

Artikel 2.
Als geeignet gelten alle Anlagen im Sinne des Z3

der Verordnung, die von der Biologischen Reichsanstalt
gemeinsam mit dem Reichsnährstand als brauchbar aner¬
kannt worden sind. Die Aufstellung der Anlagen und
ihrer Hilfsvorrichtungen must eine einwandfreie Aus¬
führung der Reinigung und Beizung gewährleisten. Die
Prüfung des Betriebsleiters und seines Beauftragten
kann an einer von der Landesbauernschaft Oldenburg be¬
stimmten Anlage erfolgen.
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Artikel 3.

Für die Erteilung der Genehmigung ist auf Grund
der Nr . 21 des Verwaltungsgebührentarifs eine Ver¬
waltungsgebühr von 5 KlK zu entrichten . Zu dieser Ge¬
bühr treten die Kosten des Sachverständigen . Diese be¬
tragen bei der Erteilung der erstmaligen Genehmigung
für größere maschinell betriebene Anlagen 15 KFi , für
Kleinbetriebe mit von der Hand betriebenen Trommel¬
apparaten 10 NK . Für jede weitere Genehmigung
ermäßigen sich die Sachverständigenkosten auf 10 KZf
bezw. 5 KA.

Verwaltungsgebühren und Sachverständigenkosten
werden nur zur Hälfte gehoben , wenn der Antrag auf
Genehmigung abgelehnt wird.

Artikel 4.

Ein Merkblatt mit den in das Pflanzenschutzmittel¬
verzeichnis des Deutschen Pflanzenschutzdienstes aufge¬
nommenen Mitteln für die Saatgutbeizung wird den
Besitzern der Betriebe jeweils in der neusten Auflage von
der Landesbauernschaft Oldenburg zugestellt.

Oldenburg , den 9. Mai 1936.

Der Minister des Innern
I . V .:

Pauli ).
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Berichtigung.

In der Anlage <3 zur Verordnung des Staatsmini-
steriums vom 23 . März 1936 , betreffend die Änderung
der Grenze zwischen verschiedenen Gemeinden (O . G . Bl.
Seite 317 ff .) , sind in Ziffer 1 Zeile 2 hinter den Wor¬
ten „ und nördlich der " die Worte „Südgrenze der"
cinzuführen.

Oldenburg , den 27 . April 1936.

Ltaatsministerium.
I . A.

Ross.
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Nr . 139 . Vierte Bekanntmachung des Ministers der Finanzen vom
20 . Mai 1936 über Wohnsiedlungsgebiets.

Nr. 138.

Gesetz zur Änderung des Moorschutzgesetzes für den Landesteil
Oldenburg vom 1 . Juli 1929.

Oldenburg , den 8 . Mai 1936.

Das Staatsministerium hat folgendes Gesetz be¬
schlossen:

Einziger Artikel.

Der Z 7 Abs . 1 des Moorschutzgesetzes für den Lan¬
desteil Oldenburg vom 1 . Juli 1929 wird aufgehoben.

Oldenburg , den 8 . Mai 1936.
Staatsiniiiisteriuui.

(Siegel ) Pauly.
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Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende
Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zustimmung er¬
teilt hat.

Oldenburg , den 8 . Mai 1936.

Der NeichsstatthÄlter
(Siegel .) Rover.

Nr. 139

Vierte Bekanntmachung des Ministers der Finanzen über Wohn¬
siedlungsgebiete.

Oldenburg , den 20 . Mai 1336.

Auf Grund des Z 1 des Gesetzes über die Aus¬
schließung von Wohnsiedlungsgebieten vom 22 . Sep¬
tember 1933 (Reichsgesetzbl . I S . 659 ) und der Verord¬
nung des Staatsministeriums vom 4 . September 1935
zur Ausführung dieses Reichsgesetzes bestimme ich, was
folgt:

8 1-
Zum Wohnsiedlungsgebiet im Sinne des Z 1 des

Gesetzes über die Ausschließung von Wohnsiedlungs¬
gebieten vom 22 . September 1935 (Reichsgesetzbl . I
S . 659 ) werden die Stadtgemeinde Rüstringen , Teile der
Gemeinden Oestringen und Kniphausen und ein Teil der
Stadtgemeinde Jever mit der nachfolgend festgesetzten
Begrenzung erklärt:

1 . der Teil der Gemeinde Oestringen,  der im
Osten vom Schaudeich , i.m Süden von der Südgrenze
des Cäciliengrodens , dem Eenofsenschaftsweg Nr . VIII,
den Eemeindewegen Nr . XIV und XV ( Siedlerstraße ),
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der Neichsstraße , der Nordgrenze der Parzellen 9 und
11 der Flur VIII des Katasterbeztrks Sande , dem
Eemeindefußweg Nr . X bis Mitteldeich , dem Schau¬
graben Nr . 61 z. T ., dem Schaugraben Nr . 64 , dem
Eemeindeweg Nr . III bis zur Landesgrenze — diese
nach Norden bis zur Einmündung des Schaugrabens
Nr . 46 in das Upjeversche Tief — , weiter von den
Schaugräben Nr . 46 , 48 und 49 bis an die Grenze
des Upjeverschen Forstes , alsdann von dem Ost -,
Nord - und Nordwestrand des Upjeverschen Forstes,
dem Nordrand des Flugplatzes bis zur Grenze der
Flur IV des Katasterbezirks Cleverns , am Gemeinde¬
weg Nr . III , von der nordöstlichen Grenze der Flur IV
bis zur Straße Cleverns — Sandel , von dem Schau¬
graben Nr . 48 , dem Genossenschaftsweg Nr . 1, dem
Schaugraben Nr . 48 s , dem Gemeindeweg Nr . IV,
der Nordgrenze der Parzellen Nr . 29 , 30 , 120/11 und
9 der Flur V des Katasterbezirks Cleverns bis zur
östlichen Eemeindegrenze gegen die Stadt Jever und
weiter von der Eemeindegrenze umschlossen wird,

2. der Teil der Stadtgemeinde Jever,  der süd¬
lich bszw . westlich des Mühlentiefs , des Tettenser
Tiefs , der Nordgrenze der Parzellen Nr . 110/23,
145/21 und 128/21 der Flur III , der Straße Jever—
Hohenkirchen , des Eenossenschaftsweges Nr . 22 , des
Eenossenschaftsfußweges Nr . 2 bis zum Hooksieler
Tief , der Ostgrenze der Flur VI , des Er . Moorwarfer-
tiefs , des Genossenschaftsweges Nr . 4 , der Straße
Jever — Sillenstede und der Ostgrenze der Flur XIV
belegen ist,

3 . der Teil der Gemeinde Knip Hausen,  der
südlich folgender Linie liegt : Gemeindewege Nr . IV
und VI , Eemeindestraße Nr . V (Moorsum — Kl . Spie¬
ker) bis zur Brücke , Kirchspielstief (Zuggraben Nr . 3) ,



394

Sillensteder Erenzleide ( Schaugraben Nr . 25 ) , Schau¬
graben Nr . 18 , neuer Verbindungsgraben bis zuin
Kl . Fedderwarden Tief (Zuggraben Nr . 4 ) , dieser bis

Mitteldeich , Straße Mitteldeich — Fedderwardergroden,
Grenze zwischen den Fluren II und lll Fedderwarden,
Nordgrenze der Parzellen Nr . 94 , 78 und 391/59 der

Flur I bis zum neuen Schaudeich.

8 2.

Das Wohnsiedlungsgebiet erhält die Bezeichnung:

„Wohnsiedlungsgebiet Jever — Rüstringen " .

8 3.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1 . Juni 1936

in Kraft.

Oldenburg , den 20 . Mai 1936.

Der Minister der Finanzen.
Pauly.
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Nr . 140.

Gesetz für das Land Oldenburg zur Ausführung des Gesetzes über
den Finanzausgleich zwischen Reich , Ländern und Gemeinden
(Oldenburgisches Finanzausgleichsgeseh ) .

Oldenburg , den 6 . Juni 1936.

Das Oldenburgische Staatsministerium hat das fol¬
gende Gesetz beschlossen:

8 1.
(1 ) Die nach dem Reichsfinanzausgleichsgesetz auf

das Land Oldenburg entfallenden Anteile an den Auf¬
kommen an Einkommen - und Körperschaftssteuer werden
für die drei Landeskassen vereinnahmt.
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(2 ) Von der Einkommensteuer erhalten die drei
Landeskassen vier Siebentel , die Gemeinden drei Sieben¬
tel ; von der Körperschaftssteuer erhalten die drei Landes¬
kassen drei Siebentel , die Gemeinden vier Siebentel.
Der Gemeindeanteil wird nach dem Verhältnis der Ein¬
kommen - und Körperschaftssteuer - Rechnungsanteile , die
reichsgesetzlich jeweils für die Berechnung des Schlüssel¬
anteils des Landes an der Einkommen - und Körper¬
schaftssteuer maßgebend sind , verteilt . Für die Verteilung
der Gemeindeanteile werden die Einkommen - und Kör-

perschaftssteuer - Rechnungsanteile der Gemeinden , bei denen
Erenzberichtigungen vorgenommen sind , nach dem Ver¬
hältnis der Bevölkerungszahl dem Rechnungsanteil der
Gemeinden hinzugerechnet , denen infolge Erenzberichti-
gung Gemeindeteile zugelegt sind.

8 2.

Das nach dem Neichsfinanzausgleichsgeseh auf das
Land Oldenburg entfallende Aufkommen an Erund-
erwerbsteuer wird für die drei Landeskassen vereinnahmt
und von diesen im Landesteil Oldenburg den Amtsoep-
bänden , in den Landesteilen Lübeck und Birkenfeld den
Landesverbänden zur Hälfte zugeführt . Die Amtsoer¬
bände des Landesteils Oldenburg sowie die Landesver¬
bände der Landesteile Lübeck und Birkenfeld haben einen
Zuschlag zur Erunderwerbsteuer in Höhe von 2 . v. H.
zu erheben.

8 3-
Die dein Lande Oldenburg nach dein Neichsfinanz¬

ausgleichsgesetz zufließenden Anteile an der Umsatzsteuer,
der Reichskraftfahrzeugsteuer , der Rennwettsteuer und der
Biersteuer sind an die drei Landeskässen abzuführen.
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8 4.
Von den Eingängen an Umsatzsteuer verbleiben zwei

Fünftel den Landeskassen , die übrigen drei Fünftel bilden
den Eemeindeanteil . Der Eemeindeanteil wird vom
Minister des Innern an die Gemeinden und Gemeinde-
verbände zur Hälfte nach der Bevölkerungszahl und zur
Hälfte nach den für die Verteilung der Einkommen - und
Körperschaftssteuer maßgebenden Verteilungsschlüsseln
(Z 1 Abs . 2 Satz 2 ) verteilt , und zwar erhalten im Lan¬
desteil Oldenburg die Amtsverbände und in den Landes¬
teilen Lübeck und Birkenfeld der Landesverband ein
Drittel und die Gemeinden zwei Drittel.

8 5.
Von dem Ergänzungsanteil an der Einkommen - und

Körperschaftssteuer nach Z 35 des Neichsfinanzausgleichs-
gesetzes erhalten die Landeskafsen drei Siebentel , die Ge¬
meinden vier Siebentel ; der Zusatzergänzungsanteil fällt
an den Landesteil Birkenfeld . Von dessen Aufkommen
erhalten die Landeskasse Birkenfekd drei Siebentel und
der Landesverband Birkenfeld vier Siebentel.

8 6 .
(1 ) Die Gemeinden sind berechtigt , Zuschläge zur

Grundsteuer und zur Gebäudesteuer zu erheben , und
zwar
a) im Landesteil Oldenburg:

zur Grundsteuer bis zu 300 v . H .,
zur Gebäudesteuer bis zu 120 v . H .,

b) im Landesteil Lübeck:
zur Grundsteuer bis zu 375 v . H .,
zur Eebäudesteuer bis zu 125 v . H .,

c) im Landesteil Birkenfeld:
zur Grundsteuer bis zu 330 v . H .,
zur Eebäudesteuer bis zu 110 v . H.

der einfachen staatlichen Steuer des Rechnungsjahres.
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(2 ) Die nach K 4 Abs . 2 des Gesetzes über den
Staatshaushalt für das Rechnungsjahr 1936 vorge¬
nommene Senkung der landwirtschaftlichen Grundsteuer
und Gebäudesteuer kommt für die Berechnung der Zu¬

schläge nicht in Betracht.

8 7-
Die nach den Stempelsteuergesetzen der drei Landes¬

teile einkommende Stempelsteuer sowie etwaige als Er¬

sah für die Stempelsteuer vom Reich dem Land über¬

wiesene Beträge fließen in die Landeskassen.

8 8.

(1 ) Die in den letzten 10 Jahren in Kultur genom¬
menen Flächen sind bis zu 15 bZ, auf Antrag des Steuer¬

pflichtigen von den Eemeindezuschlägen zur Grundsteuer
freizustellen.

(2 ) Der Antrag muß innerhalb einer von der Ge¬

meinde zu setzenden Frist gestellt werden , die mindestens
14 Tage , vom Tage der Bekanntmachung an gerechnet,
betragen muß.

8 9.

fl ) Die Gemeinden sind berechtigt , eine Eewerbe-
ertragssteuer nach Maßgabe des Gewerk esteuerrähmen-
gesetzes zu erheben , und zwar in dm Gemeinden der

Landesteile Oldenburg und Lübeck bis zu 75 v . H . und

im Landesteil Birkenfeld bis zu 65 v . H . des der staat¬

lichen Ertragssteuer zugrundeliegendm Steuermeßbe¬
trages.

f2 ) Der Umlagesatz erhöht sich um 20 vom Hundert
für Versicherungs -, Bank - , Kredit - und Waren -Hgndels-
uuternehmungen , die in einer Gemeinde eine Betriebs¬

stätte unterhalten , ohne in dieser Gemeinde ihre Betriebs-



leitung zu haben, für die in diesen Gemeinden belegenen
Betriebsstätten(Z 23 Abs. 2 des Gew erbest euerrahmew-
gesetzes, Filialsteuer).

s3) Steuergegenstände, die im Eigentum des Reiches,
des Landes Oldenburg oder einer Gemeinde oder einer
anderen Körperschaft, Stiftung oder Anstalt des öffent¬
lichen Rechts stehen, oder deren Erträgnisse ausschließlich
dem Reich, dem Lande Oldenburg, den Gemeinden oder
anderen Körperschaften, Stiftungen oder Anstalten des
öffentlichen Rechts zufließen, sind von der Eewerbeet!-
tragssteuer freigestellt.

8 10.
Bei der Erhebung von Zuschlägen zu den Steuern

von Grundvermögen und bei der Erhebung der Ge-
werbeertragssteuerdarf die Eewerbeertragssteuer höch¬
stens doppelt so stark herangezogen werden wie die
Grundsteuer und umgekehrt; bei der Berechnung sind
0,2 v. H. des Steuermeßbetrages der Gewerbeertrags!-
steuer1 v. H. des Grundbetrages der ungesenkten staat¬
lichen Grundsteuer gleichzusetzen.

8 11-
Wenn eine Gemeinde anstelle der Zuschläge zur

Grundsteuer oder zur Gebäudesteusr oder neben solchen
Zuschlägen besondere! Steuern vom Grundbesitz erhebt, so
gelten die in den 88 6 und 10 vorgeschriebenen Höchst¬
grenzen für das Jahresaufkommen der besonderen Steuer
oder für den Betrag, der sich aus der Zusammenrechnung
des Jahresaufkommens der besonderen Steuer und der
Zuschläge ergibt. Das Staatsministerium bestimmt bei
der Entscheidung über die Genehmigung der Steu-erord.-
nung, ob und wie weit die Höchstgrenze unter Berücksichti¬
gung der Vorschriften des 8 8 des Reichsfinanzausgleichs-
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gesetzes und der besonderen Verhältnisse der Gemeinde

überschritten werden darf.

8 12 .

fl ) Die Gemeinden sind berechtigt , Zuschläge zu der

Steuer vom bebauten Grundbesitz bis zur Höhe von

100 v . H . der jeweilig zur Hebung kommenden staat¬

lichen Steuersätze zu erheben.
(2 ) Die Bestimmungen der Gesetze für die drei Lan¬

desteile , betreffend die Erhebung einer Steuer vom be¬

bauten Grundbesitz , sind entsprechend anzuwendrn . Die

in diesen Gesetzen vorgesehene Erstattung und Anrechnung

laufender Geldverpflichtungen bleiben jedoch bei der Be¬

rechnung der Zuschläge der Gemeinden außer Betracht.

Soweit die zu erstattenden oder anzurechnenden laufenden

Geldverpflichtungen die staatliche Steuer vom bebauten

Grundbesitz übersteigen , ist der Zuschlag der Gemeinden

anteilmäßig zu kürzen.

8 13.

fl ) Die Amtsverbände im Landesteil Oldenburg
und die Landesverbände in den Landesteilen Lübeck und

Birkenfeld sind verpflichtet , bei Veräußerung von Grund¬

stücken auf Grund einer Steuerorduung eine Wertzu¬

wachssteuer zu erheben . Die vom Minister des Innern

aufgestellte und veröffentlichte Mustersteuerordnung be¬

hält weiterhin Geltung . Änderungen der Mustersteuer-

ordnung können durch den Minister des Innern vorge-
nommen werden.

f2 ) Die steuerberechtigten Amtsverbände und Lan¬

desverbände müssen die Veranlagung der Steuer im

Wege der Vereinbarung durch die Finanzämter vorneh¬

men lassen . In diesem Falle ist die Steuer von den Fi¬

nanzämtern unbeschadet der im Z 33 der Mustersteuerord¬

nung bestimmten Strafmaßstäbe nach den Vorschriften der



Reichsabgabenordnung und den zu ihrer Durchführung,
Ausführung, Abänderung usro. ergangenen und noch er¬
gehenden Bestimmungen zu verwalten. Wegen der Zu¬
lässigkeit der Rechtsmittel, der Rechtsmitteloerfahren und
der Kosten des Verfahrens finden dann die Vorschriften
der Z8 228 bis 324 der Reichsabgabenordnung Anwen¬
dung, jedoch tritt in den Fällen, in denen nach der Reichs-
abgabenordnung die Zuständigkeit des Reichsfinanzhofes
zur Entscheidung begründet ist, an dessen Stelle das
OberverwaltungsgerichtOldenburg, für das Verfahren
finden aber auch in diesen Fällen die Vorschriften der
Neichsabgabenordnung entsprechende Anwendung.

§ 14.
(1) Die Gemeinden sind berechtigt, zu Zwecken der

öffentlichen Wegeunterhaltung eine durch Statut einzu¬
führende Steuer für die Benutzung der Wege durch Fahr¬
zeuge(Wegesteuer) zu erheben. In Amtsbezirken, in
denen Amtswege vorhanden sind, haben neben ihnen die
Amtsverbände, für ihre Wege dieselbe Berechtigung,
ebenso die Landesverbände in dm Landesteilen Lübeck
und Birkenfeld.

(2) Die Steuer ist in den Landesteilen Oldenburg
und Lübeck nach den Bestimmungen der Wegeordnungen
dieser Landesteile über dir Verteilung der Kosten der
Unterhaltung der befestigten Eemeindewege umzulegen,
jedoch treten an die Stelle der Eesamtsteuer die Grund¬
steuer und die Gebäudesteuer. Auch im Landesteil Bir¬
kenfeld ist die Steuer nach der Grundsteuer und der Ee¬
bäudesteuer umzulegen. Die Steuer ist bei landwirtschaft¬
lichen Betrieben von dem Inhaber des Betriebes zu
entrichten.

(3) Bei gewerblichen und anderen nicht landwirt¬
schaftlichen Betrieben, in denen Fahrzeuge gehalten wer¬
den, ist die Steuer nach Fahrzeugen oder nach Zugtieren



umzulegen . Das gleiche gilt für gewerbliche Nebenbe¬
triebs der Landwirtschaft , wie Ziegeleien , Brennereien,

Molkereien , Torfgräbereien usw ., sowie für Privatper¬

sonen , die Fahrzeuge » der Zugtiere halten.
(4 ) In den Landesteilen Lübeck und Birkenfeld sowie

in denjenigen Amtsbezirken , in denen dis Wegesteuer von

den Amtsverbänden erhoben wird , sind die GeMmden

auf Verlangen der Elemeindeverbänds zur unentgeltlichen
Mitwirkung bei der Verwaltung der Steuer und zu ihrer

Hebung verpflichtet.

8 15.

fl ) Die Gemeinden und Gemeindeverbände , die

eine Wegesteuer nach 8 14 eingeführt haben , sind berech¬

tigt , zu Zwecken der öffentlichen WeFeunterhaltung auf

Grund eines einmaligen Beschlusses mit Genehmigung

des Ministers des Innern Zuschläge zur Grundsteuer und

zur Geb Ludest euer in gleicher Höhe , wie sie nach 8 14

Abs . 2 für die Wegesteuer vorgesehen find , zu erheben.

Die Vorschriften der 88 6 und 10 finden keine Anwen¬

dung.
(2 ) Tritt die Steuerpflicht sowohl pach Abs . 1 wie

nach Z 14 Abs . 1 his 3 ein , so ist der geringere Steuer¬

betrag auf den jeweils höheren anzurechnen . Bei land¬

wirtschaftlichen Betrieben ist der Eigentümer insoweit von

der Stcuerpflicht nach Abs . 1 freizustellen , als ein anderer

Betriebsinhaber für denselben Grundbesitz nach >8 14

Abs . 2 heranzuzichen ist. ;

8 16.

fl ) Dia Amtsverbänds und die Landesverbände sind

verpflichtet , Vergnügungssteuern gemäß den vom Reichs¬

rat erlassenen Bestimmungen über die Vergnügungssteuer
zu erheben . Im Landesteil Oldenburg haben die Amts-

verbände ihre Gemeinden mit der Hälfte , in den Landes-
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teilen Lübeck und Birkenfeld die Landesverbände ihre
Gemeinden mit zwei! Drittel 'des örtlichen Aufkommens
zu beteiligen.

(2) Die Gemeinden sind verpflichtet, bei der Ver¬
waltung und Hebung der Steuern unentgeltlich mitzu¬
wirken.

8 17.
(1) Die Amtsverbände im Landssteil Oldenburg,

der Landesverband im Landssteil Lübeck und die Bür¬
germeistereien im Landesteil Birkenfeld sind verpflichtet,
gemäß den Vorschriften des2. Abschnitts der Verordnung
des Reichspräsidenten zur Behebung finanzieller wirt¬
schaftlicher und sozialer Notstände vom 26. Juli 1930
(Reichsgesehbl. l S . 311) in der Fassung des Z 15 Ka¬
pitel 4 der Verordnung des Reichspräsidenten über Maß¬
nahmen auf dem Gebiete der .Finanzen, der Wirtschaft
und der Rechtspflege vom 18. März 1933(Reichsgesetzbl. I
S . 109,115) eine Steuer auf den örtlichen Verbrauch von
Bier (Gemeindebiersteuer) >auf Grund einer Steuerord¬
nung zu erheben. Die Amtsverbände und der Landes¬
verband Lübeck haben ihre Gemeinden nach der Bevölke¬
rungszahl mit der Hälfte des Aufkommens zu betei¬
ligen; die Städte werden mit dem Doppelten ihrer Ein¬
wohnerzahl angeseht. Die Gemeinden sind verpflichtet,
bei der Verwaltung und Hebung der Steuer -unentgeltlich
mitzuwirken.

(2) Die vom Minister des,Innern ausgestellte und
veröffentlichte Mustersteuerordnung behält auch weiterhin
Geltung. Änderungen der Mustersteuerordnung können
durch den Minister des Innern porgenommen werden.

8 18-
Die Amtsverbände im Landesteil Oldenburg, dis

Landesverbände in den Landesteilen Lübeck und Birken-
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seid sind berechtigt , eine Steuer von der Erlangung der

Erlaubnis zum ständigen Betriebe der Gastwirtschaft,

Schankwirtschaft oder des Kleinhandels mit Branntwein

(Schankerlaubnissteuer ) auf Grund einer Steuerordnung

zu erheben . Soweit Gemeinden bereits eine Schank-

erlaubnissteuerordnung eingeführt haben , tritt diese mit

der Einführung der Steuer durch den Amtsoerband
— Landesverband — außer Kraft.

8 19.

Die Amtsverbände im Landesteil Oldenburg , die
Landesverbände in den Landesteilen Lübeck und Birkeni-

seld haben auf die Ausübung der Jagd eine Steuer auf

Grund einer Steuerordnung zu erheben . Der Minister

des Innern wird ermächtigt für die Landesverbände und

die Amtsverbände eine Steuerordnung aufzustellen , die

durch Bekanntmachung in den vom Staatsministerium

für amtliche Bekanntmachungen bestimmten Nachrichten¬

blättern verbindliche Kraft erhält . Änderungen der

Steuerordnung können durch den Minister des Innern

vorgenommen werden.

8 20 .

(1 ) Die Gemeinden sind berechtigt , vorbehaltlich der

in diesem Gesetz gegebenen Einschränkungen , Steuern,

Beiträge , Gebühren jeder Art , Naturaldienste und Kur¬

taxen durch Statut zu beschließen.
(2 ) Die Bestimmungen des Gesetzes für das Herzog¬

tum Oldenburg vom 5 . März 1897 , betreffend Erhebung

einer Kurtaxe in Wangerooge , und des Gesetzes für das

Fürstentum Lübeck vom 5 . März 1900 , betreffend Er¬

hebung einer Kurtaxe in Niendorf , Klein - Timmendorfer

Strand , Scharbeutz und Haffkrug , und betreffend Bil¬

dung eines Ostfeebäderfonds , und vom 7 . November

1904 , betreffend eine Kurtaxe in den zu den Ostseebädern

gehörigen Kur - und Badeorten , bleiben unberührt.
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(3 ) Die Amtsverbände und Landesverbände können
die Leistung von persönlichen Diensten und Nätural-
diensten zur Ausführung von Arbeiten für den Aints-
verband oder Landesverband unter Wahrung der Grund¬
sätze der Nachbargleichheit abweichend von den Bestim¬
mungen der Artikel 51 und 52 der Egmeindeordnungen
für die Landesteile Oldenburg oder Lübeck öder des Ar¬
tikels 72 der Gemeindeördnung für den Landesteil Bir¬
kenfeld sowie abweichend von den Vorschriften der Wege-
ordnungen für die Landesteile Oldenburg und Lübeck
oder des Wegegesetzes für den Landesteil Birkenfeld
durch Statut regeln.

8 21 .
fl ) Ist eine Gemeinde trotz äußerster Einschränkung

ihrer Ausgaben und trotz voller Ausschöpfung ihrer Ein¬
nahmemöglichkeiten außerstande , ihren Haushalt auszu¬
gleichen , so muß ihr der übergeordnete Gemeindeverband
auf Antrag eine Beihilfe gewähren . Die Beihilfe kgnn
durch Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen oder
mittels Bereitstellung von Pflegeanstalten oder in sonst
geeigneter Weise erfolgen.

(2 ) Das Staatsministerium erläßt Grundsätze über
die Gewährung der Beihilfen.

(3 ) Gegen die Entscheidung der Gemeinden und Ge¬
meindeverbände über die Gewährung einer Beihilfe kann
innerhalb von 2 Wochen nach Zustellung Beschwerde beim
Staatsministerium erhoben werden.

8 22.
(1 ) Die Ausgaben der Amtsverbände und Landes¬

verbände und der Bürgermeistereien im Landesteil Bir¬
kenfeld sind durch eigene Einnahmen , durch ihre Anteile
an Reichs - oder Landessteuern , sowie durch ihre eigenen
Steuern und Abgaben zu decken.
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(2 ) Ist mit den Einnahmen aus Abs . 1 ein Aus¬
gleich des Haushalts nicht zu erzielen , so ist der Fehl¬
betrag als Umlage auf die Gemeinden gemäß Abs . 3 zu
verteilen oder mit Genehmigung der Gemeindeaufsichts¬
behörde durch Zuschläge zu der vom Lande zur Hebung
kommenden Wohnungsnutzungssteuer bis zur Höhe des
staatlichen Steuersatzes zu decken.

(3 ) Als Matzstab der Verteilung dienen:

а) Die Höhe des Istaufkommtzns der den einzelnen Ge¬
meinden im vorhergehenden Rechnungsjahre zuge-
rviesenen Anteile an der Einkommen -, Körperschafts-
und Umsatzsteuer.

d) 250 v . H . Zuschlag zur Grundsteuer nach dein Erund-
betrag der einfachen staatlichen Steuer des Rechnungs¬
jahres , 100 v . H . Zuschlag zur 'Gebäudesteuer nach
dem Erundbetrag der einfachen staatlichen Steuer des
Rechnungsjahres , 60 o . H . des der staatlichen Ke-
werbeertragssteuer zugrundeliegenden Steuermetzbe¬
trages des Vorjahres . Z 6 Abs . 2 dieses Gesetzes gilt
entsprechend.

c) 100 v . H . Zuschlag zur Steuer vom bebauten Grund¬
besitz nach den im Vorjahre zur Hebung gelangten
staatlichen Steuersätzen.

б ) Die Bürgersteuer in Höhe von 1 KUi je Kopf der
Wohnbevölkerung nach der amtlichen Volkszählung
des Jahres 1933.

Die Umlage darf 15 v . H . des Gesamtbetrages des Um-
lagematzstabes nicht übersteigen . Diese Begrenzung gilt
nicht für die Bürgermeistereien im Landesteil Birkenseid.

8 23.

(1 ) Ist ein Amtsverband im Landesteil Oldenburg
oder eine Bürgermeisterei im Landestetl Birkenfeld trotz
äußerster Einschränkung der Ausgaben und trotz voller
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Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeit -en außerstande,
den Haushalt auszugleichen , so hat der Amtsverband
gegen den Landlesfürsorgeverband im Landesteil Olden¬
burg (Landesausgleichsverband ) und die Bürgermeisterei
gegen den Landesverband Birkenfeld einen Anspruch aus
Beihilfe . Die Beihilfe kann durch Gewährung von Zu¬
schüssen oder Darlehen oder mittels Bereitstellung von
Pflegeanstalten oder in sonst geeigneter Weise erfolgen.

(2 ) Das Staatsministerium erläßt Grundsätze über
die Gewährung der Beihilfen.

(3 ) Gegen die Entscheidung des Landesfürsorgever-
bandes bezw . des Landesverbandes über die Gewährung
einer Beihilfe kann innerhalb von 2 Wochen nach Zu¬
stellung Beschwerde beim Staatsministerium erhoben
werden.

8 24.

Die Ausgaben des Landesfürsorgeverbandes im
Landesteil Oldenburg (Landesausgleichsverband ) sind,
soweit sie dicht durch eigene Einnahmen gedeckt werden,
durch Umlagen auf die Amtsverbände aufzubringen . Z 22
Abs . 3 gilt entsprechend , jedoch mit der Maßgabe , daß
bei der Umsatzsteuer der Gemeinde - und der Amtsver-
bandsanteil zusammenzurechnen sind.

8 25.

Dem Landesfürsorgeverband im Landesteil Ol¬
denburg (Landesausgleichsverband ) und den Landesver¬
bänden Lübeck und Birkenfeld werden zur Deckung ihrer
Ausgaben zugewiesen : '
a) die noch verbliebenen Reserven aus den bisherigen

Notstöcken,

d) 20 v . H . der vom Reich für jeden Landesteil zur
Überweisung kommenden Wohlfahrtshilfe.
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Z 26.

(1 ) Zu den Ausgaben für das Diensteinkommen der

Lehrkräfte an den Volksschulen , Hilfsschulen und Volks¬

schulerweiterungsklassen werden in den Landesteilen Ol¬

denburg und Lübeck den Gemeinden , in dem Landesteil

Birkenfeld den Bürgermeistereien in den Haushalten da¬

für bereitzustellende Beihilfen aus den Landeskassen ge¬

währt . Die Beihilfen werden nach dem Verhältnis der

Summen der Diensteinkommen , die auf jede Gemeinde

(Bürgermeisterei ) entfallen und anrechnungsfähig sind,

auf die Gemeinden (Bürgermeistereien ) verteilt.

(2 ) Für die Anrechnungsfähigkeit gelten folgende

Grundsätze:

1 . Berücksichtigt wird das Diensteinkommen der Zahl von

Volksschullehrerftellen , die erforderlich sind , wenn aus

6V Kinder eine Lehrkraft entfällt . Anstelle der Zahl

60 tritt für Stellen von Hilssschullehrern die Zahl 30,

für Stellen von Lehrern an Volksschillerweiterungs-

Nassen die Zahl 45.
Stichtag für die Berechnung der Schülerzahl und

für die Berechnung der Diensteinkommen der Lehrkräfte

ist der 15 . Mai des Rechnungsjahres.

2 . Schulkinder einer Gemeinde , die eine Volksschule , eine

Hilfsschule oder Volksschulerweiterungsklassen einer

anderen Gemeinde oder ein ; gemeinsame Schule be¬

suchen , werden bei der Berechnung nach Ziffer 1 der

Aufnahmegemeinde oder der Gemeinde zugerechnet , in

der die gemeinsame Schule liegt.

3 . Ist die Zahl der Kinder der Volksschulen einer Ge¬

meinde durch 60 nicht teilbar , so wird angenommen,

da st die nächsthöhere durch 60 teilbare Zahl von Kin¬

dern vorhanden wäre . Ziffer 1 Satz 2 gilt entsprechend.

4 . Sind in einer Gemeinde Volksschulen verschiedener Be¬

kenntnisse vorhanden , so sind die erforderlichen Lehrer-
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stellen für dis Schulen jedes Bekenntnisses gesondert
zu berechnen.

5 . Die gesonderte Berechnung nach Ziffer 4 gilt ent¬
sprechend für Landgemeinden und Stadtgebiete , die
wegen räumlicher Entfernung oder unzulänglicher
Wegeverbindungen mehrere Schulen desselben Be¬
kenntnisses unterhalten müssen.

6 . Stellen und Diensteinkommen von Lehrern , die , an
Schulen mehrerer Gemeinden beschäftigt sind , sind
den Gemeinden anteilmäßig anzurechnen.

7 . Durch Beschluß des Staatsministeriums können beim
Vorliegen besonderer Verhältnisse ausnahmsweise
unter Abweichung von den vorstehenden Grundsätzen
weitere Lehrkräfte angerechnet werden . Als Stichtag
gilt der 15 . Mai des Rechnungsjahres.

8 . Von dem gesamten Diensteinkommen der Volksschul-
lehrer jeder Gemeinde bleibt der nach -dem Verhältnis
der Gesamtzahl der Lehrerstellen zu der Zahl der nicht
anrechnungsfähigen Lehrerstellen zu berechnende Teil
unberücksichtigt . Dies gilt für das Diensteinkommen
der Hilfsschullehrer und der Lehrer an Volksschuler¬
weiterungsklassen entsprechend.

9 . Das Diensteinkommen der technischen Lehrkräfte wird
berücksichtigt , soweit sie vom Minister der Kirchen und
Schulen begw . den Regierungspräsidenten nach dem
Stande vom 15 . Mai des Rechnungsjahres als not¬
wendig anerkannt werden.

(3 ) Aus den für staatliche Beihilfen zu den Dienst¬
einkommen der Volksschullehrer im Haushalt der -drei
Landeskassen zur Verfügung gestellten Summen können
jungen Lehrkräften vorweg Unterhaltszuschüsse nach Richt¬
linien gewährt werden , die vom Minister der Kirchen
und Schulen aufgestellt werden.
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8 27.

In die Haushalte der Landeskassen sind zum Lasten¬

ausgleich wegen der Kosten der für einen Staatszuschuß

anerkannten höheren Schulen , höheren Bürger - , höheren

Mädchen - und Mittelschulen der Gemeinden und der

Vülksschulhausbauten sowie der Berufs - , Handels - nnd

höheren Handelsschulen , der landwirtschaftlichen Schulen

und der Wanderhaushaltungsschulen der Gemeinden und

Eemeindeverbände Beträge eingustellen , die nach den da¬

für auszustellenden Grundsätzen zu ermitteln sind.

8 28 . -

(1 ) Zum Ausgleich für die Volks schullasten wird für

jeden Landesteil ein Ausgleichsstock gebildet , aus welchem

die , Ausgaben der Gemeinden ( Bürgermeistereien ) für

persönliche , nach 8 26 Abs . 1 .und 2 anrechnungsfähige

Volksschullasten , die ihren Anteil ander Reichseinkommen-

und Körperschaftssteuer übersteigen und durch Staatszu¬

schuß nicht beglichen werden , zu decken find.

(2 ) Der Ausgleichsstock wird begrenzt für den Lan¬

desteil Oldenburg auf 85 v . H . und für den Landesteil

Birkenfeld aus 50 v . H . des durch den Staatszuschuß und

den Gemeindeanteil an der Reichseinkommen - und Kör-

pepschaftssteuer nicht gedeckten Aufwandes.
(3 ) In den Ausgleichsstock fließen:

1 . der Anteil der Gemeinden an dem Ergänzungsanteil

nach Z 35 des NeichsfinanzLusgleichsgesetzes,
2 . ein Drittel des Gesamtgemeindeanteils an der Um¬

satzsteuer.
(4 ) Etwaige für den Ausgleichsstock nach Abs . 1 und

2 nicht benötigte Beträge werden gemäß 8 1 Abs . 2

dieses Gesetzes auf die Gemeinden verteilt.

8 29 . >

(1 ) Die durch Zuschüsse nicht gedeckten persönlichen
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Volksschullasten der Bürgermeistereien im Landesteil Bir¬
kenfeld sind wie folgt aufzubringen:
1. durch Schulstellenbefträge der Gemeinden:

a) in Höhe von jährlich 900 für jede von der
oberen Schulbehörde als notwendig anerkannte
Lehrerstelle,

l>) in Höhe des nach ß 26 Abs. 2 Ziffer 8 zu errech¬
nenden Durchschnittsbetrages des Diensteinkommens
für jede von der oberen Schulbehörde nicht als
notwendig anerkannte Lehrerstelle,

2. durch eine Vorbelastung der Gemeinden in Höhe von
20 v. H. der ordentlichen Reineinnahmen aus dem
eigenen Vermögen der Gemeinden,

3. der Rest durch Umlagen nach Z 22.
(2) Der Regierungspräsident in Birkenfeld bestimmt,

was a 's Reineinnahme im Sinne von Abs. 1 Ziffer 2
zu gelten hat. ^

§30.
(1) In den Steuerstatuten kann bestimmt werden,

daß die ZZ 160 bis 227 der Reichsabgabenordnungoder
einzelne Vorschriften aus ihnen sinngemäß Anwendung
finden sollen. ^

(2) Wegen Steuerhinterziehung (§ 396 Reichsab¬
gabenordnung) können Geldstrafen bis zum fünffachen
Betrage der hinterzogenen Steuer angedroht werden.
Auf das Strafrecht und das Strafverfahren müssen die
Vorschriften der KZ 391 bis 476 der Neichsabgaben-
ordnung für entsprechend anwendbar erklärt werden,
soweit sie nicht unmittelbar Anwendung finden.

(3) Eemeindeabgaben (Steuern , Beiträge, Gebüh¬
ren) verjähren in 5 Jahren, - die Verjährung beginnt
mit dem Ablauf des Rechnungsjahres, in dem der An¬
spruch entstanden ist. Im übrigen finden auf die Ber-
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jährung die Vorschriften der Reichsabgabenordnung ent¬
sprechende Anwendung.

8 31.

(1 ) Die Bestimmungen dieses Gesetzes treten mit
Wirkung vom 1 . April 1936 in Kraft . Das Oldenbur-
gische Finanzausgleichsgesetz vom 22 . Februar 1935 tritt
mit dem gleichen Tage außer Kraft.

(2 ) Satzungen der Gemeinden und Gemeindever-
bändo über Steuern und andere Abgaben , die auf Grund
der den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechenden Be¬
stimmungen früherer Finanzausgleichsgesetze ohne zeitliche
Beschränkung erlassen worden sind , behalten ihre Gültig¬
keit . So west in diesen Satzungen auf Bestimmungen
früherer Finanzausgleichsgesetze Bezug genommen wor¬
den ist, finden die Bestimmungen dieses Gesetzes sinnge¬
mäß Anwendung . ^ ,

8 32.
Das Staatsministerium erläßt die zur Durchführung

dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen.

Oldenburg , den 6 . Juni 1936 . ^

Staatsministerium.

(Siegel .) Pauly.

Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende
Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zustimmung er¬
teilt hat.

Oldenburg , den 6 . Juni 1936.

Der Neichsstatthalter-
Rover.(Siegel ) .
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Rr. 141.
Gesetz für den Landesteil Oldenburg zur Ergänzung und Ab¬

änderung des Gesetzes vom 27. April 1858 über die Zusam¬
menlegung der Grundstücke (Verkoppelung).

Oldenburg, den 11. Juni 1936.

Das Oldenburg ische Staatsministerium hat zur Er¬
gänzung und Abänderung des Gesetzes vom 27 . April
1858 über die Zusammenlegung der Grundstücke (Ver¬
koppelung) — O . E . BI . Bd . XVI . S . 103 — das fol¬
gende Gesetz für den Landesteil Oldenburg beschlossen:

8 1.
(1) Die Gesamtheit der Eigentümer der zu einer

Verkoppelungsmasse (Artikel 17 des Verkoppelungsge-



setzes) vereinigten Grundstücke kann als solche Rechte er¬
werben und Verpflichtungen übernehmen, klagen und
verklagt werden.

(2) Die Gesamtheit der Eigentümer wird hierbei
durch die Verkoppelungskommission(Artikel 7 und 8 des
Verkoppelungsgesetzes) vertreten.

§ 2.
Zur Aufnahme von Darlehen, zur Übernahme von

Bürgschaften und anderen Gewährspflichten bedarf die
Verkoppelungskommission der Genehmigung des Mini¬
sters des Innern.

Z3.
(1) Die Zins- und Tilgungsbeträge für Darlehen,

die zur vorläufigen Deckung der Kosten der Verkoppelung
aufgenommen sind, sowie Leistungen aus anderen ver¬
traglichen Verpflichtungen werden auf die Eigentümer
der zur Verkoppelungsmasse gehörenden Grundstücke(ß 1)
nach dem Verhältnisse des Wertes der Abfindungen
(Artikel 71 des Verkoppelungsgesetzes) umgelegt. So¬
lange das Beitragsverhältnis noch nicht feststeht, bestimmt
die Verkoppelungskommifsion unter Vorbehalt späterer
Ausgleichung einen vorläufigen Verteilungsmaßstab.

(2) Die Verkoppelungskommission schreibt die Bei¬
träge aus und zieht sie ein.

(3) Für Ausfälle haften die übrigen Eigentümer
nach dem im Abs. 1 Satz 1 angegebenen Verhältnisse.

8 4.
(1) Die Beiträge der Eigentümer nach Z 3 haften

auf ihren zur Verkoppelungsmasse gehörenden Grund¬
stücken als öffentliche Lasten.

(2) Bei einem Wechsel im Eigentum eines Grund¬
stücks bleibt der bisherige Eigentümer neben seinem
Rechtsnachfolger für die' bis zu seinem Ausscheiden fällig
gewordenen Beiträge verhaftet.
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§ 5.
(1) Wird nach beendigtem Verkoppelungsverfahren

vom Minister des Innern festgestellt, daß nur noch Ver¬
bindlichkeiten aus einem von der Gesamtheit zur vor¬
läufigen Deckung der Kosten der Verkoppelung aufge-
nommeuen Darlehen bestehen, so bestimmt er den Zeit¬
punkt, von dem der Bürgermeister der Belegenheilsge-
meinde an Stelle der Verkoppelungskommission die Ver¬
waltung und Vertretung der Gesamtheit (Z 1) nach den
Vorschriften der Deutschen Gemeindeordnung unentgelt¬
lich zu übernehmen hat. Für das Darlehen, insbesondere
für Tilgung und Zinsen, haftet auch nach der Übernahme
der VerWaltung und Vertretung durch den Bürgermeister
allein die Gesamtheit (AI ).

(2) Belegenheitsgemeinde ist die Gemeinde, in der
die Verkoppelungsmasse oder der größte Teil der Ver¬
koppelungsmasse liegt. In Zweifelsfällen bestimmt der
Minister des Innern die zuständige Gemeinde.

§ 6 .
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft . Die erforderlichen Ausführungsbestimmungen
erläßt der Minister des Innern.

Oldenburg, den 11. Juni 1936.
Staatsministerrum.

(Siegel). Joel . Pauly.

Im Namen des Reichs verkünde ich das .vorstehende
Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zustimmung er¬
teilt hat.

Oldenburg, den 11. Juni 1936.
Der Reichsstatthalter

in Oldenburg und Bremen.
Carl Röver.(Siegel).
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Nr. 142.

Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend Änderung der
zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 3. Juni 1900 über die
Schlachtvieh- und Fleischbeschau erlassenen Bekanntmachung vom
10. März 1903.

Oldenburg, den 24. Juni 1936.

Der Z 23 Abs . 1 der Bekanntmachung des Stagts-

Ministeriums vom 10 . März 1903 in der Fassung der

Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 23 . März

1936 (Oldenb . Gesetzblatt S . 320 ) zur Ausführung des

Reichsgesetzes vom 3. Juni 1900 , betreffend die Schlacht¬

vieh-- und Fleischbeschau, wird durch folgenden Wortlaut
ersetzt:

s 23.

1. Außer den nach ß 22,1 zu erhebenden Fleischbe¬

schaugebühren ist zur Deckung der staatlichen Beschau¬

kosten ein Zuschlag zu erheben . Er beträgt:
für jedes Pferd und sonstigen Einhufer 0,76 EK,

für jedes Rind - 0,20 EE,

für jedes Schwein 0,10 EK,

für jedes Kalb , Schaf oder jede Ziege 0,05 Eli

und ist von sämtlichen Tierärzten und Beschauern nach

Anweisung des Ministers des Innern an die Landes-

kasse (Ergänzungsbeschaukasse ) abzuführen.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1. Juli 1936

in Kraft.

Oldenburg , den 24 . Juni 1936.

Staatsministerium.
Paul y.
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Nr. 143.
Gesetz für den Landesteil Oldenburg zur Änderung des Schulge¬

setzes für das Herzogtum Oldenburg vom 4. Februar 1910.
Oldenburg, den 11. Juni 1936.

Das Oldenburgische Staatsmimstenum hat für den
Landesteil Oldenburg das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I.
Das Schulgesetz für das Herzogtum Oldenburg vom

4. Februar 1910 in der Fassung der seitdem ergangenen
Abänderungsvorschriften wird, wie folgt, geändert:
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1) Im Teil I werden die 88 5, 6 und 7 und im 8 4
die Ziffer 4 gestrichen und erhält 8 4 Ziffer 1, 6 fol¬
gende Fassung:

„1 . die Aufsicht oder , soweit die unmittelbare Auf¬
sicht Nachgeordneten Dienststellen übertragen ist,
die Oberaufsicht über sämtliche ihm unterstellte
Schulen , Schulbehörden und Lehrer,"

„6 . die Entscheidung über Beschwerden gegen Ver¬
fügungen und Beschlüsse der unmittelbar Nach¬
geordneten Dienststellen, " .

2) In Teil II werden 88 9, 10 Abs. 2 und 8 12 und
ferner in 8 8 Abs. 2 Satz 2 und in 8 10 Abs. 1
je die Worte „ im Einvernehmen mit dem Schulvor¬
stand " gestrichen,
wird in 8 11 das Wort „ Schulvorstandes " durch
„Bürgermeisters " ersetzt und
werden als 88 7 n, 9 folgende Vorschriften einge¬
fügt:

„8 7a.
Die Schulpflicht besteht für alle Kinder , die

ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Lan¬
desteil Oldenburg haben . Sie ist durch den Besuch
einer deutschen Volksschule zu erfüllen ."

„8 9.
(1) Die Schulpflicht ruht:

1. für Kinder , die nach 8 2 des Erundschulgefetzes
vom 28 . April 1920 (Reichsgesetzbl. S . 851 ) einst¬
weilen noch bestehende private Vorschulen oder
Vorschulklassen besuchen;



2 . für Kinder , für die der Schulrat gemäß Z 4 des
Grundschulgesetzes an Stelle des Besuchs der
Grundschule Privatunterricht zuläßt;

3 . für Kinder , für deren Unterricht nach Ablauf der
Grundschulpflichtzeit anderweit ausreichend ge¬
sorgt ist.

(2 ) Im Sinne des Abs . 1 Ziffer 3 ist für Unter¬
richt von Kindern , die Privatunterricht erhalten , aus¬
reichend gesorgt , wenn dieser Unterricht mindestens
dem für die Volksschulen vorgeschriebenen Unterricht
entspricht ; der Schulrat kann jederzeit den Nachweis
verlangen , daß dies der Fall ist.

(3 ) Schulpflichtige Kinder , die körperlich oder
geistig nicht hinreichend entwickelt find , um mit Er¬
folg am Schulunterricht teilnehmen zu können , können
auf Grund eines amts - oder schulärztlichen Zeugnisses
vom Schulbesuche zurückgestellt werden . Besteht über
die Schulunfähigkeit eines Kindes kein Zweifel , so
kann von der Beibringung des ärztlichen Zeugnisses
abgesehen werden . Die Entscheidung trifft der
Schulrat ."

3) Im Teil III Abschnitt 1 wird im 8 13 Abs . 2 vor
dem Wort „ Gemeindeordnung " das Wort „ Deut¬
schen" eingefügt und werden die 14 bis 26 auf¬
gehoben und hier durch folgende Vorschriften ersetzt:

(1 ) Die den Gemeinden zustehenden Angelegen¬
heiten der Volksschule verwaltet der Bürgermeister.

(2 ) Zum Wirkungskreise des Bürgermeisters ge¬
hört insbesondere auch:
1. dis Abgrenzung der Schulbezirke ( Z 28 ) ,
2 . die Einrichtung neuer und die Aufhebung bc>-

stehender Volksschulen ( tz 30 ) ,



3 . die Einrichtung von Hilfsschulen ( Z 31 ) ,

4 . die Vereinigung von Nachbargemeinden oder Tei¬

len derselben zur Einrichtung einer gemeinsamen

Schule ( 8 33 ) ,

5 . die Einrichtung besonderer Knaben - und Mädchen¬

schulen ( Z 34 ) ,

6 . die Einrichtung neuer und die Aufhebung bestehen¬

der Klassen ( 8 36 ) ,

7 . die Trennung der Geschlechter in Schulen mit mehr

als 4 Klassen ( 8 38 ) ,

8 . dis Festsetzung der Geldstrafen ( 8 44 ) .

(3 ) Dem Bürgermeister können einzelne Auf¬

gaben der Schulaufsicht zur Ausführung übertragen

werden , insoweit ist er verpflichtet , den Anordnungen

des Ministeriums Folge zu leisten.

(4 ) Der Bürgermeister ist befugt , die Schulen zu

besuchen , soweit es die Verwaltung und die Aus¬

übung der Schulaufsicht erfordern.

8 15.

(1 ) Zur ständigen Beratung des Bürgermeisters

in den im 8 14 bezeichneten Angelegenheiten der

Volksschule werden Schulbeiräte berufen . Diese tre¬

ten unter dem Vorsitz des Bürgermeisters oder eines

Beigeordneten zusammen.

(2 ) Als Schulbeiräte werden berufen:

1 . ein bis drei von dem Bürgermeister mit Zu¬

stimmung des Schulrats bestimmte in der Ge¬

meinde angestellte Lehrer . Unter mehreren darf

sich eine Lehrerin befinden;

2 . die doppelte Zahl sonstiger vom Bürgermeister

im Benehmen mit dem Beauftragten der NSDAP-



bestimmter Bürger . Hierunter sollen sich Ee-
meinderäte befinden;

3 . ein weiterer vom Ministerium im Benehmen mit
dem zuständigen Gebietsführer der Hitlerjugend
bestimmter Bürger.

(3 ) Die Zahl der in Abs . 2 Ziffer 1 und 2 be-
zeichneten Beiräte seht der Bürgermeister mit Ge¬
nehmigung des Ministeriums fest.

(4 ) Der Bürgermeister kann Geistliche der evan¬
gelischen und der katholischen Kirche im Gemeinde-
gebiet zu den Beratungen der Schulbeiräte hinzu-
ziehen.

(5 ) Der Bürgermeister kann , auch wenn er den
Vorsitz einem Beigeordneten übertragen hat , jederzeit
an den Beratungen teilnehmen . Er führt alsdann
den Vorsitz.

(6 ) Der Vorsitzende ist befugt , zur einzelnen Be¬
ratung Beamte und Angestellte der Gemeinde hin¬
zuzuziehen.

8 16.

(1 ) Die Verwaltung einer von mehreren Ge¬
meinden gemeinsam unterhaltenen Schule wird von
dem Bürgermeister der Gemeinde geführt , in deren
Bezirk die Schule liegt.

(2 ) Als Schulbeirat wird von den Bürger¬
meistern der anderen beteiligten Gemeinden im Be¬
nehmen mit dem Beauftragten der NSDAP , je ein
Weiterer im Bezirk der Schule wohnender Bürger be¬
stimmt . Diese Beiräte werden zur Beratung nur über
Angelegenheiten der gemeinsamen Schule zugezogen.
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8 17.

(1 ) Die Berufung der Schulbeiräte erfolgt auf

sechs Jahre . Soweit die Zugehörigkeit mit der Aus¬

übung eines Amtes verbunden ist, besteht sie für die
Dauer des Amtes.

(2 ) Das Amt eines Schulbeirats ist ein Ehren¬

amt . Hinsichtlich der Verpflichtung zu seiner Füh¬

rung und der mit seiner Führung verbundenen

Pflichten gelten die 23 bis 27 der Deutschen Ge-

meindeordnung entsprechend . Das Ministerium kann

im Einvernehmen mit den bei der Berufung betei¬

ligten Stellen Schulbeiräten , die ihre Pflichten ver¬

letzen oder hinsichtlich ihrer nationalen Zuverlässig¬

keit zu Bedenken Anlaß geben , das Amt entziehen.

(3 ) Die Schulbeiräte werden vor ihrem Amts¬

antritt durch den Bürgermeister vereidigt ."

4 ) Im Teil III wird der Abschnitt 2 durch folgende

Vorschriften ersetzt:

„Die Aufsicht über die Volksschulverwaltung und die

Schulaufsicht.

8 27.

Die Aufsicht des Staates über die Volksschul¬

verwaltung der Gemeinden führt bei den kreisange¬

hörigen Gemeinden der Amtshauptmann im Beneh¬

men mit dem Schulrat , bei den übrigen Gemeinden

das Ministerium.

8 27 a.

Die staatliche Schulaufsicht , insbesondere die

Fachaufsicht über den Unterricht , wird durch fach¬

männisch vorgebildrte Schulräte gemäß einer vom

Ministerium zu erlassenden Dienstanweisung geführt.
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8 27b.

Der Schulrat kann an den Beratungen der
Schulbeiräte ( ZZ 15 , 16 ) teilnehmen . Er ist in je¬
dem Falle mit angemessener Frist unter Mitteilung
der Tagesordnung zu laden . Er kann in den Be¬
ratungen jederzeit das Wort nehmen ; er untersteht
der Ordnungsgewalt des Vorsitzenden nicht.

8 27c.

(1 ) Das Staatsministerium kann Schulämter
einrichten . Sie bestehen aus dem Amtshauptmann
und dem zuständigen Schulrat , die gemeinsam ent¬
scheiden . Kommt ein Einvernehmen nicht zustande , so
hat der Amtshauptmann die Entscheidung des Mini¬
steriums einzuholen.

(2 ) Das Schulamt ist zuständig für die in 27,
27 L bezeichneten Angelegenheiten mit Ausnahme der
Fachaussicht über den Unterricht , die dem Schulrat
allein zusteht , und tritt überall an die Stelle des
Schulrats . Das Staatsministerium kann dem Mini¬
sterium vorbehaltene Befugnisse dem Schulamt über¬
tragen.

(3 ) Den Geschäftsgang des Schulamts leitet der
Amtshauptmann . Das Nähere wird in einer vom
Ministerium zu erlassenden Geschäftsanweisung ge¬
regelt.

8 27 6.

(1 ) Wenn nicht anderes bestimmt ist, haben die
Bürgermeister der kreisangehörigen Gemeinden ihre
Berichte in Angelegenheiten , die lediglich die äußeren
Verhältnisse der Schule betreffen , an den Amtshaupt¬
mann , in anderen Angelegenheiten an den Schulrat,
soweit aber Schulämter eingerichtet sind , sämtliche
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Berichte an das Schulamt zu richten . Diese reichen
die Berichte , wenn sie nicht selbst entscheiden können,
mit ihrer Stellungnahme an das Ministerium Weiter.

(2 ) Die Oberbürgermeister haben ihre Berichte
in allen nicht lediglich äußeren Angelegenheiten über
den Schulrat , im übrigen , soweit erforderlich , nach
Benehmen mit dem Schulrat , unmittelbar an das
Ministerium zu richten . Der Schulrat gibt die Be-
richte , soweit er nicht selbst entscheiden kann , mit
seiner Stellungnahme an das Ministerium weiter ."

5 ) Im Teil III Abschnitt 3 Ziffer 1 erhält in Z 28
Abs . 2 folgenden Zusatz:

„Das Ministerium kann jedoch in den technischen
Fächern gemeinsamen Unterricht an Schulen ver¬
schiedenen Bekenntnisses zulassen oder anordnen ."

und im Abs . 4 der zweite Halbsatz nach dem Wort
„Schulen " die Fassung:

„oder sonstige Verbesserungen des Schulwesens
oder nach Lage der Verhältnisse gebotene Er¬
sparnisse erzielt werden " ,

wird in Z 32 Abs . 1,2 je die Ziffer „ 25 " durch
„40 " erseht , werden in 8 30 in Abs . 1 Sah 1 der
zweite Halbsatz mit dem davorstehenden Satzzeichen
und Abs . 2,

in § 32 in Abs . 1 die Worte „unter Abkürzung ihrer
bisherigen Schulwege " und in Abs . 2 die Worte
„und Staatsbeihilfen in Frage kommen " und Abs . 3
gestrichen,

sowie wird in 8 33 in Abs . 2 hinter dem Wort
„Schule " an Stelle der folgenden Worte eingefügt:
„unter den Voraussetzungen des 8 28 Abs . 4 auch
anordnen " und Abs . 3 gestrichen.



6) Im Teil III Abschnitt 3 Ziffer 2
wird in ß 35 Abs. 1 hinter dem Wort „ist" „ in der
Regel " eingefügt und Abs. 2 gestrichen,

wird in 8 36 in Abs. 1 der Satz 2, in Abs. 2 „und
Staatsbeihilfen in Frage kommen" und Abs. 3 ge¬
strichen,

wird in Z 37 „ in der Regel 70 " durch „ 65" ersetzt,
das Wort „dauernd " gestrichen und treten an die
Stelle der Worte „ ist" und „ anzuordnen " die Worte
„kann " und „ angeordnet werden " und wird in Z 38
die Zahl „3" durch „4" ersetzt.

7) Im Teil lll Abschnitt 3 Ziffer 3

werden in 8 40 Abs. 5 die Worte „ soweit die bei¬
den Oberschulkollegien sich darüber einigen " mit den
Satzzeichen und K 40 Abs. 6, § 41 Abs. 3 und ß 41 a
gestrichen,

tritt in 8 40 Abs . 2, 3, 8 41 Abs. 1, 2, 8 42 Abs . 1
an Stelle des Oberschulkollegiums der Schulrat,
wird in ß 41 in Abs . 1 „ Gehören die Gemeinden zu
verschiedenen Schulaufsichtsbezirken , so entscheidet das
Ministerium ." und in Abs. 2 „ Abs. 1 Sach 2 gilt
entsprechend" nachgefügt,

wird in § 44 in Abs . 1 das Wort „ Amt " durch
„Amtshauptmann oder Oberbürgermeister " und in
Abs. 2 das Wort „ Amt " durch „ Amtshauptmann"
erseht und hinter „ Schulvorstandes " nachgefügt „ oder
vom Oberbürgermeister " ,

werden in § 45 die Worte „ Schulvorstande mit Ge¬
nehmigung des Oberschulkollegiums " durch „ Schul¬
rat " erseht

und tritt überall an die Stelle des Schulvorstandes
der Bürgermeister.
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8) Im Teil III Abschnitt 3 wird der Abschnitt unter
Ziffer 4 gestrichen.

9) Im Teil III Abschnitt 4 Ziffer 1
werden 88 51 , 52 , 63 und 64 und in § 49 die
Worte „ angestellt und " gestrichen,
wird in 8 58 Abs . 1 vor dem letzten Wort des ersten
Satzes eingefügt „ oder der von ihm ermächtigten
Dienststelle " ,

treten in 8 60 an die Stelle der Worte „ oder " bis
„gleichtommt " die Worte „ und Rektors " , und an
Stelle des Wortes „ Schulvorstandes " das Wort
„Bürgermeisters " ,

wird in Z 61 hinter dem zweiten Wort eingesügt
„ ( Rektor ) " und erhält § 59 folgende Fassung:

„Die Lehrer der einklassigen Schulen und die
ersten Lehrer der Volksschulen mit höchstens fünf auf¬
steigenden Klassen und der Hilfsschulen mit höchstens
drei Klassen führen die Dienstbezeichnung Haupt¬
lehrer , die übrigen ersten Lehrer die Dienftbezeichnung
Rektor ."

10 ) Im Teil ! II Abschnitt 4 Ziffer 2 wird 8 65 ge¬
strichen und erhält 8 67 folgende Fassung:

„ (1) Für die Enthebung eines Lehrers vom Amt
unter Belastung der Hälfte der Besoldung als Warte¬
geld gelten Artikel 40 Z 1, § 2 6 , Artikel 41 , 42
8 3 , Artikel 42 a , 43 , für die Entfernung eines
Lehrers aus dem Dienste Artikel 70 bis 79 , für die
Kürzung und Entziehung des Wartegeldes oder des
Ruhegehalts Artikel 51a , 52 , 53 oder Artikel 62 a,
63 , 64 des Zivilstaatsdienergesetzes entsprechend . Bei
Bildung des Dienstgerichts treten jedoch den richter¬
lichen Mitgliedern hinzu : zwei durch das Los zu be¬
stimmende Abteilungsleiter oder Sachbearbeiter des



Ministeriums , von denen einer ein Schulmann sein

muß , und der dienstälteste zum Bekenntnis des Ange-

geschuldigten gehörige Volksschullehrer , der in der

Stadt Oldenburg wohnt.

(2 ) Für die vorläufige Enthebung eines Lehrers

vom Dienste gelten Artikel 80 bis 82 , für die vor¬

läufige Kürzung des Wartegeldes oder des Ruhe¬

gehalts Artikel 82 e bis 82 b des Zivilstaatsdiener¬

gesetzes entsprechend ; bei nicht planmäßig angestellten

Lehrern wird die vorläufige Dienstenthebung vom

Ministerium verfügt ."

11 ) Im Teil III Abschnitt 4 Ziffer 3 lautet die Über¬

schrift : „ Die Wartegelder und Ruhegehalte " und

werden Z 68 , Z 69 und § 70 gestrichen.

12 ) Im Teil III Abschnitt 4 Ziffer 4 werden in Z 72

Abs . 3 die Worte „ der Gemeindevertretung " durch

„des Bürgermeisters " erseht.

13 ) Im Teil III Abschnitt 4 wird der Abschnitt unter

Ziffer 6 gestrichen.

14 ) Im Teil III Abschnitt 5 treten an Stelle von HZ 84,

84 a , 84 c und 84 6 folgende neue Vorschriften:

„s 84.

(1 ) Die technischen Lehrerinnen werden von den

Gemeinden vertragsweise angenommen.

(2 ) Kann eine technische Lehrerin voll beschäftigt

werden , so ist sie hauptamtlich anzunehmen . Sie

muß ein Prüfungszeugnis besitzen , das zur Anstellung

befähigt . Ihre Anstellung richtet sich nach dem

Volksschullehrer -Besoldungsgesetz.

(3 ) Auch wenn eine technische Lehrerin nicht voll¬

beschäftigt werden kann , soll , soweit möglich , eine
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vollausgebildete Lehrerin (Abs . 2) angenommen wer¬
den . Jedoch kann aus besonderen Gründen auch eine
technische Hilfslehrerin angenommen werden . Sie
muß ein Zeugnis darüber besitzen , daß sie mit Er¬
folg an einem vom Ministerium eingerichteten Aus¬
bildungslehrgang teilgenommen hat.

(4 ) Aus besonderen Gründen können ausnahms¬
weise auch anders Personen für die Erteilung des
technischen Unterrichts angenommen werden.

(5 ) Die Annahme der Lehrerinnen ( Abs . 1— 4)
bedarf der Genehmigung des Ministeriums , das auch
entscheidet , ob eine technische Lehrerin , eine technische
Hilfslehrerin oder eine andere Person anzunehmen ist.

s 84 a.

(1 ) Mehrere Gemeinden können die Annahme
einer gemeinschaftlichen technischen Lehrerin beschlie¬
ßen . Über die näheren Bedingungen der Annahme
haben die Gemeinden eine Vereinbarung zu treffen.
Die Annahme bedarf der Genehmigung des Mini¬
steriums.

(2 ) Das Ministerium kann die Annahme einer
gemeinschaftlichen technischen Lehrerin für mehrere
Gemeinden auch anordnen ."

15 ) Im Teil lll Abschnitt 6 werden ZZ 86 , 87 und 88
gestrichen und erhalten ZZ 89 bis 91 folgende Fas¬
sung:

(1 ) Wird eine Volksschule von mehreren Ge¬
meinden gemeinsam unterhalten ( Ztz 16 , 33 ) , so wird
ihr Haushalt von der die Verwaltung führenden
Gemeinde ( Z 16 ) festgestellt . Die anderen beteiligten
Gemeinden haben zu den Schullasten beizutragen.
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(2 ) Die Höhe der Beiträge wird , wenn die Be¬
teiligten darüber sich nicht einigen , in der Weise fest-
gestellt , daß die Summe der von der Gemeinde für
das Jahr aufzubringenden Kosten der Schule durch
die Zahl der die Schule besuchenden Kinder geteilt
wird . Die Beiträge sind halbjährlich im voraus ge¬
mäß dem für die Schule festgesetzten Haushalt ,zu
zahlen und am Schlüsse des Jahres abzurechnen.

(3 ) In derselben Weise sind die Kosten im Falle
des Z 41 zu verteilen , falls mehr als 10 Kinder aus
der einen Gemeinde Schulen der anderen Gemeinde
zugewiesen werden . Die Kosten einer Hilfsschule
einer Gemeinde find zu verteilen , wenn auch nur ein
Kind aus einer anderen Gemeinde der Schule zuge¬

wiesen wird.

(4 ) Streitigkeiten zwischen den beteiligten Ge¬
meinden über die Beitragsleistung entscheidet der
Amtshauptmann . Gehören die Gemeinden zu ver¬
schiedenen Amtsbezirken oder ist eine der beteiligten
Gemeinden ein Stadtkreis , so entscheidet das Mini¬
sterium.

(1 ) Befindet sich in einer Gemeinde ein Pflege¬
heim , in dem schulpflichtige Kinder aus anderen Ge¬
meinden untergebracht sind , so hat der Bezirksfür¬
sorgeverband zu den Volksschullasten der Gemeinde
Beiträge zu leisten.

(2 ) Z 89 Abs . 2,4 gilt entsprechend.

Das oldenburgische Finanzausgleichsgesetz trifft
Bestimmungen über Zuschüsse zu den persönlichen

8 90

91



Volksschullasten der Gemeinden, die durch diese Lasten
besonders beschwert sind."

16) Im Teil IV wird in § 92 folgendes als Abs. 4
nachgefügt:

„(4) Die Errichtung der in Abs. 1,3 bezeichneten
Schulen und Klassen bedarf der Genehmigung des
Ministeriums.",
werden gestrichen in 8 93 in Abs. 1 die Worte
„(Direktoren) und der Höheren Bürgerschulen(Rek¬
toren)" und in Abs. 2 in Z 99 die Worte „bei den
Wissenschaftlichen Lehrern" und „bei den übrigen Leh¬
rern die für die Volksschullehrer geltenden Bestim¬
mungen" mit dem vor diesen Worten stehenden Satz¬
zeichen und in Z 100 die Worte „in der Regel" und
wird dem K 100 als zweiter Absatz nachgefügt:

„(2) Die Schulgeldordnung bedarf der Geneh¬
migung des Ministeriums."

17) Im Teil V treten an Stelle von Z 101 folgende
Vorschriften:

„8 ioi.
Wer eine Privatschule, die einen Ersatz für eine

öffentliche Schule darstellt, oder eine Privater-
ziehungsanstalt, in die Jugendliche unter 20 Jahren
aufgenommen werden, errichten oder fortführen will,
bedarf der Genehmigung. Als Erziehungsanstalten
gelten auch Internate, Konvikte und ähnliche An¬
stalten.

§ 101a.

(1) Über die Erteilung und die Versagung der
Genehmigung entscheidet das Ministerium.



(2 ) Jede wesentliche Änderung der Voraus¬
setzungen , unter denen die Genehmigung erteilt ist, ist
dem Ministerium zu berichten.

(3 ) Liegen die Anforderungen für die Genehmi¬
gung der Schule oder Anstalt nicht mehr vor , so
widerruft das Ministerium die Genehmigung ."

Ferner wird tz 103 und im A 102 Abs . 1 der
letzte Satz gestrichen und erhält in § 104 der letzte
Halbsatz folgende Fassung : „wird mit Geldstrafe bis
zu 150 K . oder  mit Haft bis zu 6 Wochen bestraft " .

18 ) Im Teil VI werden die 8Z 109 , 111 116,
118 120 aufgehoben.

Artikel II.

Das gemäß tz 24 Satz 2 der Landesverfassung vom
17 . Juni 1919 erlassene Gesetz vom 3 . Juni 1921 , be¬
treffend die Bildung von Ausschüssen für den Religions¬
unterricht an öffentlichen Schulen , wird aufgehoben.

Artikel III.

Der Minister der Kirchen und Schulen wird ermäch¬
tigt , das Schulgesetz für den Landesteil Oldenburg unter
fortlaufender Paragraphenbezeichnung und Beseitigung
vorhandener Unstimmigkeiten neu zu veröffentlichen.

Artikel IV.

Soweit auf den Gebieten des Volksschulwesens und
des Eemeindeschulwesens in anderen gesetzlichen Bestim¬
mungen , in Verordnungen , Satzungen , Anordnungen
oder dergleichen Schulvorstände genannt werden , treten
an deren Stelle die Schulbeiräte . Wo jedoch dem Schul-
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Vorstand ein Beschlußrecht eingeräumt ist, tritt an dessen

Stelle unter sinngemäßer Anwendung der in Artikel I in

ZK 15 bis 17 des Schulgesetzes enthaltenen Vorschriften

die Entscheidung des Bürgermeisters nach Anhörung der

Schulbeiräte.

Artikel V.

Der Minister der Kirchen und Schulen erläßt die zu

diesem Gesetze und zum Schulgesetz in der neuen Fassung

erforderlichen Ausführungsbestimmungen.

Artikel VI.

Dieses Gesetz tritt am 1 . August 1936 in Kraft mit

Ausnahme der Änderungen in K 89 Abs . 2 , K 100 Abs . 1

des Schulgesetzes , die am 1 . April 1937 in Kraft treten.

Oldenburg , den 11 . Juni 1936.

Staatsmimsteriu »,.

(Siegel ) . Joel . Pauli ) .

Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende

Gesetz , dem die Reichsregierung ihre Zustimmung er¬

teilt hat.

Oldenburg , den 11 . Juni 1936.

Der Reichsstatthalter.

(Siegel ) . CarlRöver.
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Nr. 144
Bekanntmachung des Ministers der Kirchen und Schulen zur

Bekanntgabe des Schulgesetzes sür das Herzogtum Oldenburg
vom 4 . Februar 1810 als Schulgesetz für den Landesteil
Oldenburg vom 1. August 1936.

Oldenburg , den 11 . Juni 1936.

Das Schulgesetz für das Herzogtum Oldenburg vom
4 . Februar 1910 wird auf Grund von Artikel III des
Gesetzes zur Änderung dieses Gesetzes vom 11 . Juni 1936
als Schulgesetz für den Landesteil Oldenburg vom 1 . Au¬
gust 1936 bekanntgegeben.

Oldenburg , den 11 . Juni 1936.

Der Minister der Kirchen und Schulen.
P au ly.

Schulgesetz für den Landesteil Oldenburg
vom 1. August 1936.

Dieses Gesetz regelt die Angelegenheiten der öffent¬
lichen Schulen und der privaten Schulen und Erziehungs¬
anstalten mit Ausnahme der Berufsschulen und der Fach¬
schulen.

(1 ) Das Schulwesen wird vom Ministerium der
Kirchen und Schulen ( Ministerium ) als obere Schulbe¬
hörde geleitet.

1.

I . Die obere Schulbehörde.

8 2.
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(2 ) Zum Wirkungskreis des Ministeriums gehört

insbesondere

1 . die Aufsicht oder , soweit die unmittelbare Aussicht

Nachgeordneten Dienststellen übertragen ist, die Ober¬

aufsicht über sämtliche ihm unterstellte Schulen , Schul¬

behörden und Lehrer,

2 . die Aufsicht über die allgemeinen für das Volksschul¬

wesen bestimmten Fonds und Stiftungen,

3 . die Feststellung der Lehrpläne , die Bestimmung der

Lehrmittel und die Festsetzung der Ferien und der

Unterrichtszeiten,

4 . die Genehmigung und Anordnung des Baues oder

Umbaues von Schulhäusern und ihrer Einrichtung und

der Erlast von Schulbauordnungen,

5 . die Entscheidung über Beschwerden gegen Verfügungen

oder Beschlüsse der unmittelbar Nachgeordneten Dienst¬

stellen.

II. Die Schulpflicht.

s 3.

Die Schulpflicht besteht für alle Kinder , die ihren

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Landesteil

Oldenburg haben . Sie ist durch den Besuch einer deut¬

schen Volksschule zu erfüllen.

8 4.

sl ) Alle Kinder , die bis zum 1 . Mai eines Jahres

6 Jahre alt werden , sind von Ostern desselben Jahres an

schulpflichtig . Sie werden mit dem Beginn des Schul¬

jahres in die Schule aufgenommen.

(2 ) Ein Kind , das bis zum 30 . September 6 Jahre

alt wird , kann auf Antrag des Erziehungsberechtigten

vorher in die Schule aufgenommen werden , wenn es nach
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dem Zeugnis des Schularztes die genügende körperliche
und geistige Reife besitzt . Die Erlaubnis wird vom
Schulrat erteilt.

(3 ) Die Schulpflicht dauert bis zum Beginn der
Osterferien des Schuljahres , in dem das Kind sein 14 . Le¬
bensjahr vollendet.

8 5.
(1 ) Die Schulpflicht ruht

1 . für Kinder , die die nach A 2 des Grundschulgesetzes
vom 28 . April 1920 (Reichsgesetzbl . I S - 851 ) einstweilen
noch bestehenden privaten Vorschulen oder Vorschul¬
klassen besuchen;

2 . für Kinder , für die der Schulrat gemäß Z 4 des
Erundschulgesetzes an Stelle des Besuchs der Grund¬
schule Privatunterricht zuläßt;

3 . für Kinder , für deren Unterricht nach Ablauf der
Erundschulpflichtzeit anderweit ausreichend gesorgt ist.

(2 ) Im Sinne des Abs . 1 Ziffer 3 ist für den Unter¬
richt von Kindern , die Privatunterricht erhalten , aus¬
reichend gesorgt , wenn dieser Unterricht mindestens dem
für die Volksschulen vorgeschriebenen Unterricht entspricht;
der Schulrat kann jederzeit den Nachweis verlangen , daß
dies der Fall ist.

(3 ) Schulpflichtige Kinder , die körperlich oder geistig
nicht hinreichend entwickelt sind , um mit Erfolg am
Schulunterricht teilnehmen zu können , können auf Grund
eines amts - oder schulärztlichen Zeugnisses vom Schulbe¬
suche zurückgestellt werden . Besteht über die Schul¬
unfähigkeit eines Kindes kein Zweifel , so kann von der
Beibringung -des ärztlichen Zeugnisses abgesehen werden.
Die Entscheidung trifft der Schulrat.



s 6.

In besonderen Ausnahmefällen kann der Schulrat

ganz oder teilweise widerruflich von der Schulpflicht be¬

freien.

8 7-
(1 ) Die Erziehungsberechtigten sind für die Er¬

füllung der Schulpflicht durch die ihrer Sorge unter¬

stehenden Kinder verantwortlich.

(2 ) Ein Erziehungsberechtigter , der schuldhaft seiner

Verantwortung ( Abs . 1) zuwiderhandelt , wird auf An¬

trag des Bürgermeisters mit Geldstrafe bis zu 150 -AK

oder mit Haft bis zu 6 Wochen bestraft . Die Strafe

kann auch durch polizeiliche Strafverfügung festgesetzt
werden.

HI. Die Volksschulen.

1 . Abschnitt.

Die örtliche Schulverwaltung.

8 8 .
(1 ) Die Verwaltung des Volksschulwesens , insbe¬

sondere die Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen

Volksschulen , liegt den bürgerlichen Gemeinden ob.

(2 ) Es finden darauf die Bestimmungen der Deut¬

schen Gemeindeordnung Anwendung , soweit nicht in die¬

sem Gesetze anderes bestimmt ist.

8 9-
(1 ) Die den Gemeinden zustehenden Angelegenheiten

der Volksschulen verwaltet der Bürgermeister.

(2 ) Zum Wirkungskreise des Bürgermeisters gehört

insbesondere auch:

1 . die Abgrenzung der Schulbezirke ( 8 18 ) ,
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2 . die Einrichtung neuer und die Aufhebung bestehender
Volksschulen ( Z 20 ) ,

3 . die Einrichtung von Hilfsschulen ( 8 21 ) ,
4 . die Vereinigung von Nachbargemeinden oder Teilen

derselben zur Einrichtung einer gemeinsamen Schule
(8 23 ) ,

5 . die Einrichtung besonderer Knaben - und Mädchenschu¬
len ( 8 24 ) ,

6 . die Einrichtung neuer und die Aufhebung bestehender
Klassen ( ß 26 ) ,

7 . die Trennung der Geschlechter in Schulen mit mehr als
4 Klassen ( 8 28 ) ,

8 . die Festsetzung der Geldstrafen ( 8 24 ) .

(3 ) Dem Bürgermeister können einzelne Aufgaben
der Schulaufsicht zur Ausführung übertragen werden, - in¬
soweit ist er verpflichtet , den Anordnungen des Mini¬
steriums Folge zu leisten.

(4 ) Der Bürgermeister ist befugt , die Schulen zu be¬
suchen, soweit es die Verwaltung und die Ausübung der
Schulaufsicht erfordern.

§ 10.

(1 ) Zur ständigen Beratung des Bürgermeisters in
den in 8 9 bezeichneten Angelegenheiten der Volksschule
werden Schulbeiräte berufen . Diese treten unter dem
Vorsitze des Bürgermeisters oder eines Beigeordneten
zusammen.

(2 ) Als Schulbeiräte werden berufen:
1. ein bis drei von dem Bürgermeister mit Zustimmung

des Schulrats bestimmte in der Gemeinde angeflellte
Lehrer . Unter mehreren darf sich eine Lehrerin be¬
finden;
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2 . die doppelte Zahl sonstiger vom Bürgermeister im Be¬

nehmen mit dem Beauftragten der NSDAP , bestimm¬

ter Bürger . Hierunter sollen sich Gemeinderäte be¬

finden;

3 . ein weiterer vom Ministerium im Benehmen mit dem

zuständigen Eebietsführer der Hitlerjugend bestimmter

Bürger.

(3 ) Die Zahl der in Abs . 2 Ziffer 1 und 2 bezeich-

neten Beiräte setzt der Bürgermeister mit Genehmigung

des Ministeriums fest.

(4 ) Der Bürgermeister kann Geistliche der evange¬

lischen und der katholischen Kirche im Gemeindegebiet zu

den Beratungen der Schulbeiräte hinzuziehen.

(5 ) Der Bürgermeister kann , auch wenn er den Vor¬

sitz einem Beigeordneten übertragen hat , jederzeit an den

Beratungen teilnehmen . Er führt alsdann den Vorsitz.

(6 ) Der Vorsitzende ist befugt , zur einzelnen Be¬

ratung Beamte und Angestellte der Gemeinde hinzuzu¬

ziehen.

8 11.

fl ) Die Verwaltung einer von mehreren Gemeinden

gemeinsam unterhaltenen Schule wird von dem Bürger¬

meister der Gemeinde geführt , in deren Bezirk die Schule

liegt.

(2 ) Ms Schulbeirat wird von den Bürgermeistern

der anderen beteiligten Gemeinden im Benehmen mit dem

Beauftragten der NSDAP , je ein weiterer im Bezirk

der Schule wohnender Bürger bestimmt . Diese Beiräte

werden zur Beratung nur über Angelegenheiten der ge¬

meinsamen Schule zugezogen.
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8 12.

(1) Die Berufung der Schulbeiräte erfolgt auf
6 Jahre . Soweit die Zugehörigkeit mit der Ausübung
eines Amtes verbunden ist, besteht sie für die Dauer des
Amtes.

(2) Das Amt eines Schulbeirats ist ein Ehrenamt.
Hinsichtlich der Verpflichtung zu seiner Führung und der
mit seiner Führung verbundenen Pflichten gelten die
KZ 23 bis 27 der Deutschen Eemeindeordnung ent¬
sprechend. Das Ministerium kann im Einvernehmen mit
den bei der Berufung beteiligten Stellen Schulbeiräten,
die ihre Pflichten verletzen oder hinsichtlich! ihrer nationa¬
len Zuverlässigkeit zu Bedenken Anlast geben, das Amt
entziehen.

(3) Die Schulbeiräte werden vor ihrem Amtsantritt
durch den Bürgermeister vereidigt.

2 . Abschnitt.

Die Aufsicht
über die Volksschulverwaltung und die

Schulaufsicht.

8 13-
Die Aufsicht des Staates über die Volksschulver¬

waltung der Gemeinden führt bei den kreisangehörigen
Gemeinden der Amtshauptmann im Benehmen mit dem
Schulrat , bei den übrigen Gemeinden das Ministerium.

8 14.
Die staatliche Schulaufsicht , insbesondere die Fach¬

aufsicht über den Unterricht , wird durch fachmännisch vor¬
gebildete Schulräte gemätz einer vom Ministerium zu er¬
lassenden Dienstanweisung geführt.
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8 15.

Der Schulrat kann an den Beratungen der Schul¬
beiräte (ZZ 10, 11) teilnehmen . Er ist in jedem Falle
mit angemessener Frist unter Mitteilung der Tagesord¬
nung zu laden . Er kann in den Beratungen jederzeit das
Wort nehmen ; er untersteht der Ordnungsgewalt des
Vorsitzenden nicht.

Z 16.

(1) Das Staatsministerium kann Schulämter ein¬
richten . Sie bestehen aus dem Amtshauptmann und dem
zuständigen Schulrat , die gemeinsam entscheiden. Kommt
ein Einvernehmen nicht zustande , so hat der Amtshaupt¬
mann die Entscheidung des Ministeriums 'einzuholen.

(2) Das Schulamt ist zuständig für die in 88 15, 14
bezeichneten Angelegenheiten mit Ausnahme der Fach¬
aufsicht über den Unterricht , die dem Schulrat allein zu¬
steht, und tritt überall an die Stelle des Schulrats . Das
Staatsministerium kann dem Ministerium vorbehaltene
Befugnisse dem Schulamt übertragen.

(3) Den Geschäftsgang des Schulamts leitet der
Amtshauptmann . Das Nähere wird in einer vom Mini¬
sterium zu erlassenden Geschäftsanweisung geregelt.

8 17-
(1) Wenn nicht anderes bestimmt ist, haben die Bür¬

germeister der kreisangehörigen Gemeinden ihre Berichte
in Angelegenheiten , die lediglich die äußeren Verhältnisse
der Schule betreffen , an den Amtshauptmann , in anderen
Angelegenheiten an den Schulrat , soweit aber Schulämter
eingerichtet sind, sämtliche Berichts an das Schulamt zu
richten . Diese reichen die Berichte , wenn sie nicht selbst
entscheiden können, mit ihrer Stellungnahme an das
Ministerium weiter,



(2 ) Die Oberbürgermeister haben ihre Berichte in
allen nicht lediglich äußeren Angelegenheiten über den
Schulrat , im übrigen , soweit erforderlich , nach Benehmen
mit dem Schulrat , unmittelbar an das Ministerium zu
richten . Der Schulrat gibt die Berichte , soweit er nicht
selbst entscheiden kann , mit seiner Stellungnahme an das
Ministerium weiter.

3 . Abschnitt.

Die Einrichtung der Volksschulen.

1 . Die Errichtung der Schulen.

Z 18.

(1 ) In jeder Gemeinde sollen so viele Volksschulen
bestehen , wie es nach ihrer räumlichen Ausdehnung und
ihrer Bevölkerungszahl erforderlich ist.

(2 ) Die Schulen sind konfessionell einzurichten . Das
Ministerium kann jedoch in den technischen Fächern ge¬
meinsamen Unterricht an Schulen verschiedenen Bekennt¬
nisses zulassen oder anordnen.

(3 ) Die Abgrenzung der Schulbezirke bedarf der Ge¬
nehmigung des Ministeriums , wenn Schulwege von mehr
als 2 Hz Km in Frage kommen.

(4 ) Eine Änderung der Schulbezirke kann vom Mini¬
sterium angeordnet werden , wenn dadurch eine bessere
Verteilung der Kinder auf die einzelnen Schulen oder
sonstige Verbesserungen des Schulwesens oder nach Lage
der Verhältnisse gebotene Ersparnisse erzielt werden.

s 19.

Für die Konfession der Minderheit der Einwohner
der Gemeinde ist eine eigene Volksschule zu errichten , wenn
dauernd mehr als 25 Kinder vorhanden sind , die gleich¬
zeitig die Schule besuchen werden , und die Mehrheit der
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Erziehungsberechtigten dieser Kinder es beim Bürger¬
meister beantragt.

8 20 .

Die Errichtung einer neuen und die Aufhebung einer
bestehenden Volksschule bedürfen der Genehmigung des
Ministeriums.

8 21 .

Für Kinder , die wegen körperlicher oder geistiger Ge¬
brechen am Unterricht in der allgemeinen Volksschule nicht
mit Erfolg teilnehmen können , aber nicht idiotisch oder
epileptisch sind , können Hilfsschulen eingerichtet werden.
Ist für eine Konfession eine Hilfsschule errichtet , so must
auch für die andere Konfession eine solche eingerichtet wer¬
den , wenn die Voraussetzungen des Z 19 vorliegen.

8 22 .

(1 ) Hält das Ministerium die Errichtung einer neuen
Schule zur Abkürzung von Schulwegen für geboten , so
kann es sie anordnen und die Schulbezirke neu festsetzen,
wenn Schulwege von mehr als 2h2 Irm dabei abgekürzt
werden und der neuen Schule dauernd mindestens 40
Kinder zugewiesen werden können.

(2 ) Das Ministerium kann eine bestehende Schule
aufheben , wenn die Schülerzahl dauernd weniger als
40 beträgt.

8 23.

Das Ministerium kann genehmigen , dast für benach¬
barte Gemeinden oder Teile derselben eine gemeinsame
Schule eingerichtet wird . Es kann die Einrichtung einer
solchen Schule unter den Voraussetzungen des Z 18 Abs . 4
auch anordnen.



443

8 24.

Die Einrichtung besonderer Knaben - oder Mädchen¬
schulen bedarf der Genehmigung des Ministeriums.

2 . Die Einteilung der Schulen in Klassen.

8 25.

Für jede Klasse einer Schule ist in der Regel ein be¬
sonderer Lehrer anzustellen.

8 26.

(1 ) Die Einrichtung einer neuen und die Aufhebung
einer bestehenden Klasse bedarf der Genehmigung des
Ministeriums.

(2 ) Die Aufhebung einer bestehenden Klasse darf nur
angeordnet werden , wenn die Schülerzahl dauernd we¬
niger als 40 beträgt.

8 27.

Die Schülerzahl einer Klasse soll 65 nicht übersteigen.
Wird diese Zahl überschritten , so kann die Einrichtung
einer weiteren Klasse erforderlichenfalls vom Ministerium
angeordnet werden.

8 28.

In Schulen von mehr als 4 Klassen können die
oberen Klassen mit Genehmigung des Ministeriums nach
Geschlechtern getrennt werden . Das Ministerium kann die
Trennung auch anordnen.

3 . Der Schulbesuch.

8 29.

(1 ) Für den Besuch der Volksschulen wird ein Schul¬
geld nicht erhoben.
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(2 ) Für den Schulbesuch durch Kinder , deren Er¬
ziehungsberechtigte außerhalb des Landesteils Oldenburg
wohnen , kann vom Ministerium die Erhebung eines
Schulgeldes zugelassen werden.

8 30.

(1 ) Kinder , welche die Volksschule besuchen sollen,
sind in der Regel in die Schule des Bezirks zu schicken,
in dem sie sich dauernd aufhalten.

(2 ) Aus besonderen Gründen kann Kindern der Be¬
such der Schule eines Nachbarbezirkes vom Bürgermeister
mit Genehmigung des Schulrats gestattet werden.

(3 ) Der Schulrat kann aus besonderen Gründen nach
Anhörung des Bürgermeisters die Zuweisung von Kin¬
dern in die Schule eines Nachbarbezirks auch anordnen.

(4 ) Kinder , die einer anderen Religion oder Kon¬
fession angehören als die Schule , die sie besuchen , nehmen
am Religionsunterricht nicht teil . Ist für diese Kinder
von der Kirche ihrer Konfession ein besonderer Religions¬
unterricht eingerichtet , so sind sie zu dessen Besuch vom
Schulleiter anzuhalten.

8 31.

(1 ) Aus besonderen Gründen kann Kindern der Be¬
such einer Schule der Nachbargemeinde vom Schulrat nach
Anhörung der zuständigen Bürgermeister gestattet wer¬
den . Gehören die Gemeinden zu verschiedenen Schulauf¬
sichtsbezirken , so entscheidet das Ministerium.

(2 ) Der Schulrat kann aus besonderen Gründen nach
Anhörung der beteiligten Bürgermeister die Zuweisung
von Kindern in eine Schule der Nachbargemeinds auch
anordnen . Abs . 1 Satz 2 gilt entsprechend.
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(1 ) Die Zuweisung von Kindern in eine Hilfsschule
und ihre Zurückverweisung in eine allgemeine Volksschule
kann nur im Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten
oder auf Antrag des Bürgermeisters durch Verfügung
des Schulrats erfolgen.

(2 ) Besteht in einem Orte nur für Angehörige einer
Konfession eine Hilfsschule , so können auch die Ange¬
hörigen der anderen Konfession ihre Kinder in die Schule
schicken.

8 33.

(1 ) Unterlassen die Erziehungsberechtigten trotz Auf¬
forderung des Lehrers die Anschaffung der notwendigen
Lernmittel für die Schulkinder , so werden die Lernmittel
vom Bürgermeister angeschafft.

(2 ) Die aufgewandten Kosten werden von den zur
Bezahlung Verpflichteten wie die Gemeindeabgaben bei¬
getrieben . Bleibt die Beitreibung fruchtlos , oder ist ein
Zahlungspflichtiger nicht vorhanden , so sind die Kosten
auf die Gemeindekafse zu übernehmen.

8 34.

(1 ) Versäumt ein Kind die Schule unentschuldigt , so
ist gegen die Erziehungsberechtigten durch den Bürger¬
meister auf eine Geldstrafe zu erkennen , deren Höhe für
den Schultag vom Ministerium allgemein im Verwal¬
tungswege festgesetzt wird . Die Geldstrafe für einen
unentschuldigt versäumten Schultag darf 10 ÄtK nicht
überschreiten . Die endgültig festgesetzten Geldstrafen , die
nicht beigetrieben werden können , werden vom Amt¬
hauptmann oder Oberbürgermeister in Haft bis zu 3 Ta¬
gen umgewandelt.
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(2) Wiederholt sich die Versäumnis im Laufe des¬
selben Schuljahres öfter als zweimal, so kann vom Amts¬
hauptmann auf Antrag des Bürgermeisters oder vom
Oberbürgermeister auf eine Geldstrafe bis zu 70 K.U er¬
kannt werden, an deren Stelle, wenn sie nicht beigetrieben
werden kann, eine Haftstrafe bis zu 14 Tagen tritt.

8 35.
Hat ein Kind nach Ablauf der Schulzeit(Z 4 Abs. 3)

infolge unregelmäßigen Schulbesuchs oder beharrlichen
Unfleißes das Schulziel nicht erreicht, so kann es vom
Schulrat noch bis zu einem Jahre in der Schule zurück¬
behalten werden.

4. Abschnitt.
Die Lehrer an den Volksschulen.

1. Allgemeine Be st immungen.

8 36.
Die Bestimmungen des Zivilstaatsdienergesetzes gel¬

ten für die an den Volksschulen angestellten Lehrer ent¬
sprechend, soweit nicht in diesem Gesetze anderes be¬
stimmt ist.

8 37.
Die Lehrer werden vom Ministerium versetzt.

8 38.
Die Beschäftigung eines Lehrers im Schuldienst hat

zur Voraussetzung, daß er ein vom Ministerium aner¬
kanntes Prüfungszeugnis für das Lehramt an Volks¬
schulen besitzt.

8 39.
(1) Die Vorschriften über die Vornahme der Haupt¬

prüfung werden im Verwaltungswege erlassen.



(2 ) Wer die Hauptprüfung endgültig nicht bestanden
hat , ist aus dem Dienste zu entlassen.

8 40.

(1 ) Die widerrufliche Anstellung eines Lehrers ist da¬
von abhängig , daß er die Hauptprüfung oder eine gleich¬
wertige Prüfung abgelegt hat.

(2 ) Die widerrufliche Anstellung eines Lehrers als
vollbeschäftigten Lehrers an einer Hilfsschule ist weiter
davon abhängig , daß er die Prüfung für Lehrer an
Hilfsschulen abgelegt hat.

8 41.

fl ) Die Vertretung erkrankter oder aus anderen
Gründen an der Ausübung ihres Dienstes verhinderter
Lehrer oder eine Hilfsleistung in solchen Fällen wird
vom Ministerium oder der von ihm ermächtigten Dienst¬
stelle geregelt . Die Kosten trägt die Landeskasse.

(2 ) Dasselbe gilt , wenn nach dem Ableben eines
Lehrers der Dienst einstweilen von einem Vertreter wahr¬
genommen werden mutz , solange den Hinterbliebenen des
Verstorbenen das Diensteinkommen desselben voll ge¬
bührt ( 88 48 , 49 ) .

8 42.

Die Lehrer der einklassigen Schulen und die ersten
Lehrer der Volksschulen mit höchstens fünf aufsteigenden
Klassen und der Hilfsschulen mit höchstens drei Klassen
führen die DienstbLzeichnung Hauptlehrer , die übrigen
ersten Lehrer die Dienstbezeichnung Rektor.

8 43.

Vor Ernennung eines Hauptlehrers und Rektors ist
zunächst die gutachtliche Erklärung des Bürgermeisters
einzuziehen.
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8 44.
Dem Hauptlehrer (Rektor ) einer mehrklassigen Schule

liegt die allgemeine Leitung der Schule ob . Er ist der
nächste Vorgesetzte der übrigen Lehrer . Seine Befugnisse
und Verpflichtungen werden vom Ministerium durch eine
Dienstanweisung geregelt.

2 . Die Disziplinargewalt.

8 45.
(1) Die Disziplinarstrafgewalt über die Lehrer steht

dem Ministerium als Vorgesetzter Dienstbehörde zu.

(2) Die Bestimmungen in den Artikeln 36 bis 43
des Zivilstaatsdienergesetzes gelten entsprechend.

8 46.

(1) Für die Enthebung eines Lehrers vom Amt
unter Belastung der Hälfte der Besoldung als Wartegeld
gelten Artikel 40 Z 1, Z 2 6 , Artikel 41 , 42 Z 3, Aw
tikel 42 a, 43 , für die Entfernung eines Lehrers aus dem
Dienste Artikel 70 bis 79 , für die Kürzung und Ent¬
ziehung des Wartegeldes und des Ruhegehalts Artikel
51 u, 52 , 53 oder 62 a , 63, 64 des Zivilstaatsdienerge-
gesetzes entsprechend . Bei Bildung dies Dienstgerichts
treten jedoch den richterlichen Mitgliedern hinzu : zwei
durch das Los zu bestimmende Abteilungsleiter oder
Sachbearbeiter des Ministeriums , von denen einer ein
Schulmann sein mutz, und der dienstälteste zum Bekennt¬
nis des Angeschuldigten gehörige Volksschullehrer , der in
der Stadt Oldenburg wohnt.

(2) Für die vorläufige Enthebung eines Lehrers
vom Dienste gelten Artikel 80 bis 82 , für die vorläufige
Kürzung des Wartegeldes oder des Ruhegehalts Artikel
82 e bis 82 li des Zivilstaatsdienergesetzes entsprechend;
bei nicht planmäßig angestellten Lehrern wird die vor¬
läufige Dienstenthebung vom Ministerium verfügt.
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3 . Die Wartegelder und Ruhegehalte.
8 47.

Die Wartegelder und Ruhegehalts werden aus der
Landeslasse bezahlt.

4 . Die Ansprüche der Hinterbliebenen
eines Lehrers.

Z 48.
Für die Hinterbliebenen eines angestellten Lehrers

gilt Artikel 19 Z 3 Abs . 1, 3 und K 4 des Zivilstaats¬
dienergesetzes entsprechend . Für die Hinterbliebenen eines
Lehrers , der noch nicht angestellt ist, gilt Artikel 19 Z 3
Abs . 2 , 3 und Z 4 -des genannten Gesetzes entsprechend.

8 49.
Wird die Stelle eines verstorbenen Lehrers -vor Ab¬

lauf der im Artikel 19 Z 3 Abs . 1 des Zivilstaatsdiener¬
gesetzes bezeichneten Zeit wieder besetzt , so erhalten die
Witwe oder die Kinder für die noch übrige Zeit den ver¬
hältnismäßigen Teil des ruhegehaltsfähigen Dienstein¬
kommens aus der Landeskasse.

5 . Abschnitt.
Die Lehrerinnen an den Volksschulen.

8 50 .
Die Vorschriften für die Lehrer gelten auch für die

Lehrerinnen , soweit im folgenden nicht anderes be¬
stimmt ist.

8 51.
(1 ) Den Unterricht in den Mädchenklassen und in den

gemischten Klassen der vier jüngsten Jahrgänge können
Lehrerinnen erteilen.

(2 ) In den mittleren und höheren gemischten Klassen
können die Lehrerinnen nur in einzelnen Fächern unter¬
richten.

(3 ) Die Stelle eines Hauptlehrers kann einer
Lehrerin nur an Mädchenschulen übertragen werden.
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8 52.

(1) Die technischen Lehrerinnen werden von den Ge¬

meinden vertragsweise angenommen.

(2) Kann eine technische Lehrerin vollbeschäftigt wer¬

den , so ist sie hauptamtlich anzunehmen . Sie mutz ein

Prüfungszeugnis besitzen, das zur Anstellung befähigt.

Ihre Anstellung richtet sich nach dem Volksschullehrer -Be-

sokdungsgesetz.

(3) Auch wenn eine technische Lehrerin nicht vollbe¬

schäftigt werden tann , soll, soweit möglich, eine voll aus-

gebildete Lehrerin (Abs. 2) angenommen werden . Jedoch

kann aus besonderen Gründen auch eine technische Hilfs¬

lehrerin angenommen werden . Sie mutz ein Zeugnis

darüber besitzen, datz sie mit Erfolg an einem vom Mini¬

sterium eingerichteten Ausbildungslehrgang teilgenom¬

men hat.
(4) Aus besoüderen Gründen können ausnahmsweise

auch andere Personen für die Erteilung des technischen

Unterrichts angenommen werden.

(5) Die Annahme der Lehrerinnen (Abs. 1 bis 4)

bedarf der Genehmigung des Ministeriums , das auch

entscheidet, ob eine technische Lehrerin , eine technische

Hilfslehrerin oder eine andere Person anzunehmen ist.

8 53.

(1) Mehrere Gemeinden können die Annahme einer

gemeinschaftlichen technischen Lehrerin beschließen. Über

die näheren Bedingungen der Annahme haben die Ge¬

meinden eins Vereinbarung zu treffen . Die Annahme

bedarf der Genehmigung des Ministeriums.

(2) Das Ministerium kann die Annahme einer ge¬

meinschaftlichen technischen Lehrerin für mehrere Gemein¬

den auch anordnen.
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6. Abschnitt
Die Ausgaben für die Volksschulen und

deren Aufbringung.

8 54.

Die Schulausgaben find von der Gemeinde zu be¬
streiten , soweit nicht in diesem Gesetze anderes be¬
stimmt ist.

8 55.

(1) Wird eine Volksschule von mehreren Gemeinden
gemeinsam unterhalten (88 11 , 23), so wird ihr Haus¬
halt von der die Verwaltung führenden Gemeinde (8 11)
festgestellt . Die anderen beteiligten Gemeinden haben zu
den Schullasten beizutragen.

(2) Die Höhe der Beiträge wird , wenn die Betei¬
ligten darüber sich nicht einigen , in der Weise festgestellt,
daß die Summe der von der Gemeinde für das Jahr auf¬
zubringenden Kosten der Schule durch die Zahl der die
Schule besuchenden Kinder geteilt wird . Dis Beiträge
sind halbjährlich im voraus gemäß dem für die Schills
festgesetzten Haushalt zu zahlen und am Schlüsse des
Jahres abzurechnen.

(3) In derselben Weise sind die Kosten im Falle des
8 31 zu verteilen , falls mehr als 10 Kinder aus der
einen Gemeinde Schulen der anderen Gemeinde zuge¬
wiesen werden . Die Kosten einer Hilfsschule einer Ge¬
meinde find zu verteilen , wenn auch nur 1 Kind aus einer
anderen Gemeinde der Schule zugewiesen wird.

(4) Streitigkeiten zwischen den beteiligten Gemeinden
über die Beitragsleistung entscheidet der Amtshauptmann.
Gehören die Gemeinden zu verschiedenen Amtsbezirken
oder ist eine der beteiligten Gemeinden ein Stadtkreis,
so entscheidet das Ministerium.
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8 56.

(1) Befindet sich in einer Gemeinde ein Pflegeheim,
in dem schulpflichtige Kinder aus anderen Gemeinden
untergebracht sind, so hat der Bezirksfürsorgeverband zu
den Volksschullasten der Gemeinde Beiträge zu leisten.

(2) tz 55 Abs . 2, 4 gilt entsprechend.

8 57.

Das oldenburgische Finanzausgleichsgesetz trifft Be¬
stimmungen über Zuschüsse zu den persönlichen Volksschul-
lasten der Gemeinden , die durch diese Lasten besonders
beschwert sind.

IV.DiehöherenSchulen,höherenBürgerschulen und Mittelschu¬
len der Gemeinden und die Erweiterungsklassen an Volksschulen.

8 58.

(1) Neben den Volksschulen können die Gemeinden
durch Eemeindesatzung höhere Schulen , höhere Bürger¬
schulen und Mittelschulen errichten . Mittelschulen können
auch in Verbindung mit Volksschulen errichtet werden.

(2) Im Sinne dieser Bestimmung ist eine höhere
Bürgerschule eine Schule , die mehr Lehrfächer als die
Volksschule, insbesondere Pflichtunterricht in mindestens
einer Fremdsprache hat , und eine Mittelschule eine Schule,
die neben den Elementarfächern Pflichtunterricht in einer
Fremdsprache hat.

(3 ) Durch Gemeindesatzung können Volksschul-Er-
weiterungsklassen eingerichtet werden , deren Unterrichts¬
aufgabe sich an die der Volksschule anschlietzt.

(4) Die Errichtung der in Abs. 1 und 3 bezeichneten
Schulen und Klassen bedarf der Genehmigung des Mini¬
steriums.

8 59.
(1) Die Anstellung und Entlassung der Lehrer an

den im Z 58 bezeichneten Schulen und Klassen bedarf der



Genehmigung des Ministeriums , die der Leiter der höhe-
uen Schulen der Bestätigung des Staatsministeriums.

(2) Mit der Wahrnehmung der Mittelschul - und
Voltsschullehrerstellen können auf Antrag der Gemeinden
im Volksschuldienste stehende Lehrer vom Ministerium
dauernd oder vorübergehend beauftragt werden.

8 60.
(1) An höheren Bürgerschulen und an Mittelschulen

müssen mindestens die Lehrerstellen zu zwei Dritteln , bei
zweiklassigen Schulen zur Hälfte mit Lehrern besetzt wer¬
den , die mindestens die Mittelschullehrerprüfung abgelegt
haben.

(2) Wer an höheren Bürger - oder Mittelschulen
fremdsprachlichen Unterricht erteilen will , must seine Be¬
fähigung dazu durch eine Prüfung nachgewiesen haben.

8 61.
Inwieweit Mittelschullehrerstellen an höheren Schu¬

len , höheren Bürgerschulen und Mittelschulen mit
Lehrerinnen , welche die Prüfung für höhere Mädchen¬
schulen abgelegt haben , und Volksschullehrerstellen an
diesen Schulen sowie Lehrerstellen an Mittelschulen mit
Lehrerinnen , die ein vom Ministerium anerkanntes Prü¬
fungszeugnis für das Lehramt an Volksschulen besitzen,
besetzt werden können , entscheidet im einzelnen Falle das
Ministerium.

8 62.
Für die Disziplinargewalt über die Lehrer und die

Rechte und Pflichten der Lehrer gelten die Bestimmungen
des Zivilstaatsdienergesetzes entsprechend.

8 63.
(1) Für den Schulbesuch must ein angemessenes

Schulgeld erhoben werden , das nach den Einkommen der
Eltern der Schüler abgestust werden kann.
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(2 ) Die Schulgeldordnung bedarf der Genehmigung
des Ministeriums.

V. Die Privatschulen und Privaterziehungsanstalten und die

Privatlehrer.

8 64.

Wer eine Privatschule , die einen Ersatz für eine
öffentliche Schule darstellt , oder eine Privaterziehungs --
anstalt , in die Jugendliche unter 20 Jahren aufgenommen
roerden , errichten oder fortführen will , bedarf der Ge¬
nehmigung . Als Erziehungsanstalten gelten auch Inter¬
nate , Konvikte und ähnliche Anstalten.

8 65.

fl ) Über die Erteilung und die Versagung der Ge¬
nehmigung entscheidet das Ministerium.

(2 ) Jede wesentliche Änderung der Voraussetzungen,
unter denen die Genehmigung erteilt ist , ist dem Mini¬
sterium zu berichten.

(3 ) Liegen die Anforderungen für die Genehmigung
der Schule oder Anstalt nicht mehr vor , so widerruft das
Ministerium die Genehmigung.

8 66 .

fl ) Wer an Privatschulen oder Privaterziehungs¬
anstalten unterrichten oder Kindern verschiedener Eltern
gemeinsam Unterricht erteilen will , bedarf dazu der Er¬
laubnis des Ministeriums . Dem Gesuche um Erteilung
der Erlaubnis sind die Nachweise über die Unterrichts-
befähigung und die sittliche Führung beizufügen.

f2 ) Die Erlaubnis kann nur aus wichtigen Gründen
versagt , auch auf Zeit erteilt und aus wichtigen Gründen
widerrufen werden.



455_

8 67.

(1) Wer eine Privatschule oder eine Privaterzie¬
hungsanstalt ohne die erforderliche Genehmigung eröffnet
oder fortführt oder wer ohne die nach ß 66 erforderliche
Erlaubnis unterrichtet , wird mit Geldstrafe bis zu 150 MK
oder mit Haft bis zu 6 Wochen bestraft.

(2) Die Schließung einer solchen Anstalt kann vom
Ministerium verfügt werden.

8 68.

Eine Verfügung , durch welche die in Z 64 bezeichnet
Genehmigung versagt oder widerrufen oder die Schlie¬
ßung einer Anstalt verfügt wird , kann durch Klage beim
Oberverwaltungsgericht angefochten werden.

VI. Uebergangs- und Schlußbestimmungen.
8 69.

(1) Die Schulachten werden aufgehoben . Das Ver¬
mögen jeder einzelnen Schulacht geht als ganzes auf die
bürgerliche Gemeinde , zu der sie gehört , über.

(2) Hat sich der Bezirk einer Schulacht über den Be¬
reich mehrerer bürgerlicher Gemeinden erstreckt, so treten
diese als Rechtsnachfolger ein. Können sie sich über die
Auseinandersetzung nicht einigen , so steht ihnen die Klage
bei den Verwaltungsgerichten gemäß 8 17 Ziffer 3 des
Gesetzes für das Eroßherzogtum Oldenburg vom 9. Mai
1906 , betreffend die VerMaltungsgerichtsbarkeit , zu.

8 70.

fl ) Zum Nachweise der Rechtsnachfolge genügt Drit¬
ten gegenüber eine Bescheinigung des Ministeriums ; auf
Antrag ist jedem, der ein rechtliches Interesse nachweist,
«ine solche Bescheinigung zu erteilen.
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(2) Ist für die Schulacht das Eigentum oder ein
anderes Recht an einem Grundstück im Grundbuch einge¬
tragen , so kann das Ministerium das Erundbuchamt er¬
suchen, die bürgerliche Gemeinde als Eigentümerin oder
Berechtigte einzutragen.

8 71.
Das Vermögen der ausgehobenen Schulachten bleibt

den allgemeinen Volksschulzwecken oder etwaigen stistungs-
mäßig getroffenen besonderen Zwecken der Volksschule er¬
halten , für die es bestimmt war.

8 72.
Erstreckt sich der Bezirk einer bestehenden Schule über

den Bereich mehrerer Gemeinden , so wird die Schule zu
einer gemeinsamen Schule der beteiligten Gemeinden
(88 11, 23 , 55), es fei denn , daß die Gemeinden mit Ge¬
nehmigung des Ministeriums anderes vereinbaren.

8 73.

Das Gesetz für das Eroßherzogtum Oldenburg vom
9. Mai 1906 , betreffend die Verwaltungsgerichtsbarkeit,
wird dahin geändert:
1. Die 8Z 22 und 23 werden aufgehoben.

2 . Der 8 25 Abs 1 erhält folgende Fassung:
„Die Klage bei dem Oberoerwaltungsgericht fin¬

det außer in den im Schulgesetze für den Landesteit
Oldenburg bezeichneten Fällen statt gegen Anord¬
nungen des Ministeriums der Kirchen und Schulen
über den Bau oder die Vergrößerung der Schulhäuser.
Dabei sind die von dem Ministerium innerhalb seiner
gesetzlichen Zuständigkeit getroffenen allgemeinen An¬
ordnungen über den Bau und die Einrichtung der
Schulhäuser maßgebend ."
Der Abs. 2 wird aufgehoben.
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Inhalt:

Nr . 145 . Verordnung des Staatsministeriums vom 14 . Juli 1936
zur Änderung der Verordnung des Staatsministeriums
vom 4 . Februar 1935 zum Schutze der Felder und Gär¬
ten gegen fremde Tauben.

Nr. 145.
Verordnung des Siaatsministeriums zur Änderung der Verordnung

des Staatsministerimns vom 4 . Februar 1935 zum Schutze der
Felder und Gärten gegen fremde Tauben.

Oldenburg , den 14 . Juli 1936.

Auf Grund des K 47 des Gesetzes für den Freistaat
Oldenburg , betreffend den Forstdiebstahl und die Forst-
und Feldpolizei , in der Fassung des Gesetzes vom 6. Juni
1931 (Oldb . Ges . Bl . S . 32b ) ordnet das Staatsmini¬
sterium für den Landesteil Oldenburg an:

Der Z 1 >Abs . 1 Satz 1 der Verordnung des Staats¬
ministeriums vom 4 . Februar 1935 zum Schutze der Fel-
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der und Gärten gegen fremde Tauben (Oldb . Ges . Bl.
S . 11 ) wird durch folgende Fassung ersetzt:

„Tauben sind zur Zeit der Frühjahrsbestellung , der
Herbstbestellung und der Ernte von Raps und ölhaltigen
Pflanzen während eines Zeitraums von längstens je
1 Monat derart zu halten , daß sie die bestellten Felder
und Gärten nicht aufsuchen können ."

Oldenburg , den 14 . Juli 1936.

Staatsininlsterium.

(Siegel .) Zoel.

Or . Ball in.
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Gesetzbtall
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XI ÎX . Band . (Ausgegeben den 24. Juli 1936.) 69 . Stück.

Inhalt:
Nr. 146. Gesetz für das Land Oldenburg vom 11. Juli 1936 zur

Änderung des Gesetzes für den Freistaat Oldenburg vom
30. Mai 1928, betreffend staatliche Berwaltungsgebühren.

-Rr. 147. Verordnung für den Landesteil Oldenburg vom 22. Juli
1936, betreffend Enteignungen zum Ausbau eines Flug¬
hafens in Lemwerder.

Ar. 146.

Gesetz für das Land Oldenburg zur Änderung des Gesetzes für den
Freistaat Oldenburg vom 30. Mai 1923, betreffend staatliche
Verwaltungsgebühren.

Oldenburg, den 11. Juli 1936.

Das Staatsministerium Hai nachstehendes Gesetz be¬
schlossen:

8 i.
Z 1 Abs. 2 des Gesetzes für den Freistaat Olden¬

burg vom 30 . Mai 1928 , betreffend staatliche Vermal-
tungsgebühren , erhält folgende Fassung:
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„Das Staatsministerium ist ermächtigt , den
Tarif zu ändern , zu ergänzen und neu aufzu¬

stellen ."
s 2.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft.

Oldenburg , den 11 . Juli 1936.

Staatsministcrinm.
(Siegel .) Joel.

Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende
Gesetz , dem die Reichsregierung ihre Zustimmung er¬

teilt hat.

Oldenburg , den 11 . Juli 1936.

Der Reichsstatthalter
in Oldenburg und Bremen.

(Siegel ) . Carl Röver.

Ar . 147.

Verordnung für den Landesteil Oldenburg , betreffend Enteignungen

zum Ausbau eines Flughafens in Lemwerder.

Oldenburg , den 22 . Juli 1936.

Auf Grund des Enteignungsgesetzes vom 21 . April

1897 , Artikel 2 und 6 , verordnet das Staatsministerium:
Das angeführte Gesetz findet Anwendung auf den

Ausbau eines Flughafens in Lemwerder.
Entschädigungsverpflichtei ist der Reichs - (Luftfahrt -)

Fiskus.

Oldenburg , den 22 . Juli 1936.

Staatsministerium.
Joel.(Siegel .)

Or . Ballin.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
LandeSteil Oldenburg.

XDIX. Band. (Ausgegeben den 81. Juli 1936.) 70. Stück

Inhalt:
Nr . 148 . Polizeivcrordnung des Slaatsministeriums vom 28 . Juli 1936

über die Werbung aus dem Gebiete des Heilwesens.

Nr. 148.
Polizcivrrordnuug des StaatSuiiuistenums über die Werbung auf demGebiete des Hcilwcsens.

Oldenburg, den 28. Juli 1936.

Aus Grund von Z 14 Teil 2 Kapitel 1 Abschnitt IIdes Vereinfachungsgesetzes vom 27. April 1933 erläßt
das Staatsministerium für das Land Oldenburg fol¬
gende Polizeiverordnung:

Abschnitt l.
Gegenstand und Form der Werbung.

8 1.
(1) Dieser Verordnung unterliegt die Werbung

a) für Arzneimittel(Abs. 2),
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b) für Mittel und Gegenstände , die den Arzneimitteln
gleichstehen ( Abs . 3 ) ,

e) für Verfahren und Behandlungen ( Abs . 4 ) .

(2 ) Arzneimittel im Sinne dieser Verordnung sind
Mittel , die dazu bestimmt sind , Krankheiten , Leiden oder
Körperschäden jeder Art bei Mensch oder Tier zu ver¬
hüten , zu lindern öder zu beseitigen.

(3 ) Den Arzneimitteln stehen gleich Gegenstände , die
zu denselben Zwecken bestimmt sind wie die Arzneimittel;
das gleiche gilt für die durch Abs . 2 nicht getroffenen
Mittel sowie für Gegenstände , soweit diese Mittel und
Hiegenstände dazu bestimmt sind,
a ) eine allgemeine oder örtliche Empfindungslosigkeit bei

Mensch oder Tier herbeizuführen,
b ) zur Verhütung , Linderung oder Beseitigung von

Schwangerschaftsbeschwerden , zur Erleichterung der Ge¬
burt oder beim Geburtsvorgang bei Mensch oder Tier
angewendet zu werdem

c) durch Anwendung am menschlichen oder tierischen Kör¬
per Krankheiten , Leiden oder Körperschäden jeder Art
zu erkennen,

6 ) Erscheinungen des vorzeitigen oder natürlichen Alterns,
ferner besondere körperliche oder seelische Zustände bei
Mensch oder Tier zu verhüten , zu lindern oder zu be¬
seitigen , insbesondere der Verjüngung , geschlechtlichen
Anregung , Entwöhnung von Tabak - oder Alkoholge¬
nuß , Abmagerung oder Behebung der Magerkeit , Ver¬
besserung der Körperform zu dienen,

e) Ungeziefer , mit dem Mensch oder Tier behaftet ist,
zu beseitigen.

(4 ) Unter Verfahren und Behandlungen sind solche
Maßnahmen zu verstehen , die zu denselben Zwecken be¬
stimmt sind wie die Arzneimittel oder die den Arznei¬
mitteln gleichstehenden Mittel und Gegenstände.



(5) Sofern Lebensmittel, Futtermittel, Schönheits¬
mittel (Mittel zur Reinigung, Pflege, Färbung oder Ver¬
schönerung der Haut, des Haares, der Nägel öder der
Mundhöhle), Desinfektionsmittel auch als Arzneimittel
zu dienen bestimmt sind, unterliegen sie insoweit der Ver¬
ordnung. ' '

Z 2/
Eine Werbung liegt auch dann vor, wenn in An¬

kündigungen oder Anpreisungen aus Druckschriften oder
auf sonstige Mitteilungen verwiesen wird, die eine dieser
Verordnung unterliegende Werbung enthalten oder ver¬mitteln.

Abschnitt ll.

Ausführung der Werbung.
8 3-

Unzulässig ist jede irreführende Werbung. Eine Irre¬
führung liegt vor allem dann vor, wenn
a) falsche Angaben über die Zusammensetzung eines Mit¬

tels oder über die Beschaffenheit eines Gegenstandes
gemacht werden,

b) den Mitteln, Gegenständen, Verfahren oder Behand¬
lungen über ihren wahren Wert hinausgehende Wir¬
kungen beigelegt werden oder fälschlich der Eindruck
erweckt wird, daß ein Erfolg regelmäßig mit Sicher¬
heit oder Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann, oder
fälschlich ein Erfolg auf einem und demselben Wege bei
verschiedenartigen Krankheiten ln Aussicht gestellt wird,

e) über Vorbildung, Befähigung oder Erfolge des Wer¬
bungstreibenden oder der für ihn tätigen Personen
zur Irreführung geeignete Angaben gemacht werden,

ck) fälschlich, insbesondere durch vorgeschobene Personen,
der Eindruck erweckt wird, daß die Werbung uneigen¬
nützig erfolgt.
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8 4.

Unzulässig ist ferner eine Werbung , wenn

a ) sie zur Selbstbehandlung oder zur Behandlung durch
andere Personen als Arzte bei gemeingefährlichen
Krankheiten (Reichsseuchengesetz vom 30 . Juni 1900
— Reichsgesetzbl . S . 306 — ) oder durch andere Per¬
sonen als Tierärzte bei Viehseuchen ( Viehseuchengesetz
vom 26 . Juni 1909 — Reichsgesetzbl . S . 519 — mit
der Ergänzung des Gesetzes vom 18 . Juli 1928 —
Reichsgesetzbl . I S . 289 . — ) und bei feuchenhaftem
Verwerfen der Haustiere ( infolge bakterieller oder
parasitärer Infektion , wie z. B . durch Abortusba-
zillen oder Trichomonaden ) , ansteckendem Scheiden¬
katarrh der Rinder , Unfruchtbarkeit der Rinder und
Pferde , Lähme (septisch-pyämischer Gelenkentzündung)
der Jungtiere , insbesondere der Fohlen , Kälber , Läm¬
mer , bei Ruhr (ansteckendem Durchfall ) der Jungtiere,
insbesondere der Kälber , Ferkel und Kücken, und bei
bakteriellen Euterkrankheiten erfahrungsgemäß führen
kann,

b) die zur Selbftbehandlung oder zur Behandlung durch
andere Personen als Ärzte bei Geschlechtskrankheiten
oder Krankheiten oder Leiden der Geschlechtsorgane
(Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom
18 . Februar 1927 - Reichsgesetzbl . I S . 61 — ) er¬
fahrungsgemäß führen kann,

c) eine Behandlung angeboten wird , die nicht auf eigener
Wahrnehmung an dem zu behandelnden Menschen
oder Tier beruht (Fernbehandlung ) ,

ä ) sie Angstgefühle , insbesondere durch Hinweise auf le¬
bensgefährliche oder sonstige besorgniserregende Zu¬
stände oder Erscheinungen , hervorruft und dadurch be¬
unruhigt.



Z 5.

Die Werbung für Mittel oder Gegenstände ist nur
gestattet bei Ärzten , Zahnärzten , Tierärzten , Apothekern
oder Personen , die mit den nachstehend genannten Mit¬
teln oder Gegenständen erlaubterweise Handel treiben,
oder in ärztlichen , zahnärztlichen , tierärztlichen , pharma¬
zeutischen oder solchen Fachzeitschriften , die sich an die ge¬
nannten Personen richten , wenn die Mittel oder Gegen¬
stände
a) nur auf ärztliche, zahnärztliche oder tierärztliche Ver¬

schreibung abgegeben werden dürfen,
l>) zur Verhütung , Linderung oder Beseitigung von bös¬

artigen ELschwulstkrankheiten, anzeigepflichtigen an¬
steckenden Krankheiten einschließlich der Tuberkulose
(Reichsseuchengesetz vom 30 . Juni 1900 — Reichs-
gesctzbl. S . 306 — und Bekanntmachung des Staats¬
ministeriums vom 6. Mai 1921 , betreffend die Ver¬
pflichtung zur Anzeige übertragbarer Krankheiten,
Old . Ges. BI . Bd . 41 S . 131 ff . in der Fassung der
Bekanntmachungen des Staatsministeriums vom
12 . Oktober 1927 — Old . Ges. Bl . Bd . 45 S . 379 — ,
vom 27 . Oktober 1931 — Old . Gef . Bl . Bd . 47
S . 575/76 — und vom 8. April 1935 — Old . Ges.
Bl . Bd . 49 S . 85/86 ; Bekanntmachung der Regierung
Eutin vom 15 . Juni 1921 — Lüb . Ges. BI . Bd . 28
S . 368 ff . — in der Fassung der Bekanntmachungen
vom 31 . August 1926 — Lüb . Ges. Bl . Bd/30
S . 526 — und vom 21 . Mai 1935 — Lüb . Ges. Bl.
Bd . 33 S . 236 ; Bekanntmachung der Regierung Bir-
kenfeld vom 6. April 1922 — Birkf . Ges. Bl . Bd . 23
S . 623 ff . — in der Fassung der Bekanntmachungen
vom 2. Januar 1928 — Birkf . Ges. BI . Bd . 26
S . 219/20 —, vom 12. Januar 1931 — Birkf . Ges.
Bl . Bd . 27 S . 525/26 — und vom 7. Mai 1935 —



Birkf . Eos . BI . Bd . 29 S . 277 ) oder zur Behebung
ihrer Begleiterscheinigungen bestimmt sind,
c) zur Verhütung , Linderung oder Beseitigung von
Viehseuchen ( Viehseuchengesetz vom 26 . Juni 1909
— Reichsgesetzbl . S . 619 — mit der Ergänzung des
Gesetzes vom 18 . Juni 1928 — Reichsgesetzbl . I
S . 289 — ) und der im Z 4 Buchstabe n besonders
ausgeführtcn "Tierkrankheiten bestimmt sind.

8 6.

Die Werbung für Mittel und Gegenstände , die zur
Heilung oder Linderung von Geschlechtskrankheiten ( Ge¬
setz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom
18 . Februar 1927 — Reichsgesetzbl . I S . 61 — ) oder zur
Verhütung oder Beseitigung der Schwangerschaft beim
Menschen bestimmt sind , ist, soweit nicht die KZ 184
Nr . 3 und 219 des Reichsstrafgesetzbuchs sowie 8 14 des
Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom
14 . Juli 1933 — Reichsgesetzbl . I S . 529 — in der
Fassung des Gesetzes vom 26 . Juni 1935 — Reichs-
gesetzbl . I S . 773 — -entgegenstehen , nur bei Ärzten,
Apothekern oder Personen , die mit solchen Mitteln oder
Gegenständen erlaubterweise Handel treiben , oder in
Fachzeitschriften gestattet , die sich nur an diese Berufs¬
kreise wenden . Die Werbung für Mittel und Gegen¬
stände , die zur Verhütung oder Beseitigung der Schwan¬
gerschaft beim Menschen bestimmt sind , ist nur gestattet,
wenn die in Ziffer 6 der Bekanntmachung des Werbe¬
rats der deutschen Wirtschaft vom 5 . Mai 1936 vorge¬
sehene Genehmigung des Präsidenten des Werberats der
deutschen Wirtschaft vorliegt.

8 7.
Die 88 6 und 6 gelten auch für die Werbung für

Verfahren und Behandlungen , die zu denselben Zwecken
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bestimmt sind wie die in diesen Paragraphen genannten
Mittel und Gegenstände.

8 8.

Für die Mittel des Verzeichnisses zu den Verord¬
nungen über den Verkehr mit Eeheimmitteln und ähn¬
lichen Arzneimitteln (Bekanntmachung des Staatsmini¬
steriums vom 13 . Dezember 1924 , betreffend den Ver¬
kehr mit Geheimmitteln — Old . Ges . Bl . Bd . 43
S . 680 ff . — in der Fassung der Bekanntmachungen bes
Staatsministeriums vom 2 . Februar 1929 — Old . Ges.
BI . Bd . 46 S . 19 20 — und vom 26 . Oktober 1933
— Old . Ges . Bl . Bd . 48 S . 620 ff . ; Bekanntmachung der
Negierung Eutin vom 22 . Dezember 1924 — Lüb . Ges.
Bl . Bd . 29 S . 905 ff . — in der Fassung der Bekannt¬
machungen vom 12 . Februar 1929 — Lüb . Ges . Bl.
Bd . 31 S . 393 — und vom 8 . November 1933 — Lüb.
Ges . Bl . Bd . 32 S . 1077 . 78,- Bekanntmachung der Ne¬
gierung Birkenfeld vom 23 . Dezember 1924 — Birks.
Ges . Bl . Bd . 24 S . 819 ff . — in der Fassung der Be¬
kanntmachungen vom 7 . Februar 1929 — Birkf . Ges.
Bl . Bd . 27 S . 16 — und vom 22 . Januar 1934 —
Birkf . Ges . BI . Bd . 29 S . 15,16 ) darf öffentlich nicht
geworben werden.

8 9-
(1 ) * ) Dank - und Empfehlungsschreiben dürfen nur

mit ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung der Schrei¬
benden und unter genauer Angabe ihres Namens , Be¬
rufs und ihrer genauen Anschrift sowie von Ort und Zeit
der Ausstellung der Schreiben verwendet werden . Der
Inhalt der Schreiben muh den Tatsachen sowie den Nicht-

* Abs . I bis 3 entspricht dem Wortlaute der 7 . Bekanntmachung
deS Werberats Ziffer 2 u . 3, Abs . 1.
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linien des Werberats (siehe Ziffer 6 der Zweiten Be¬

kanntmachung des Werberats der deutschen Wirtschaft

vom 1 . November 1933 — Deutscher Reichsanzeiger und

Preußischer Staatsanzeiger vom 1 . November 1933,

Nr . 256 — ) entsprechen.

(2 ) Dank - und Empfehlungsschreiben , für die Zu¬

wendungen irgendwelcher Art versprochen oder gewährt

worden sind , dürfen zur Wirtschastswerbung nicht ver¬
wendet werden.

(3 ) Gutachten dürfen nur veröffentlicht oder erwähnt

werden , wenn sie von wissenschaftlich oder fachlich hierzu

berufenen Personen erstattet worden sind . Gleichzeitig

sind Namen , Beruf und genaue Anschrift des Sachver¬

ständigen anzugeben.

(4 ) Äußerungen von Fachleuten und anerkennende
oder empfehlende Äußerungen von Laien müssen bei der

Werbung deutlich voneinander getrennt angeführt werden.

(5 ) Wird eine Stelle aus dem Schrifttum angeführt,

so ist anzugeben , ob sie sich auf die Frage allgemein oder

auf die betreffenden Mittel , Gegenstände , Verfahren

oder Behandlungen besonders bezieht.

Abschnitt III.

Sonstige Bestimmungen.

8 10.
Wer den Bestimmungen dieser Polizeiverordnung

znwiderhandelt , wird mit Geldstrafe bis zu 150 AF oder

mit Haft bestraft.

8 11.

Diese Verordnung tritt am 1 . August 1936 in Kraft.

Zugleich werden die Bekanntmachung des Staatsministe¬

riums vom 8 . Juni 1897 , betreffend die öffentliche An-
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kündigung von Eeheimmitteln — Old . Ges. BI . Bd . 31
S . 618 —, die Bekanntmachung der Regierung Eutin
vom 19. Juli 1897 — Lüb. Ges. Bl . Bd . 21 S . 451 —,
die Bekanntmachung der Regierung Birkenfeld vom
28. Mai 1897 — Birkf. Ges. Bl . Bd . 15 S . 61 —, sowie
die ZZ 4 und 5

der Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
6. Januar 1904, betreffend die gewerbsmäßige
Ausübung der Heilkunde durch nicht approbierte
Personen — Old . Ges. Bl . Bd . 35 S . 3 ff —,

der Bekanntmachung der Regierung Cutin vom
16. Juni 1904 — Lüb . Ges. Bl . Bd . 23
S . 655/56 — und

der Bekanntmachung der Regierung Birkenfeld vom
30. Juli 1904 — Birkf. Ges. Bl . Bd . 17
S . 302 ff —

außer Kraft gesetzt.

Oldenburg , den 28. Juli 1936.

Staatsminifterium.
(Siegel .) Joel.

Or . Grube.

ch!

s.-!
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XlbU Band . (Ausgegeben den 8 . August 1936 .) 71 . Stück

Inhalt:
Rr . 149. Gesetz für das Land Oldenburg vorn 28. Juli 1936 über

Änderungen im Besoldungsgesetz vom 25. Mai 1928 und
im Gesetz über den Staatshaushalt für das Rechnungs¬
jahr 1936 vom 1. April 1936.

Nr . 150. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 5. August
1936 zur Änderung der Bekanntmachung vom 3. Ok¬
tober 1929, betreffend die den beamteten und praktischen
Tierärzten in gerichtlichen und polizeilichen Fällen zu-
stehenden Vergütungen, in der Fassung der Bekannt¬
machung vom 15. Mai 1934.

Nr . 151. Bekanntmachung vom 5. August 1936 über die Änderung
des Namens der Gemeinde „Landgemeinde Varel" in
Gemeinde „Varel -Land".

Nr. 149.
Gesetz für das Land Oldenburg über Änderungen im Besoldungs¬

gesetz vom 25. Mai 1928 und im Gesetz über den Staats¬
haushalt für das Rechnungsjahr 1936 vom 1. April 1936.

Oldenburg, den 23. Juli 1936.

Das Staatsminifterium hat das folgende Gesetz be¬
schlossen:



472

8 1-

In dem Besoldungsgesetz für das Land Oldenburg
vom 25. Mai 1928 wird die Anlage 1 (Besoldungsord¬
nung für die planmäßigen Landesbeamten ) wie folgt
geändert:

1. In der Besoldungsgruppe ^ 5 wird im Beamtenver¬
zeichnis nachgetragen: „KriminalbezirkssekretLre".

2. In der Besoldungsgruppe ^ 6 wird im Beamtenver¬
zeichnis nachgetragen: „Kriminalsekretäre" .

3. In der Besoldungsgruppe 7 wird im Beamtenver¬
zeichnis
a) „Kriminalassistenten" nachgetragen,
b) bei „Eendarmeriekommissare, soweit nicht in Gruppe

^ 6H " die Anmerkungszahl „1)" gestrichen,
c) die Anmerkung 1 gestrichen.

8 2.

Der Haushaltsplan des Landes Oldenburg für das
Rechnungsjahr 1936 wird, wie folgt , geändert:
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Haushalt
res Landesteils Oldenburg für das Rechnungsjahr 1936.

AUe Reue : Neu

!«» Tit. Ausgabe Summe Summe mehr weni-'
ger

!

Ordentlicher Haushalt
H . Ausgabe.

! g. Fortdauernde
Ausgaben.

!S — Schutzpolizei.
1 Besoldungen 540 000 530 000 — 10 000
7s, Versorgungsgebührnisfe 175 000 165 000 — 10 000

(vgl.Ausg.Kap. II 3u
Tit . 1 und 4)

sk

1

Geheimes Staatspoli¬
zeiamt.
Besoldungen.

Gruppe 6:
1 Kriminalbezirks-

setretär
Gruppe 7:

9 Kriminal-
assistenten 7 740 23 940 16 200 —

4 Hilfsleistungen durch
nichtbe-amtete Kräfte 3 800 3 800

I
!
t

(vgl. Ausg. Kap. II3
Tit . 1 und 7 g)
Oldenburg, den 28. Juli 1936.

(Siegel.)
Staatsminifterimn.

I ° el.



Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende
Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zustimmung er¬
teilt hat.

Oldenburg , den 28 . Juli 1936.

Der Neichsstatthalter.
(Siegel ) . Carl Röver.

Nr. 150.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Änderung der Be¬

kanntmachung vom 3. Oktober 1929, betreffend die den be¬
amteten und praktischen Tierärzten in gerichtlichen und poli¬
zeilichen Fällen zustehenden Vergütungen, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Mai 1934.

Oldenburg, den 5. August 1936.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom.
15 . Mai 1934 (Ges. Bl . für den Landest « ! Oldenburg
S . 862 , für den Landesteil Lübeck S . 109 , für den Lan¬
desteil Birkenfeld S . 125 ) zur Änderung der Bekannt¬
machung des Staatsministeriums vom 3. Oktober 1929,
betreffend die den beamtöten und praktischen Tierärzten
in gerichtlichen und polizeilichen Fällen zustehenden Ver¬
gütungen , erhält folgende Fassung:

Artikel I.

Der Ziffer 11 der Bekanntmachung vom 3. Oktober
1929 wird unter 6) folgender neuer Absatz hinzugefügt:

ä) für die Untersuchung aus dem Ausland einge-
führten Einhufer am Bestimmungsort
an Untersuchungsgebühren für jeden
Einhufer 2,— KF.
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Mindestgebühr 5, — K -U
für die Blutentnahme je Einhufer 1,—
für Fohlen bis zu 1 Jahr dis Hälfte der Sätze.

Die Gebühren unter ä ) sind ohne Abzug zu erheben.
Die bisherige Höchstgebühr von 20, — NK fällt fort.

Artikel II.

Die Bekanntmachung tritt mit sofortiger Wirkung
in Kraft.

Oldenburg , den 5 . August 1936.

Staatsministerium.

Joel.

Ar. 151.
Bekanntmachung über die Änderung des Namens der Gemeinde

„Landgemeinde Varel " in Gemeinde „ Varel -Land " .
Oldenburg , den 5 . August 1936.

Der Herr Reichsstatthalter hat durch Erlaß vom
20 . Juli 1936 den Namen der Gemeinde „ Landgemeinde
Varel " in Gemeinde „ Varel - Land " geändert.

Die Namensänderung tritt am 1 . Januar 1937 in
Kraft.

Oldenburg , den 5 . August 1936.

Der Minister des Innern
Joel.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XHX . Band . (Ausgegeben den 14 . August 1936 .) 72 . Stück

Inhalt:
Nr. 152. Gesetz vom 12. August 1936 zur Änderung des Gesetzes

vom 27. April 1933, betreffend die Vereinfachung und
Verbilligung der öffentlichen Verwaltung (Oldbg. Ge¬
setzblatt Band 48 Seite 260—265) in der Fassung der
Gesetze vom 30. Mai , 28. Juni 1933, 9. und 27. März,
26. Mai und 19. Dezember 1934 und 12. Juni 1935
(Oldbg. Eesetzbl. Bd . 43 Seite 347 ff., 406 ff., 781,
825, 871 ff. und 974 ff., Bd . 49 S . 133/134).

Nr. 152.
Gesetz zur Änderung des Gesetzes vom 27. April 1933, betreffend

die Vereinfachung und Verbilligung der öffentlichen Verwaltung
(Oldbg. Gesetzblatt Band 48 Seite 260—265) in der Fassung
der Gesetze vom 30. Mai , 28. Juni 1933, 9. und 27. März,
26. Mai und 19. Dezember 1934 und 12. Juni 1935 (Oldbg.
Gesetzbl. Bd . 48 Seite 347 ff., 406 ff., 781, 625, 671 ff. und
974 ff., Bd . 49 S . 133/134) .

Oldenburg , den 12. August 1936.

Das Oldenburgische Staatsministerium hat das fol¬
gende Gesetz beschlossen:

Artikel I.
Abschnitt III, Kapitel 8 des Gesetzes vom 27 . April

1933 , betreffend die Vereinfachung und Verbilligung der
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öffentlichen Verwaltung (Oldbg . Gesetzbl. Band 48
Seite 260 ff .) in der Fassung der Gesetze vom 30 . Mai
1933 und 26 . Mai 1934 (Oldbg . Eesetzbl. Band 48
Seite 347 , 348 und 871 ) wird wie folgt geändert:

1. In Z 1 Abs . 1 werden die Ziffern 1 bis 32 ge¬
strichen und durch folgende Worte ersetzt: „ die Amtsver-
bände und Stadtkreise des Landesteils Oldenburg . Der
Landeselektrizitätsverband Oldenburg ist ein Zweckver¬
band . Der Zweckverbland wird nach Inkrafttreten des
Neichszweckverbandsgesetzes in einen Zweckverband nach
Maßgabe der Bestimmungen des Reichszweckverbands¬
gesetzes überführt . Er hat die Aufgabe , die Elektrizitäts-
Wirtschaft seines Verforgungsgebietes im Interesse des
Gemeinwohls zum Zwecke einer sicheren und billigen Elek¬
trizitätsversorgung zusammenzusassen und durchzuführen.
Der Aufgabenkreis kann nach näherer Bestimmung der
Satzung des Zweckverbandes auf andere Gebiete der
Energiewirtschaft ausgedehnt werden ."

2 . In § 1 werden die Absätze 2—4 gestrichen und
durch folgende Absätze 2—7 ersetzt:

(2 ) Andere Körperschaften des öffentlichen Rechts
und juristische Personen des Privatrechts können dem
Zweckverband nach näherer Bestimmung der Satzung mit
Genehmigung des Ministers des Innern beitreten.

(3) Das Eigentum der in ß 1 Abs. 1 dieses Kapitels
in der Fassung der Gesetze vom 27 . April und 30 . Mai
1933 (Oldbg . Eesetzbl. Bd - 48 S . 260 ff ., 347 , 348)
unter Ziffern 4 ff . aufgeführten Gemeinden an den An¬
stalten , Einrichtungen und Betrieben , welche der Erzeu¬
gung , dem Bezüge oder der Verteilung von Elektrizität
dienen und deren Beteiligungen an dem Vermögen des
Landeselektrizitätsverbandes Oldenburg gehen gegen an¬
gemessene Entschädigung auf die diesen Gemeinden über-



geordneten Amtsverbände des Landesteils Oldenburg
über.

(4) Höhe , Art und Durchführung der Entschädigung
bestimmt das Staatsministerium nach Anhörung der
Beteiligten unter Ausschluß des Rechtsweges.

(5) Die Verbandsglieder bringen ihr Eigentum an
den Anstalten , Einrichtungen und Betrieben , welche der
Erzeugung , dem Bezüge oder der Verteilung von Elektri¬
zität dienen und ihre ihnen bereits gehörigen und nach
Abs . 3 auf sie übergegangenen Beteiligungen an dein
Vermögen des Landeselektrizitätsverbandes Oldenburg
in den Verband ein.

(6) Die nach Abs. 5 von den Verbandsgliedern ein-
gebrachten und die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes
bereits im Eigentum des Landeselektrizitätsverbandes
stehenden Anstalten , Einrichtungen und Betriebe , welche
der Erzeugung , dem Bezüge oder der Verteilung von
Elektrizität dienen , gelten als von dem Verbandsglied
eingebracht , in dessen Gebiet sie belegen sind. Ein Ver¬
bandsglied , dem danach Anlagen dieser Art als einge.-
bracht zugerechnet werden , die im Zeitpunkt der Ein¬
bringung im Eigentum eines anderen Verbandsgliedes
oder des Landeselektrizitätsverbandes stehen, hat dieses
Verbandsglied oder den Landeselektrizitätsverband hier¬
für angemessen Zu entschädigen . Abs. 4 findet Anwen¬
dung.

(7) Die Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer
Energie gehört nicht zu den Aufgaben der einem Amts¬
verband angehörenden Gemeinden des Landesteils Olden¬
burg.

3 . Z 2 Abs. 1 wird gestrichen.

4. Z 3 wird gestrichen und durch folgende Bestim¬
mung ersetzt:



fl ) Das Beteiligungsverhältnis der Verbandsglieder
bestimmt das Staatsministerium unter Ausschluß des
Rechtsweges.
^. f2) Überschüsse des Zweckverbandes sind nach dem
gemäß Abs. 1 vom Staatsmmistermm festgestellten Be-
teiligungsverhältnis auf . die Verbandsglieder zu verteilen.
Nach dem gleichen Verhältnis sind Fehlbeträge des Zweck-.
Verbandes von den Verbandsgliedern aufzubringen.

:>. A 4 Abs. 2 wird gestrichen:

6. In Z 8 Satz 1 Zeile 3 wird die Ziffer „ 16"
durch die Ziffer „21" ersetzt.

7 . ß 9 wird gestrichen und durch folgende Bestim¬
mung ersetzt:

(1) Der ' Zweckverband ist auf Antrag einer Ge¬
meinde verpflichtet , für diese Finanzzuschläge zu den all¬
gemeinen Licht- und Kraftstrompreisen (Kleinoerkaufs¬
preisen) zu erheben.

(2) Soweit eine Gemeinde durch die Entschädigung
für den Übergang des Eigentums und der Beteiligungen
nach § 1 Albs. 3 dieses Kapitels eine Lastenerleichterung
erfährt , soll diese bei der Festsetzung der Finanzzuschläge
gemäß Abs. 1 angemessen berücksichtfgt werden.

(3) Soweit die von dem Zweckverband an das Ver¬
bandsglied auszuschüttenden Überschüsse nicht ausreichen,
um Aufwendungen dies Verbandsglieds im Sinne des.
8 72, der Deutschen Eemeindeordnung zu decken, ist der
Zweckverband auf Antrag des Verbandsgliedes ver¬
pflichtet , für dieses Zuschläge zu den allgemeinen Licht
und Kraftstrompreisen (Kleinvertaufspreisen ) im Gebiet
dieses Verbandsgliedes zu erheben.

(4) Die Erhebung von Zuschlägen nach Abs. 1 und 3
bedarf der Genehmigung des Ministers des Innern.
Der Antrag ist rechtzeitig vor Beginn des Rechnungs-
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jahres bei dem Minister des Innern einzureichen. Vor
der Erteilung der Genehmigung ist der Verbandsvor-
steher zu hören.

8. In Z 10 Abs. 1 Zeile 2 werden die Worte : „und
seinen Verbandsgliedern " gestrichen und durch die Worte:
„feinen Verbandsgliedern und den Gemeinden " ersetzt.

9. In K 11 werden Abs. 1 Sah 2 und Abs. 2 ga¬
stlichen.

Artikel II.

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1936
in Kraft.

Oldenburg , den 12. August 1936.

Staatsministeriuiil.
(Siegel .) Joel.

Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende
Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zustimmung ge¬
geben hat.

Oldenburg , den 12 . August 1936.

<Siegel .)
Der Reichsstatthalter.

Rover.
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Gesetzblatt
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Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.
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Inhalt:

Nr . 153 . Bekanntmachung des Ministers der Finanzen vom
14 . August 1936 , betreffend die Verordnung über das
Jnkraftsshen einer Vereinbarung zwischen Preußen , Olden¬
burg und Bremen , über die einheitliche Verwaltung der
Strandungsangelegenheiten in der Unter - und Außsn-
weser , vom 9 . Juli 1936.

Nr. 153.

Bekanntmachung des Ministers der Finanzen , betreffend die Ver¬
ordnung über das Jnkraftsshen einer Vereinbarung zwischen
Preußen , Oldenburg und Bremen , über die einheitliche Ver¬
waltung der Strandungsangelegenheiten in der Unter - und
Außenweser , vom 9 . Juli 1936.

Oldenburg , den 14 . August 1936.

Die nachstehende Verordnung über das Inkraftsetzen
einer Vereinbarung zwischen Preußen , Oldenburg und
Bremen , über die einheitliche Verwaltung der Stran-
dungsangelegenherten in der Unter - und Außenweser



vom 9. Juli 1936 wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis
gebracht.

Oldenburg , den 14 . August 1936.

Der Minister der Finanzen.
Pauly.

Verordnung über das Inkraftsetzen einer Vereinbarung
zwischen Preußen , Oldenburg und Bremen über die ein¬
heitliche Verwaltung der Strandungsangelegenheiten in

der Unter - und Außenweser.
Vom 9. Juli 1936.

Auf Grund des Artikels 5 des Gesetzes über den
Neuaufbau des Reichs vom 30 . Januar 1934 (Reichs-
gesetzbl. I S . 75) wird verordnet:

Artikel 1.

Die nachfolgend veröffentlichte Vereinbarung zwi¬
schen Preußen , Oldenburg und Bremen über die einheit¬
liche Verwaltung der Strandungsangelegenheiten im
Gebiete der Unter - und Außenweser tritt rückwirkend
mit dem 1. Juni 1936 in Kraft.

Artikel 2.

Die obersten Landesbehörden in Preußen , Olden¬
burg und Bremen werden ermächtigt , die zur Durch¬
führung der Vereinbarung erforderlichen Bestimmungen
für Preußen , Oldenburg und Bremen zu erlassen.

Berlin , den 9. Juli 1936.
Der Neichsiniiiister des Innern.

In Vertretung .:
P f u n d t n e r.

Der Reichsverkehrsminister.
Frh . o. Eltz.



Vereinbarung

zwischen den Landesregierungen Preußen , Oldenburg und
Bremen über die einheitliche Verwaltung der Stran¬
dungsangelegenheiten im Gebiete der Unterweser und

Autzenweser.

Zur Vereinfachung der Verwaltung und zweck¬
mäßigeren Gestaltung der Strandbehörden an der Unter¬
weser und Außenweser sowie zur Erzielung einer einheit¬
lichen Rechtsprechung haben die Landesregierungen von
Preußen , Oldenburg und Bremen über die bisherigen
preußischen , oldenburgischen und bremischen Strandämter
an der Unterweser und Außenweser folgende Verein¬
barung getroffen:

Zuständiges Strandamt im Sinne der Strandungs¬
ordnung vom 17 . Mai 1874 (Reichsgesetzbl . S - 73)
im gesamten Gebiete der Unterweser und Außenwefer ist
das Strandamt 'Bremerhaven . Diesem werden insbe¬
sondere auch die der Aufsichtsbehörde nach den ZZ 38
und 40 der Strandungsordnung zustehenden Befugnisse
übertragen.

8 2 .

Bei Entscheidungen über Ansprüche aus Bergungen
oder Hilfsleistungen im preußischen oder oldenburgischen
Gebiete hat das Strandamt ' Bremerhaven einen
oder mehrere Sachverständige hinzuzuziehen , die einer
alljährlich vom Regierungspräsidenten in Stade bezie¬
hungsweise dem Minister des Innern in Oldenburg auf¬
zustellenden und dem Strandamt Bremerhaven zu über¬
sendenden Liste zu entnehmen sind.



Die Kosten der lausenden Verwaltung des Strand¬
amts Bremerhaven trägt das Land Bremen ; dieses er--
hält auch die Gebühren und sonstigen Einnahmen.

(1) Die den Landesregierungen nach Z 2 der Stran¬
dungsordnung zustehenden Befugnisse bleiben bestehen.

(2) Die Strandvögte haben den dienstlichen Anwei¬
sungen des Strandamts Bremerhaven nachzutommen.
Dieses erläßt eine Dienstanweisung für die Strandvögte.

(3) Soweit die Strandvögte eine Aufwandsentschä¬
digung erhalten , wird diese von der Landesregierung,
getragen , die die Ernennung vornimmt.

8 5.

Diese Vereinbarung tritt am 1. Juni 1936 in Kraft.

Berlin , den 8. April 1936.

Preußisches Staatsministerium.
G ö r in g.

Oldenburg , den 30. Mai 1936.

Oldenburgisches Staatsministerinm.
P auly.

Bremen, den 23. Mai 1936.

Der Senat der Freien Hansestadt Bremem
Otto Hei der,

Regierender Bürgermeister.

4.



Anlage
zur Vereinbarung zwischen den Landesregierungen Preu¬
ßen, Oldenburg und Bremen über die einheitliche Ver¬
waltung der Strandungsangelegenheiten im Gebiete der

Unterweser und Außenweser.
Die an der Vereinbarung beteiligten Regierungen

stellen in Ergänzung der obengenannten Vereinbarung
folgendes fest:
1. Das Recht der Landesregierungen , gemäß Z 22 der

Strandungsordnung zu bestimmen , welche Gewässer
bei Anwendung der ZZ 20 und 21 der Strandungs¬
ordnung der See gleichzustellen sind, bleibt bestehen.

2. Bestehen bleiben ferner die Rechte der Landesregie¬
rungen aus § 35 der Strandungsordnung.

3. Die beteiligten Landesregierungen sind sich darüber
einig , daß nach den Richtlinien , die das Reichsver-
kehrsministerium am 19 . Februar 1931 für die Hand¬
habung des Z 25 der Strandungsordnung erlassen
hat , die Wasserstraßendirektion Bremen und der Re¬
gierungspräsident in Stade und als dessen Organ das
Wasserbauamt Wesermünde für die Beseitigung von
Wracks usw . auf der Weser zuständig sind.

4. Als westliche Grenze für die Außenweser soll die Linie
Schlüsseltonne — MinsenersandfLuerschiff — Hohsrweg—
Leuchtturm —Kirchturm von Langwarden gelten.

Berlin , den 8. April 1936.
Preußisches Staatsministeriuin.

Göring.
Oldenburg , den 30 . Mai 1936.

Oldenburgisches Staatsmmisterium.
P a u l y.

Bremen , den 23 . Mai 1936.
Der Senat der Freien Hansestadt Bremen.

Otto Heider,
Regierender Bürgermeister.
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Inhalt:
Nr . 154. Verordnung für den Landesteil Oldenburg vom 7. September

1936. betreffend Enteignung zur Schaffung von Anlagen
für die Landesverteidigung bei Tosfens in Butjadingen.

Nr. 154.
Verordnung für den Landesteil Oldenburg, betreffend Enteignung zur

Schaffung von Anlagen für die Landesverteidigung bei Tossens in
Butjadingen.

Oldenburg, den 7. September 1936.

Auf Grund des Enteignungsgesetzes vom 21 . April 1897,
Artikel 2 und 6, verordnet das Staatsministerium:

Das angefübrle Gesetz findet Anwendung auf Ent¬
eignungen zur Schaffung von Anlagen für die Landesver¬
teidigung bei Tosfens in Butjadingen.

Entschädigungsverpslichtet ist der Reichs-(Marine-)fiskus.
Diese Verordnung tritt mit der Verkündung in Kraft.

Oldenburg, den 7. September 1936.

Staatsministerium.

Joel . _(Siegel.)
Bruns.
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Gesetzblatt
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Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.
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Inhalt:
Nr. 155. Verordnung für den Landesteil Oldenburg vom 24. Sep¬

tember 1936, betreffend Enteignung eines Grundstücks
für Schulzwecke in der Stadtgemeinde Friesoythe.

Nr . 156. Bekanntmachung des Ministers der Kirchen und Schulen
vom 24. September 1936 zur Änderung der Bekannt¬
machung des Staatsministeriums vom 18. Juni 1914,
betreffend Ordnung der Hauptprüfung für Volksschul¬
lehrer.

Nr. 155.
Verordnung für den Landesteil Oldenburg, betreffend Enteignung

eines Grundstücks für Schulzwecke in der Stadtgemeinde Fries¬
oythe.

Oldenburg, den 24. September 1936.

Auf Grund der Artikel 2 und 6 des Enteignungs¬
gesetzes vom 21 . April 1897 verordnet das Staats¬
ministerium:
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Das angeführte Gesetz findet Anwendung auf den
Bau einer Schulturnhalle und die Begradigung des
Sportplatzes in der Stadtgemeinde Friesoythe.

Entschädigungsverpflichtet ist die Stadtgemeinde
Friesoythe.

Als Enteignungsbehörde wird der Amtshauptmann
in Cloppenburg bestellt.

Oldenburg , den 24. September 1936.

Staatsministerium.

(Siegel .) Joel.
Bruns.

M 156.
Bekanntmachung des Ministers der Kirchen und Schuten zur Ände¬

rung der Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
18. Juni 1914, betreffend Ordnung der Hauptprüfrnrg für
Volksschullehrer.

Oldenburg, den 24. September 1936.

Die Ordnung der Hauptprüfung für Volksschullehrer
vom 18. Juni 1914 in der durch die Ministerialbekannt¬
machungen vom 6. Februar 1920, 18. Juli 1923, 2. März
1927, 19. September 1930, 6. Dezember 1932 und
29. September 1933 abgeänderten Fassung wird, wie
folgt , geändert:

1. Z 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung : „In der
Meldung sind die Wahlfächer für die mündliche Prüfung
(Z 12) zu benennen. Ferner ist anzugeben, ob die Haupt-
prüsung schon versucht worden ist. Beizufügen sind ein
Lebenslauf und die Hausarbeit oder der Bericht (8 10).
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Der Lebenslauf mutz neben den Angaben über die Per¬
son, den Bildungsgang und die Unterrichtstätigkeit Aus¬
kunft geben über die Betätigung in der Partei , ihren
Gliederungen und angeschlossenen Verbänden , über Teil¬
nahme an Lehrgängen für körperliche Ertüchtigung und
weltanschauliche Schulung und über die Fortbildung in
den durch den nationalsozialistischen Umbruch neu heraus¬
gestellten Unterrichtsgebieten : Vererbungslehre , Rassen¬
kunde, Vorgeschichte, Volkskunde und Luftfahrt ."

2. § 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung : „ Die Prü¬
fung zerfällt in einen schriftlichen und einen mündlichen
Teil ."

3. Z 12 Ziffer 1 erhält folgende Fassung : „ Die
mündliche Prüfung erstreckt sich auf:

a) Erziehungswissenschaft,
b) allgemeine Unterrichtslehre mit Schulkunde,
c) besondere Unterrichtslehre:

1. Deutsch,
2. nach Wahl : Geschichte oder Erdkunde oder Re¬

ligion,
3. nach Wahl : Rechnen, Biologie oder Natur-

lehre,
4. nach Wahl : Leibesübungen oder Musik oder

Zeichnen oder Werkunterricht oder
für Lehrerinnen auch Nadelarbeit.

Auf allen Gebieten hat die Prüfung vor
allem festzustellen, datz der Prüfling die Grund¬
sätze nationalsozialistischer Erziehung klar erkannt
hat und zu verwirklichen weitz."

Ziffer 2 fällt fort ; Ziffer 3 wird Ziffer 2.

4. In Z 13 fällt der letzte Teilsatz nach dem Strich¬
punkt fort.
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5. § 14 fällt fort.
6. Z 15 erhält folgende Fassung:
„1 . Das Ergebnis der Prüfung wird für jedes ein¬

zelne Fach unter Anwendung der vier Grade „ Sehr gut,
gut , genügend , nicht genügend " festgestellt.

2 . Ebenso wirb das Gesamtergebnis der Prüfung
unter Berücksichtigung des Urteils über die praktische Be¬
währung fß 7, 1) in einem der angegebenen vier Eradje
zusammengefaßt,"

7. 8 16 Ziffer 2 erhält folgende Fassung : „ Ein
„nicht genügend " in einem der im 8 12a , d und c l ge¬
nannten Fächer kann nur durch ein „ sehr gut " in einem
dieser Fächer , ein „nicht genügend " in einem anderen
Fache durch ein „ sehr gut " oder „ gut " in irgend einem
Fache ausgeglichen werden , wenn der Prüfling sich in der
Schularbeit gut bewährt hat ."

Ziffer 4 fällt fort.
8. 8 17 Ziffer 3 fällt fort ; Ziffer 4 wird Ziffer 3.
9. Im ß 20 Ziffer 5 werden die Worte „ oder die

zweite Prüfung im Orgelspiel bestanden " gestrichen.
10 . In der Anlage werden die Worte : „Bei der

Hauptprüfung hat er sich einer zweiten Prüfung im
Orgelspiel unterzogen " gestrichen.

Oldenburg , den 24 . September 1936.

Der Minister der Kirchen und Schulen.
Pauly.
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Landesteil Oldenburg.

XI ÎX. Band. (Ausgegeben den8. Oktober 1936.) 76. Stück.

Inhalt:
Nr. 157. Gesetz für den Landesteil Oldenburg vom 29. September

1936 zur Änderung des Gesetzes vom 25. März 1879 in
der Fassung vom 15. Mai 1935, betreffend die Befugnis
der Polizeibehörden zur Erlassung von Strafverfügungen
bei Übertretungen.

Nr . 158. Polizeiverordnung vom 1. Oktober 1936 zur Änderung
der Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
2. März 1920, betreffend feuerpolizeiliche Vorschriften.

Nr. 157.
Gesetz für den Landesteil Oldenburg zur Änderung des Gesetzes vom

25. März 1879 in der Fassung vom 15. Mai 1935, betreffend
die Befugnis der Polizeibehörden zur Erlassung von Straf¬
verfügungen bei Übertretungen.

Oldenburg, den 29. September 1936.

Das Oldenburgische Staatsministerium hat folgen¬
des Gesetz für den Landesteil Oldenburg beschlossen:
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In Artikel I Z 1 des Gesetzes für den Landesteil
Oldenburg vom 15. Mai 1935 (O . E . BI . S . 123) zur
Änderung des Gesetzes, betreffend die Befugnis der Poli¬
zeibehörden zur Erlassung von Strafverfügungen bei
Übertretungen , wird in Zeile 1 „Z 1" gestrichen.

Oldenburg , den 29. September 1936.

Staatsministrrium.
(Siegel .) . Pauly.

Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende
Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zustimmung erteilt
hat . .

Oldenburg , den 29. September 1936.

Der Reichsstatthalter
in Oldenburg und Bremen.

(Siegel .) Rover.

Nr. 158.

Polizeiverordnung zur Änderung der Bekanntmachung des Staats¬
ministeriums vom 2. März 1S20, betreffend feuerpolizeiliche
Vorschriften.

Oldenburg, den 1. Oktober 1936.

Auf Grund von Abschnitt II Kapitel 1 Teil 2 Z 14
des Vereinfachungsgesetzesvom 27. April 1933 wird die
oben genannte Bekanntmachung, wie folgt , geändert.

Der K 55 erhält folgenden Nachsatz:



„Weiche Bedachungen können bis an den Schornstein
heran gedeckt werden , wenn der Schornstein oder wenig¬
stens der Schornsteinkopf , von 50 vrv unterhalb vom
Schnittpunkt des Schornsteins mit der unteren Dachfläche
an , mit 1 Stein starken Wangen hergestellt ist."

Oldenburg , den 1. Oktober 1936.

Staatsministerium.
Pauly.
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Inhalt:
Nr . 158. Verordnung des Staatsministeriums für den Landesteit

Oldenburg vom 6. Oktober 1836 zur Ausführung der
Pachtschutzordnungund des Gesetzes über Pächterschutz.

Nr. 159.
Verordnung des Staatsministeriums für den Landesteil Oldenburg

zur Ausführung der Pachtschuhordnung und des Gesetzes über
Pächterschutz.

Oldenburg, den 6. Oktober 1836.

Auf Grund des Reichsgesetzes über Weitergeltung
des Pachtnotrechts vom 30 . September 1936 (RGBl.
S . 851 ) verordnet das Staatsministerium:

Die Geltungsdauer der Pachtschutzordnung für den
Landesteil Oldenburg vom 2. September 1925
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— O . E . BI . S . 250 ff . — sowie der dazu erlassenen
Verordnungen des Staatsministeriums vom

7 . März 1933 , O . G . Bl . S . 52,
11 . Mai 1933 , O . E . BI . S . 327,
22 . Oktober 1934 , O . G . BI . S . 938,

und der Bekanntmachungen des Staatsministeriums vom
29 . April 1933 zur Ausführung des Gesetzes über Päch¬
terschutz vom 22 . April 1933 — O . G . Bl . S . 309 — ,
und vom 27 . Juni 1933 zur Ausführung des Gesetzes
zur Änderung des Gesetzes über Pächterschutz vom
23 . Juni 1933 — O . E . BI . S . 414 — wird bis zum
30 . September 1937 verlängert.

Oldenburg , den 6. Oktober 1936.

Staatsministerium.
(Siegel .) Pauly.

T a n tz e n.
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Inhalt:
Nr. 160. Gesetz für das Land Oldenburg vom 3. Oktober 1336

über die Angleichung der Besoldung der Landesbeamten
an die Besoldung der Reichsbeamten.

Nr. 160.
Gesetz für das Land Oldenburg über die Angleichung der Besoldungder Landesbeamten an die Besoldung der Reichsbeamten.

Oldenburg, den 3. Oktober 1S3S.

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz be¬
schlossen:

Artikel 1.

8 1.
(1) Das Reichsbesoldungsgesetz vom 16 . Dezember

1927 (Reichsgesetzbl. I S . 349 ) gilt vom 1. April 1936
ab in der jeweiligen Fassung entsprechend für die Dienst¬
bezüge der planmäßigen und der nicht planmäßigen Lan-
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desbeamten , die bisher durch das Besoldungsgesetz für
das Land Oldenburg vom 25 . Mai 1928 geregelt sind.
Dabei treten an die Stelle der Anlage 1 (Besoldungs¬
ordnung für die planmäßigen Landesbeamten ), An¬
lage 2 (Wohnungsgeldzuschuß ) und Anlage 3 (Nach¬
weisung der Vergütung für die nicht planmäßigen Lan¬
desbeamten ) des Besoldungsgesetzes vom 25 . Mai 1928
die Anlagen 1 bis 3 dieses Gesetzes und an die Shelle
der nach dem Reichsbesoldungsgesetze für die Durchfüh-

^ rung zuständigen Reichsbehörden die entsprechenden Lan-
^ <»̂ L»^ ^ )̂/desbehörden. ^ ^ - -^2-' ^ ^

f2) Die Vollzugsbeamten der Gendarmerie , die
Kriminalpolizeibeamten und die Angehörigen der Ord-
nungspolizei (Schutzpolizei) erhalten ihre Dienstbezüge

^ weiter nach den Bestimmungen des Besoldungsgesetzes
vom 25 . Mai 1928.

dem Besoldungsgesetz vom 25 . Mai 1928 am 31 . März
^ 1936 zugestanden haben , höher als die ihm nach diesem

Gesetz zustehenden Dienstbezüge , so erhält er eine Aus-
. gleichszulage . Diese besteht in dem Unterschiedsbetrage

zwischen den bisherigen und den neuen Dienstbezügen . Bei
der Berechnung des Unterschiedsbetrages sind in den Be¬
soldungsgruppen 1a und L 9 die bisherigen Ab¬
weichungen von den Vorschriften der drei Gehaltslür-
zungsverordnungen zu berücksichtigen und bleiben außer
Ansatz

s 2.
(1) Sind die Dienstbezüge , die einem Beamten nach

a) Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen,
b) Aufwandsentschädigungen.

(2) Soweit die Ausgleichszulage einem Beamten ge¬
währt wird , der infolge der Einweisung in die neue Be¬
soldungsordnung (Anlage 1) eine Minderung des Woh-



nungsgeldzuschusses erfahrt , bestimmt sich ihre Höhe nach
dem jeweiligen dienstlichen Wohnsitze.

(3) Die Ausgleichszulage fällt am 31 . März 1940
fort . Bis dahin ist sie, beginnend am 1. April 1937 , um
gleiche Iahresbeträge zu kürzen, soweit sie nicht durch Er¬
höhung der neuen Dienstbezüge , insbesondere durch Auf¬
steigen in den Dienstaltersstufen oder in eine andere Be¬
soldungsgruppe , ausgeglichen wird . Hierbei werden nicht
angerechnet Änderungen des Wohnungsgeldzuschusses , die
durch Versetzung in einen anderen Ort oder durch Ein¬
weisung des Dienstorts in eine andere Ortsklasse eintreten.

(4) Beim Übertritt in eine Besoldungsgruppe mit
gleichem oder höherem Endgrundgehalte sind für die Er¬
mittlung des nächsthöheren Erundgehaltssatzes (Z 7 des
Reichsbesoldungsgesetzes ) ausschließlich die Grundgehalts¬
sätze der neuen Besoldungsordnung maßgebend.

(5) Absatz 1 und 3 finden entsprechende Anwendung
auf die Versorgungsbezüge.

§3.

fl ) Soweit ein Beamter beim Inkrafttreten dieses
Gesetzes für seine Person auf Grund besonderer Vorschrift
höhere Dienstbezüge als die seiner Planstelle erhält , be¬
hält er diese Dienstbezüge nach Maßgabe dieses Gesetzes
auch nach der Überleitung in die neue Besoldungsord¬
nung , solange sie höher sind, als die ihm nach dieser in
seiner Planstelle züstehenden Dienstbezüge . Z 2 findet
entsprechende Anwendung.

(2) Soweit ein Beamter auf Grund besonderer Vor¬
schrift eine andere als die mit seiner Planstelle verbundene
Amtsbezeichnung führen darf , verbleibt es hierbei , bis
er in eine Besoldungsgruppe befördert wird , der diese
Amtsbezeichnung entspricht.
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(1) Wartegelder und sonstige Versorgungsbezüge der
zum1. April 1936 oder zu einem früheren Zeitpunkt aus
dem aktiven Dienst ausgeschiedenen Beamten und ihrer
Hinterbliebenen werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

(2) Die Vorschriften des Kapitels VIII des Reichs¬
gesetzes vom 30. Juni 1933 (Reichsgesetzbl. I S . 433)
werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

Artikel 2.

8 1-

fl ) Die Beamten werden mit Wirkung vom 1. April
1936 in die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung
(Anlage 1) und der Diätenordnung(Anlage 3) überge¬
leitet. Dabei ist von den Dienstbezügen auszugehen, die
den Beamten nach dem Besoldungsgesetz vom 25. Mai
1928 am 31. März 1936 zugestanden haben.

(2) Das bisherige Besoldungsdienstalter der plan¬
mäßigen Beamten mit den Dienstbezügen einer Besol¬
dungsgruppe, deren Dienstaltersstusen in ihrer Zahl und
in ihrer Höhe mit denjenigen der neuen Besoldungsgruppe
übereinstimmen, bleibt unverändert.

(3) Stimmen die Zahl oder die Hohe der Dienst¬
altersstufen nicht überein, so wird der planmäßige Be¬
amte, soweit für ihn in Z 2 nichts anderes vorgesehen ist,
in eine Dienstaltersstufe der neuen Besoldungsgruppe
übergeleitet, die dem ihm nach den bisherigen Vorschrif¬
ten am 31. März 1936 zustehenden Erundgehaltssatz ent¬
spricht, öder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, in die
nächstniedrigere Dienstaltersstufe. Er erhält jedoch min¬
destens die Dienstbezüge nach der Anfangsstufe der neuen
Besoldungsgruppe.

(4) Das Besoldungsdienstalter ist dabei so sestzusetzen,
daß der Beamte zu demselben Zeitpunkte, zu dem er in



der bisherigen Besoldungsgruppe in den nächsthöheren
Grundgehaltssatz ausgerückt wäre , auch in der neuen Be¬
soldungsgruppe aufsteigt . Wird der Beamte jedoch aus
einer Dienstaltersstufe , die niedriger als das Anfangs¬
grundgehalt der neuen Besoldungsgruppe ist, übergeleitet,
so ist das Besoldungsdienstalter in der neuen Besoldungs¬
gruppe auf den 1. April 1936 (Tag der Überleitung ) fest¬
zusetzen. Die planmäßigen Beamten im Höchstgehalt der
bisherigen Besoldungsgruppe , die in das gleiche End-
grundgehalt einer neuen Besoldungsgruppe mit gleicher
Zahl der Dienstaltersstufen überzuleiten sind , erhalten ihr
bisheriges Besoldungsdienstalter.

(5 ) Ruhegehaltsfähige Stellenzulagen , die der plan¬
mäßige Beamte in der bisherigen Gruppe bezogen hat
oder in der neuen Besoldungsgruppe beziehen wird , gelten
hierbei als Bestandteile des Grundgehalts.

(6 ) Bei der Überleitung der nichtplanmäßigen Be¬
amten bleibt das bisherige Vergütungsdienstalter als
Diätendienstalter unverändert.

8 2.
(1 ) Sind nach Z 1 Beamte , die in verschiedenen

Dienstaltersstufen der bisherigen Besoldungsgruppe ge¬
standen haben , in die gleiche Dienstaltersstufe der neuen
Besoldungsgruppe überzuleitcn , so ist zur Vermeidung
von Überholungen der Beamte aus der höheren Dienst¬
altersstufe der bisherigen Besoldungsgruppe in die nächst¬
folgende Dicnstaltersstufe der neuen Besoldungsgruppe
überzuleiten . Das Besoldungsdienstalter für diesen Be¬
amten ist dabei so festzusetzen , daß er vom 1. April 1936
ab noch zwei Jahre in der neuen Dienstaltersstufe ver¬
bleibt . Satz , 1 und - 2 gelten nicht für die Beamten , die in
einer niedrigeren Dienstaltersstuse einschließlich Zulage als
die Anfangsstufe der neuen Besoldungsgruppe gestanden
haben,
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(2) Planmäßige Beamte der bisherigen Besoldungs¬
gruppen 2a mit 1200 N/U und ^ 4b mit 700
ruhegehaltsfähiger Stellenzulage und mit einem Besol¬
dungsdienstalter vom 1. April 1916 oder einem gün¬
stigeren Besoldungsdienstalter erhalten in der neuen Be¬
soldungsgruppe 2b und ^ 4b 1 ihr um 8 Jahre ver¬
kürztes Besoldungsdienstalter.

(3) Planmäßige Beamte der bisherigen Besoldungs¬
gruppe 2a ohne ruhegehaltsfähige Stellenzulage er¬
halten in der neuen Besoldungsgruppe ^ 2c 2 ihr bis¬
heriges Besoldungsdienstalter.

8 3-

Neben dem auf Grund der ZZ 1 oder 2 festzusetzen¬
den Besoldungsdienstalter (Überleitungsbesoldungsdienst-
alter ) ist für planmäßige Beamte , die in Besoldungs¬
gruppen übergeleitet werden , die nach dem Stande vom
31 . März 1936 in der Neichsbesoldungsordnung Beför¬
derungsgruppen waren , in dieser Besoldungsgruppe —
ausgehend von dem Besoldungsdienstalter und dem
Erundgehaltssatz ohne Zulage in der bisherigen olden-
burgischen Eingangsgruppe — ein endgültiges Besol¬
dungsdienstalter nach den Bestimmungen des Z 7 des

Reichsbesoldungsgesetzes sestzusetzen mit der Maßgabe,
daß als Tag des Übertritts in die Beförderungsgruppe
der 1. April 1936 gilt . In den Besoldungsgruppen
^ 1a und /V 3 b erhalten die Beamten als endgültiges
Besoldungsdienstalter das Besoldungsdienstalter , das sie
am 31 . März 1936 in den bisherigen Besoldungsgruppen
^ 1 und 3a hatten . Die nach dem endgültigen Be¬
soldungsdienstalter zustehenden Bezüge sind jedoch erst mit
Wirkung vom 1. April 1937 ab zu zahlen . Das Über¬
leitungsbesoldungsdienstalter tritt von diesem Tage ab
außer Kraft.
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Artikel 3.

Das Staatsministerium erläßt die zur Durchführung
und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts - und
Verroaltungsvorschriften.

Artikel 4.

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1936
in Kraft.

Oldenburg , den 3. Oktober 1936.

Staatsministerium.
(Siegel .) Pauly.

Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende
Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zustimmung erteilt
hat.

Oldenburg , den 3. Oktober 1936.

Der Reichsstatthalter.

(Siegel .) Carl Röoer.
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Anlage 1.

Besoldung sordrunrg

für die planmäßigen Landesbeamten.

Alle Gehälter werden ebenso wie alle sonstigen kürzungs¬
pflichtigen Bezüge nach den Vorschriften der drei Gehalts¬

kürzungsverordnungen gekürzt.

Vorbemerkungen : 1. Die Besoldungsgruppen entsprechen
in der Zifferbezeichnung , den Ge¬
haltsbeträgen und den Bestim¬
mungen über den Wohnungsgeldzu-
schutz den gleichen Besoldungsgrup¬
pen der Reichsbesoldungsordnung.

2 . Weibliche Beamte in den mit einem
Stern Z bezeichneten Stellen erhal¬
ten die Grundgehaltssätze um 10
vom Hundert gekürzt.

Aufsteigende Gehälter.

Besoldungsgruppe 1 u.

8400 — 9500 — 10 600 — 11 600 — 12 600 KlL jährlich.
Wohnungsgeldzuschutz : III in der ersten und zweiten

Dienstaltersstufe,

II von der dritten Dienstalters¬
stufe an.

Ministerialräte Z,
Oberverroaltungsgerichtspräsident.

0 Ein am 31 . März 1936 im Amte gewesener Beamter bei
der Vertretung in Berlin behält für seine Person die bisherige
Amtsbezeichnung „ Ministerialdirektor " ,



Besoldungsgruppe 1 t>.

6200 -- 7000 — 7800 — 8500 — 9200 — 9900 —
10 600 jährlich.

Wohnungsgeldzuschutz : III.
Regierungsdireltoren als Abteilungsleiter in den Mini¬

sterien H.

0 Ein am 30 . September 1927 als Ministerialrat der alten
Gruppe XII im Amte gewesener Beamter behült für seine Person
die Amtsbezeichnung „ Ministerialrat " .

7000 — 7500 — 8000 — 8500 — 8900 — 9300 —

Oberschulräte,

Obervetermärrar , ^ ^
Oberregierungsrat als Direktor des Oberversicherungs¬

amts,
Oberfinanzrat als Staatskommissar für die staatlichen

Finanzanstalten,
Obergeroerberat,
Obermedizinalrat als Direktor der Heil - und Pflegeanstalt,
Oberstudiendirektoren an Vollanstalten,
Landforstmeister,
Obervermessungsdirektor.

0 Die am 31 . März 1936 im Amte gewesenen Beamten mit
den Bezügen der Besoldungsgruppe 2 a und einer ruhegehalts¬
fähigen Zulage von 400 L « jährlich erhalten für ihre Person die
Bezüge der Besoldungsgruppe 2 c 1.

Besoldungsgruppe 2 b.

9700 jährlich.

Wohnungsgeldzuschutz : III.
Oberregierungsräte H,
Oberbauräte H, in den Ministerien,
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Besoldungsgruppe 2 e 1 . Abteilung ( abgekürzt 2 v 1 ) .

4800 — 5300 — 5800 — 6200 — 6600 — 7000 —

7400 — 7800 — 8200 — 8500 — 6800 jährlich.

Wohnungsgekdzuschutz : IV in der ersten bis dritten
Dienstaltersstufe.

Ill von der vierten Dienstalters¬
stufe an.

Archivdirektor,
Regierungsräte als Vertreter der Regierungspräsidenten

in den Landesteilen Lübeck und Birkenfeld

Amtshauptmänner,

Regierungsschukräte im Ministerium der Kirchen und
Schulen,

Oberstudienräte und *) Oberstudienrätinnen an großen
Doppekanstalten,

Studiendirektor der Seefahrtsschule,
Studiendirektoren und Studiendirektorinnen an Nichtvoll¬

anstalten,
Bibliotheksdirektor.

0 Ein am 31 . Mürz 1936 im Amte gewesener Beamter mit

den Bezügen der Besoldungsgruppe ä . 2 L, der als Oberregierungs-

rat eine ruhegehaltsfähige Zulage von 400 Ä .K jährlich bezogen

hat , behält für seine Person die Amtsbezeichnung „ Oberregierungs¬
rat " .

Besoldungsgruppe 2 e 2 . Abteilung ( abgekürzt 2 < 2).
-4600 — 5400 — 5500 — -5000 — 6000 — 6700 --

T'äOÔ — 7500 — 7800
1^ 2 L' --

8100 8400 jährlich.

Wohnungsgeldzuschutz : IV in der ersten bis dritten
Dienstaltersstufe,

m ^ Dienstalters¬
stufe an.
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Archivrat,
Regierungsräte,
Landesökonomieräte,
Veterinärräte,
Regierungsbauräte,
Museumsräte,

MediziNlräte , ^ ^
Ministerialrechnungsdirektoren, erhalten die Dienstalters¬

stufen bis 8100 einschließlich, künftig wegfallend,
Kreisschulräte,
Studienräte und *) Studienrätinnen,
Bibliotheksrat,
Forstassessoren, erhalten die Dienstaltersstufen bis

7500 ,-Dk«! einschließlich,
Forstmeister.

Besoldungsgruppe2 o.
3600 — 4000 — 4400 — 4800 — 5200 — 5600 — 6000

6400 - 6800 — 7100 — 7400 jährlich.

Wohnungsgeldzuschuß: IV in der ersten bis sechsten
Dienstaltersstufe,

III von der siebenten Dienstal¬
tersstufe an.

Landeskulturräte,
Gewerbeamtsrat,
Bermossungsrätc  ^

Besoldungsgruppe3 u.
3600 — 4000 — 4400 — 4800 — 5200 — 5600 — 6000

6300 — 6600 — 6900 — 7200 ^ jährlich.
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Wohnungsgeldzuschutz : IV in der ersten bis sechsten
Dienstaltersstuse,

III von der siebenten Dienstal¬
tersstufe an.

Regierungslandmesser.

Besoldungsgruppe 3 b.
4800 — 5200 — 5600 — 6000 — 6400 — 6700 —

7000 jährlich.

Wohnungsgeldzuschust : IV in der ersten bis dritten
Dienstaltersstufe,

III von der vierten Dienstalters¬
stuse an.

Ministerialamtmänner,
Regierungsamtmänner in den Ministerien,
Direktor der Taubstummenanstalt,
Amtsbürgermeister.

Besoldungsgruppe 3 o.
3600 — 3900 — 4200 — 4500 — 4800 — 5100 — 5400

5700 — 6000 — 6300 — 6600 jährlich.

Wohnungsgeldzuschutz : IV in der ersten bis achten
Dienstaltersstufe,

III von der neunten Dienstal¬
tersstuse an.

Wasserschout,
Seefahrtoberlehrer ^) - ) ,
Oberlehrer ^) , künftig wegfallend.

0 Die am 30 . September 1927 im Amte gewesenen Beamten
mit den Bezügen der alten Besoldungsgruppe ^ X erhalten für

ihre Person eine ruhegehaltsfähige Zulage von je 400 jährlich.

2) Ein durch den Haushaltsplan zu bestimmender Teil der Be¬
amten erhält eine ruhegehaltsfähige Zulage von 400 AF jährlich,
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Besoldungsgruppe 4 u.
3000 — 3300 — 3600 — 3900 — 4200 — 4450 —
4700 — 4950 — 5200 — 5500 — 5800 ^ jährlich.
Wohnungsgeldzuschust : V in der ersten bis dritten

Dienstaltersstufe,
IV von der vierten Dienstalters¬

stufe an.
Lehrer und *) Lehrerinnen in Mittelschullehrerstellen

(Gymnasiallehrer , Oberrealschullehrer , -innen ) Z,
Turnlehrer und *) Turnlehrerinnen an höheren Schulen Z,
Taubstummenlehrer und *) Taubstummenlehrerinnen Z,
Musik- und Zeichenlehrer und *) Musik - und Zeichen¬

lehrerinnen an höheren Schulen ^ ) .

0 Erhalten das Grundgehalt und den Wohnungsgeldzuschutz
weiter nach der Besoldungsgruppe^ 4 a der Anlage 1 (Besoldungs¬
ordnung für die planmäßigen Landesbeamten) des Besoldungs¬
gesetzes vom 25. Mai 1928.

2) Diejenigen Lehrkräfte , die am 30 . September 1927 die Be¬
züge der alten BesoldungsgruppeX hatten, erhalten für ihre Person
eine ruhegehaltsfähigeund unwiderrufliche Stellenzulage, und zwar
die Musik- und Zeichenlehrer von 600 jährlich und die Musik-
und Zeichenlehrerinnen von 300 jährlich, sowie den Wohnungs-
geldzuschuß III. Die am 1. Mai 1933 im Amte gewesenen Lehr¬
kräfte mit den Bezügen der Besoldungsgruppe ^. 35,  die als
Seminarlehrer angestellt sind, erhalten für ihre Person die Bezüge
der Besoldungsgruppe ^ 3 c. Die Anmerkung1 zur Besoldungs¬
gruppe ^ 3 c findet Anwendung.

Besoldungsgruppe 4 b 1. Abteilung (abgekürzt 4 b 1).
4100 — 4400 — 4700 — 4950 — 5200 — 5500 —

5800 jährlich.
Wohnungsgeldzuschutz : IV.
Ministerialoberinspektoren,
Mimsterjalbauober .inspektorm , . ^ ^ ^
Oberrentmeister res den Amtskassen,
Landeskassenrendanten in den Landesteilen Lübeck und

Birkenfeld.



Besoldungsgruppe 4d 2. Abteilung (abgekürzt 4 b 2).
3000 — 3250 — 3500 — 3750 — 4000 — 4250 —

4500 — 4750 — 5000 — 5250 — 5500 .K-K jährlich.
Wohnungsgeldzuschutz : V in der ersten und zweiten

Dienstaltersstufe,
IV von der dritten Dienstalters¬

stufe an.
Regierungsoberinspektoren ^),
Regierungsbauoberinspektoren,
Polizeioberinspektoren,
Okonomieoberinspektor beim Siedlungsamt "),
Verwaltungsoberinspektor bei der Heil - und Pflegean¬

stalt,
Technischer Katasteroberinspektor bei der Vermessungs¬

direktion,
Vermessungsoberinspektor bei der Vermessungsdirektion.

1) Ein am 31. März 1936 im Amte gewesener Beamter mit
den Bezügen der Besoldungsgruppe V 3 a erhält als früherer Büro¬
direktor beim Landtag für seine Person die Bezüge der Besoldungs¬
gruppe / r 3b und behält die Amtsbezeichnung„Bürodireltor " .

2) Der am 30. September 1927 im Amte gewesene Beamte
mit den Bezügen der alten Besoldungsgruppe V X erhält als frühe¬
rer Ministerialamtmann für seine Person die Bezüge der Besol¬
dungsgruppe V 31> und behält die Amtsbezeichnung „ Ministerial¬
amtmann" .

Besoldungsgruppe 4o 1. Abteilung (abgekürzt 4o 1).
2800 — 3100 — 3400 — 3600 — 3900 — 4150 —

4400 — 4650 — 4900 — 5100 — 5300 ^ jährlich.
Wohnungsgeldzuschutz : V in der ersten und zweiten

Dienstaltersstufe.
IV von der dritten Dienstalters¬

stufe an.
Regierungsinspektoren,
Regierungsbauinspektoren,
Bibliotheksinspektor,
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Polizeiinspektoren,
Eichungsinspektor als Eichamtsvorsteher,
Vermessungsinspektoren.

Besoldungsgruppe 4o 2. Abteilung (abgekürzt 4o 2).
2800 — 3050 — 3300 — 3550 — 3800 — 4000 — 4200

4400 — 4600 — 4800 — 5000 jährlich.
Wohnungsgeldzuschuß : V in der ersten bis dritten

Dienstaltersstuse,
IV von der vierten Dienstalters¬

stuse an.
Minist erialinspektoren i ),
Ministerialbauinspektoren,
Archivinspektoren,
Regierungsinspektoren , soweit nicht in Besoldungsgruppe

^ 4 c 12 ),
Regierungsbauinspektoren , soweit nicht in Besoldungs¬

gruppe 4c 1,
Kasseninspektoren,
Hauptkassenrendant,
Polizeiinspektoren , soweit nicht in Besoldungsgruppe

^ 4c 1,
Eendarmerieinspektor,
Okonomieinspektoren,
Obereichmeister,
Eichungsinspektor,
Hafenkapitän , soweit Befähigungszeugnis als Schiffer auf

großer Fahrt für die Stelle verlangt wird,
Verwaltungsinspektor bei der Heil - und Pflegeanstalt,
Bibliotheksinspektoren , soweit nicht in Besoldungsgruppe

^ 4 c 1,
Vermessungsinspektoren , soweit nicht in Besoldungsgruppe

^ 4 c 1.

0 Zwei am 31. März 1936 im Amte gewesene Beamte mit
den Bezügen der BesoldungsgruppeV 4b und einer ruhegehalts-



fähigen Zulage von 200 jährlich behalten für ihre Person die

ruhegehaltsfähige Zulage.
2) Ein am 31 . März 1936 im Amte gewesener Beamter mit

den Bezügen der Besoldungsgruppe 3 a erhält als früherer Amts¬

bürgermeister für seine Person die Bezüge der Besoldungsgruppe

rV 3 b und behält die Amtsbezeichnung „ Amtsbürgermeister " .

Besoldungsgruppe 4e

2800 — 3000 — 3200 — 3400 — 3600 — 3800 —

4000 — 4150 — 4300 — 4450 — 4600 jährlich.

Wohnungsgeldzuschuß : V in der ersten bis dritten
Dienstaltersstufe,

IV von der vierten Dienstalters-
stuse an.

Eerverbeoherkontrolleur.

Besoldungsgruppe 4 t

2400 — 2600 — 2800 — 3000 — 3200 — 3400 —

3600 — 3800 — 4000 — 4200 jährlich.

Wohnungsgeldzuschuß : V in der ersten bis fünften
Dienstaltersstufe,

IV von der sechsten Dienstalters¬
stufe an.

Oberförster ' ) ,
Nevierförster 2) ,
Forstsekretäre,
Fischereiverwalter ' ) ^) .

1) Die Beamten erhalten eine ruhegehaltsfähige Zulage von

500 jährlich.
2) Die Revierförster erhalten zunächst das Grundgehalt und den

Wohnungsgeldzuschuß weiter nach der Besoldungsgruppe ^ 4c der

Anlage 1 (Besoldungsordnung für die planmäßigen Landesbeamten)

des Besoldungsgesetzes vom 25 . Mai 1928.

Revierförster , die noch nicht den Erundgehaltssah von 4300 LK

erreicht haben , dürfen bis zur endgültigen Regelung nicht über

4200 aufsteigen . Nevierförster in der vorletzten Dienstalters¬

stufe steigen zunächst nicht weiter auf.
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3) Der am 30. September 1S27 im Amte gewesene Beamte
mit den Bezügen der alten Besoldungsgruppe X erhält als frühe¬
rer Ministerialamtmann für seine Person die Bezüge der Besol¬
dungsgruppe 3 b bis zur Dienstaltersstufe 6400 einschließlich
und behält die bisherige Amtsbezeichnung „Fischereidirettor " .

Besoldungsgruppe 5 b.
2300 — 2550 — 2800 — 3000 — 3200 — 3400 —

3600 — 3800 — 4000 -- 4200 jährlich.
Wohnungsgeldzuschutz : V in der ersten bis fünften

Dienstaltersstufe,
IV von der sechsten Dienstalters-

stuse an.
Ministerialkassensetretäre,
Ministerialregistratoren,
Ministerialkanzleivorsteher,
Eichmeister i ) ,
Stratzenmeister )̂ ,
Landesfürsorgerin , künftig roegfallend,
Kassensekretäre bei den Amtskassen als ständige Ver --

treter der Oberrentmeister.

0 In diese Besoldungsgruppe sind nur Beamte einzuweisen, die
eine abgeschlossene Fachschulbildung besitzen. Beamte , die eine solche
Fachschulbildung nicht besitzen, sind in die Besoldungsgruppe V 7 a
einzureihen.

Besoldungsgruppe 7 a.
2350 — 2500 — 2650 — 2800 — 2950 — 3100 —

3200 — 3300 — 3400 — 3500 jährlich.
Wohnungsgeldzuschutz : V.
Regierungssekretäre,
Regierungsbausekretäre,
Kassensekretäre,
Registratoren,
Verrvaltungssekretäre,
Polizeisekretäre,
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k ». S"o

Eichmeister, soweit nicht in Besoldungsgruppe 7V 5b,
Straßenmeister , soweit nicht in Besoldungsgruppe /V 5 b,
Erster Oberpsleger bei der Heil - und Pflegeanstalt H,
Schleusenvorsteher,
Vermessungssetretäre.

i ) Der am 30. September 1927 im Amte gewesene Beamte
mit den Bezügen der alten Besoldungsgruppe ^ VII erhält für seine
Person die Bezüge der Besoldungsgruppe 5 b.

^ . Besoldungsgruppe . .
2000 - 2090 — 2180 — 2270 — 2Z60 — 2450 —

2540 — 2M - - 2700 ^ jährlich.
Wohnungsgeldzuschuß : V. ' ^
Regierungsbüroassistenten,
Regierungsbauassistenten,
Polizeibüroassistenten,
Kassenassistenten,
Steuervollzieher bei den Amtskassen,
Verw altungsbüro assistenten,
Registraturassistenten,
Maschinenmeister bei der Heil - und Pflegeanstalt,
Schleusenassistent,
Schiffs - und Baggerführer,
Schiffsmaschimsten,
Vermessungsassistenten.

^ Besoldungsgruppe 9.
1W0 — 1800 ^ 1900 - - 2000 — 2100 — 22-00 —

ÄSStl -- 2^00 - 2^ 00 — ^ 00 jährlich.
Wohnungsgeldzuschuß : Vl in der ersten bis vierten

Dienstaltersstufe,
V von der fünften Dienstalters-

stuse an . ^
Kanzlisten , künftig wegfallend,
Stationspfleger bei der Heil - und Pflegeanstalt.
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Besoldungsgruppe 10u. ^
-ZOOS— 1090 — 1780 - 1070 — 1960 — 2050 —

2140 — 2230 — 2320 2400 jährlich.
Wohnungsgeldguschuß : VI in der ersten bis sechsten

Dienstaltersstufe,
V von der siebenten Dienstalters¬

stufe an.
Ministerialamtsgehilfen H,
Schleusenverwalter.

0 Zwei am 31. März 1936 im Amte gewesene Beamte mit den
Bezügen der Besoldungsgruppe 10 u und einer ruhegehaltsfähigen
Zulage von je 300 jährlich erhalten für ihre Person diese
ruhegehaltsfähige Zulage und die bisherige Amtsbezeichnung „Der-
waltungsassistent".

Besoldungsgruppe 10 d.
1060 — 1690 — 1780 — 1870 — 1960 — 2050 —

2140 — 2220 — 2300 ^ jährlich.
Wohnungsgeldzuschuß : VI in der ersten bis sechsten ^ ^

Dienstaltersstufe,
V von der siebenten Dienstalters¬

stufe an . ^ .
Hausmeister,
Amtsoberwachtmeister mit Vollziehungs -, Gesängnis-

oder Kraftwagenführerdienst,
Anstaltspfleger bei der Heil - und Pflegeanstalt,
Stationspflegerinnen bei der Heil - und Pslegeanstalt.

Besoldungsgruppe 11.
1900 — 1590 — 1680 — 1770 — 1800 — 1950 —

2040 — 2120 — 2200 jährlich.
Wohnungsgeldzuschuß : VI in der ersten bis sechsten

Dienstaltersstufe,
V von der siebenten Dienstalters¬

stufe an.



Amtswachtmeister,
Anstaltspflegerinnen bei der Heil - und Pflegeanstalt,

künftig wegfallend,
Anstaltspförtner bei der Heil - und Pflegeanstalt , künftig

//Besoldungsgruppe 9.
13 000 jährlich.

wegfallend.

/ ^
//F ". Besoldungsgruppe9

Wohnungsgeldzuschutz : ll.
Regierungspräsidenten.

Schlutzbenierkungen.
1. Die Amtshauptmänner , die Regierungspräsidenten

und der Ministerialrat bei der Vertretung in Ber¬
lin erhalten eine widerrufliche und nicht ruhe¬
gehaltsfähige Aufwandsentschädigung , deren Höhe
durch den Haushalt bestimmt wird.

2 . Die im Vollziehungsdienst tätigen Beamten er¬
halten einen Anteil an den erhobenen Vollzie¬
hungsgebühren nach näherer Bestimmung des
Haushalts . Der Gebührenanteil ist bei den Steuer¬
vollziehern und den Amtsoberwachtmeistern mit
dem im Durchschnitt der drei letzten Jahre er¬
zielten Jahresbetrage ruhegehaltsfähig , jedoch
höchstens

bei den Steuervollziehern mit 200 -L/U,
bei den Amtsoberwachtmeistern mit 120 KJi.
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Anlage 2.

Wohnungsgeldzuschuß.
(100 v. H.)

Ortsklasse
Jahresbetrag für Tarifklasse

I II III IV V VI VII

Sonderklasse 2 100 1 680 1 320 S60 720 528 336
1 800 1 440 1 140 840 612 444 288

L 1 500 1 200 900 660 504 372 240
0 1 140 900 720 540 396 288 180
v 840 680 540 3S6 288 216 132
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Anlage 3.

Diätenordnung
für die außerplanmäßigen Beamten.

Beamte , die ihre erste
planmäßige Anstellung

finden oder bei einer
regelmäßig verlausenden

Dienstlaufbahn finden
würden , in Besoldungs¬

gruppe

Im I . und 2.
Diätendienst¬

jahr , Ver-
sorgungsanw.
im 1. Diäten¬

dienstjahr

Im 3 . und 4.
Diätendienst¬

jahr , Ver-
sorgungsanw.
im 2. u . 3 . Di¬
ätendienstjahr

Im 5 . Diäten¬
dienstjahr,

Versorgungs¬
anwärter im

4 . Diäten¬
dienstjahr

^ 2 o 2. 3 400 3 950 4 400

^ 3a (^ , 2 s ) und ^ 3 o 2 500 2 900 3 300

-4 4 o 2 und ^ 4 s . 2 000 2 300 2 600

4 ü, ^ 5 und ^ 7 . 1 700 1 950 2 160

7̂ . 8 a. 1 500 1 680 1 850

9 und ^ . 10 . . . 1 300 1 400 1 500

^ . 11 . 1 250 1 330 1 400

Anwärterinnen auf Stellen , die in der Besoldungsordnung (Anlage 1)
mit einem *) bezeichnet sind, erhalten die Diäten um 10 v. H. gekürzt.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
LandesteU Oldenburg.

XDIX. Band. (Ausgegeben den 29. Oktober 1936.) 79. Stück.

Inhalt:
Nr . 161. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 19. Ok¬

tober 1936, betreffend Festsetzung der Gebühren für die
von den Krankenkassen gemäß § 195 o der Reichsver¬
sicherungsordnung zu gewährende Hebammenhilfe.

Nr . 162. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 24. Ok¬
tober 1936, betreffend Ergänzung der Bekanntmachung
vom 24. Juli 1931, betreffend Einführung der 6. Aus¬
gabe des Deutschen Arzneibuches.

Nr. 161.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Festsetzung der

Gebühren für die von den Krankenkassengemäß § 195 n der
Reichsversicherungsordnungzu gewährende Hebammenhilfe.

Oldenburg, den 19. Oktober 1936.

Die Bekanntmachung des Staatsministerium , be¬
treffend Festsetzung der Gebühren für die von den Kran¬
kenkassen gemäß Z 195 a der Reichsversicherungsordnung
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zu gewährende Hebammenhilfe, vom 29. April 1933
wird wie folgt geändert:

An die Stelle der 3 letzten Absätze der Ziffer 1 des
Z 5 tritt folgende Regelung:

Für Geburten , die über 3 üm und bis 8 lcrv
von der Wohnung der Hebamme vorgenommen wer¬
den, ist ein Zuschlag in Teuerungstlasse I von
5,60 KlK, in Teuerungsklasse II von 7,— zu
zahlen.

Bei einer Entfernung von über 8 lrni erhöht sich
dieser Zuschlag in Teuerungstlasse I auf 8,60
in Teuerungsklasse II auf 10,— .KM.

Diese Abänderung tritt mit Wirkung vom 15. Ok¬
tober 1936 in Kraft.

Oldenburg , den 19. Oktober 1936.

Staatsmimsterium.

Pauly.

Nr. 162.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Ergänzung der
Bekanntmachung vom 24. Juli 1931 , betreffend Einführung
der 6. Ausgabe des Deutschen Arzneibuches.

Oldenburg , den 24. Oktober 1936.

Im Anschluß an die Bekanntmachung des Staats¬
ministeriums vom 24. Juli 1931, betreffend die 6. Aus¬
gabe des Deutschen Arzneibuches — Ges. Bl . Bd . 47
S . 452 ff. —, wird unter Hinweis auf § 367 Nr . 5 des
St . E . B . folgendes verordnet:
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1. Der Abschnitt Oleum Iecoris Aselli -Lebertran
wird wie folgt geändert:

a) (1) Abs. 1 (S . 469 und 470 ) erhält folgende
Fassung:

(2) Das aus den frischen Lebern von Eadaus
morrhua Linne und anderen Eadus -Arten durch Er¬
wärmen mit Wasserdampf gewonnene Öl , das nach dem
Abkühlen bis unter 0" von den leicht erstarrenden Antei¬
len getrennt ist.

d) (1) Der Abschnitt wird am Schluß (S . 470)
durch folgende Absätze ergänzt:

(2) Lebertran ist in sorgfältig gereinigten , trockenen,
bis unter den Stopfen gefüllten , gut verschlossenen Ge¬
fäßen kühl und vor Licht geschützt aufzubewahren . Nur
das Standgefäß im Apothekenraum (Offizin ) darf Leber¬
tran auch im Anbruch enthalten.

(3) Frischer Lebertran darf nicht zu äkteren Leber¬
tranresten gefüllt werden.

(4) Lebertran , der verharzt ist oder Krustenbildung
ausweist , darf in der Apotheke nicht vorrätig gehalten
werden.

2. Diese Bekanntmachung tritt am 1. November
1936 in Kraft.

Oldenburg , den 24 . Oktober 1936.

Staatsministerium.
P a u I y.





Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

H -H - Band . (Ausgegeben den 31 . Oktober 1936 .) 80 . Stück.

Inhalt:

Nr . 163 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 29 . Ok¬
tober 1936 über die Ausbildung und Prüfung der An¬
wärter des höheren Vermessungs - und Landeskultur-
dienstes.

Nr . 164 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 29 . Oktober
1936 zur Änderung der Bekanntmachung vom 5 . Juni
1930 , betreffend polizeiliche Anordnung für den Verkehr
auf dem Ems -Jade -Kanal und dessen Zubehörungen.

Nr. 163.

Bekanntmachung des Staatsministeriums über die Ausbildung und
Prüfung der Anwärter des höheren Vermessungs - und Lan¬
deskulturdienstes.

Oldenburg , den 29 . Oktober 1936.

Auf Grund des Z 8 des Gesetzes für den Freistaat
Oldenburg über die Ausbildung und Prüfung der An-
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Wärter des höheren Vermessungs - und Landeskultur¬
dienstes vom 6. April 1921 wird zur Abänderung der
Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 6. April
1921 über die Ausbildung und Prüfung der Anwärter
des höheren Vermessungs - und Landeskulturdienstes be¬
stimmt:

Vermessungskandidaten (8 2 der Bekanntmachung
vom 6. April 1921 ), die Zeugnisse über die an einer
deutschen Hochschule bestandene Prüfung zum Diplom-
vermessungs - und Kulturingenieur beigebracht oder eine
nach Ansicht des Prüfungsausschusses gleichwertige Hoch¬
schulabschlußprüfung bestanden haben , führen die Dienst¬
bezeichnung „ Vermessungsreferendar " . Nach bestandener
Prüfung und erfolgter Beeidigung (K 11 Ziffer 5 der
Bekanntmachung vom 6. April 1921 ) führt der Ver-
messungsreserendar die Dienstbezeichnung „ Vermessungs-
assefsor" .

Oldenburg , den 29 . Oktober 1936.

Staatsmmisteriilm.
Pauly.

Nr. 164.

Bekanntmachungdes Staatsministeriums zur Änderung der Be¬
kanntmachung vom 5. Juni 1930, betreffend polizeiliche An¬
ordnung für den Verkehr auf dem Ems-Jade-Kanal und dessen
Zubehörungen.

Oldenburg, den 29. Oktober 1936.

Die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
5. Juni 1930 , betreffend polizeiliche Anordnungen für den
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Verkehr auf dem Ems -Zade -Kanal und dessen Zube¬
hörungen , wird wie folgt geändert:

Zn § 5 Ziffer 6 werden der zweite , dritte und vierte
(letzte ) Satz gestrichen und dafür gesetzt:

„Alle zur Schiffs - oder Floßmannschaft gehörenden
erwerbstätigen Personen müssen mit einem Arbeitsbuchs
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen versehen
sein . Das Arbeitsbuch muß den zuständigen Behörden
oder Beamten auf ihr Verlangen oorgelegt werden ."

Oldenburg , den 29 . Oktober 1936.

Staatsittinisterium.
P auly.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

H,IX . Band. (Ausgegeben den 19. November 1936.) 81. Stück.

Inhalt:
Nr. 165. Sechste Bekanntmachung des Ministers der Finanzen vom

13. November 1936 über Wohnsiedlungsgebiete.

Ar. 165.

Sechste Bekanntmachung des Ministers der Finanzen über Wohn¬
siedlungsgebiete.

Oldenburg, den 13. November 1936.

Auf Grund des Z 1 des Gesetzes über die Aus¬
schließung von Wohnsiedlungsgebieten vom 22. September
1933 (Reichsgesetzbl. I S . 659) und der Verordnung des
Staatsministeriums vom 4. September 1935 zur Aus¬
führung dieses Reichsgesetzes bestimme ich was folgt:

Zum Wohnsiedlungsgebiet im Sinne des Z 1 des
Gesetzes über die Ausschließung von Wohnsiedlungsgebie-



ten vom 22 . September 1933 (Reichsgesehbl . I S . 659)
werden erklärt:
1. das Gebiet der Stadt Oldenburg,
2 . als Wohnsiedlungsgebiet Lemwerder ein Teil der Ge¬

meinde Stedingen , der wie folgt begrenzt wird:
im Norden  von der Weser,
im Osten  von der Weser , von der Südgrenze des auf¬
gehöhten Deichshauser Neulandes bis zur Landstraße
II . Ordnung von Deichshausen nach Altenesch und von
dieser Straße nach Süden bis zur Landstraße I . Ord¬
nung Delmenhorst — Bardewisch,
im Süden  von dieser Landstraße I . Ordnung bis zur
Abzweigung der Landstraße I . Ordnung Husum-
Lemwerder (Johannes -Weg ) ,
im Westen  von dem Johannes -Weg bis zur Ostecke
der Parzelle 196/151 der Flur 3 Bardewisch , von der
Nordostseite der Parzellen 196/151 und 126 der Flur 3
Bardewisch , vom Dorgraben bis zur Südwestecke der
Parzelle 292 der Flur 4 Warfleth , von der West¬
grenze der Flur 4 Warfleth und weiter von der nord¬
östlichen Verlängerung dieser Flurgrenze bis zum We¬
serstrom.

Z 2.

Diese Bekanntmachung tritt am 25 . November 1936
in Kraft.

Oldenburg , den 13 . November 1936.

Der Minister der Finanzen.

Pa uly.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

XDIX . Band . (Ausgegeben den 1 . Dezember 1936 .) 82 . Stück.

Inhalt:
Nr . 166 . Verordnung für den Landesteil Oldenburg vom 16 . No¬

vember 1836 , betreffend Enteignung eines Grundstücks
für Schulzwecke in der Gemeinde Barßel.

Nr . 167 . Polizeiverordnung des Staatsministeriums vom 21 . No¬
vember 1936 , betreffend Papierballons mit Brennstoff¬
antrieb.

Nr. 166.
Verordnung für den Landesteil Oldenburg , betreffend Enteignung

eines Grundstücks für Schulzwecke in der Gemeinde Barßel.

Oldenburg , den 16 . November 1936.

Auf Grund der Artikel 2 und 6 des Enteignungs¬
gesetzes vom 21 . April 1897 verordnet das Staatsmini¬
sterium:

Das angeführte Gesetz findet Anwendung auf die
Erweiterung des Schulplatzes in der Gemeinde BarM.
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Entschädigungsverpflichtet ist die Gemeinde Bartzel.
Als Enteignungsbehörde wird das Amt Cloppen¬

burg bestellt.

Oldenburg , den 16 . November 1936.

Slaatsministerium.

(Siegel .) Pauly.

Vv . Grube.

Nr . 167.
Polizeiverordnung des Staatsministeriums , betreffend Papierballons

mit Brennstoffantrieb.

Oldenburg , den 21 . November 1936.

Auf Grund von Abschnitt II Kapitel 1 Teil 2 § 14
des Vereinfachungsgesehes vom 27 . April 1933 wird für
das Land Oldenburg folgendes verordnet:

8 1-
Herstellung , Vertrieb und Steigenlassen von Papier¬

ballons mit Brennstoff - oder Kerzenantrieb ist ver¬
boten.

8 2.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden

mit Geldstrafe bis zu 150 oder mit Haft bis zu

6 Wochen bestraft.
8 3.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
öffentlichung in Kraft.

Oldenburg , den 21 . November 1936.

Staatsministerinm.

Paul r>.



Gesetzblatt
sür den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

H,IX . Band. (Ausgegeben den 10. Dezember 1S36.) 83. Stück.

Inhalt:
Nr . 168 . Gesetz für den Landesteil Oldenburg vom 26 . November 1036,

betreffend Ausdehnung des Zweckes der Sielachten und Geest¬
wassergenossenschaften auf die Verbesserung des Kulturzustandes
land - und forstwirtschaftlich zu nutzender Grundstücke.

Nr . 168.
Gesetz für den Landesteil Oldenburg , betreffend Ausdehnung des

Zweckes der Sielachten und Eeestwassergenossenschasten auf die
Verbesserung des Kulturzustandes land - und forstwirtschaft¬
lich zu nutzender Grundstücke.

Oldenburg , den 26 . November 1936.

Das Oldenburgische Staatsministerium hat folgendes
Gesetz für den Landesteil Oldenburg beschlossen:

8 1.

Der Fachminister kann bestimmen , daß der Zweck der
Sielachr und der Eeestwassergenossenschast im Landesteil
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Oldenburg auf die Verbesserung des Kulturzustandes
des Bodens land - und forstwirtschaftlicher Betriebe im
Genossenschaftsgebiet ausgedehnt wird.

Die Bestimmung wird in den amtlichen Nachrichten
betanntgemacht.

Zur Deckung der Ausgaben für den neuen Zweck
werden Beiträge erhoben , die aus die jeweiligen Eigen¬
tümer der verbesserten Grundstücke nach den für die
einzelnen Grundstücke tatsächlich entstehenden Kosten um¬
gelegt werden.

Die zur Ausführung dieses Gesetzes etwa erforder¬
lichen Bestimmungen erläßt der Fachminister.

8 4.

Dieses Gesetz tritt an dem auf seine Verkündung
folgenden Tage in Kraft.

Oldenburg , den 26 . November 1936.

Im Namen des Reichs verkünde ich das vorstehende
Gesetz, dem die Reichsregierung ihre Zustimmung ge¬
geben hat.

Oldenburg , den 26 . November 1936.

8 2.

3.

(Siegel .)

Staatsministerium.
Pmuly.

(Siegel .)

Der Reichsstatthalter
in Oldenburg und Bremen.

CarlRöver.
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Gesetzblatt
für den

Freistaat Oldenburg.
Landestett Oldenburg.

XluIX. Band. (Ausgegeben den 19. Dezember 1936.) 84. Stück.

Anhalt:

Nr . 169. Bekanntmachung de» Ministers des Innern vom 3.
Dezember 1936, betreffend Einfuhr von Fleischwaren.

Nr . 170. Bekanntmachung des Ministers der Finanzen vom 10.
Dezember 1936 über eine Erweiterung der Genehmi-
gnngsurknnde für den Ban und Betrieb einer voll-
spurigen Itleinbahn in der Gemeinde Damme als Teil¬
strecke einer Bahnverbindung zwischen Damme und Bohmte.

Nr. 169.
Bekanntmachung des Ministers des Innern , betreffend Einfuhr

von Fleischwaren.
Oldenburg , den 3. Dezember 1936.

Auf Grund des Z 7 des Viehseuchengeselzes vom
26 . Juni 1909 (Reichsgesetzbl. S . 519 ) bestimme ich für
den Landesteil Oldenburg folgendes:

> 8 1 -

fl ) Für Fleisch in luftdicht verschlossenen Büchsen
oder ähnlichen Gefäßen , Würste und sonstige Gemenge
aus zerkleinertem Fleisch, soweit diese Waren aus dem



538

Auslande im Postoerkehr nachweislich als Geschenk für

Unbemittelte zum eigenen Berbranch eingeführt werden

und das Gesamtgewicht 5 Kilogramm nicht übersteigt,
treten alle veterinarpolizeilichen Einfuhrverbote eucher

Kraft.
(2 ) Das gleiche gilt für zubereitetes Schweinefleisch

im Gesamtgewicht bis zu 5 Kilogramm , das aus dem

Auslande in: Personenverkehr oder nachweislich als Ge¬

schenk im Postverkehr oder Frachtverkehr zum eigenen

Verbrauch eingesührt wird.

8 2.
Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1.

Dezember 1936 an die Stelle der Bekanntmachung vom

19 . Dezember 1935 , betreffend die Einfuhr von Ge¬

schenksendungen mit Fleischinhalt ( sogenannte Liebesga¬

bensendungen — Ges . Bl . S . 262 - ) .

Oldenburg , den 3 . Dezember 1936.

Der Minister des Innern.

Ivel.

Ur. 170.
Bekanntmachung des Ministers der Finanzen über eine Erwei¬

terung der Eenehniigungsurkunde für den Bau und Betrieb

einer vollspurigen Kleinbahn in der Gemeinde Damme als Teil¬

strecke einer Bahnverbindung zwischen Damme und Bohmte.

Oldenburg , den 10 . Dezember 19Z6.

Die Gcnehmiguugsurkunde für eine vollspurige

Kleinbahn in der Gemeinde Damme als Teilstrecke der

Bahnverbindung von Damme nach Bohmte vom 7.
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März 1912 ( Ges . Bl . Bd . 38 , S . 85 ) ist in 8 1
dahin erweitert worden , daß der Betrieb nutzer mit
Dampfkrnft auch nrit einer anderen Energiequelle , ins¬
besondere mit Motortriebwagen , durchgeführt werden
kann.

Oldenburg , den 10 . Dezember 1936.

Der Minister der Finanzen.

Paul y.
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Gesetzblatt
für den

FreistaatOldenbirrg.
Landesteil Oldenburg.

HiIX . Baud. (Ausgegeben den 23. Dezember 1936.) 85. Stück.

Inhalt:

Nr . 171 . Bekanntmachung des Ministers des Innern vom 16.
Dezember 1936 / betreffend Bekämpfnng des seuchen-
haften Berkalbeus (Banginfektion des Rindes ) .

Nr. 171.

Bekanntmachung des Ministers des Innern , betreffend Bekämp¬
fung des seuchenhasten Berkalbeus (Banginscktion des Rindes ) .

Oldenburg , den 18 . Dezember 1936.

Auf Grund von 18 ff . und Z 79 Abs . 2 des
Viehseuchengesetzes vorn 26 . Juni 1909 (Reichsgesetzbl.
S . 519 ) in Verbindung mit Z 2 Abs . 3 der Verordnung
für das Herzogtum Oldenburg vom 29 . April 1912,
betreffend Ausführung des Reichsviehseuchengesetzes —
O . E . Bl . S . 147 — /bestimme ich zum Schutze gegen die
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Verbreitung des seuchenhaften Verknlbens fBanginfel-
tion ) für den Landesteil Oldenburg folgendes:

8 1. Verkehr mit Zuchttieren.

fl ) Als Zuchttiere dürfen über 1 Jahr alte weibliche
Rinder und über 1 Jahr alte Bullen nur dann abgegeben
werden , wenn der Nachweis des verneinenden Ergeb¬
nisses einer höchstens 8 Wochen zurückliegenden Blut¬
untersuchung auf Banginseltion fß 4 ) erbracht ist und
nicht andere Ilmstände das Vorliegen oder den Verdacht
der Banginfektion begründen.

(2 ) Der Nachweis des verneinenden Ergebnisses einer
höchstens 8 Wochen zurückliegenden Blutuntersuchung auf
Banginfektion ist auch vor dem Auftrieb von über 1
Jahr alten weiblichen Rindern und über 1 Jahr alten
Bullen auf Veranstaltungen zum Absatz von Zucht¬
tieren zu erbringen . Unter die Veranstaltungen fallen
auch solche, aus die neben Zuchttieren vereinzelt Nutz¬
tiere aufgetrieben werden . Nutzviehmärkte fallen nicht
darunter.

(3 ) Zuchttiere im Sinne dieser Bestimmungen sind
Rinder , die zum Zwecke der Erzeugung von Nachzucht
nngeboten und erworben werden.

8 2 . Weideverkehr.

fl ) Die Inhaber von Weiden , die mit Rindern
mehrerer Wirtschaftsbetriebe beseht werden ( Sammel-
weiden ) , und deren Beauftragte dürfen

1. eigene und fremde über 1 Jahr alte weib¬
liche Rinder und über 1 Jahr alte Bullen , die mit
weiblichen Rindern geweidet werden sollen , auf Weide
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nur nehmen, wenn der Nachweis des verneinenden
Ergebnisses einer höchstens8 Wochen zurückliegenden
Blutuntersuchung auf Banginfektion erbracht ist,

2. weibliche Rinder mit Erkrankungen der Gc-
burtswege, insbesondere krankhaftem Ausfluß, und
Bullen mit Erkrankungen der Geschlechtsorgane auf
Weide nicht nehmen.

(2) Auf Sammelweiden ist der gemeinsame Weide¬
gang von Rindern, die durch die Blutuntersuchung als
verdächtig(Bangpositiv) erkannt worden sind, und von
unverdächtigen(bangnegativen) Rindern verboten.

(3) Der gemeinsame Weidegang von Rindern, die
nur tagsüber auf Heimweiden, gemeindlichen Weiden
u. a. geweidet werden, fällt nicht unter die Vorschriften
der Abs. 1 und 2.

8 3. Deckverboie.

(1) Bullen dürfen Rinder verschiedener Besitzer nur
decken, wenn bei der erstmaligen Verwendung der Bullen
zur Zucht der Nachweis des verneinenden Ergebnisses
einer höchstens8 Wochen zurückliegenden Blutuntcr-
suchung auf Bauginfektion vorliegt. Für Bullen, die
als Zuchttiere erworben worden sind, genügt der gemäß
§ 1 erbrachte Nachweis. Der Nachweis ist bei der erst¬
maligen Körung vorzulegcn.

(2) Die erneute Blutuntersuchung eines Bullen, der
Rinder verschiedener Besitzer deckt, ist durch den Amts¬
hauptmann - Oberbürgermeister- - anzuordnen, wenn
der Bulle der Banginfektion verdächtig ist.

(3) Einem Bullen, der in unverseuchten Bestünden
deckt, dürfen Rinder aus einen: Bestand, in dem die
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Banginfektion durch Blutuntersuchung festgestellt ist oder
andere Umstände das Vorliegen oder den Verdacht dieser
Seuche begründen , vor Entfernung 'der angesteckten Tiere
aus dem Bestand zum Decken nicht zugeführt werden.
Ausnahmen : bedürfen meiner Genehmigung.

(4 ) Bullen mit bangpositivem Blutuntersuchungs-
ergebnis dürfen im eigenen Bestand oder in Beständen
decken, in denen die Banginfektion durch Blutuntersuchung
oder andere Umstände festgestellt ist.

(5 ) Bullen mit krankhaften Veränderungen der Ge¬
schlechtsorgane dürfen nicht zum Decken verwendet werden.

(6 ) Weibliche Rinder mit Erkrankungen der Geburts¬
wege , insbesondere krankhaftem Ausfluß , dürfen nicht zum
Bullen geführt werden.

8 4 . Nachweis des verneinenden Ergebnisses
der Blutuntersuchnng.

Der Neichsminister des Innern bestimmt , auf welche
Weise der Nachweis des verneinenden Ergebnisses der
Blutuntersuchuiig auf Banginfektion (§ § 1 bis 3) zu
erbringen ist.

8 5 . Personenverkehr.

(1 ) Die gewerbsmäßige Behandlung der Bangin¬
fektion durch Personen , die nicht Tierärzte sind, ist ver¬
boten . Unter den Begriff der Behandlung fallen: alle
Maßnahmen , durch die die Banginfektion bekämpft wer¬
den soll.

(2 ) Personen , die in Rinderbeständen mit Bangin-
fektion oder den: Verdacht dieser Seuche mit der Pflege
und Wartung der Tiere beschäftigt sind, dürfen sich in
Ställen anderer Betriebe nicht betätigen.
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(3 ) Melkern ist es verboten , in fremden Ninderbe-
ständen Geburtshilfe oder Mithilfe bei Geburten zu
leisten.

8 6. Impfung

Die Impfung mit lebenden Erregern der Bangin¬
fektion ist verboten . Für wissenschaftliche Untersuchungen
kann der Neichsminister des Innern Ausnahmen zukassen.

8 7. Durchführung der Vlntuntersuchuugen.

fl ) Die Blutproben sind durch die beamteten oder
durch besonders zugelassene Tierärzte zu entnehmen.

(2 ) Die Blutuntersuchungen zur Durchführung der
Vorschriften der 88 1 bis 3 sind in den vom Reichs¬
minister des Innern zugelassenen llntersuchungsstellen nach
der von ihm erlassenen Anweisung durchzuführen.

(3 ) Die Blutuntersuchung kann bei Rindern unter¬
bleiben , für die der Nachweis erbracht ist, daß sie aus
amtlich als abortusfrei anerkannten Beständen stammen
(vgl . Richtlinien für das Bekämpfungsversahren , Amtl.
Nachrichten (Staatszeitung ) vom 21 . 12 . 1935 ) .

8 8. Kosten.

Die Kosten der Bkutuntersuchungen einschließlich der
Entnahme der Blutprobe fallen , soweit sie nicht aus
öffentlichen Mitteln bestritten werden , den Tierbesitzern
zur Last.

8 9. Strafbestimmungen.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der HZ
1 bis 3, 5 und 6 unterliegen den Strafbestimmungen
der 88 74 ff . des Viehseuchengesetzes.
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8 10 . Inkrafttreten , Aufhebung von Vorschriften.

fl ) Diese Bekanntmachung tritt am 1 . 1 . 1937 in

Kraft.

(2 ) Die Bekanntmachung des Ministers des Innern

zum Schutze gegen das seuchenhafte Verkakben vom 2 . 8.
1935 (Oldbg . Ges . Bl . S . 184 ) wird mit dem 31 . 12.
1936 aufgehoben.

Oldenburg , den 18 . Dezember 1936.

Der Minister des Innern.

Joel.
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Gesetzblatt
sür den

Freistaat Oldenburg.
Landesteil Oldenburg.

HiH . Band. (Ausgegeben den 31. Dezember 1936.) 86. Stück.

Inhalt:

Nr . 172 . Polizeiverordnung vom 10. Dezember 1936 über die
orlsbeiveglichen geschlossenen Behälter für verdichtete , ver¬
flüssigte und unter Druck gelöste Gase (Druckgasver-
ordnung ).

Nr. 172.

Polizeiverordnung über die ortsbsweglichen geschlossenen Behälter für
verdichtete , verflüssigte und unter Druck gelöste Gase (Druck-
gasvsrordnung ).

Oldenburg , den 10. Dezember 1936.

Auf Grund des Abschnitts II Kapitel 1 Teil 2
Z 14 des Gesetzes vom ' 27 . April 1933 , betreffend die
Vereinfachung und Verbilligung der öffentlichen Ver¬
waltung (O . G. Bl . 48 . Bd ., S . 171 ) und des Über¬
wachungskostengesetzes vom 6. Januar 1914 (O . G . Bl.



Z9. Bd ., S . 39) erlätzt das Staatsministerium für das
gesamte Staatsgebiet folgende Polizeiverordnung:

Z 1. Geltungsbereich.

(1) Diese Polizeiverordnung erstreckt sich auf die
Herstellung , Füllung , Beförderung , Verwendung und
Aufbewahrung ortsbeweglicher, geschlossener Behälter je¬
der Art für verdichtete, verflüssigte und unter Druck
gelöste Gase, soweit nicht im Z 2 Ausnahmen vorge¬
sehen sind.

(2) Als ortsbeweglich im Sinne der Verordnung
gelten alle Behälter , welche zwischen Füllung und Ent¬
leerung ihren Standort wechseln.

(3) Im Sinne der Verordnung gelten
u) als verdichtete Gase alle Gase, deren Über¬

druck 1 ÜA/cln? bei 15° L übersteigt,
b) als verflüssigte und unter Druck gelöste Gase

alle Gase, deren Dampfüberdruck 1,25 ÜA/cin?
bei 40° L übersteigt.

Gase, deren Druck unterhalb der angegebenen Gren¬
zen liegt , können durch Anordnung des Reichs- und
Preußischen Wirtschaftsministers dem Geltungsbereich der
Verordnung unterworfen werden.

(4) Soweit Gase als Sprengstoffe angesehen werden,
gelten neben dieser Verordnung die besonderen Bestim¬
mungen über Sprengstoffe.

K 2. Beschränkung des Geltungsbereiches.

(1) Von dem Geltungsbereich dieser Polizeiver¬
ordnung werden ausgenommen:

u) Behälter , welche ausschließlich in den Betrie¬
ben der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und
denen der Wehrmacht gefüllt und benutzt
werden;



8) Behälter mit einem Rauminhalt von nicht inehr
als 220 LinZ, sofern Beförderung und Auf¬
bewahrung der gefüllten Behälter den in sicher¬
heitstechnischer Beziehung zu stellenden An¬
forderungen genügen;

c) Behälter , welche als zum Betriebe notwendige
Bestandteile von Fahrzeugen und fahrbaren
oder tragbaren Betriebsanlagen mit diesen fest
verbunden sind und fest verbunden bleiben, mit
Ausnahme der Behälter für gasförmige Treib¬
stoffe an Kraftfahrzeugen aller Art;

cl) Behälter, die besonderen sicherheitspolizeilichen
oder besonderen gesetzlichen Bestimmungen un¬
terliegen.

(2) Für die Beförderung auf Eisenbahnen und
Schiffen und für den Verkehr mit dem Auslande sind
die geltenden besonderen Vorschriften zu beachten.

Z 3. Werkstoff , Bau und Ausrüstung der
Behälter.

(1) Der Werkstoff sowie die Herstellung, Bauart,
Ausrüstung und Behandlung der Behälter müssen den
folgenden Bestimmungen und den in der Technik aner¬
kannten Regeln entsprechen. Als anerkannte Regeln gel¬
ten neben den allgemeinen Regeln die vom Deutschen
Druckgasausschuß aufgestellten Technischen Grundsätze für
die ortsbeweglichen geschlossenen Behälter für verdichtete,
verflüssigte und unter Druck gelöste Gase, die im Ge¬
setzblatt veröffentlicht werden und mit der Veröffent¬
lichung in Kraft treten.

(2) Die Behälter für gelöstes Azetylen müssen mit
einer porösen Masse gefüllt sein, die nach Maßgabe
der Technischen Grundsätze aus Zuverlässigkeit geprüft
und vom Deutschen Druckgasausschuß zugelassen ist.
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Z 4. Kennzeichen und Prüfung der
Behälter.

(1) Auf den Behältern müssen die in den Tech¬
nischen Grundsätzen festgelegten allgemeinen und die für
die einzelnen Gasarten vorgesehenen besonderen Auf¬
schriften, Kennzeichen und Stempel in leicht sichtbarer
und dauerhafter Weise angebracht werden.

(2) Die Kennzeichnung von Behältern für mehrere
Gase zur wahlweisen Verwendung ist nur mit Zustimmung
des Druckgasausschusses zulässig.

(3) Neue Behälter dürfen erst in den Verkehr ge¬
bracht werden, nachdem sie von einem Sachverständigen
(vergl . Z 8) geprüft worden sind. Nach der Prüfung
sind auf jedem abgenommenen Behälter der Abnahme¬
stempel und der Prüsungstag einzuschlagen. Die Prü¬
fung ist beim Sachverständigen zu beantragen . Über
den Befund ist vom Sachverständigen eine Bescheini¬
gung nach dem vom Deutschen Druckgasausschuß auf-
gestellten Muster (Anlage T und 2) in dreifacher Aus¬
fertigung auszustellen. Je eine Ausfertigung dieser Be¬
scheinigung ist vom Sachverständigen , vom Hersteller
und vom Eigentümer auszubewahren und amtlichen Auf¬
sichtsstellen auf Verlangen vorzulegen. An Stelle der
Bescheinigungen können der Sachverständige und der Her¬
steller ein Sammelbuch führen , das die der Bescheini¬
gung entsprechenden Angaben enthält.

(4) Neue Behälter für gelöstes Azetylen sind nach
Einfüllung der porösen Masse einer weiteren Abnahme¬
prüfung nach Maßgabe der Technischen Grundsätze zu
unterziehen. Genügt der gefüllte Behälter den Vor¬
schriften, so ist neben dem besonderen Kennzeichen der
porösen Masse — unabhängig von der Stempelung des
Behälters gemäß Z 4 Abs. 3 — der Stempel des
beauftragten Sachverständigen und der Prüsungstag ein-



zuschlagen . Das besondere Kennzeichen der porösen Masse
gilt gleichzeitig als Bescheinigung des Unternehmers,
daß die Masse den Zulassungsbedingungen entsprechend
hergestellt und eingefüllt worden ist.

(5 ) Alle im Gebrauch befindlichen Behälter müssen
den Technischen Grundsätzen entsprechend in bestimmten
Fristen durch einen Sachverständigen (vergl . 8 8) einer
Nachprüfung unterzogen werden . Die Untersuchungen sind
vom Besitzer oder vom Füllwerk zu beantragen (vergl.
8 5 Abs . 1) . Genügt der Behälter den Vorschriften,
so sind der Abnahmestempel und der Tag der Nach¬
prüfung einzuschlagen.

Z 5 . Füllung und Betriebsdruck.

(1 ) Die Füllwerke dürfen nur ordnungsmäßig ge¬
kennzeichnete Behälter füllen , deren letzte Prüfung inner¬
halb der in den Technischen Grundsätzen vorgeschriebenen
Frist liegt.

(2) Behälter für verdichtete Gase und für unter
Druck gelöstes Azetylen dürfen nur bis zu den in den
Technischen Grundsätzen festgelegten Drucken gefüllt
werden.

(3 ) In Behälter für verflüssigte Gase und für unter
Druck gelöstes Ammoniak dürfen nur die in den Tech¬
nischen Grundsätzen festgelegten Mengen eingefüllt
werden.

8 6. Veränderungen an Behältern.

(1 ) Veränderungen an Behältern dürfen nur in un¬
gefülltem Zustande , Veränderungen an den Aufschrif¬
ten nur im Einvernehmen mit dem Sachverständigen
oorgenommen werden . Schweißungen oder sonstige mit
einer Erhitzung des Behälters verbundene Arbeiten unter¬
liegen den Beschränkungen der Technischen Grundsätze.



Im übrigen sind bei allen Veränderungen die Techni¬
schen Grundsätze genau zu beachten.

(2 ) Die Behälter mit geänderten Aufschriften müssen
vor ihrer Wiederverwendung einer erneuten Prüfung
und Stempelung unter sinngemäßer Anwendung des Z4
Abs . 3 unterzogen werden . Der die erneute Prüfung
durchsührende Sachverständige hat die gemäß Z 4 Abs . 3
dem Eigentümer ausgestellte Bescheinigung , entsprechend
zu ergänzen und den für die Erstabnahme zuständigen
Sachverständigen zur Berichtigung der dort verbliebenen
Ausfertigung zu benachrichtigen . Über die erneuten Prü¬
fungen hat der Sachverständige Buch zu führen oder
einen Abdruck der Bescheinigung aufzubewahren.

(3 ) Behälter , die nach den Bestimmungen voll¬
kommen untauglich zur weiteren Verwendung sind, sind
auszuscheiden (vergl . Technische Grundsätze ) . Wird die
Weiterverwendung für das gleiche oder ein anderes Gas
mit niedrigerem Druck zugelassen , so ist entsprechend den
vorstehenden Absätzen (1) und (2) zu verfahren.

Z 7 . Ausnahmen.

fl ) Der Minister des Innern ist befugt , stür einzelne
Behälter Ausnahmen von öen Vorschriften dieser Ver¬
ordnung und den Bestimmungen der Technischen Grund¬
sätze zu gewähren.

(2 ) Allgemeine Ausnahmen und Ausnahmen für
bestimmte Arten von Behältern von den Vorschriften
dieser Verordnung können durch den Minister des Innern,
von den Vorschriften der Technischen Grundsätze durch
den Deutschen Druckgasausschüß zugelassen werden.

(3 ) Ausnahmen für Abmessungen des Flaschenhals¬
gewindes und des Anschlußgewindes der Ventile dürfen
in jedem Falle nur mit Zustimmung des Druckgasaus¬
schusses erteilt werden.
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ß 8. Die Sachverständigen.

(1) Als Sachverständige im Sinne dieser Verord¬
nung gelten im Landesteil Oldenburg die technischen
Beamten des Gewerbeamts , im Landesteil Lübeck die
Ingenieure des Norddeutschen Vereins zur Überwachung
von Dampfkesseln in Altona und im Landesteil Birken¬
feld die Ingenieure des Pfälzischen Revisionsvereins in
Kaiserslautern.

(2) Die Prüfungen und Bescheinigungen der von
den übrigen Landesregierungen zugelassenen Sachverstän¬
digen werden wechselseitig ohne weiteres anerkannt.

§ 9. Übergangsbestimmungen.

fl)  Die bei Inkrafttreten dieser Verordnung fertig¬
gestellten oder bereits im Verkehr befindlichen Behälter,
welche den bis dahin gültigen Bestimmungen oder den von
den zuständigen Behörden erteilten Ausnahmen entspre¬
chen, unterliegen nur solchen Bestimmungen dieser Ver¬
ordnung , die gleichlautend oder in sinngemäß gleicher
Bedeutung in den bisherigen Vorschriften bereits ent¬
halten waren . In Zweifelsfällen entscheiden die gemäß
8 7 zuständigen Stellen.

f2) Die vom Preußischen Minister für Wirtschaft
und Arbeit im Einverständnis mit dem Reichsverkehrs¬
minister vor Inkrafttreten dieser Verordnung geprüften
und zum Verkehr zugelassenen porösen Massen bleiben
auch weiterhin bis auf Widerruf verkehrsberechtigt.

f3) Die auf Grund des 8 13 der bisherigen Ver¬
ordnung , betr . den Verkehr mit verflüssigten und ver¬
dichteten Gasen, erteilten Ausnahmen behalten bis aus
Widerruf Geltung . Soweit in diesen Ausnahmen aus
Bestimmungen der bisherigen Verordnung verwiesen wird,
treten an deren Stelle die Bestimmungen der Druckgas¬
verordnung.
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K 10. Kosten der Prüfungen.
(1) Die Besitzer der Behälter sind verpflichtet, die

zur Durchführung der Prüfungen erforderlichen Vorrich¬
tungen und Arbeitskräfte bereitzuhalten und die Kosten
der Prüfungen zu tragen . Die den Sachverständigen
für die vorgeschriebenen Prüfungen zustehenden Gebühren
bestimmen sich bis auf weiteres nach der zur Zeit gelten¬
den Gebührenordnung vom 16. April 1928 (O . G . Bl.
45. Bd ., S . 619, Lübeck 31. Bd ., S . 117, Birkenseid
26. Bd ., S . 347).

8 11. Strafbestimmungen.
(1) Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverord¬

nung werden, soweit nicht nach den Strafgesetzen eine
höhere Strafe eintritt , mit Geldstrafe bis zum Betrage
von 150 LT oder mit Haft bis zu 2 Wochen bestraft.

Z 12. Inkrafttreten.
fl ) Diese Polizeiverordnung tritt am 1. Januar

1937 in Kraft . Die bisherigen Verordnungen , betr.
den Verkehr mit verflüssigten und verdichteten Gasen
(O . G. Bl . 41. Bd ., S . 297, Lübeck 28. Bd ., S . 607,
Birkenfeld 23 . Bd ., S . 285), treten außer Kraft.

Oldenburg , den 10. Dezember 1936.

Staatsministerium.

Joel . Pau ! p.
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Anlage 1
zur Druckgasverordnung

Bescheinigung
über die Prüfung eines Behälters für verdichtete,

verflüssigte und unter Druck gelöste Gase.
Auf Antrag de . .

zu . . . . hat der Unterzeichnete amtliche Sachver¬
ständige heute einen nahtlosen — geschweißten — ge¬
nieteten Behälter aus . nach Maßgabe
der Polizeiverordnung über die ortsbeweglichen geschlosse¬
nen Behälter für verdichtete, verflüssigte und unter Druck
gelöste Gase (Druckgasverordnung ) den vorgeschriebenen
Prüfungen unterworfen.

Auf dem Behälter sind vermerkt:
Name oder Firma des Eigentümers : . . . . .
Behälternummer : . . . Bezeichnung des Gases : . .
Fassungsraum : . I
Leergewicht des Behälters : . ÜA
Zulässiger höchster Überdruck der Füllung .
Zulässiges höchstes Füllgewicht : . üZ
Tag der Prüfung : .
Name oder Fabrikzeichen des Herstellers : . . . .
Herstellungsnummer : . . . Elühstempel : . . .

Der Behälter wurde dem vorgeschriebenen Versuchs¬
druck von . . . . ÜA/cin ? unterworfen , ohne Undich¬
tigkeiten oder bleibende Formänderung zu zeigen.

Zum Zeichen, daß der Behälter den Bestimmungen
der Druckgasverordnung entspricht, ist er mit dem folgen¬
den Stempel . . . i versehen worden.

. , den.
Der amtliche Sachverständige

(Siegelabdruck)
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Zusatz für Azetylenbehälter mit poröser Masse:

Der oben bezeichnte Behälter ist nach Füllung mit

poröser Masse und Azeton von dem unterzeichnten Sach¬

verständigen nach Maßgabe der Druckgasoerordnung heute

geprüft und mit dem folgenden Stempel . . . . neben

dem besonderen Kennzeichen der porösen Masse versehen
worden.

Auf dem Behälter sind zusätzlich vermerkt:

Firma , welche die poröse Masse eingefüllt hat : . .

Besonderes Kennzeichen der porösen Masse : . . . .

Fertiggewicht : . . . Tag der Prüfung : . . .

. , den.

Der amtliche Sachverständige

(Siegelabdruck)
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Anlage 2

zur Druckgasverordnung

Sammelbescheinigung
über die Prüfung von Behältern für verdichtete,

verflüfsigte und unter Druck gelöste Gafe.

Auf Antrag de.
zu . hat der Unterzeichnete amtliche Sachver¬
ständige heute . . . Stück nahtlose — geschweißte —
genietete Behälter aus . nach Maßgabe
der Polizeiverordnung über die ortsbeweglichen , geschlosse¬
nen Behälter für verdichtete , verflüssigte und unter Druck
gelöste Gase (Druckgasverordnung ) den vorgeschriebenen
Prüfungen unterworfen.

Auf den Behältern sind die in dem anliegenden
Verzeichnis angegebenen Kennzeichen vermerkt.

Die Behälter wurden dem vorgeschriebenen Versuchs¬
druck von . . . . ÜA/crn2 . unterworfen , ohne Undich¬
tigkeiten oder bleibende Formänderungen zu zeigen.

Zum Zeichen , daß die Behälter den Bestimmungen
der Druckgasverordnung entsprechen , sind sie mit dem
folgenden Stempel . versehen worden.

. . ., den . . . . . .

Der amtliche Sachverständige
(Siegelabdruck)
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Zusatz für Azetylenbehälter mit poröser Masse:

Die in dem anliegenden Verzeichnis aufgesührten
Behälter für Azetylen sind nach Füllung mit poröser
Masse und Aceton von dem Unterzeichneten Sachver¬
ständigen nach Maßgabe der Druckgasverordnung heute
geprüft und mit dem folgenden Stempel . . . . .
neben dem besonderen Kennzeichen der porösen Masse
versehen worden.

Auf den Behältern sind die im Verzeichnis auf¬
geführten zusätzlichen Kennzeichen vermerkt.

. , den.

Der amtliche Sachverständige

(Siegelabdruck)
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Vermerk: Dieses Verzeichnis gilt nur in fester Vcr- '
bindung mit der zugehörigen Sanimel-Prü- . )
fungsbescheinigung als genügender Pcüfungs- / f i
ausweis.

Verzeichnis
der am . auf dem Werk.
.zu . . geprüften
Behälter (Anlage zu der Sammel-PrüfungsbescheinigungNr . . . .

vom . ).
1 2 3 ! 4 ^ 5 6 ! 7 ^ 8 9 10

Be-
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nummer
des
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Bezei

Bezeichnung
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einzu¬
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chn ur
Leer-
gewicht
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Be¬

hälters
in Lg

g au

Z Z
§ Ä

A

den

Zu¬
lässiger
Ueber-

Füllung

geprü

Höchst¬
gewicht

der
Füllung
in I-s

fteN
Fertig-
gewicht

des
Tlze-

tylenbe-
hällers
in

Behälte

Tag
der

Prüsnng

r n

n L
Z Z

ry.

Bemer¬
kungen

Name der Firma des Eigentümers: . . .
Name oder Fabrikzeichen des Herstellers: . .
Glühstempel des Herstellers: .

. , den. .

Der amtliche Sachverständige
(Siegelabdruck)
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Zusatz für Äzetylenbehälter mit poröser Masse:
Auf den Behältern sind zusätzlich vermerkt:

Firma , welche die poröse Masse gefüllt hat : . . .
Besonderes Kennzeichen der Masse.
Fertiggewicht : (vgl . Spalte 7) . . Tag der Prüfung

. , den . . . . . . .

Der amtliche Sachverständige
(Siegelabdruck)
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Technische Grundsätze
für die ortsbeweglichen geschlossenen Behälter für

verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase.
Ausgestellt vom Deutschen Druckgasausschuß gemäß Z 3
der Polizeiverordnung über die ortsbeweglichen geschlosse¬
nen Behälter für verdichtete, verflüssigte und unter Druck

gelöste Gase. (Druckgasverordnung .)

^ Behälterbauarten.

Ziffer 1. Begriffsbestimmung.

(1) Gruppe „Flaschen " : „Flaschen " sind Be¬
hälter bis zu 420 nun äußerem Durchmesser und 2 vi
Länge mit einem Rauminhalt bis zu 150 Litern.

Gruppe „Fässer " : „Fässer " sind Behälter mit
Rollreisen in beliebigen Abmessungen mit einem Raum¬
gehalt von 100 bis 1000 Litern.

Gruppe „Fahrzeugbehälter " : „Fahrzeug¬
behälter " sind Behälter in beliebigen Abmessungen, die
mit Landfahrzeugen fest verbunden sind und mit diesen
auch während der Füllung und Entleerung fest verbunden
bleiben.

(2) Behälter der Gruppe „Fässer" sind nur zulässig
für verflüssigte Gase, deren Versuchsdruck 50 üg/civ2
nicht überschreitet.

Ziffer ^ . Herstellungsarten.

(1) Die Behälter können unter den nachstehenden
Voraussetzungen in nahtloser , genieteter, geschweißter oder
hartgelöteter Ausführung hergestellt werden:

IM)
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a) Nahtlose Ausführung ist allgemein zulässig.
Behälter für gelöstes Azetylen müssen nahtlos
hergestellt sein.

K) Genietete Ausführung ist nur zulässig bei Be¬
hältern , deren Versuchsdruck 50 lrA/cin? nicht
übersteigt.

c) In geschweißter Ausführung (Wassergas - und
Schmelzschweißung) dürfen Behälter nur von
zuverlässig arbeitenden Betrieben mit erfahre¬
nen Arbeitern hergestellt werden . Der Werk¬
stoff muß mit den jeweiligen Verfahren nach¬
weislich gut schweißbar sein. Die geschweißten
Behälter müssen sachgemäß normalgeglüht wer¬
den (vgl . Ziffer 11). Schweißungen bedürfen
im übrigen in jedem Falle der Zustimmung
des zuständigen Sachverständigen . Bei sachge¬
mäß ausgesührter Durchschnittsarbeit kann die
Wertigkeit *) der Schweißnaht mit höchstens
v ^ 0,5 (vgl . Ziffer 9) in Rechnung gesetzt
werden . Eine Höherbewertung der Schweißnaht
bis zum Höchstwert von v 0,9 ist nur zu¬
lässig, wenn der Hersteller die Zuverlässigkeit
seiner Arbeitsweise in einer besonderen Ver-
fahrensprüfung dem Deutschen Druckgasaus¬
schuß nachgewiesen und dieser der Einsetzung
eines höheren v-Wertes zugestimmt hat.

ä) In hartgelöteter Ausführung dürfen Behälter
nur hergestellt werden, wenn das ausführende

*) Anmerkung : Bei geschweißten Behältern umfaßt der
Begriff der Wertigkeit nicht nur die Zugfestigkeit der Naht im
Verhältnis zu der des vollen Bleches, sondern alle für die Be¬
wertung der Güte ausschlaggebenden Eigen ' ften der Schweißung
(Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Kerbfestigkeit, Gefüge usw.).
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Werk die Zuverlässigkeit seiner Arbeitsweise
dem Deutschen Druckgasausschüß nachgewiesen
und dieser seine Zustimmung erteilt hat.

(2) Die Kosten für die Durchführung der in diesem
Zusammenhang erforderlichen Prüfungen werden dem
Antragsteller auferlegt.

tt Werkstoffvorschriften.

Ziffer 3. Zugelassene Werkstoffe.

fl)  Flußstahle , die den Bestimmungen der Ziffern
4 und 5 entsprechen, sind für sämtliche Gase zugelasfen.

(2) Kupfer ist als Behälterwerkstoff zugelassen
a) für verdichtete Gase, bei denen der zulässige

Überdruck der Füllung (Ziffer 31 Abs. 1) 20
I<g/cm - nicht übersteigt , jedoch nicht für Azety¬
len, Azetylenmischungen und Azetylenlösungen.

b) für die verflüssigten Gase : Chlorkohlenoryd,
Chloraethyl , Lhlormethyl , Brommethyk , Me¬
thyläther und schweflige Säure.

(3) Die Verwendung von Kupfer für andere Gase
und die Verwendung sonstiger Werkstoffe sind nur mit
Zustimmung des Deutschen Druckgasausschufses zulässig.

Ziffer 4. Flußstahl für nahtlose Behälter.

(1) Der Flußstahl für neue nahtlose Behälter muß
im fertigen Behälter folgende Zugfestigkeit und Mindest¬
bruchdehnung in der Längsrichtung aufweisen:

Zugfestigkeit . . . . 35 bis 80 lrA/ium?
Bruchdehnung ^ . . . . 26 bis 14 v. H.

Die Dehnungswerte sind bezogen auf den kurzen
Proportionalstab nach OM 1605 mit einer Meßlänge
/ ^ 5 ck bei .Mydem oder ^ — 5,65 -j/I ^ bei beliebigem
Querschnitt . ' '
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Für Zwischenwerte der Zugfestigkeit gilt für die
Berechnung der Mindestbruchdehnung:

WO
Zugfestigkeit

jedoch mindestens 14 v. H.

Die Bruchdehnung in der Querrichtung darf um 2
Einheiten niedriger sein als für die Längsrichtung vor¬
geschrieben ist (vgl . Ziffer 20 Abs . 2) .

(2 ) Als Streckgrenze für die Berechnung fvgl . Ziffer
9) gilt diejenige Spannung , bei welcher der Eintritt des
Metzens des Werkstoffs durch Beobachtung an der Ma¬
schine klar erkannt wird , im Zweifelsfalle diejenige Span¬
nung , welche eine bleibende Längenänderung des Probe¬
streifens über 0,2 v. H . der ursprünglichen Metzlänge
hervorruft.

(3 ) Beim Zerreißversuch darf eine Belastungsge¬
schwindigkeit von 1 Kg/mi -rch/s nicht überschritten werden.

(4 ) Die erforderlichen Prüfungen sind nach Ziffer
19 ff . durchzuführen.

(5 ) Der Deutsche Druckgasausschutz kann auf Antrag
Flutzstahl von mehr als 80 IrA/mni ? Zugfestigkeit zu¬
lassen.

Ziffer 5 . Flutzstahlbleche für genietete,
geschweißte und hartgelötete Behälter.

(1) Zur Herstellung neuer genieteter , geschweißter
und hartgelöteter Behälter dürfen Bleche mit 35 — 60
Irß/iwln ? Zugfestigkeit verwendet werden . Die Bruchdeh¬
nung in der Querrichtung muß abhängig von der Zug¬
festigkeit folgende Mindestwerte erreichen:

Zugfestigkeit Ls : 60 —56 56 —53 53 —46 45 44 43 42 41 —37 36 35 KZ/rnn?
Bruchdehnung o : 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 v. H.
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Die Dehnungswerte sind bezogen aus den Langstab
nach Oldi 1605 mit einer Metzlänge / 200 mm.

(2) Als Streckgrenze für die Berechnung (vgl. Ziffer
9) gilt diejenige Spannung , bei welcher der Eintritt
des Metzens des Werkstoffs durch Beobachtung an der
Maschine klar erkannt wird , im Zweifelsfalle diejenige
Spannung , welche eine bleibende Längenänderung des
Probestreifens über 0,2 v. H. der ursprünglichen Metz¬
länge hervorruft.

(3) Beim Zerreitzversuch darf eine Belastungsge¬
schwindigkeit von 1 bg/mm /̂s nicht überschritten werden.

(4) Bei Blechen, deren Zugfestigkeit unter 44 lrg/
mm ? liegt, können die Werkstosfeigenschaften durch Werks¬
bescheinigungen nachgewiesen werden, bei härteren Blechen
ist eine Sachverständigenbescheinigung notwendig . Die
Prüfung ist gemätz Ziffer 21 durchzuführen.

Ziffer 6. Kupfer.

(1) Die Zugfestigkeit des Kupfers darf mit 22
kg/mm ^ in die Berechnung eingesetzt werden.

Ziffer 7. Sonstige Werkstoffe.

(1) Die Anforderungen an Werkstoffe anderer als
der in den Ziffern 4 bis 6 genannten Art sind von Falk
zu Fall vom Deutschen Druckgasausschutz festzulegen.

Ziffer 8. Werkstoffe für Ausrüstungsteile.

(1) Für die Ausrüstungsteile (Ziffer 12 Abs. 2 bis
4) dürfen nur solche Werkstoffe verwendet werden, die von
den in den Behältern befindlichen Gasen nicht angegriffen
werden.

(2) Reines Kupfer darf für Ausrüstungsteile an
Behältern für Azetylen nicht verwendet werden, soweit
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eine Berührung mit Azetylen möglich ist; Kupferlegie¬
rungen mit höchstens 70 v. H. Kupfergehalt sind zulässig.

(3) Kupfer und kupferhaltige Legierungen dürfen für
Ausrüstungsteile an Behältern für verflüssigtes und un¬
ter Druck gelöstes Ammoniak nicht verwendet werden.

v . Bauvorschriften.
Ziffer 9. Wand dicken,

fl)  Für die Bemessung der Wanddicken neuer Be¬
hälter sind nachstehende Berechnungssormeln anzuwenden:

a) für zylindrische Wandungen nahtloser , ge¬
schweißter und hartgelöteter Behälter mit Aus¬
nahme kupferner Behälter:

^ Vi - K
200 - 2/3 - Lg - v

Dazu gehören auch nahtlose , geschweißte
und hartgelötete Schüsse von Behältern mit
eingenieteten oder eingeschweißlen Böden.

b) für zylindrische Wandungen genieteter Behäl¬
ter und außerdem kupferner Behälter jeder
Herstellungsart:

— - 2/3 - ? - x
200 - Ls - v

c) für gewölbte Böden für inneren und äußeren
Überdruck:

Dg, - 2/3 - D - x -zf
200 - L.

(2) Darin bedeuten:
s Mindestwanddicke in nun , d. i. die

Wanddicke an der schwächsten Stelle.
Di ---- innerer Durchmesser in mm.
vg, — äußerer Durchmesser in mm.
x — Versuchsdruck in üZ/cm ?.
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L -, --- Der festgestellte niedrigste Wert der
Streckgrenze des Werkstoffes in üZ/mm ?.

L - --- Der festgestellte niedrigste Wert der
Zugfestigkeit des Werkstoffes in lrg,mm ?.

v ---- Die Wertigkeit der Naht im Verhält¬
nis zum vollen Blech*).

x -- Verhältnis der Zugfestigkeit zur zuge-
lafsenen Beanspruchung.

^ --- Ein der Bodenform entsprechender, auf
die Halbkugelform bezogener Zahlen¬
wert.

o --- Ein Zuschlag zur Wanddicke in mm.

(3) Im einzelnen ist zu wählen:

Zu Abs . 1a ) und d) :

v --- 1 für nahtlose Schüsse oder Behälter,
v — 0,9 für überlappt hartgelötete Behälter , so¬

fern die Wanddicke 8 mm nicht über¬
steigt und die Überlappung 0,1 s L - ,
mindestens jedoch 6 8 beträgt (vgl.
Ziffer 2).

v bis 0,5 für geschweißte Nähte (Wassergas - und
Schmelzschweißung) (vgl . Ziffer 2).

v < 0,5 jedoch höchstens bis 0,9 für geschweißte
Nähte (Wassergas - und Schmelzschwei¬
ßung ), wenn dem herstellenden Werk
auf Grund einer besonderen Verfah¬
rensprüfung die Einsetzung eines höhe¬
ren Wertes durch den Druckgasausschuß
genehmigt worden ist.

Vgl . Anmerkung zu Zister 2.



Die v-Werte für Nietnähte sind in jedem Einzelfall
unter Zugrundelegung der Nietteilung und des Nietloch¬
durchmessers zu berechnen.

X — 4,75 bei überlappten und bei einseitig ge¬

laschten Nietnähten.

X — 4,25 bei einreihigen doppeltgelaschten Nähten

sowie bei zweireihigen Nähten, deren
eine Lasche nur einreihig genietet ist
und Hei geschweißten und hartgelöteten
Nähten kupferner Behälter.

x — 4 bei mehrreihigen, doppeltgelaschten Näch¬
ten und bei nahtlosen kupfernen Be¬
hältern oder Schüssen.

Für L « und L - ist der bei der Werkstoffprüfung fest¬
gestellte niedrigste Wert der Streckgrenze bzw. der Zug¬
festigkeit einzusetzen. Der für L « eingesetzte Wert darf
jedoch bei Lohlenstoffstählen den Wert 0,7 und bei
legierten Stählen den Wert 0,8 nicht überschreiten.

Zu Abs.  1c ) :

X ---- 3,5 für volle Böden ohne Ausschnitt.

x ---- 4,25 für Böden mit mittlerem Mannloch.

x > 4,25 für Böden mit seitlichem Mannloch.
6 — 1 für volle Böden mit höchstens 420 mm

äußerem Durchmesser.

0 — 2 für volle Böden über 420 mm äuße¬
rem Durchmesser.

o — 3 für Mannlochböden.
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Die Werte sind nachstehender Zahlentafel zu entnehmen:

Zahlentafel der ^ - Werte.
L
O. v»

0,18 0.066 2.8
0,19 0,072 2,3 n ^
0.2 0,08 2.0

— äußerer Bndeiidinchmesser
0.22 0.10 1.6 IN MM
0.24
0.25
0.26
0.28

0.115
0.125
0,135
0 16

1,4 U — die Höhe der Bodenwöl-
1 Z bung einschl . der Wand-

1 2 dicke in MM
r innerer Krempenhalbmesser

des Bodens in mm.

0.3 0.18 1.0

0.36 0,25 0,8
0.4 0.32 0.7
0,45 0.405 0,6

0.6 0,5 0.65

(4) Der lckrempenhalbmesserr des Bodens soll nicht
kleiner als ein Zehntel des AußendurchmessersO«,. der
Wölbungshalbmesser nicht größer als der Außendurch-
Messer des Bodens und die Höhe d nicht kleiner als 0,2
Da sein. Diffuseurböden dürfen nicht verwendet werden.

(5) Der Verschwächung der Wandungen durch Aus¬
schnitte usw. ist in geeigneter Weise Rechnung zu tragen.

(6) Die Wanddicke der Behälter muß möglichst gleich¬
mäßig sein und darf nur mit Zustimmung des Druckgas¬
ausschusses3 mm unterschreiten. Bei nahtlosen Flaschen
mit höchstens 270 mm äußerem Durchmesser genügt eine
Mindestwanddicke von 2,5 mm, sofern die Zugfestig¬
keit des Werkstoffs mindestens 45 lrZ/mm^ beträgt.
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(7) Schweiß- und Lötnähie dürfen nicht vorwie¬
gend auf Biegung beansprucht werden. Eckschweißungen
sind nicht zulässig.

Ziffer 10 . Herstellung nahtloser
Behälter.

(1) Neue nahtlose Behälter aus Flußstahl müssen
von spitzkerbigen Walz- oder Ziehriefen sowie anderen
fehlerhaften Stellen frei sein. Insbesondere dürfen die
aus dem warmen Block gepreßten und gezogenen Be¬
hälter keine erheblichen Zunderlöcher und erhöhte oder
vertiefte, z. B . vom Ausstoßstempel herrührende Stellen
aufweisen. Geringere Erhöhungen und Vertiefungen sind
nicht zu beanstanden.

Ausbesserungen durch Schweißungen sind an naht¬
losen Behältern unzulässig.

Ziffer 11 . Glühbehandlung.
fl ) Neue nahtlose und geschweißte Behälter müssen

in geeigneten Ösen bei einer Temperatur über dem
H.L 3-Punkt sorgfältig ausgeglüht werden. Sofern eine
Vergütung erforderlich ist, bestimmt der Hersteller die
Art der Behandlung. Nach der Wärmebehandlung dür¬
fen örtliche Erhitzungen z. B . Schweißarbeiten nur im
Einverständnis mit dem Sachverständigen vorgenommen
werden.

(2) Die Elühtemperatur ist unter Benutzung selbst-
schreibender Metzvorrichtungen sorgfältig zu beobachten.
Die Behälter sind nach dem Glühen so zu behandeln, daß
keine unerwünschten Wärmespannungen entstehen.

Der für die Wärmebehandlung verantwortliche
Werksangehörige hat die Behälter nach erfolgter sachge¬
mäßer Wärmebehandlung mit einem Stempel zu ver-



sehen. Die richtige Wärmebehandlung ist dem Sachver¬
ständigen nachzuweisen.

Ziffer 12 . Ausrüstung der Behälter.

(1) Flaschen müssen mit einer das Rollen hindernden
Vorrichtung (z. B . Futz nach vidi 4669 ) versehen sein,
die nicht mit der Schutzlappe verbunden sein darf . Von
dieser Vorschrift sind Behälter ausgenommen , die in
geeigneter Verpackung versandt und bei ihrer Benutzung
gegen Fortrollen gesichert werden , ferner die für tragbare
Feuerlösch - und Atmungsgeräte verwendeten kleinen Fla¬
schen.

(2 ) Jeder Behälter mutz mindestens ein Absperr¬
ventil erhalten , für Behälterbatterien genügt ein ge¬
meinsames Absperrventil . Die Absperrventile müssen
durch eine zweckentsprechende Vorrichtung geschützt sein.
Die Schutzvorrichtungen für Flaschen sind Schutztappen
nach OIdl 4667 . Die Schutzvorrichtungen sind mit Öff¬
nungen zu versehen , die bei undichtem Ventil ein ge¬
nügendes Ausströmen des Gases gewährleisten . Bei den
für tragbare Feuerlösch - und Atmungsgeräte verwendeten
kleinen Flaschen ist keine Schutzkappe erforderlich.

(3 ) An sämtlichen Armaturen einschließlich der Druck¬
minderventile der Behälter für Sauerstoff und andere
oxydierende Gase dürfen fett - und ölhaltige Dichtungs¬
und Schmiermittel nicht verwendet werden ; leicht brenn¬
bare Dichtungsstoffe sind zu vermeiden.

(4 ) Die Druckminderventile für Sauerstoff und Was¬
serstoff müssen so gebaut sein, daß beim Öffnen der
Absperrventile Entzündungen vermieden werden.

Ziffer 13 . Befahrbarkeit.

(1 ) Neue Behälter über 1000 1 Inhalt sind bei
einem inneren Durchmesser von mehr als 800 iura be



fahrbar einzurichten. Sie müssen mit einem Mannloch
von mindestens 300x400 mm lichter Weite ausgestattet
werden.

Ziffer  14 . An  s chl u ß v o r r i cht u n g e n.

(1) Die Anschlußstutzen an den Absperrventilen der
Behälter sowie die Füll - und Abfüllvorrichtungen in
den Fabriken zur Herstellung verdichteter und verflüssigter
Gase sowie an deren Verbrauchsstätten müssen derart
beschaffen sein, daß Verwechslungen der Behälter bei der
Füllung und Benutzung ausgeschlossen sind.

(2) Für die Anschlußgewinde aller brennbaren Gase
sind Linksgewinde, für alle übrigen Gase Rechtsgewinde
anznwenden.

(3) Die Flaschenhalsgewinde der Gasflaschen und
die Anschlußgewinde der Easflaschenventile müssen dem
Normblatt VIdl 477 entsprechen. Soweit für einzelne
Gase keine besonderen Gewindeabmessungen vorgeschrieben
sind, ist für brennbare Gase das Wasserstoff-Anschluß¬
gewinde, für nicht brennbare Gase das Kohlensäure -An¬
schlußgewinde zu wählen . Ventile für gelöstes Azetylen
sind für Bügelanschluß einzurichten. Das Anschlußgewinde
bei Behältern für Borfluorid muß der in OIdl 477 für
Chlor und Phosgen festgelegten Form L entsprechen.

v Kennzeichen der Behälter.

. Ziffer 15 . Allgemeine Kennzeichen.

fl)  Auf jedem neuen Behälter müssen die nach¬
stehenden Kennzeichen in leicht sichtbarer und dauerhafter
Weise angebracht werden.

1. Name oder Firma des Eigentümers,
2. Behälternummer des Eigentümers,
3. Bezeichnung des einzusüllenden Gases,
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4. Leergewicht, d. h. Gewicht des leeren Behäl¬
ters einschließlich Rollschuh, Halsring , Ventil
und Schutzkappe in Kilogramm , jedoch mit nach¬
stehenden Abweichungen: Bei den für tragbare
Feuerlösch- und Atmungsgeräte verwendeten
kleinen Flaschen ist das Leergewicht ohne Ventil
zu bestimmen,

5. Angewandter Versuchsdruck in em-',
6. Stempel der Sachverständigen,
7. Tage der vorgenommenen Prüfungen.

(2) Außer diesen Kennzeichen muß jeder neue Be¬
hälter an geeigneter Stelle folgende Herstellerzeichen
tragen:

Name oder Fabrikzeichen des Herstellers,
Herstellungsnummer,
Glühstempel.

Ziffer 16 . Besondere Kennzeichen.

(1) Außer den in Ziffer 15 Abs. 1 genannten allge¬
meinen Kennzeichen sind in leicht sichtbarer und dauer¬
hafter Weise folgende besonderen Kennzeichen anzubringen:

n) Auf Behältern für verflüssigte Gase:
8. Zulässiges Höchstgewicht der Füllung in Kilo¬

gramm.

5) Aus Behältern für verdichtete Gase:
9. Rauminhalt in Litern.

10. Zulässiger höchster Überdruck der Füllung in
Ka: om-.

o) Auf Behältern für gelöstes Azetylen außer 9 und 10:
11. Fertiggewicht , d. h. Leergewicht (Ziffer 15 Abs.

1 Nr . 4), jedoch ohne Schutzkappe, zuzüglich
des Gewichts der porösen Masse und des Azetons,
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12. Firma , welche die poröse Masse einge-
süllt hat,

13. Besonderes Kennzeichen für die Art der
porösen Masse,

14. Stempel des Sachverständigen (vgl . Z 4
der Verordnung ),

15. Tag der Abnahme des mit poröser Masse
und Azeton gefüllten Behälters.

Ziffer 17 . Art , Grütze und Anbringung
der Kennzeichen.

(1) Die Bezeichnung des einzufüllenden Gases darf
nicht ausschließlich durch die chemische Formel erfolgen.

(2) Der Name oder die Firma des Eigentümers kann
im Einverständnis mit dem Deutschen Druckgasausschütz
abgekürzt werden.

(3) Die Kennzeichen dürfen bei neuen Behältern nur
auf einem verstärkten Teil , z. B . bei Gasflaschen nur bei
dem durch den Herstellungsgang verstärkten Flaschen¬
hals , eingeschlagen werden . Die Kennzeichnen mit Aus¬
nahme der in Ziffer 15, Abs. 2, vorgeschriebenen An¬
gaben dürfen ferner angebracht werden:

a) auf dem Halsring der Flaschen, sofern der
Ring die zur Aufnahme deutlich lesbarer Kenn¬
zeichen erforderliche Breite besitzt,

b) aus einem widerstandsfähigen Metallschild, das
an sichtbarer Stelle des Behälters allseitig auf¬
zulöten oder mit vernieteten Kupferschrauben
zu befestigen und so groß zu bemessen ist, datz
auch bei der Nachprüfung gemäß Ziffer 25
die erforderlichen Prüfstempel und Prüftage
eingestempelt werden können.
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Halsringe , welche vorgeschriebene Kennzeichen tragen , müs¬
sen in geeigneter Weise, z. B . durch Verschweißen mit
dem Behälter an einzelnen Stellen oder durch Gewinde¬
stifte, gegen Lösen gesichert sein. Bei Halsringen ist diese
Sicherung , bei Schildern sind die Lötnaht oder die Niet-
köpse der Schrauben vom Sachverständigen zu stempeln.

(4) Die Höhe der Schriftzeichen darf bei der Be¬
hälternummer 16 mm , bei dem Namen oder der Firma
des Eigentümers und der Easart 10 mm und bei den
anderen Kennzeichen 8 mm nicht übersteigen. Für die
Anordnung der Kennzeichen auf neuen Flaschen gilt
OM 4671 als Richtlinie.

(5) Wenn Behälter als untauglich zur weiteren Ver¬
wendung befunden werden (Z 6 Abs. 3 der Verordnung ),
so sind die amtlichen Stempel des Sachverständigen so
zu durchkreuzen, daß die Stempel sichtbar bleiben, aber
eine Weiterverwendung der Behälter für den alten Zweck
und unter den alten Verhältnissen ohne weiteres als un¬
zulässig erkennbar ist.

(6) Wechselt ein Behälter den Eigentümer , so sind
die entsprechenden Angaben auf dem Behälter spätestens
bei der nächsten Wiederholung der amtlichen Druckprobe
unter Beachtung des Z 6 Abs. 1 und 2 der Verordnung
zu berichtigen.

Ziffer 18 . Anstrich.
(1) Werden Behälter für verdichtete oder verflüssigte

Gase mit einem Farbanstrich versehen, so sind zur äußeren
Kennzeichnung ihres Inhalts folgende Farben zu wählen:

gelb für Azetylen,
rot für alle anderen brennbaren Gase,
blau für Sauerstoff,
grün für Stickstoff,
grau für alle anderen nicht brennbaren Gase,



Bei Behältern für Azetylen, für alle anderen brennbaren
Gase, sowie für Sauerstoff und Stickstoff genügt zur
äußeren Kennzeichnung ihres Inhalts ein ausreichend brei¬
ter Farbring in der vorgeschriebenen Kennfarbe an einer
gut sichtbaren Stelle des Behälters . Werden die Be¬
hälter in diesem Fall mit einem Grundanstrich versehen,
so ist dieser in grauer Farbe auszusühren . Farbanstriche
zur Kennzeichnung der Behälter für andere Zwecke sind
unzulässig.

(2) Bei angestrichenen Behältern sind die Kenn¬
zeichen (Ziffer 15 Abs. 1 und Ziffer 16) mit weißer
Farbe so auszureiben , daß sie deutlich lesbar bleiben.

H. Prüfvorschriften.

I. Prüfung neuer Behälter.

Ziffer 19 . Umfang der Prüfung.

1. Die Prüfung neuer Behälter umfaßt:
1. Eine Werkstoff- und eine Bauprüfung nach

Ziffer 20 bei nahtlosen Behältern , nach Ziffer
21 bei geschweißten, genieteten und hartge¬
löteten Behältern,

2. einen Wasserdruckversuch (Ziffer 23),
3. eine Untersuchung des äußeren und, soweit mög¬

lich, des inneren Zustandes (Ziffer 24),
4. eine Prüfung des Leergewichts,
5. eine Prüfung des Rauminhalts.

(2) Die Prüfungen des Leergewichtes und des
Rauminhalts , sowie die Werkstoffprüfung von Blechen
bis zu 44 lrg/rara ? Zugfestigkeit (Ziffer 5 Abs. 4) können
durch einen verantwortlichen Werksbeamten vorgenommen
werden. Uber das Ergebnis ist eine Werksbescheinigung
auszustellen, in der auch das Herstellerzeichen, die Her-
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stellungsnummer und der Glühstempel angegeben sein
müssen. Die Angaben über Leergewicht und Rauminhalt
sind vom Sachverständigen an mindestens 10 v. H. der
Behälter nachzuprüfen.

(3) Bei neuen Behältern für gelöstes Azetylen ist
außerdem von einem Sachverständigen besonders zu
prüfen , daß die Füllung der Behälter mit poröser Masse
und Azeton nach Maßgabe der Zulassungsbedingrurgen
durchgeführt worden ist. Die Firma hat zu diesem Zweck
ein Fertigungsbuch zu führen , in das unter Angabe der
Behälternummer laufend die festzustellenden Gewichte der
leeren und der mit poröser Masse und Azeton gefüllten
Behälter eingetragen werden. Die ordnungsmäßige Fül¬
lung ist bei der Abnahme im allgemeinen durch Errechnung
des Gewichtsunterschiedes festzustellen. Der Sachverstän¬
dige ist jedoch berechtigt, durch Stichproben Gewicht und
Art der Füllung nachzuprüfen und in Zweifelsfällen
Füllmasse zum Zwecke der Prüfung durch die Chemisch-
Technische Reichsanstalt zu entnehmen.

Ziffer 20 . Wer ! st off - und Bauprüfung
nahtloser Behälter.

(1) Nahtlose Flaschen.
a) Aus jeder Gruppe von 200 oder weniger zur

Abnahme gestellten nahtlosen Flaschen, für die
Werkstoff der gleichen Schmelze verwendet ist,
ist vom Sachverständigen nach abgeschlossener
Wärmebehandlung eine Flasche für die Prüfun¬
gen auszuwählen . Die Flaschen müssen bereits
mit den in Ziffer 15 Abs. 2 vorgeschriebenen
Herstellerzeichen versehen sein.

b) Die Prüfungen bestehen in einer Nachprüfung
der Wanddicke in 3 zur Längsrichtung des
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Behälters senkrechten Querschnitten, in einem
Zugversuch und in Biegeversuchen.

c) Aus jeder zu prüfenden fertigen Flasche sind
zu entnehmen:

1. eine Längszugprobe,
2. drei Querbiegeproben.

(2) Größere nahtlose Behälter ( Fässer
und Fahrzeugbehälter ) .

а) Abweichend von der im Abs. 1 getroffenen
Regelung können die Proben im Einvernehmen
mit den zuständigen Sachverständigen einem
während der Herstellung des Probebehälters an
einem offenen Ende des zylindrischen Mantels
abgestochenen genügend breiten Probering ent¬
nommen werden.

d) Die Prüfungen bestehen in der Nachprüfung
der Wanddicke, in einem Zugversuch und in
Biegeversuchen.

c) Aus jedem Probering sind zu entnehmen:
1. eine Querzugprobe,
2. drei Querbiegeproben.

б) Der Probering ist gemeinsam mit dem Behälter
der für diesen vorgeschriebenen Wärmebehand¬
lung zu unterwerfen . Müssen die Probestäbe
geradegerichtet werden, so muß dieses kalt vor
dem Glühen geschehen.

(3) Für alle nahtlosen Behälter gilt
folgendes:

a) Alle Probestäbe müssen an den Schnittflächen
derart bearbeitet sein, daß die Beeinflussung
des Werkstoffes durch das Abtrennen zuver¬
lässig beseitigt ist. Die Biegeproben dürfen an
den Kanten leicht abgerundet werden.
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h) Die Zugprobe hat den in Ziffer 5 Äbs. 1
vorgeschriebenen Werten Zu genügen. Die Be¬
stimmung der Bruchdehnung erfolgt gemäß
VM 1605.

c) Die Biegeproben sind um einen Dorn von nach¬
stehendem Durchmesser um 180° zu biegen.

über 47
„ 55

60
.. 70

Zugfestigkeit
bis 47
,» 65 ,, ,,
„ 60 „ „
.. 70 .. ..

Dorudurchmesser
2 fache Probedicke
O , , „
4
6 ,, „
6

Sie dürfen hierbei nicht brechen. An der äuße¬
ren Seite der Biegestelle dürfen sich höchstens
Anfänge von Rissen zeigen.

6) Die Wanddicke darf das an der schwächsten
Stelle festgestellte Maß abhängig vom Ver¬
hältnis zwischen Wand -dicke und äußerem Durch¬
messer des Behälters an keiner Stelle um mehr
als folgende v. H.-Sätze überschreiten:

s > i
20 °/iDs. 40

8 < 1
30 °/.Da 40

Das an der schwächsten Stelle festgestellte Maß
darf die nach Ziffer 9 errechnte Mindestwand-
dicke nicht unterschreiten.

Die Feststellungen sollen an einem der
leichtesten Behälter erfolgen.

Ziffer 21 . Werkstoff - und Bauprüfung
genieteter , geschweißter und hartgelöteter

Behälter.
(1) Zur Prüfung der Werkstoffe für genietete, ge¬

schweißte und hartgelötete Behälter gemäß Ziffer 4



sind aus mindestens einer von je 10 Walzplatten der
gleichen Schmelze je eine Querprobe von der Mitte des
Kopfendes und vom Rande des Fußendes zu entnehmen.
Der Sachverständige ist berechtigt, die Prüfung einer
größeren Zahl von Walzplatten zu verlangen , sofern er
sie für erforderlich hält . Die Probestäbe müssen an den
Schnittflächen derart bearbeitet sein, daß die Beein¬
flussung des Werkstoffes durch das Abtrennen zuverlässig
beseitigt ist. Die Zugprobe hat den in Ziffer 5 vorge¬
schriebenen Werten zu genügen. Die Bestimmung der
Bruchdehnung erfolgt gemäß OIdl 1605 . Die Dicke der
fertig beschnittenen Bleche ist an allen vier Ecken gemäß
VIdl 1620 zu bestimmen.

(2) Die Bauprüsung erstreckt sich auf die Vorlage
des Werkstoffnachroeises, die Nachrechnung der Wand-
dicken, die Prüfung der Abmessungen und die Prüfung
der sachgemäßen Ausführung . Bei geschweißten und hart¬
gelöteten Behältern umfaßt die Prüfung der sachgemäßen
Ausführung u. a . eine Prüfung der Nähte entsprechend
den Bestimmungen des folgenden Absatzes (3).

(3) Zur Prüfung der Nähte geschweißter oder hart¬
gelöteter Behälter sind die nachstehend vorgeschriebenen
Proben zu entnehmen:

a) Geschweißte und hartgelötete
Flaschen.

Aus jeder Gruppe von 200 oder weniger
gleichzeitig zur Abnahme gestellten Behältern
ist nach abgeschlossener Wärmebehandlung ein
Behälter für die Prüfung vom Sachverständi¬
gen auszuwählen . Die Prüfung besteht in
einem Zerreiß - und in einem Biegeversuch.
Die Proben sind an einer beliebigen Stelle
der Naht zu entnehmen. Bei Behältern , die
in mehreren Nähten geschweißt oder hartge-
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probe in der Regel nur einer der Nähte zu ent¬
nehmen mit der Maßgabe , daß bei Behältern
mit Längsnähten in jedem Falle die Ent¬
nahme der Proben in der Längsnaht zu er¬
folgen hat.

b) Größere geschweißte oder hartge¬
lötete Behälter (Fässer und Fahr¬
zeugbehälter ) .

Abweichend von der im Absatz a ge¬
troffenen Regelung können die Proben zur
Prüfung der Längsnaht im Einvernehmen mit
dem zuständigen Sachverständigen einem wäh¬
rend der Herstellung des entsprechend dem
Absatz a ausgewählten Probebehälters an
einem offenen Ende des zylindrischen Mantels
abgestochenen, genügend breiten Probering ent¬
nommen werden . Der Probering ist gemeinsam
mit dem Behälter der für diesen oorgeschriebe-
nen Wärmebehandlung zu unterwerfen.

Werden die Behälter lediglich in den
Nundnähten geschweißt, so daß die Entnahme
von Proben ohne Zerstörung der Behälter nicht
möglich ist, so ist der Sachverständige , wenn
er es für erforderlich hält , berechtigt, eine
Röntgenprüfung der Rundnähte der Probe¬
behälter zu verlangen.

o) Größere schmelzgeschweißte Behäl¬
ter (Fässer - undFahrzeugbehälter ) .

Abweichend von der in den Absätzen a
und d getroffenen Regelung können die Proben
zur Prüfung der Längsnaht im Einvernehmen
mit dem zuständigen Sachverständigen einem an
jedem der abzunehmenden Behälter im Zuge
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der Längsnaht mitgeschweißten Probelappen
aus dem gleichen Werkstoff entnommen werden.
Jeder Probelappen ist mit dem zugehörigen
Behälter der für diesen vorgeschriebenen Wär¬
mebehandlung zu unterwerfen . Werden mehrere
gleichzeitig zur Abnahme gestellte Behälter nach
diesem Verfahren geprüft , so bleibt es dem
Sachverständigen überlassen, die Entnahme der
Proben auf einzelne Probelappen nach eigenem
Ermessen zu beschränken.

Die Zerreißfestigkeit der Schweiß- oder Lötnaht muß,
sofern der v-Wert (vgl . Ziffer 2 und 9) mit Zustimmung
des Deutschen Druckgasausschusses mehr als 0,5 beträgt,
mindestens das 0,9 fache der festgestellten Mindestzug¬
festigkeit des vollen Bleches, bei Nähten mit einem
v-Wert bis zu höchstens 0,5 mindestens das 0,7 fache
dieser Festigkeit betragen . Für die Anforderungen an die
Biegeproben ist Ziffer 20 Abs. 3e maßgebend.

Ziffer 22 . Maßnahmen bei ungenügenden
Proben und unterschrittener Wanddicke.

Nahtlose Behälter.

(1) Flaschen.

a) Genügt eine der gemäß Ziffer 20 Abs. 1
entnommenen Proben nicht, so kann der Sach¬
verständige eine Gegenprobe aus derselben
Flasche entnehmen. Zm Zweifelsfalle ist er
aber befugt , eine zweite Flasche aus derselben
Gruppe für eine erneute Prüfung auszuwählen.
Genügen auch die Gegenproben nicht, so ist
dem Herstellerwerk anheimzugeben, die Gruppe
nach erneuter Wärmebehandlung , die unter Auf¬
sicht des Sachverständigen zu erfolgen hat,
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in verbessertem Zustand wieder vorzulegen. Ver¬
sagen die Proben danach wiederum, so hat
der Sachverständige die Gruppe endgültig zu¬
rückzuweisen und vom Werk die Erklärung zu
verlangen , daß kein Behälter dieser Gruppe
wieder vorgelegt wird . Die gleiche Erklärung
ist zu verlangen , wenn das Werk es ablehnt,
von der Möglichkeit des Verbesserns Gebrauch
zu machen.

b) Entspricht die Wanddicke in einem Querschnitt
nicht den in der Ziffer 20 Abs. 3 6 vor¬
geschriebenen Matzen und versagt auch die einem
zweiten Behälter entnommene Gegenprobe , so
bleibt dem Lieferer der Nachweis überlassen,
datz noch einzelne Behälter abnahmefähig sind.

(2) Erötzere Behälter (Fässer und Fahr-
z eu gb eh ält  er ) .

Genügt eine der gemätz Ziffer 20 Abs. 2 entnom¬
menen Proben nicht, so hat der Sachverständige zunächst
eine Gegenprobe aus demselben Probering zu entnehmen.
Genügt auch die Gegenprobe nicht, so ist dem Lieferwerk
anheimzugeben, Behältergruppe bzw. Einzelbehälter und
Probering nach erneuter gemeinsamer Wärmebehandlung,
die unter Aufsicht des Sachverständigen zu erfolgen hat,
nochmals vorzulegen. Versagen die Proben danach wie¬
derum, so hat der Sachverständige die Behältergruppe
(den Behälter ) endgültig zurückzuweisen und vom Werk
die im Abs. 1 a vorgeschriebenen Erklärungen zu ver¬
langen.

L. Geschweißte und hartgelötete Behälter.

(1) Genügt eine der in Ziffer 21 Abs. 3 vorge¬
schriebenen Proben nicht, so hat der Sachverständige
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eine Gegenprobe aus dem gleichen Probebehälter bzro.
Probering (— lappen ) zu entnehmen. Genügt auch die
Gegenprobe nicht, so ist dem Herstellerwerk anheimzu¬
geben, Behältergruppe bzw. Einzelbehälter und Probe¬
stücke nach erneuter Wärmebehandlung , die unter Aufsicht
des Sachverständigen zu erfolgen hat , in verbessertem
Zustande wieder vorzulegen. Versagen die Proben danach

-wiederum, so hat der Sachverständige die Gruppe bzw.
den Behälter endgültig zurückzuweisen und vom Werk
die im Abschnitt dieser Ziffer vorgeschriebenen Er¬
klärungen zu verlangen . Ist im Falle der Entnahme
aus einem abgestochenen Probering das Versagen der
Proben offensichtlich auf örtlich begrenzte Fehlstellen zu¬
rückzuführen, so können die Gegenproben im beiderseitigen
Einverständnis des Sachverständigen und Herstellers
auch an einer beliebigen Stelle der Längsnaht des zuge¬
hörigen Probebehälters entnommen werden. Versagt
lediglich die Zugprobe , so kann das Werk eine Zu¬
lassung der Behälter mit einem geringeren v-Wert be¬
antragen . Die Entscheidung über den Antrag bleibt
dem Sachverständigen überlassen.

Ziffer 23 . Wasserdruckversuch.

(1) Der Versuchsdruck mutz bei allen Behältern
mindestens das 1,5 fache des Betriebsüberdruckes betragen,
diesen aber mindestens um 1 Lg/cin ? übersteigen. Als
Betriebsüberdruck gilt bei verdichteten Gasen der Über¬
druck der Füllung bei 15° L (vgl . Ziffer 31), bei
verflüssigten Gasen der Dampf - bzw. Gasdruck bei einer
Temperatur von 40° L, wobei bei verflüssigten Gasen,
deren kritische Temperatur unter 40° L liegt , eine Über¬
füllung um 5 v. H. gegenüber der zulässigen Höchst-
füllung (Ziffer 31) zu berücksichtigen ist.
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(2) Für die nachstehenden verflüssigten Gase beträgt
der Versuchsdruck mindestens:

Äthylen. 225 lrg/cra2
Kohlensäure und Ölgas dessen
Druck bei Temperaturen bis zu
40° C den Druck der Kohlensäure
nicht übersteigt (z. B . Blaugas ) . 190

Stickorydul. 180

Chlorwasserstoff. '100

Äthan . . 95

Ruhrgasol , Schwefelwasserstoff 45 „
2 -Gas . 40

Propylen . . 35
Ammoniak. , 30

Propan .
Chlor , Stickstosftetroryd und D-

, 25

Gas (Ätor ) . , 22 ,,

Chlormethyl und Methyläther . . 16 ,,
Chlorkohlenoryd. . 15

Methylamin . . 14

Dichlordifluormethan . . . .
Schweflige Säure , Butan (Nor¬
malbutan , Jsobutan und technische

. 13

Butane ) . . 12
Vinychlorid.
Chloräthyl , Athylamin , Äthylen-

. 11

oryd , Butadien , Brommethyl . . 10

(3) Für die nachstehenden unter Druck gelösten Gase
beträgt der Versuchsdruck:

gelöstes Azetylen . 60 KZ/cin?
gelöstes. Ammoniak:

bei 35—40 v. H. Eewichtstei-
len Ammoniak . 4 ,,
bei 40—50 v. H. Eewichtstei-
len Ammoniak . 9 „
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Ziffer 24 . Außere und innere
Untersuchungen.

(1 ) Die äußere und die innere Untersuchung erstreckt
sich auf eine Beurteilung des äußeren und inneren Zu¬
standes der Behälter.

(2 ) Befahrbare Behälter sind zur inneren Unter¬
suchung zu befahren . Bei nicht befahrbaren Behältern
ist die innere Untersuchung an 5 bis 10 v. H . der ab¬
zunehmenden Behälter durchzuführen.

II. Nachprüfung im Verkehr befindlicher Behälter.

Ziffer 25 . Umfang der Prüfung.

(1 ) Die Nachprüfung der Behälter mit Ausnahme
der Behälter für gelöstes Azetylen besteht in : ,

a) einer äußeren Untersuchung nach Ziffer 24,
b) einer Eewichtsseststellung nach Ziffer 26,
c) einer inneren Untersuchung aller befahrbaren

Behälter nach Ziffer 24 , der nicht befahrbaren
Behälter nur , sofern bemerkenswerte Unter¬
schiede zwischen dem ursprünglichen und dem
neuermittelten Leergewicht der Behälter (Zif¬
fer 26 Abs . 2) oder sonstige auffallende Er¬
scheinungen festgestellt werden.

6) einem Wasserdruckversuch nach Ziffer 23.

Die Nachprüfung ist von dem für den Prüfungsort
zuständigen Sachverständigen vorzunehmen.

(2 ) Behälter dürfen nicht gefüllt werden , wenn
seit dem Tage der letzten Prüfung folgende Fristen
verstrichen sind:

2 Jahre bei Chlor , Chlorwasserstoff , Schwefel¬
wasserstoff , Chlorkohlenoryd , Stickstofftetroryd,
Schweflige Säure , Borfluorid.
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5 Jahre bei allen übrigen verdichteten nnd ver¬
flüssigten Gasen, bei unter Druck gelöstem Am¬
moniak und bei befahrbaren Fahrzeugbehältern
für Chlor und Schweflige Säure.

(3) Die Nachprüfung in kürzeren als den im Absatz
(2) angegebenen Fristen kann im Bedarfsfälle vom Sach¬
verständigen angeordnet werden.

(4) Behälter für gelöstes Azetylen müssen, vom
Tage der Füllung mit poröser Masse an gerechnet (Z 4
Abs. 4 der Verordnung ), alle 5 Jahre einer Nach¬
prüfung unterzogen werden. Die Prüfung erstreckt sich
auf eine äußere Besichtigung des Behälters , auf die
Feststellung der vollständigen Füllung mit poröser Masse
nach Ab schrauben des Ventils und Entfernung sonstiger
Einrichtungen und aus die Feststellung des Fertiggewichts.

Ziffer 26 . Ee wichtsprüfung.

(1) Vor jeder amtlichen Nachprüfung ist das Leer¬
gewicht aller Behälter nach gründlicher Reinigung durch
das Werk, in dessen Räumen die amtliche Nachprüfung
erfolgt , festzustellen und in Listen einzutragen . Die Fest¬
stellungen des Werkes sind vom Sachverständigen durch
Vorwiegen von 5 bis 10 v. H. der Behälter nachzu¬
prüfen , mindestens aber alle Behälter , deren Aussehen
aus einen beträchtlichen Gewichtsverlust schließen läßt.

(2) Werden zwischen den ursprünglichen und den
neuermittelten Leergewichten der Behälter sicherheits¬
technisch bedenkliche Unterschiede festgestellt, so hat der
Sachverständige nach innerer Untersuchung zu entschei¬
den, ob sie im Verkehr bleiben können. Ergibt die Gie-
wichtsprüfung und eine daran anschließende Untersuchung
nach Ansicht des Sachverständigen , daß ein Behälter
für den sestgelegten Verwendungszweck nicht mehr ge¬
eignet ist, so ist er für diesen untauglich zu machen (vgl,
Z 6 der Verordnung ).



(3) Bei Behältern für gelöstes Azetylen beschränkt
sich die Eeroichtsprüfung auf die Feststellung des Fertig¬
gewichts. Fehlgewichte an poröser Masse und an Azeton
sind gemäß Ziffer 29 Abs. 2 zu ergänzen.

III. Prüfung poröser Massen.

Ziffer 27 . Umfang der Prüfung.

(1) Die Prüfung erstreckt sich auf den Nachweis, daß
1. die poröse Masse so zusammengesetzt ist, daß

sie jederzeit ohne Schwierigkeit aus das Vor¬
handensein aller Bestandteile nachgeprüft wer¬
den kann, im übrigen keine Entmischungsmerk¬
male zeigt und in ihrer chemischen und physi¬
kalischen Beschaffenheit unverändert bleibt,

2. den Behälterwerkstoff nicht angreift und weder
mit Azetylen noch mit seinem Lösungsmittel
schädliche Verbindungen eingeht,

3. nach Aufnahme des Lösungsmittels Lei Er¬
schütterungen auch in längerem "Gebrauche nicht
zusammensinkt oder gefährliche Hohlräume
enthält,

4. die Ausbreitung einer durch Einwirkungen
irgendwelcher Art eingeleiteten explosionsarti¬
gen Zersetzung des Azetylens über den ganzen
Flascheninhalt wirksam verhindert.

Ziffer 28 . Zukassungsverfahren.

fl)  Die Zulassung der porösen Massen zum Verkehr
erfolgt durch den Deutschen Druckgasausschuß auf Grund
eines von ihm bei der Chemisch-Technischen Reichanstalt in
Berlin eingeholten Gutachtens über die Zuverlässigkeit
der porösen Massen.



589

Ziffer 29 . Bedingungen der Zulassung.

(1) Die Masse, das Füllen der Flaschen und alle
weiteren Bedingungen müssen den dem Gutachten zu¬
grunde gelegten Angaben entsprechen.

(2) Zn den Füllwerken für gelöstes Azetylen ist vor
jeder Neufüllung das Fertiggewicht der Behälter (vgl.
Ziffer 16 (1) festzustellen. Bleibt das ermittelte Fertig¬
gewicht hinter dem auf der Flasche angegebenen bei 40
Liter -Flaschen um 1,0 üZ, bei 5 Liter -Flaschen um
0,2 oder mehr zurück, so ist eine Neufüllung mit Gas
nur nach entsprechender Ergänzung des Lösungsmittels
(Azeton) zulässig. Erforderlichenfalls ist auch die Füll¬
masse zu ergänzen.

(3) Die Herstellerfirma der porösen Masse hat erst¬
malig nach Ablauf von zwei Jahren und weiterhin
in jedem der darauf folgenden vier Jahre nach Wahl
des zuständigen Sachverständigen je eine im Zulassungs¬
jahr gefüllte und in den Verkehr gebrachte Flasche der
Chemisch-Technischen Reichsanstalt zu Versuchszwecken zur
Verfügung zu stellen.

(4) Die Kosten für alle Prüfungen trägt der An¬
tragsteller.

lk'. Betriebsvorschriften.

Ziffer 30 . Behandlung der Behälter vor
der Füllung.

(1) Wird vor dem Füllen festgestellt, daß sich
fremde Bestandteile im Behälter befinden, so ist nament¬
lich bei Behältern für brennbare und oxydierende Gase
eine gründliche Reinigung vor der Füllung von den
Füllwerken vorzunehmen. Ausgenommen sind Behälter
für gelöstes Azetylen (vgl . Ziffer 29 Abs. 2).



Ziffer 31 . Füllung der Behälter.

(1 ) Der zulässige höchste Überdruck der Füllung , mit
dem Behälter für verdichtete Gase und für gelöstes
Azetylen in den Verkehr gebracht werden dürfen , beträgt
bei 15° 6 für

Sauerstoff (auch mit 5 v . H . Koh¬
lensäure gemischt als Carbogen ),
Wasserstoff (auch mit Methan ge¬
mischt als Vulkangas ),
die sogenannten Edelgase (Argon,
Neon , Tenon , Krypton , Helium)
rein oder in Mischungen unter sich
sowie mit Sauerstoff oder Stickstoff,
ferner für Methan , Leuchtgas , Koh¬
lenoxyd , Wassergas , Stickstoff,
Preßluft und Borfluorid . . . 200 Irg/cva?

Fettgas . 125 „
Mischgas von Azetylen und Fett¬
gas . 10 „
verdichtetes Azetylen . 1,5 „
alle anderen verdichteten Gase . . 1 „
gelöstes Azetylen . 15 „ .

Verdichteter Sauerstoff darf mit höchstens 4 Raumpro¬
zenten Wasserstoff , verdichteter Wasserstoff mit höchstens
2 Raumprozenten Sauerstoff verunreinigt in den Verkehr
gebracht werden . Die geforderte Reinheit der Gase ist
durch geeignete Vorrichtungen laufend vor dem Füllen
der Behälter nachzuprüfen . Bei elektrolytischer Gewin¬
nung von Sauerstoff und Wasserstoff aus Wasser muß
mindestens bei einem der gleichzeitig zur Füllung ge¬
langenden Behälter der erforderliche Reinheitsgrad des
Gases von einem verantwortlichen Beauftragten des Füll¬
werkes geprüft werden und zwar unabhängig von den
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laufenden Analysen hinter dem Elektrolyseur . Die Be¬
funde über den Reinheitsgrad der Gase sind aufzube¬
währen und amtlichen Aufsichtspersonen auf Verlangen
vorzulegen. Bestimmungen über einen höheren Rein¬
heitsgrad des für Atmungszwecke verwendeten Sauer¬
stoffs werden durch diese Vorschriften nicht berührt.

(2) Behälter für verflüssigte Gase, deren kritische
Temperatur über 40° (3 liegt , dürfen zur Vermeidung
von Flüssigkeitsdruck bei einer Temperatur ihrer Fül¬
lung von 40° L nur zu 95 o. H. ihres Rauminhaltes
gefüllt sein.

Bei verflüssigten Gasen und bei unter Druck gelöstem
Ammoniak muß für je 1 Kg Füllung mindestens folgender
Rauminhalt vorhanden sein:

Brommethyl . 0,70 1
Chlor , Chlorkohlenoryd , Stickstoff-
tetroryd und Schweflige Säure . . 0,80 „
Dichlordifluormethan . 0,89 ,,
Chlormethyl und Chloräthyl . . . . 1,25 ,,
Vinylchlorid . 1,26 „
Äthylenoryd . 1,30 ,,
Kohlensäure , Stickorydul und D-Eas
(Ätor ) . 1,34 „
Schwefelwasserstoff . . . . . . . 1,45 „
Chlorwasserstoff . 1,50 „
Methyläther . 1,65 „
Methylamin und Äthylamin . . . . 1,70 ,,
Butadien . 1,85 „
Ammoniak . 1,86 „
Butan (Normalbutan , Jsobutan und
technische Butane ) . 2,05 „
Propylen . . . 2,25 „
Propan . 2,35 „
2 -Eas , Olgas und Ruhrgasol . . 2,50 „
Äthan . . . . 3,30 „
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Äthylen . . . 3,50 1

Gelöstes Ammoniak

bei 35—40 v. H. Gewichtsteilen
Ammoniak . 1,25 „
bei 40—50 v. H. Eewichtsteilen
Ammoniak . 1,30 „

(3) Behälter für alle übrigen nicht genannten ver¬
flüssigten Gase dürfen nur soweit gefüllt werden, daß
für je 1 KZ Füllung mindestens 5 Liter Rauminhalt
vorhanden sind.

(4) Die Behälter für verflüssigte Gase sind während
der Füllung zu verwiegen und zur Feststellung etwaiger
Übersüllung einer nachfolgenden Prüfwägung zu unter¬
ziehen.

Ziffer 32 . Behandlung
und Aufbewahrung gefüllter Behälter.

fl ) Behälter dürfen nicht geworfen und in ge¬
fülltem Zustande nicht der längeren Einwirkung der
Sonnenstrahlen ausgesetzt werden . Der Einwirkung an¬
derer Wärmequellen (Heizkörper, Öfen) sind die Behälter
durch hinreichende Entfernung oder Schutzwände zu ent¬
ziehen.

(2) Gefüllte Behälter müssen in geeigneter Weise
gegen Umstürzen gesichert sein.

(3) In Verbrauchsräumen dürfen sich nur die zum
Gebrauch erforderlichen Behälter befinden, Vorratsbe¬
hälter sind in jedem Falle außerhalb der Arbeitsräume
unterzubringen.

(4) Die Lagerung und Aufbewahrung gefüllter Be¬
hälter in Treppenhäusern , Haus - und Stockwerksfluren,
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Durchgangen und Durchfahrten oder in deren unmittel¬
barer Nähe ist verboten.

(5) Behälter für brennbare Gase dürfen nicht mit
leicht entzündlichen Stoffen zusammen gelagert werden.
Behälter für verschiedene Gase sind gesondert, bei gro¬
ßen Lagermengen und bei brennbaren Gasen nach Mög¬
lichkeit in getrennten Räumen zu lagern.

(6) Die Lagerräume , insbesondere die für giftige,
ätzende oder brennbare Gase, müssen sich gut lüften
lassen. Je nach Lage des Raumes und nach Umfang
und Art der gelagerten Gase muß die im Sicherheits¬
interesse erforderliche Anzahl von Ausgängen vorhanden
sein.

(7) Im Freien dürfen gefüllte Behälter nur ge¬
lagert werden, wenn sie in geeigneter Weife gegen die
ungünstige Einwirkung der Sonnenstrahlen geschützt sind.

(8) Bei der Einrichtung von größeren Lagern ist die
Möglichkeit einer Gefährdung der Nachbarn durch das
Lager oder eine Gefährdung des Lagers durch benach¬
barte Betriebe zu berücksichtigen.

(9) Das Recht der zuständigen Aufsichts- und Po¬
lizeibehörden, im Einzelfall nach Maßgabe der örtlichen
Verhältnisse Weitergehende Maßnahmen anzuordnen oder
die Einrichtung von Lagern an Stellen , an denen diese
eine Gefahr bedeuten, zu untersagen , wird hierdurch
nicht berührt.

Ziffer 33 . Um füllen und Entleeren.
fl)  Das Umfüllen und Entleeren von Behältern

für verflüssigte Gase darf nicht durch unmittelbare Er¬
wärmung der Behälter mit offenem Feuer oder Gas¬
flamme beschleunigt werden, sondern nur durch Erwärmen
mit feuchten heißen Tüchern oder im Wasser- oder Luft-
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bade . Es ist dafür zu sorgen, daß die Temperatur des
Bades 40" L nicht übersteigen kann. Die Ventile der
Behälter sind unmittelbar nach der Entleerung zu schließen.

Ziffer 34 . Beförderung von Behältern.

fl)  Gefüllte Behälter sind bei der Beförderung
auf Fahrzeugen zeltartig mit einer Decke aus Segeltuch
oder in anderer geeigneter Weise gegen die ungünstige
Einwirkung der Sonnenstrahlen zu schützen.

(2) Bei der Beförderung auf Fahrzeugen müssen
die Behälter gegen Umfallen , Herabstürzen oder sonstige
unbeabsichtigte Änderungen ihrer Lage in geeigneter Weise
gesichert werden.

(3) Fahrzeuge , die mit gefüllten Behältern beladen
sind, dürfen , abgesehen von der zur Ablieferung der
Behälter erforderlichen Zeit , auf Straßen , Plätzen und
Wegen nicht ohne Aufsicht gelassen werden . Bei Be¬
förderung von giftigen , ätzenden und brennbaren Gasen
auf Fahrzeugen sind die verantwortlichen Führer dieser
Fahrzeuge vom Auftraggeber auf den Inhalt der Be¬
hälter aufmerksam zu machen und anzuweisen, die Be¬
förderung , sowie das Auf- und Abladen mit der nötigen
Vorsicht durchzuführen.

(4) Die Beförderung gefüllter Behälter auf Land¬
sahrzeugen, die gleichzeitig zur Beförderung unbeteiligter
Personen benutzt werden , ist verboten . Von diesem Ver¬
bot werden ausgenommen Behälter zu Betriebszwecken
von Kraftfahrzeugen und Behälter für gelöstes Azetylen
zu Beleuchtungszwecken, ferner die kleinen Flaschen in
tragbaren Feuerlösch- und Atmungsgeräten.

(5) Entleerte Behälter dürfen nur in geschlossenem
Zustande befördert werden.
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